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1 Einleitung 

 

„Gleich nach einem kurzen ’Streik light’ wird verhandelt. Es scheint, als 

ginge es bei Tarifverhandlungen nicht ohne Rituale (...) Den Ärger hatten in 

erster Linie die vom Ausstand betroffenen Kunden.“ 

DIE WELT v. 29.01.2009 

 

„Wochenlange Verhandlungen ohne Ergebnis, Warnstreiks, schrilles 

Feldgeschrei von allen Seiten, vielleicht sogar ein Arbeitskampf. Und am 

Ende ein Kompromiss, bei dem das staunende Publikum fragt: Kann man 

so ein Ergebnis nicht auch mit weniger Getöse und mehr praktischer 

Vernunft erzielen?“ 

Berliner Zeitung v. 31.01.1994 

 

Betrachtet man oberflächlich die Datenlage, so scheint kein Anlass gegeben, 

die Wirkmächtigkeit des deutschen Weges tariflicher Aushandlungsprozesse in 

Frage zu stellen. Trotz der im europäischen Vergleich mächtigen 

Gewerkschaften ist die Anzahl der Streiktage im europäischen Vergleich seit 

Jahren gering.1 Daran gemessen ist das deutsche duale System der 

Interessenvertretung mit Betriebsräten auf Betriebsebene und Tarifparteien auf 

der überbetrieblichen Ebene offenkundig effizient. 

Dennoch gibt es, wie die eingangs vorangestellten Beispiele zeigen, zumindest 

in den Medien seit Jahren nachhaltige Kritik am Aushandlungsprozess. In 

Frage gestellt wird dabei die Effizienz. So sei das Verfahren, bei dem sich die 

Parteien erst nach langgezogenen, mitunter von Warnstreiks unterbrochenen 

Verhandlungen auf einen Kompromiss einigen, überholt. Tarifverhandlungen 

werden als ritualhaft beschrieben. Dabei gilt die unausgesprochene 

Übereinkunft, dass der Ritualbegriff negativ konnotiert ist, im Sinne von 

überholt, verstaubt, gestrig, überkommen. Die Parteien, gerne in diesem 

Kontext als „Tarifkartell“ bezeichnet, streiten sozusagen um des Streites willen, 

                                                        
1 Ludsteck, IAB-Kurzbericht 2005, S. 1; 

Vgl. detaillierte Übersicht bei Rebhahn, NZA-Beilage 2011, S. 68. 
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aus reiner Unfähigkeit sich von den liebgewonnen Ritualen zu lösen. Das die 

mit Tarifverhandlungen einhergehende Symbolpolitik gegebenenfalls eine 

Funktion hat, wird dabei üblicherweise gar nicht erst in Betracht gezogen. 

Auffällig sind bei näherer Betrachtung zwei Aspekte: Zum einen wird diese 

Kritik von Arbeitsrechtlern, Industriesoziologen und anderen im Feld tätigen 

Professionen offenbar nicht geteilt.2 Jedenfalls wird sie kaum thematisiert. 

Wiewohl sich mit Fachliteratur zur Tarifpolitik und über tarifrechtliche Fragen 

ganze Bibliotheken füllen lassen, findet eine Beschäftigung mit dem 

Aushandlungsprozess selbst nur vereinzelt statt.3  

Zum anderen ist interessant, dass keine Alternative geboten wird. Es gehört 

offenbar zum guten Ton einer jeden Berichterstattung über aktuelle Tarifpolitik, 

ein paar Zeilen über die Nachteile des ritualhaften Verfahrens beizufügen. Es 

werden jedoch keine Alternativen aufgezeigt, wenn man von wenigen Berichten 

absieht, die allenfalls auf die vorgeblichen Vorzüge der Mediation verweisen.4 

                                                        
2
 Im Gegenteil wird zumindest die rein funktionale Wirkung des Arbeitskampfes als simples 

Druckmittel von Literatur und Rechtsprechung üblicherweise eher anerkannt. Vgl. etwa 
Reichold, 2005, S. 13; 

BAG 17.2.1998, NZA 1998, S. 754. 

3
 Der Prozess wird vereinzelt in Gewerkschaftsliteratur beschrieben, jedoch nur stark 

vereinfacht und ohne wissenschaftlichen Anspruch. Ausnahmen bestätigen die Regel, vgl. 
Winkler, NZA-Beilage 2000, S. 16 f., der jedoch – wenig überzeugend – Innovationspotenzial 
bei den Christlichen Gewerkschaften sieht; 

Ebenso Rieth, der in einem schon älteren Aufsatz dem zunächst verheißungsvollen Titel seines 
Beitrags „Alternativen zum Arbeitskampf“ dann jedoch nur Empfehlungen folgen lässt, die 
entweder schlicht die Streikmöglichkeit einschränken wollen („Verlängerung der 
Friedenspflicht“) oder die ohnehin üblicherweise praktiziert werden („Die Parteien sollen sich 
auch außerhalb der Tarifverhandlungen treffen“). Rieth, NZA 1986, S. 699; 

Wenig hilfreich Lessner, RDA 2005, S. 285 ff, der zwar immerhin die einzelnen Schritte 
generalistisch beschreibt, sich in seiner Kritik jedoch zu Polemik hinreißen lässt und überdies 
zu unspezifisch bleibt. 

4 Bercher / Engel, Zeitschrift für Rechtspolitik 2010, S. 129; 

Stern online, http://www.stern.de/wirtschaft/news/bahn-tarifstreit-erste-vermittlungsgespraeche-
ohne-ergebnis-595213.html (Zuletzt abgerufen am 18.12.2013); 
Berliner Zeitung online, http://www.berliner-zeitung.de/archiv/tarifstreit---die-lokfuehrer-
gewerkschaft-gdl-lehnt-das-neue-angebot-der-deutschen-bahn-ag-ab--sie-sieht-ihre-
hauptforderung-nach-einem-separaten-tarifvertrag-durch-den-konzern-nicht-erfuellt---maenner-
neigen-dazu--sich-frueh-festzulegen-,10810590,10511940.html (Zuletzt abgerufen am 
18.12.2013); 
LNONLINE (Lübecker Lokalnachrichten), http://www.ln-online.de/Lokales/Luebeck/Hafenstreit-
in-Luebeck-Arbeitgeber-schlagen-Mediation-vor (Zuletzt abgerufen am 18.12.2013). 
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Die vorliegende Arbeit befasst sich mit möglichen Innovationspotenzialen in 

tariflichen Aushandlungsprozessen. Das ist einerseits eine dankbare Aufgabe, 

denn wo noch wenig geforscht wurde, ist es einfacher, zu tragfähigen 

Schlussfolgerungen zu gelangen. Andererseits ist es eine Herausforderung, 

sich nur auf eine schmale Literaturlage stützen zu können. Um eine mögliche 

Neuerung in diesem Bereich abstrakt zu den Vor- und Nachteilen des 

bestehenden Aushandlungsweges in Bezug zu setzen, müssen zunächst 

Bewertungsmaßstäbe entwickelt werden. Ein Bewertungsmaßstab ist dabei die 

Frage der rechtlichen Zulässigkeit. Ein weiterer ist die Frage der praktischen 

Umsetzbarkeit, also beispielsweise: Welches Verfahren dauert länger / ist 

kostenintensiver / für die beteiligten Akteure belastender – das neue oder das 

alte? Und schließlich muss sich jede Neuerung an der Frage messen lassen, 

ob sie auch aus symbolpolitischer Sicht geeignet ist. 

Inwiefern? Zu prüfen ist zunächst die Frage, inwieweit Symbolpolitik für 

tarifliche Aushandlungsprozesse tatsächlich stattfindet und – so dies bejaht 

wird – welchem Zweck sie dient. Erst ausgehend von den so gewonnenen 

Erkenntnissen kann in einem zweiten Schritt der Frage nachgegangen werden, 

ob die sog. Rituale tatsächlich ersatzlos gestrichen oder zumindest durch 

geeignetere, zeitgemäßere Elemente ersetzt werden können. Denn gesetzt 

den Fall, dass Symbolpolitik im Kontext von Tarifpolitik tatsächlich in 

signifikantem Maße auftritt und dabei eine relevante Funktion ausübt, so muss 

sich jede Neuerung daran messen lassen, ob sie diese Funktion zumindest 

substituieren kann. 

Die Entwicklung der Maßstäbe und die Anwendung derselben können nur aus 

praktischer, industriesoziologischer, personalwirtschaftlicher und rechtlicher – 

also interdisziplinärer Sicht erfolgen. Der Schwerpunkt liegt dabei in der 

industriesoziologischen Betrachtung einerseits und der rechtlichen 

Begutachtung andererseits.  

Das kollektive Arbeitsrecht ist durch die Rechtsprechung stark ausdifferenziert, 

sodass Innovationen in diesem Bereich nur im so gegebenen Rahmen 

stattfinden können. Über allem schwebt gewissermaßen die Frage der 

praktischen Umsetzbarkeit, soweit sich dies ohne Feldversuch antizipieren 

lässt. Dabei kommt dieser Aspekt zum Teil explizit zu tragen, zum Teil jedoch 
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auch implizit in den anderen Kriterien: Ein Vorschlag, der beispielsweise 

rechtlichen Bedenken begegnet und insoweit nur in eng begrenzten 

Spezialfällen denkbar ist, ist dabei natürlich auch aus praktischer Perspektive 

unattraktiv.  

Flankierend ist auch die personalwirtschaftliche Perspektive punktuell von 

Bedeutung. Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, wie sie im Rahmen von 

Tarifverträgen geregelt werden, haben z. B. auch einen erheblichen Einfluss 

auf die Arbeitszufriedenheit und mithin auf die motivationale Gemengelage der 

Gesamtbelegschaften.  

Als Beispiel mag eine Innovation im tarifpolitischen Bereich der letzten Jahre 

dienen: die sog. Differenzierungsklausel. Diese Klausel, die außerhalb des 

rechtlichen Diskurses eher „Gewerkschaftsbonus“ genannt wird, regelt, dass 

Gewerkschaftsmitglieder einer Belegschaft einen materiellen Vorteil erhalten, 

der den Nichtmitgliedern der Belegschaft – selbst wenn sie sich sonst auf eine 

arbeitsvertragliche Verweisungsklausel berufen können – vorenthalten bleibt. 

Man mag die Klausel aus rechtlicher Sicht für zulässig, aus 

industriesoziologischer Sicht wegen der Neuerung für interessant und aus 

praktischer Sicht wegen der Erhebung der eigentlich im Betrieb unbekannten 

Mitgliederdaten für schwierig halten. Interessant ist hier jedoch gerade auch 

der personalwirtschaftliche Effekt. Eine solche, bislang vermiedene 

Differenzierung, kann nicht ohne Einfluss auf die Betriebskultur bleiben, auf das 

Miteinander von Tarifunterworfenen und Nichtmitgliedern. Außerdem hat sie 

einen kaum messbaren, aber auch kaum zu leugnenden Einfluss auf die 

Arbeitszufriedenheit und damit mittelbar auf das Arbeitsverhalten der beiden 

Gruppen. Aus diesem Beispiel wird deutlich, dass tarifliche Neuerungen immer 

auch vor dem Hintergrund ihrer Bedeutung für die Normunterworfenen sowie 

für die anderen Teile der Belegschaften betrachtet werden müssen. 

Die Untersuchung ist wie folgt aufgebaut: Zunächst steht zum strukturellen 

Ablauf der Tarifrunden selbst im Detail kaum empirische Literatur zur 

Verfügung.5 Was auf den ersten Blick verwunderlich erscheint, erklärt sich bei 

näherer Betrachtung durch die Tatsache, dass es nicht „den“ 

Aushandlungsprozess gibt.  

                                                        
5
 Siehe Ausführungen Fn. 3. 
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Tarifpolitik ist im Ablauf nicht durch Gesetze oder Verordnungen festgelegt, 

sondern wird durch die Parteien selbst geregelt, was im Ergebnis viele im 

Detail unterschiedliche Verfahrensweisen hervorgebracht hat.6 Selbst innerhalb 

ein und derselben Branche kann es je Tarifgebiet zu unterschiedlichen 

Ausprägungen kommen. Eine systematische und allgemeingültige Erfassung 

fällt vor diesem Hintergrund schwer. Dennoch wurden zum Zwecke der 

vergleichenden Betrachtung für die vorliegende Arbeit Experteninterviews mit 

neun ausnahmslos hochrangigen und erfahrenen Funktionsträgern von 

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden7 aus insgesamt sechs 

Tarifgebieten durchgeführt.  

Darauf aufbauend lässt sich ein Gesamtbild einer typischen Tarifrunde 

konstruieren, welches als Basis für die weiteren Betrachtungen dient. Im Detail 

werden Gemeinsamkeiten und Muster herausgearbeitet, die im weiteren 

Verlauf auch als Ansätze für Veränderungspotenziale dienen.  

Ferner werden die Funktionen einzelner Handlungen und Schemata eruiert und 

auf ihre Bedeutung hin für den Gesamtprozess untersucht. Zudem ist es 

wichtig, die relevanten Entscheidungsgruppen im Kontext tariflicher 

Entscheidungs- und Zustimmungsprozesse zu identifizieren und zu verstehen, 

nach welchen Mustern die Kommunikation der handelnden Akteure am 

Verhandlungstisch mit den – teilweise viele Einzelpersonen oder Untergruppen 

umfassenden – Interessengruppen gelingt.  

Aufbauend auf den so identifizierten Grundlagen und Maßstäben werden fünf 

Ansätze neuer tarifpolitischer Gestaltungsmöglichkeiten vorgestellt und anhand 

der oben genannten Maßstäbe auf ihre Wirksamkeit hin bewertet. Hierzu dient 

neben der rechtlichen Bewertung insbesondere ein Funktionsschema, welches 

auf den in Kap. 2.4 genannten Theorieansätzen basiert. Drei der fünf Ansätze 

sind alternativen Aushandlungsprozessen aus anderen Teilbereichen der 

Gesellschaft entlehnt, zwei der Ansätze unternehmen den Versuch einer 

Modifizierung des bestehenden Aushandlungsprozesses.  

                                                        
6
 Rieble, RdA 2004, S. 78. 

7
 Bzw. in einem Fall mit dem zuständigen Manager eines Unternehmens, welches im Hause 

Tarifverhandlungen führt und insoweit selbst als Tarifpartei auftritt. 
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Dabei wird zuerst die Mediation als Mittel der tariflichen Konfliktlösung in 

Augenschein genommen. Dieses Instrument scheint bei oberflächlicher 

Betrachtung chancenreich, denn vereinzelt wird die Mediation schon heute als 

Möglichkeit propagiert, so etwa regelmäßig von der Lufthansa, die gerne ihre 

im Betrieb vorhandenen Gewerkschaften auf diesen Lösungsweg verpflichten 

würde.8 Aber auch im Kontext medialer Fundamentalkritik an den sog. Ritualen 

der Tarifpolitik wird mitunter auf die nicht näher genannten Chancen der 

Mediation verwiesen.9 Wie genau das Verfahren beschaffen ist und wie evtl. 

eine Modifikation ausgestaltet sein müsste, um den speziellen Bedürfnissen 

einer Tarifrunde gerecht zu werden, ist daher Gegenstand näherer 

Betrachtung.  

In einem zweiten Schritt wird das „Stuttgarter Modell betrachtet, in dem 

ebenfalls einzelne Elemente der Mediation vorhanden sind.10 Das Stuttgarter 

Modell beruht auf den kontrovers begleiteten Schlichtungsversuchen rund um 

das umkämpfte Bahnhofsprojekt Stuttgart 21. Das Ansinnen des Schlichters, 

Heiner Geißler, bestand darin, möglichst viele Gruppen einzubeziehen, dabei 

Machtunterschiede einzuebnen und maximale Transparenz zu schaffen. Was 

zunächst nach idealen Voraussetzungen klingt, stellt sich für den 

tarifpolitischen Kontext komplexer oder jedenfalls strukturell abweichend dar. 

Nichtsdestotrotz ist die Frage von Belang, ob dann nicht zumindest ein 

abgewandeltes, für die Bedürfnisse von Tarifverhandlungen modifiziertes 

Modell zweckmäßig sein kann. 

In einem dritten Schritt schließlich wird der vielleicht gewagteste Versuch 

unternommen, eine externe Konfliktlösungsmethode auf das Terrain der 

Tarifpolitik zu übertragen: In Augenschein genommen wird das Konklave der 

Katholischen Kirche. Nüchtern betrachtet handelt es sich beim Konklave um 

einen historisch extrem erfolgreichen Mechanismus kollektiver Konfliktlösung.11 

Seit über 700 Jahren bewährt und nachweislich auch in der Lage, tiefe 

kulturelle Unterschiede und politische Interessengegensätze zu überbrücken, 

                                                        
8 FOCUS online, http://www.focus.de/finanzen/news/wirtschaftsticker/tarifverhandlungen-horst-

koehler-soll-lufthansa-streik-schlichten_aid_816042.html (Zuletzt abgerufen am 18.12.2013) 
9
 Bercher / Engel, Zeitschrift für Rechtspolitik 2010, S. 129. 

10
 Eisele, Zeitschrift für Rechtspolitik 2011, S. 117. 

11
 Moorhead, Journal of Religious History 2006, S. 279. 
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handelt es sich beim Konklave um ein System, welches zumindest in 

Teilbereichen ganz offenkundig Chancen für Aushandlungsprozesse auch 

andernorts bereithält.  

Nach diesen drei Elementen, die die Gemeinsamkeit aufweisen, das externe 

Konfliktlösungsmechanismen fruchtbar gemacht werden sollen, werden zwei 

weitere Ansätze betrachtet. Diesen ist gemein, dass sie nicht das deutsche 

System tarifvertraglicher Aushandlungsprozesse insgesamt ersetzen, sondern 

lediglich relevante Teilelemente modifizieren möchten. 

Dabei soll zunächst mit der rückübertragbaren Öffnungsklausel ein Ansatz für 

eine neuartige Verknüpfung der tariflichen und der betrieblichen 

Regelungsebene vorgestellt werden.12 Die Frage der Übertragung tariflicher 

Regelungsbefugnisse auf die Ebene der Betriebsparteien ist immer dann von 

großem Interesse, wenn die Bedürfnisse eines Einzelunternehmens von denen 

des Flächentarifvertrages abweichen. Wenn lange Zeit die Starrheit des 

deutschen Tarifvertragssystems beklagt wurde, so dies vor allem deshalb, weil 

die so verlangte Differenzierung von Fläche und Einzelunternehmen nicht zur 

Zufriedenheit Aller vorgenommen wurde.  

Die mittlerweile von der Praxis gefundenen Wege haben jeweils spezifische 

Vor- und Nachteile, sodass es von der jeweiligen Situation abhängt, welches 

Instrument im Einzelfall das günstigste ist. Dabei gibt es zwei grundsätzliche 

Ansätze: Entweder die Differenzierung erfolgt durch die Tarifparteien selbst, 

sodass der einen großen Tarifrunde in der Fläche sozusagen fallweise viele 

kleine in Einzelunternehmen folgen. Oder es werden unter Rückgriff auf 

§ 77 Abs. 3 Satz 2 BetrVG die entsprechenden Regelungsbefugnisse auf die 

Betriebsparteien übertragen. Die rückübertragbare Öffnungsklausel verknüpft 

dabei die beiden grundsätzlichen Varianten und versucht so, die Vorteile zu 

bündeln, ohne zugleich die Nachteile zu kumulieren.  

In einem fünften und letzten Ansatz schließlich werden chronologisch 

unterschiedliche Argumentationsmuster in den Begründungs- respektive 

Abwehrargumentationen der Tarifparteien aufgegriffen. Gelänge es, diese 

Argumentationsmuster zu vereinheitlichen, so die hier propagierte These, 

                                                        
12

 Brecht-Heitzmann / Gröls, WSI-Mitteilungen 2008, S. 509 f. 
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würde dies mutmaßlich zu einer harmonischeren und damit 

spannungsreduzierteren Gesamtgemengelage in den Gesprächen führen. Dies 

wiederum könnte zumindest in geringem Umfang – und sei es nur in jedem 

zehnten Fall – zu einer verringerten Arbeitskampfbereitschaft führen. 

Angesichts der massiven volkswirtschaftlichen Kosten eines Arbeitskampfes 

gilt: Selbst geringe Unterschiede in der Streikbereitschaft repräsentieren auf 

der Kostenseite bereits Millionenbeträge.13 Als Ergebnis dieses fünften 

Ansatzes wird ein neues Modell flexibler, chronologisch einheitlicher 

Tarifverhandlungen vorgestellt. 

 

2 Methodisches Vorgehen und Vorstellung der 
Branchenspezifika  

 

Die Tarifauseinandersetzungen der verschiedenen Branchen sind geprägt von 

offensichtlichen Gemeinsamkeiten, aber auch von interessanten Unterschieden 

im Detail. Diese differenzierten, historisch gewachsenen Strukturen lassen sich 

mit branchenspezifischen Notwendigkeiten, aber auch mit dem 

unterschiedlichen Selbstverständnis der Organisationen erklären. So versteht 

sich die IG Metall gerne als „Kampfgewerkschaft“ mit entsprechenden 

Strukturen und Arbeitskampferfahrung, was zum einen impliziert, dass der 

Konflikt gesucht, oder zumindest nicht gemieden wird. Zum anderen schwingt 

ein gewisser Stolz darüber mit, eine gesellschaftliche Großauseinandersetzung 

erfolgreich bestehen zu können.14 Im Kontrast dazu findet sich ein anderes 

Selbstverständnis bei der IG BCE, die zwar auch streikfähig ist, jedoch schon 

früh einen vergleichsweise sozialpartnerschaftlichen Weg eingeschlagen hat 

und damit nicht weniger erfolgreich ist.15 Bevor die strukturellen Unterschiede 

                                                        
13

 Gutzeit, 2005, S. 118; 

Reichold, 2005, S. 13. 

14
 Dzielak / Hinrichs / Martens, 1979, S. 311;  

Vgl. auch Interview 1, Kap. 2.2.1. 

15
 Dzielak / Hinrichs / Martens, 1979, S. 311. 
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vorliegend anhand verschiedener Tarifgebiete deutlich gemacht werden, soll 

zunächst die empirische Herangehensweise erläutert werden. 

 

2.1 Methodisches Vorgehen   

 

Befragungen lassen sich ihrer Methodik nach dem qualitativen oder dem 

quantitativen Ansatz zuordnen. Quantitative Befragungen, etwa durch 

standardisierte Fragebögen, haben unter Umständen den Vorteil, 

repräsentative Aussagen über einen Sachverhalt für eine bestimmte 

Grundgesamtheit treffen zu können.16 Doch wo die Fragestellung noch zu 

vielschichtig und indifferent ist, kann eine qualitative Untersuchung in Form von 

Experteninterviews – und sei es als Vorbereitung auf die repräsentative 

Befragung – geeigneter sein. Qualitative Ansätze eignen sich insbesondere 

dann, wenn ein insgesamt noch unbekanntes Feld grundsätzlich zu explorieren 

ist. Sie ermöglichen es dem außenstehenden Forscher, ein grundsätzlich noch 

unbekanntes Terrain zu sondieren.17 Trotz der Abgrenzung gibt es 

Überschneidungen, sodass sich z. B. auch aus qualitativen Untersuchungen 

hinsichtlich der Repräsentativität häufig immerhin Aussagen zu Trends ableiten 

lassen. Gegenüber schriftlichen, quantitativen Befragungen, die aus Gründen 

der Vergleichbarkeit überwiegend mit geschlossenen Fragen arbeiten, ergibt 

sich bei Experteninterviews aufgrund der hohen Kontextsensitivität und der 

Möglichkeit, bei Unklarheiten differenzierter nachzufragen, der Vorteil, dass die 

jeweiligen Standpunkte der befragten Akteure in ihrem organisationalen Umfeld 

besonders gut erfasst werden können.18  

Eine repräsentative Untersuchung wurde für die vorliegende Arbeit nicht 

angestrebt. Dies scheint konzeptionell schon kaum leistbar: Bezogen auf eine 

einzige Branche wäre die Aufgabe bereits problematisch: Wie lässt sich die 

Grundgesamtheit erfassen? Die Akteure beider Seiten setzen sich aus 

Hauptamtlichen einerseits sowie aus ehrenamtlichen Betriebsvertretern 

                                                        
16

 Nienhüser / Krins, 2005, S. 113.  
17

 Laatz, 1993, S. 11 f;  

Nienhüser / Krins, 2005, S. 112. 

18
 Bradke-Hellthaler, 2008, S. 95. 
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verschiedener Teilbranchen, Regionen und Betriebsgrößen andererseits 

zusammen. Um ein repräsentatives Bild dieser Akteure und ihrer 

Einschätzungen zu erlangen, müssten also proportionsgerecht Stichproben 

ausgewählt und Repräsentanten für Interviews gewonnen werden. So wäre 

also schon nur mit viel Aufwand ein einzelnes Tarifgebiet zu erfassen, nicht 

aber die Tarifrunden der vielfältigen anderen Tarifgebiete, von der „Deutschen 

Füllfederhalterindustrie“ mit einigen tausend Beschäftigten über die 

Spezialtarifrunden der Berufsgewerkschaften GDL, Vereinigung Cockpit und 

Marburger Bund19 bis hin zum Öffentlichen Dienst mit mehreren Millionen 

Arbeitern, Angestellten und Beamten. Möchte man „hinter die Kulissen“ blicken, 

ist es zudem wichtig, ausgewiesene Insider zu befragen. Zugespitzt kommt es 

darauf an, nicht nur mit Funktionsträgern zu sprechen, die wissen, dass 

letztlich Gespräche im kleinen Kreis den Durchbruch bringen, sondern 

möglichst mit jenen, die an solchen Gesprächen selbst teilnehmen und von der 

Stimmung, dem gegebenenfalls vorhandenen Vertrauensverhältnis und von 

sonstigen Hintergründen und Begleitumständen berichten können.  

Es schien daher für den Zweck der vorliegenden Arbeit auch nicht von 

Interesse, ein solches detailgetreues „Sittengemälde“ deutscher Tarifrunden zu 

zeichnen. Von Relevanz ist vielmehr, grob die typischen Muster, Abläufe und 

Instrumente zu erfassen. Wie in Kap. 2.2 und 2.3 herauszuarbeiten sein wird, 

gleichen sich die Tarifrunden bei aller Unterschiedlichkeit der Branchen, 

Organisationskulturen und Ertragssituationen doch erheblich. Dies sowohl im 

Hinblick auf die Struktur des Ablaufs, die Instrumente, als auch die begleitende 

Rhetorik der Funktionsträger beider Seiten.  

Für diese Arbeit wurde daher eine qualitative Befragung in Form 

leitfadengestützter Experteninterviews gewählt. Die Verwendung 

vorstrukturierter Leitfäden ermöglicht dabei trotz des freien Zugangs zur 

explorierten Fragestellung eine gewisse Vergleichbarkeit. Dabei wurden 

hochrangige Vertreter von drei Gewerkschaften und vier Arbeitgeberverbänden 

befragt, in der Regel aus der Ebene der Geschäftsführung. Dieses Vorgehen 

war gegenüber dem quantitativen Zugang für den vorliegenden 

                                                        
19

 Unter den Berufsgewerkschaften sind die drei genannten heute die dominierenden 
Organisationen in Deutschland. Vgl. Brecht-Heitzmann / Gröls, 2013, S. 155. 
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Zusammenhang das geeignetere Mittel, erlaubte es doch die explorative und 

differenzierte Erfassung offizieller wie auch ungeschriebener Regeln. Zwar 

veröffentlichen die Organisationen teilweise Broschüren und Website-Artikel, in 

denen Tarifrunden beschrieben werden. Doch werden in diesen Texten 

wesentliche, z. B. machtpolitische Zusammenhänge nicht mitgeteilt und im 

Übrigen die Idealversion eines Tarifkonflikts beschrieben. Zudem scheint es, 

wie die Befragung ergab, auch schwer zu erfassende habituelle 

Voraussetzungen auf der Akteursebene zu geben, die von 

Funktionärsgeneration zu Funktionärsgeneration weitergetragen werden.  

Aufgrund der spärlichen Datenlage in der Literatur schien zunächst 

insbesondere eine Eruierung der Grundlagen notwendig. Standardisierte 

Experteninterviews mit Ratingskalen nach Likert oder mit simplen 

Ja/Nein/Keine Angabe-Ausprägungen waren zumindest in diesem Stadium der 

Untersuchung noch nicht geeignet. Für die qualitative Befragung spricht 

zudem, dass der Zugang zu einflussreichen Akteuren nur auf der Ebene der 

persönlichen Befragung zu erreichen ist – Vorstandsmitglieder einer 

Gewerkschaft oder Hauptgeschäftsführer eines Arbeitgeberverbandes werden 

sich schwerlich dazu bewegen lassen, einen anonymen Fragebogen 

auszufüllen. Immer wieder wurde in den Interviews darauf Bezug genommen, 

ob wirklich Anonymität gewährleistet sei. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass 

man in der quantitativ-schriftlichen Variante ein „zugeknöpftes“ Verhalten hätte 

erwarten müssen. 

Im Einzelnen konnte auf der Arbeitgeberseite mit den folgenden 

Funktionsträgern und Verbänden ein Interview durchgeführt werden: Bei den 

Chemiearbeitgebern wurde der Hauptgeschäftsführer einer maßgeblichen 

Region befragt. Die Tarifparteien in der Chemieindustrie gelten – auch in der 

öffentlichen Wahrnehmung und in der Literatur – als vergleichsweise 

partnerschaftlich im Umgang.20 Dies und der Umstand der relativ großen 

Bedeutung der Branche in Deutschland ließen eine Untersuchung dieses 

Wirtschaftszweiges interessant erscheinen.  

                                                        
20

 Eich, NZA 1995, S. 149. 
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Für die Metallarbeitgeberseite stand ein erfahrener Hauptabteilungsleiter zur 

Verfügung. Die Metallindustrie beherrscht regelmäßig das mediale Bild der 

Tarifauseinandersetzungen und ist schon ihrer Größe wegen industriepolitisch 

relevant. Zudem hat die Branche regelmäßig Regelungen mit Vorreiterfunktion 

vereinbart, die später von anderen Wirtschaftszweigen kopiert wurden.21 Die 

Einführung der 35-Stunden-Woche in den 1990er Jahren,22 das sog. 

Pforzheimer Abkommen23 oder auch der Tarifvertrag zur 

Beschäftigungssicherung bei der Volkswagen AG (4-Tage-Woche) sind nur 

einige geläufige Beispiele.24  

Beim Groß- und Außenhandelsverband AGA konnte schließlich der 

Geschäftsführer Tarifpolitik eines Regionalverbandes befragt werden. Trotz 

einzelner Großkonzerne wie etwa der Metro besteht die Branche insbesondere 

aus kleineren Unternehmen. Der Verband vereinigt unter seinem Dach Firmen, 

die im Schnitt etwa 50 Mitarbeiter haben und häufig betriebsratslos sind. Ein 

solcher, industriepolitisch eher sekundärer Akteur, schien zur Ergänzung 

interessant.  

Für die Verkehrsbranche wurde mit dem Leiter Tarifpolitik der Vertreter eines 

Konzerns befragt, der seit vielen Jahren sowohl in der ÖPNV-Sparte seines 

Unternehmens mit ver.di als auch in der SPNV-Sparte25 mit Transnet (bzw. 

mittlerweile EVG) und der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) befasst ist. In 

allen Unternehmen dieses Konzerns gelten firmenbezogene 

Verbandstarifverträge. 

Auf der Gewerkschaftsseite wurde ein Interview mit einem Mitglied des 

geschäftsführenden Hauptvorstandes der NGG (Gewerkschaft Nahrung-

Genuss-Gaststätten) geführt. Die Nahrungsmittelbranche ist genau wie der 

Groß- und Außenhandel in der Hauptsache durch kleine und mittelständische 

                                                        
21

 Bispinck, WSI-Mitt. 2004, S. 240. 

22
 Müller-Jentsch, 1997, S. 240 f. 

23
 Haas, BC 2009, S. 238; 

Bispinck / WSI-Tarifarchiv, 2006, S. 18;  

Huber et al., WSI-Mitteilungen 2005, S. 656. 

24
 Müller-Jentsch, 1997, S. 241. 

25
 Schienenpersonennahverkehr 
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Unternehmen geprägt. Allerdings gibt es auch hier Global Player wie Nestlè, 

Unilever oder den belgisch-brasilianischen Brauereiriesen Anheuser-Busch 

InBev, die zu den größten Konzernen der Erde gehören.  

Ferner wurden vier Vertreter aus dem Bereich des Öffentlichen Dienstes 

befragt, die insgesamt sowohl im Hinblick auf den kommunalen Öffentlichen 

Dienst, als auch zur Tarifpolitik der Landes- und Bundesebene aussagefähig 

sind. Befragt wurden neben zwei hochrangigen Arbeitgebervertretern jeweils 

die Vorsitzenden großer Landesverbände der Dienstleistungsgewerkschaft 

ver.di und des Deutschen Beamtenbundes (dbb-tarifunion). Zwar ist der dbb 

ein Dachverband, ähnlich dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), doch 

führt dieser wegen der fehlenden Mächtigkeit seiner Mitglieder in aller Regel 

selbst die Tarifgespräche – seit einiger Zeit gemeinsam mit dem Wettbewerber 

ver.di.26 Die Perspektive des dbb scheint schon deshalb interessant, weil die 

Organisation außerhalb der DGB-Strukturen steht. Zudem arbeitet die 

Organisation seit langem unter einer ganz speziellen Prämisse: Sie vertritt als 

„dbb-tarifunion“ zwar auch Angestellte des Bundes und der Länder, doch 

vereinigt sie unter ihren 1,25 Millionen Mitgliedern vor allem Beamte – diesen 

fehlt jedoch das Streikrecht (Art. 33 Abs. 4, 5 GG).27 Als signifikantestes 

Druckmittel steht im Hinblick auf tarifliche Behandlung der Beamten somit die 

mediale Aufmerksamkeit zur Verfügung.  

Allen Interviewten ist ohne Ausnahme gemein, dass sie in ihren jeweiligen 

Wirkungsbereichen viele Jahre Erfahrung gesammelt und in dieser Zeit an 

vielen Tarif- und Hintergrundgesprächen teilgenommen haben. 

Bei der Erstellung des Leitfadens für die Befragung sollte zunächst der Ablauf 

einer typischen Lohntarifrunde eruiert werden. D. h., erfragt werden sollten – 

zumindest in erster Linie – nicht die Besonderheiten, die abweichend bei 

seltener verhandelten Tarifverträgen wie etwa dem Manteltarifvertrag oder dem 

Entgeltsystemtarifvertrag eine Rolle spielen. Diese Tarifverträge sind ihrer 

Natur nach häufig komplexer als die Entgelttarifverhandlungen („Lohnrunden“) 

und erregen bei den Mitgliedern weniger Aufmerksamkeit. Typische 
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 Reichold, öAT 2010, S. 220. 

27
 Rieble, RdA 2004, S. 79. 
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Tatbestände im Rahmen von Mantel- oder Rahmentarifverträgen stellen 

beispielsweise Freistellungsgründe oder Überstundenparameter dar.28 

Ferner sollten eine Reihe von Annahmen, die bei der vorbereitenden Eruierung 

des Themas – etwa auf den Verbandswebsites und in der spärlichen Literatur 

zum Thema – getroffen wurden, durch die Befragung verifiziert oder falsifiziert 

werden.:  

1) Die Praxis hat trotz häufig gleicher oder ähnlicher Bedürfnisse im Detail 

signifikant unterschiedliche Verfahren hervorgebracht. So haben 

beispielsweise außer dem Öffentlichen Dienst alle Branchen 

Möglichkeiten zur betrieblichen Differenzierung geschaffen. Doch 

während manche auf die Chancen der klassischen Öffnungsklausel 

vertrauen, behalten sich andere Tarifpartner die 

Verhandlungskompetenz auch für die betriebliche Ebene vor.  

2) Die Akteure auf beiden Seiten befinden sich in einem komplexen und 

zum Teil widerspruchsvollen Geflecht von Interessengruppen, die vor 

jeder Einigung entsprechend einzubinden und zu befrieden sind. Dies 

sind zunächst die Verbandsmitglieder, die aber individuell aus 

unterschiedlichen betrieblichen Situationen kommen. Aber auch der 

Staat, Schwesterverbände und natürlich der soziale Gegenspieler 

melden Ansprüche an.  

3) Aus den Annahmen zu 2) folgen notwendigerweise Symbolhandlungen, 

die insbesondere das Ziel haben, die Interessengruppen und damit vor 

allem die eigene Klientel, zu beruhigen.  

4) Im Allgemeinen gibt es eine chronologische Differenz in den 

Begründungsstrukturen der Tarifparteien. Während die Gewerkschaften 

gerne bei der Forderungsbegründung mit zurückliegenden Kennzahlen 

argumentieren (Produktivität, Inflationsausgleich, Gewinne), schielt die 

Arbeitgeberseite in die Zukunft und verwahrt sich gegen die 

Forderungen gerne mit Aussagen beispielsweise zur Auftragslage und 

zur konjunkturellen Entwicklung.  

                                                        
28

 Müller-Jentsch, 1997, S. 220.  
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5) Und fünftens wird schließlich angenommen, dass Instrumente zum 

Zwecke der betrieblichen Differenzierung mittlerweile zum 

Alltagsrepertoire der Verbände gehören und nicht als Widerspruch zum 

Flächentarifvertrag, sondern als Ergänzung wahrgenommen werden. 

 

Interviewleitfaden  

Einstieg, Eisbrecher, geschätzte Dauer, Versicherung Diskretion, Verwendung 
Tonbandgerät 

1. Allgemeines 

a. Verband/Firma: Allgemeine Daten über den Verband/die 

Firma, soweit sie nicht über die Website gewonnen werden 

konnten. Feld für handschriftlich zu ergänzende 

Fragen:_____________________________________ 

b. Befragte(r): Rang, Funktion, Erfahrung  

 

2. Branchentypische Verhandlungscharakteristika 

a. Wenn Sie an das typische Klima bei solchen Tarifgesprächen 

denken: Wie würden sie die Atmosphäre beschreiben? 

b. Wenn Sie sich eine Spannweite von „eher konsensorientiert“ 

bis „eher konfliktorientiert“ vorstellen – wo ordnen Sie die 

beiden Seiten und die Gesprächskultur insgesamt ein? 

c. Sind die Wortführer auf beiden Seiten eine Konstante oder 

eher wechselnd? 

d. Schätzen Sie das Verhalten der Gegenpartei als 

konsistent/inkonsistent ein? (Z. B. vertraulich in den 

Verhandlungen, jedoch „polternd“ in der 

Betriebsversammlung). 

e. Welche Gruppen haben legitime Interessen am 

Verhandlungsergebnis. Wie werden diese einbezogen/befragt. 

Existieren Widersprüche? Wie werden Ambiguitäten 

verarbeitet? 

 

3. Verhandlungsprozess  

a. Wenn Sie an die Begründungen denken, mit denen 

Tarifforderungen untermauert werden – was sticht da heraus? 

b. Ich nenne jetzt einige typische Begründungen und bitte Sie, 

auf einer Ratingscala von 1 (kaum) bis 5 (zentrale Bedeutung) 

zu gewichten, welche Rolle diese in der Begründungsstruktur 

einnimmt. 

i. Auftragslage 

ii. Konjunktur 

iii. Produktivität (Gesamtwirtschaftlich/Branche/Betrieb) 

iv. Inflationsausgleich 

v. Kaufkraftstärkung 

vi. Gewinne 

c. Fällt Ihnen noch ein Argument ein? 

d. Hypothese „Chronologie“: Ein möglicher Eindruck ist, dass die 

Arbeitgeberseite eher zukunftsbezogene Argumente ins Feld 

führt – sicher mit guten Gründen – während die 

Arbeitnehmerseite eher vergangenheitsbezogene Argumente 

verwendet – sicher mit guten Gründen. (Das stellt keine 

Bewertung dar). Würden Sie den Eindruck teilen/nicht teilen?  

 

 

e. (Optional:) Werden Versuche unternommen, chronologisch 

gleichgeordnet zu verhandeln? Z. B. durch 

Nachverhandlungsklauseln?  

f. Welche Gruppen sind denn zu berücksichtigen/einzubinden? 

Beschreibung Gemengelage. 

g. Wirken die sog. „Rituale“ auch in Richtung interner 

Willensbildung? Um allen Beteiligten die vielschichtige 

Situation vor Augen zu führen und notwendige 

Kompromissbereitschaft zu signalisieren/legitimieren?  

 

4. Verhandlungsprozess (Öffnungsklauseln) 

a. Welche Bedeutung messen Sie heute dem Flächentarifvertrag 

bei und wo sehen Sie den FTV in 10 Jahren? 

b. Wie beurteilen Sie die Nützlichkeit verschiedener Instrumente 

betriebsspezifischer Abweichungen, z. B.  

i. Klassische Öffnungsklausel 

ii. Öffnungsklausel, jedoch mit 

Zustimmungsvorbehalt 

iii. FirmenTV 

c. Streitfall 1: Wenn die Gespräche bei der Öffnungsklausel 

scheitern, kommt meist die Einigungsstelle ins Spiel mit einem 

externen „Entscheider“. Wie beurteilen Sie das? Teilen Sie die 

Ergebnisse empirischer Studien, die hier eher eine 

ablehnende Haltung bei allen Beteiligten festgestellt haben? 

d. Streitfall 2: Andererseits kann die Gewerkschaft bei 

FirmenTV’s bis zuletzt auf Arbeitskämpfe zurückgreifen. Wie 

beurteilen Sie das? 

e. Hypothese „Rückübertragbare Öffnungsklausel“: Wie 

beurteilen Sie ein Vorgehen, welches beide Wege verknüpft: 

Einerseits eine echte Öffnungsklausel für die Tarifparteien, 

andererseits bei Scheitern Zurückdelegation an die 

Tarifparteien statt an die Einigungsstelle? 

f. Und wenn Sie jetzt versuchen, die Chancen und Risiken aus 

der Perspektive des Gegenspielers zu beurteilen?  

 

5. Differenzierungsklauseln:  

Bonus- oder Differenzierungsklauseln, welche für 
Gewerkschaftsmitglieder eine höhere Entlohnung vorsehen als 
für Nicht-Mitglieder. Was ist davon zu halten? Wo sind Vor- 
und Nachteile aus Sicht Ihrer Organisation? 

 

6. Abschluss 

a. Gibt es aus Ihrer Sicht noch eine Frage, die eigentlich 

hätte gestellt werden müssen – habe ich etwas 

vergessen? 

b. Vielen Dank für Ihre Zeit / Abschluss / Kontakt 

 

Abb. 1: Interviewleitfaden   

Neben der Überprüfung der vorgenannten Annahmen sollte Raum für Aspekte 

und Gedanken geschaffen werden, die vom Interviewer nicht vorausgesehen 

werden konnten. Dabei wurden weitgehend offene Fragen gestellt, die viel 
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Raum für Erläuterungen der Interviewpartner zuließen (Vgl. Abb. 1). 

Andererseits sollte der Rahmen auch hinreichend eng sein, um eine 

Vergleichbarkeit der Aussagen zu ermöglichen. Zur Annahme zu 4) bezüglich 

der vermuteten chronologischen Unterschiede in der Forderungsbewertung 

wurden die Interviewpartner ergänzend um eine Einschätzung im Sinne einer 

Likert-Skala29 gebeten.  

Daneben wurden auch die verschiedenen Differenzierungsstrategien abgefragt. 

Seit etwa einem Vierteljahrhundert steht das System des Flächentarifvertrages 

unter dem Druck, Freiräume für betriebsspezifische Individualisierungen zu 

gestatten.30 Wirtschaftspolitische Faktoren wie Globalisierung und 

Sockelarbeitslosigkeit haben dabei ebenso eine Rolle gespielt, wie die 

anhaltenden Mitgliederverluste, die Arbeitgeberverbände wie auch 

Gewerkschaften im Geltungsbereich der Flächentarifverträge häufig haben.31 

Diesem Bedürfnis nach Differenzierung wird in der Praxis jedoch auf 

verschiedenen Wegen Rechnung getragen. Typischerweise gibt es zwei 

Herangehensweisen – Differenzierungsmöglichkeiten durch die Tarifparteien 

oder durch die Betriebsparteien – und Kombinationen von diesen.32 Deshalb 

bezog sich der zweite größere Fragenkomplex auf die diesbezüglichen 

Bedingungen und Durchführungswege in den verschiedenen Branchen.  

 

2.2 Branchenspezifische Tarifrunden der untersuchten Bereiche 

 

Im Einzelnen wurden die Metall- und Elektroindustrie, die Chemieindustrie und 

der öffentliche Dienst als die großen, trendweisenden Tarifgebiete einbezogen. 

                                                        
29

 Item-basiertes, rangskaliertes Messsystem  (z. B. 1= sehr zutreffend bis z. B. 5=völlig 

unzutreffend). 

30
 Schild / Wagner, Industrielle Beziehungen 2003, S. 326 ff.; 

Haipeter, Industrielle Beziehungen 2003, S. 232; 

Artus, Industrielle Beziehungen 2003, S. 251. 

31
 Achten, 2007, S. 14;  

Greven / Scherrer, 2005, S. 34 ff. 

32
 Gröls, 2010, S. 157 ff.;  

Bispinck / Schulten, WSI-Mitteilungen 2009, S. 202. 
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Daneben der Groß- und Außenhandel, die Nahrungsmittelindustrie und die 

Verkehrsbranche. Für die Verkehrsbranche gilt jedoch einschränkend die 

Besonderheit, dass ein Konzernvertreter befragt wurde, dessen Unternehmen 

jeweils firmenbezogenen Verbandstarifverträgen, nicht Flächentarifverträgen, 

unterliegt. Im Folgenden werden die so gewonnen Erkenntnisse über typische 

Tarifabläufe der jeweiligen Branchen und Organisationen dargelegt. Im Fokus 

stand dabei eine Entgelttarifrunde.  

In Verhandlungen zum Entgelttarifvertrag ist die konkrete Lohnhöhe 

Gegenstand der Gespräche, sodass diesen Runden üblicherweise die größte 

Aufmerksamkeit zuteilwird. Daneben gibt es Tarifrunden zu anderen 

Tarifverträgen, etwa zu Mantel- oder Rahmentarifverträgen, die sonstige 

Arbeitsbedingungen regeln, sei es die Regelung der Wochenarbeitszeit, der 

Anzahl der Urlaubstage oder der Kündigungsfristen. 

Auch die Entgeltstruktur – welcher Beruf wird im Lohngefüge wo einsortiert – 

wird von Zeit zu Zeit behandelt, üblicherweise im Rahmen von 

Entgeltsystemtarifverträgen. 

Weiteren Spezialtarifverträgen zur Altersteilzeit, zur Demographie, zu 

Differenzierungsklauseln und anderen Themen sind keine Grenzen gesetzt. 

Gemeinsam sind diesen nicht vergütungsbezogenen Tarifverträgen jedoch die 

üblicherweise längere Laufzeit und das im Vergleich verringerte Interesse der 

Mitglieder der Interessengruppen.33 Insoweit stellt die Entgeltrunde in 

Abgrenzung zu anderen Tarifthemen als Gegenstand der Befragungen die 

richtige Basis dar.34 In Tabelle 1 sind die verschiedenen gängigen Tarifverträge 

grob mit ihren einschlägigen Merkmalen abgebildet. Die Begriffe sind nicht 

kodifiziert, sodass es nicht verwundert, dass die Praxis zu zahlreichen 

Synonymen gefunden hat.

 

                                                        
33

 Dem ist natürlich nicht immer so. So war beispielsweise die Durchsetzung der 35-Stunden-
Woche der IG Metall im Kern ein Manteltarifvertragsthema, welches massive Berichterstattung 
auslöste, gleichwohl ist die Aussage im Allgemeinen zutreffend. 

34
 Allerdings gilt, dass die Verhandlungsrunden nicht immer strikt unterschieden, sondern 

mitunter verknüpft werden. Will beispielsweise ein Arbeitgeber für ihn günstige 
Flexibilisierungen im Manteltarifvertrag durchsetzen, so wird er dies u. U. mit Entgeltrunden 
verknüpfen, um überhaupt über ein Druckmittel zu verfügen. 
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Tarifvertrag – inhaltlich Merkmal 
Manteltarifvertrag 
(auch: Rahmentarifvertrag) 

Behandelt grundlegende Fragen des Arbeitslebens. Z. B. 
- Arbeitszeit, Umfang und evtl. Lage 
- Dienstreisebestimmungen 

- Überstunden 
- Rufbereitschaft 
- Teilweise Entgeltthemen, z. B. Jahressonderzahlung, 

Zuschläge für Nacht, -Sonn, und Feiertage (können 
auch in Entgelttarifvertrag geregelt sein), Zuschläge 
für besondere Situationen 

- Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
- Urlaub, Umfang und Entlohnung 

- Freistellungstatbestände 
- Kündigungsfristen 
- Ausschlussfristen 

- Übernahme der Auszubildenden 
Die Laufzeit von Manteltarifverträgen ist häufig vergleichsweise 
lang (Z. B. 36 Monate). Die Inhalte ändern sich im Zeitverlauf 
häufig nur gering. 

Entgelttarifvertrag 
(auch: Lohntarifvertrag, 
Vergütungstarifvertrag) 

Entlohnungstabelle für die Tarifbeschäftigten. Häufig wird im 
Rahmen von Entgeltverhandlungen lediglich eine Prozentzahl 
vereinbart, um deren Wert die Tabellen anzuheben sind. 
Laufzeit in der Tendenz vergleichsweise kürzer (Z. B. 12 
Monate) 

Thementarifverträge 
Z.  B. Altersvorsorgetarifvertrag, 
Demographietarifvertrag, 
Schlichtungstarifvertrag etc. 

Thementarifverträge zu Sonderthemen, die inhaltlich-
systematisch häufig auch Bestandteil des Manteltarifvertrages 
sein könnten. 

Entgeltsystemtarifvertrag 
(auch: Vergütungssystemtarifvertrag) 

Eingruppierungsgrundsätze und Schemata für die 
Beschäftigtengruppen.  
Dabei befindet sich die Gehaltstabelle selbst häufig im 
Entgelttarifvertrag, während der Entgeltsystemtarifvertrag 
festlegt, nach welchen Merkmalen die Eingruppierung der 
jeweiligen Beschäftigtengruppen in die jeweiligen 
Tabellengruppen erfolgt. Typischerweise mit konkreten 
Eingruppierungsbeispielen. 

Tarifvertrag – Geltungsbereich Merkmal 

Flächentarifvertrag 
(auch: Verbandstarifvertrag) 

Tarifvertrag, der für eine Vielzahl von Unternehmen in einem 
bestimmten Tarifgebiet abgeschlossen wird. Der Vorteil liegt 
aus gewerkschaftlicher Sicht insbesondere in der Umsetzung 
des Grundsatzes „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ und aus 
Arbeitgebersicht im Ausschluss der Möglichkeit, auf diesem 
Wege Konkurrenz ausüben zu können. Ferner haben beide 
Seiten signifikante Transaktionskostenvorteile gegenüber 
einzelnen Firmentarifverträgen. 

Firmentarifvertrag 
(auch: Haustarifvertrag, 
Unternehmenstarifvertrag, 
Ergänzungstarifvertrag) 

Tarifvertrag für ein einzelnes Unternehmen. Ergänzend zum 
Flächentarifvertrag kann auch für einzelne verbandsangehörige 
ein Ergänzungstarifvertrag abgeschlossen werden, der 
abweichende oder ergänzende Regelungen vorsieht. 

Tarifvertrag – Sonstiges Merkmal 

Mehrgliedriger Tarifvertrag Ein Tarifvertrag zwischen mehr als zwei Parteien. 
Beispielsweise können bei Tarifpluralität zwei Gewerkschaften 
und der Arbeitgeber einen Tarifvertrag vereinbaren. 

Sicherungstarifvertrag Kommt es zu einer Absenkung von tariflichen Leistungen, etwa 
aus wirtschaftlichen Gründen, so wird häufig Vertrauensschutz 
für die bereits bestehenden Personale des Tarifgebietes 
vereinbart. Dies kann in den jeweiligen Tarifverträgen selbst 
oder gesondert in einem Sicherungstarifvertrag vereinbart 
werden. 

 
Tab. 1: Arten von Tarifverträgen 
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2.2.1 Metallindustrie 

 

Der Ablauf einer typischen Entgelttarifverhandlung in der Metall- und 

Elektroindustrie gestaltet sich dezentral. Es werden also nicht zentral an einem 

Ort Tarifverhandlungen für das gesamte, bundesweite Tarifgebiet geführt, 

sondern einer der Bezirke fungiert als Pilotbezirk und geht in die Offensive. Die 

anderen Bezirke folgen mit ihren Abschlüssen zeitlich nach dem 

Pilotabschluss.  

Einer der sieben Bezirke der IG Metall, die sich grob an den Grenzen der 

Bundesländer orientieren, konfrontiert gegen Ende der Laufzeit eines noch 

existierenden Tarifvertrags seinen jeweiligen Gegenpart auf Landesebene mit 

einer Forderung. Die anderen Bezirke folgen dem Beispiel frühzeitig, denn 

auch wenn sie nicht die Funktion des Pilotbezirks innehaben, so müssen sie 

doch die bestehenden Tarifwerke rechtzeitig kündigen, um die gesetzten 

Fristen einzuhalten. Diese enthält typischerweise, auch bei Entgeltrunden, 

quantitative und qualitative Elemente. Neben der reinen Prozentzahl, die 

konkret als Forderung formuliert wird, kann so beispielsweise die Übernahme 

der Auszubildenden oder eine Verlängerung der Altersteilzeit angestrebt 

werden.  

Wiewohl die Gespräche im großen Plenum beginnen, spitzen sie sich im 

Verlaufe des Verhandlungsprozesses auf die leitenden Funktionsträger beider 

Verbände zu. Diese garantieren auch personell eine hohe Kontinuität. Der 

Interviewpartner des Metallarbeitgeberverbandes erklärt den Vorgang wie folgt: 

„Also in der ersten Runde, wenn die da sitzen, versuchen wir die gleiche 

Mannschaftsstärke herbeizuführen. Dann sitzen da bei Auftaktverhandlungen 

locker 100 Leute im Raum, das heißt ja auch, dass das mehr oder weniger 

öffentlich ist. Da sind dann Betriebsräte, Vertrauensleute und dann ist das erst mal 

konfliktgeladen. (...) Personalleiter, Geschäftsführer, ja – wenn die kommen. Das 

ist für uns schwieriger zu organisieren, weil die auch sehr im Tagesgeschäft 

eingebunden sind und das nicht immer so spannend für die ist, an 

Tarifverhandlungen teilzunehmen. Aber wir versuchen das hinzubekommen und 

denen klar zu machen, dass das wichtig ist. (...) Aber wenn die Runde dann kleiner 

wird, dann wird’s einfach auch sachorientierter. Dann verändert sich das Klima. 
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Und je weiter die Gespräche dann fortschreiten, in dem Maße wird das dann auch 

personell enger. Also bei den letzten Gesprächen läuft es dann auf 4-, 6- oder 8-

Augen-Gespräche hinaus. (...) Das sind dann auch die Wortführer und die machen 

das dann jahrelang. Die sind dann bei den 4-Augengesprächen die 

entscheidenden Leute.“  

(Int. 1, Rn. 22, 24, 26, 28) (Metallarbeitgeber) 

Die dezentrale Verfahrensweise, bei der sich am Ende ein Pilotbezirk 

herausbildet, die einzelnen insoweit nachgelagerten Bezirke aber gleichwohl 

verhandeln müssen, ist auf Arbeitgeberseite unbeliebt: 

„Wir versuchen ja auch immer schon aus den Ritualen herauszukommen. Z. B. 

sagen wir seit Jahren, lasst uns mal nicht immer von Tarifgebiet zu Tarifgebiet 

entscheiden, sondern eine Runde für alle zu machen. Überlegen sie sich das mal 

ökonomisch, da halten sie jedes Mal regional in jedem Tarifgebiet vielleicht hundert 

Leute von der Arbeit ab. Das wäre schon ein Faktor, das zu vereinheitlichen. 

Volkswirtschaftlich bedeutet das was. Das versuchen wir seit Jahren. Aber das 

wollen die Gewerkschaften nicht.  

Interviewer: Das machen die nicht mit? 

Genau, die sagen, das gehört in die Regionen.“ 

(Int. 1, Rn. 66 ff.) (Metallarbeitgeber) 

Die Motivlage der Gewerkschaft sieht der Interviewpartner in der 

Mitgliedergewinnung, die in Tarifrunden auch forciert werde:  

„(...) weil sie damit ihr Hauptaugenmerk – Mitgliedergewinn während der Tarifrunde 

und Tam-Tam machen – hiermit nicht mehr erreichen. (...) Ja das können sie dann 

vergessen, dass sie irgendwo auf dem Marktplatz die große Rede halten, wenn die 

Tarifrunde irgendwo weit weg von anderen gemacht wird.“ 

(Int. 1, Rn. 64, 70) (Metallarbeitgeber) 

Die Gewerkschaft pflegt dabei eine konfliktorische Kultur im 

Verhandlungsprozess, wenngleich nicht alle Beschäftigtengruppen positiv auf 

das konfliktorische Auftreten reagieren, wie der Arbeitgeberfunktionär zu 

wissen glaubt, wenn er in Bezug auf die Entgelttarifrunden feststellt: 

„(...) da ist die meiste Musik drin und da ist die IG Metall naturgemäß kämpferisch 

im Auftreten, lautstark. Eher konfliktorientiert, anders als z. B. die Chemie, wo wohl 

eine ganz andere Kultur herrscht. Da sagt die IG Metall wohl immer noch, wie ich 
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das höre, sie ist eine Kampfgewerkschaft. (...) Ja es ist wirklich so, dass sich ein 

Teil der Beschäftigten da abgestoßen fühlt durch das Auftreten und die IG Metall 

bemüht sich auch, das ganz vehement zu korrigieren. Aber wenn sie jetzt die 

Entgeltrunden nehmen, da müssen die roten Fahnen geschwungen werden. Also 

wenn man da die Schärfe rausnimmt, wäre das bestimmt attraktiver für die 

Beschäftigtengruppe der höheren Angestellten. So, dass da ein Umdenken gar 

nicht so dumm wäre.“  

„Und dann gibt’s auch so einen zweiten Versuch von unserer Seite mit der 

nachlaufenden Friedenspflicht. Wir vereinbaren dann, dass es nach der Tarifrunde 

erst mal noch vier Wochen Friedenspflicht gibt, damit man erst sehen kann, ob 

man sich nicht so einigen kann. Das führt dann aber in der Praxis dazu, dass die 

Gewerkschaft das so lange hinzieht, bis sie halt doch streiken können. Zumindest 

Warnstreiks. Das heißt, man verplempert eigentlich mehr oder weniger vier 

Wochen statt gleich zur Sache zu kommen.“ 

(Int. 1, Rn. 20, 22, 72) (Metallarbeitgeber) 

Die Forderung selbst wird mit volkswirtschaftlichen Kennziffern und mit 

allgemeinen Gerechtigkeitserwägungen begründet. Die Bedeutung und die 

Wirkweise insbesondere der Tariferhöhung als Motor für die Binnennachfrage 

im Sinne einer „Kaufkraftstärkung“ wird dabei auch von Ökonomen 

unterschiedlich bewertet,35 sodass sich in der Forderungsbegründung bzw. der 

Reaktion darauf schon unterschiedliche wirtschaftspolitische Ansichten 

manifestieren. 

„Also nach außen hin begründet wird ja (Anmerkung: von den Gewerkschaften) 

eigentlich das meiste mit Kaufkraftstärkung.“ 

(Int. 1, Rn. 30) (Metallarbeitgeber) 

Der Interviewpartner wurde gebeten, die Bedeutung einzelner 

Forderungsbegründungen auf einer Ratingskala von 1 bis 5 zuzuordnen. 1 

steht in diesem Zusammenhang für „kaum von Bedeutung“, 5 repräsentiert 

höchste Relevanz. Demnach spielen die Kaufkraftstärkung, der 

                                                        
35

 Wohlwollend zur Kaufkrafttheorie Neubäumer / Hewel, 1998, S. 397 ff.; 

Van Suntum, WISU 1997, S. 71 ff. 

Im Ergebnis ablehnend: Vajna, 1982, S. 16 f.;  

Jerger / Landmann, WiSt 2001; S. 145, 148; 

Suedekum / Blien, Kyklos 2007, S. 457 f. 
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Inflationsausgleich und die Produktivität die führende Rolle, kaum oder 

fallweise treten noch die konjunkturelle Situation, die Auftragslage und 

Gewinne hinzu. Als weiteren Aspekt benannte der Funktionär den sog. 

Nachholeffekt, der mitunter zur Argumentation herangezogen werde. Dieser 

komme dann zum Tragen, wenn die Erhöhungsbeträge des letzten Tarifwerks 

nicht die danach eingetretenen konjunkturellen Entwicklungen widerspiegeln. 

Wenn die Beschäftigten also nach Ansicht der IG Metall an der realen 

Entwicklung nicht ausreichend partizipiert haben, wird in der Folge mitunter ein 

„Nachschlag“ eingefordert.  

Die Arbeitgeberseite reagiert darauf typischerweise und wenig überraschend 

mit einer abwehrenden Haltung. Sie relativiert die Bedeutung der von der 

Gewerkschaftsseite vorgetragenen Begründungen, beispielsweise durch 

Infragestellung des Kaufkraftarguments und stellt selbst auf eher 

zukunftsbezogene Argumente ab, indem fallweise insbesondere Konjunktur- 

und Auftragsentwicklungen diskutiert werden.  

Die Bandbreite der Industrie umfasst dabei regelmäßig sowohl schwächere, als 

auch stärkere Teilbranchen, so dass sich jede Seite auf eine Betrachtung des 

jeweils für ihre Argumentation günstigeren Sektors konzentrieren kann. 

„Also was bei uns sicher noch mal spannend wäre: Macht es Sinn 

Branchentarifverträge zu machen oder nicht. Also kann man mehr unterscheiden. 

Aufgrund der verschiedenen Gegebenheiten. Nehmen sie allein die (...)36. Die 

haben ja jetzt überall so eine schwierige Situation. Also da könnte man schon 

überlegen, ob man denen nicht einen Branchentarifvertrag außerhalb der 

normalen Fläche angedeihen lässt. Außer (...)37 haben da fast alle 

Schwierigkeiten.“ 

(Int. 1, Rn. 106) (Metallarbeitgeber) 

Ihren Abschluss findet die Tarifrunde mit der Zustimmung der jeweiligen 

Tarifkommissionen, bestehend aus ehrenamtlichen Funktionsträgern aus dem 

jeweiligen Kreis der Mitglieder. 

                                                        
36

 Anmerkung: Der Gesprächspartner hat hier eine bestimmte, konjunkturanfällige 
Spezialbranche genannt, die vorliegend nicht wiedergegeben werden kann, da sonst ein 
Rückschluss auf die Identität des Gesprächspartners möglich wäre.  

37
 Siehe vorangegangene Fußnote.  
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2.2.2 Chemieindustrie 

 

Der Interviewpartner, ein regionaler Hauptgeschäftsführer, beginnt seine 

Ausführungen mit der Erklärung, die Verhandlungskultur in der Branche sei 

„etwas Besonderes“. Das ganze Klima sei im positiven Sinne „exotisch“. Und 

wirklich unterscheidet sich die Verhandlungskultur in einigen wesentlichen 

Punkten merklich von den Verhandlungsmodi anderer Branchen.  

Die Sozialpartner bauen nach den Ausführungen auf eine langfristig 

aufgebaute vertrauensvolle Zusammenarbeit, mit deren Hilfe in der 

Vergangenheit auch schwierige Situationen gemeistert wurden.38 

Dementsprechend zurückhaltend ist der Geschäftsführer mit kritischen 

Aussagen zum Sozialpartner. Diese Zurückhaltung drückt sich beispielsweise 

auch darin aus, dass eine Sprachaufzeichnung beim Interview abgelehnt 

wurde: Falls er eine missverständliche Aussage mache, wolle er jede 

Möglichkeit ausschließen, dass ein solches Tondokument letztlich, und sei es 

auf Irrwegen, zur IG BCE gelange.  

Die Tarifrunden der Branche sind zentral organisiert. Die ersten Verhandlungen 

erfolgen allerdings grundsätzlich regional, überwiegend werden konjunkturelle 

Aspekte besprochen. Doch bereits in der zweiten Runde wird unter Beteiligung 

aller Regionen auf Bundesebene verhandelt, wo letztlich auch der Abschluss 

erfolge. Die „Pilotbezirke“ seien seit etwa zehn Jahren abgeschafft. Dies 

verleiht den jeweiligen geschäftsführenden Hauptvorständen der Organisation 

ein besonderes Gewicht gegenüber ihren Untergliederungen. „Provinzfürsten“, 

so der Interviewpartner, wurden zugunsten der Zentrale in ihrem Einfluss 

zurückgedrängt.  

„Das verschafft Leuten wie dem Vassiliadis (Anmerkung.: Vorsitzender des 

Vorstandes der IG BCE) viel Einfluss, solche Landesfürsten wie bei der IG Metall 

gibt’s in unserer Branche nicht“.  

(Int. 6, Rn. 502) (Chemiearbeitgeber) 

                                                        
38

 Vgl. dazu die Ausführungen des ehemaligen Geschäftsführers des Arbeitgeberverbandes 
Chemie Hessen, Eich, der die Verhandlungskultur in seiner Branche ebenfalls in höchsten 
Tönen als gelungenes Modell sozialpartnerschaftlicher Beziehungen skizziert. Eich, NZA 1995, 
S. 150 f. 
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Der letzte Arbeitskampf liegt zwei bis drei Jahrzehnte zurück, selbst 

Warnstreiks sind selten anzutreffen. Wiewohl einzelne Betriebsräte mitunter auf 

Betriebsversammlungen eine härtere Tonart anschlagen, seien die Vertreter 

der beiden Verbände stets konziliant im Umgang. 

Die Forderung selbst manifestiert sich bei der IG BCE nicht in einer konkreten 

Prozentzahl. Vielmehr einige man sich im Verlauf der Gespräche auf eine 

Richtung, sodass es erst „ganz gegen Ende“ zur Nennung konkreter Zahlen 

komme. Inhaltlich begründet die IG BCE ihre Forderungen insbesondere mit 

den Aspekten Auftragslage, Konjunktur und Inflationsausgleich. Gewinne und 

Produktivität haben demgegenüber eine untergeordnete Bedeutung. Ganz 

aufgegeben, so der Interviewpartner, hätte die andere Seite die unselige Idee 

der Kaufkraftstärkung. Dies sei ein Ammenmärchen und das sei der IG BCE 

glücklicherweise auch bewusst. 

Grob sei der Eindruck richtig, dass die Gewerkschaft ihre Begründungen aus 

der Vergangenheit ableite, während der Arbeitgeberverband die Zukunft im 

Blick habe. Unterschwellig ist auch immer allen Beteiligten bewusst, wenn sie 

in der vorangegangenen Tarifrunde schlechter weggekommen sind, als die 

danach erfolgte konjunkturelle Entwicklung eigentlich erlaubt hätte. Doch wird 

der so empfundene Nachholbedarf nicht als offizielles Argument verwendet, 

sondern eher unterschwellig in die Diskussion eingebracht.  

„Das Wort vom ‚Nachholbedarf‘, wie es bei ver.di häufig zu hören ist, nimmt in der 

Chemiebranche keine Seite in den Mund.“ 

(Int. 6, Rn. 513) (Chemiearbeitgeber) 

Sofern es nicht zu einer Einigung kommt, haben die Chemietarifpartner eine 

Schlichtung vorgesehen. Den dazu geschlossenen Schlichtungstarifvertrag 

verlängern die Parteien regelmäßig. In der Praxis wird die so installierte 

Schlichtungsstelle jedoch nicht angerufen – das letzte Mal vor Jahrzehnten. 

Der Grund besteht in der Struktur der Schlichtungsstelle selbst: Diese wird 

einfach von beiden Seiten mit je drei Leuten besetzt, die sich dann zu einigen 

haben. Externe Lösungen, wie sie etwa das Betriebsverfassungsgesetz in 

§ 76 BetrVG vorsieht, lehnt die Branche ab. Da die so gewählte Konstellation 

also keine grundlegend andere Einigungsmechanik ermöglicht, einigen sich die 
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Tarifparteien regelmäßig schon in den regulären Gesprächen. Die 

Schlichtungsstelle wird verständlicherweise nicht als Alternative empfunden. 

Auch die Satzung der Chemietarifpartner sieht, ähnlich wie die IG Metall, die 

Zustimmung der jeweiligen Tarifkommissionen vor.  

 

2.2.3 Öffentlicher Dienst (Bund, Länder und Kommunen) 

 

Im Öffentlichen Dienst konnten sowohl Wortführer beider Gewerkschaften, also 

von ver.di und der dbb tarifunion befragt werden, wie auch zwei Vertreter 

maßgeblicher Arbeitgeberverbände: Ein Geschäftsführer eines regionalen 

Arbeitgeberverbandes und ein ranghoher Vertreter eines Bundeslandes, der 

als Vertreter desselben in der Tarifgemeinschaft der Länder mitwirkte. Dies 

ermöglicht an einigen Stellen ein sehr differenzierteres Bild. Allerdings nehmen 

die beiden Arbeitnehmerverbände schon allein deshalb unterschiedliche 

Blickwinkel ein, weil der dbb traditionell stark die Beamten im Blick hat, 

während ver.di den Angestellten des Öffentlichen Dienstes zugewandt ist. 

Daran ändert auch der Schulterschluss nichts, den die beiden Verbände 

gegenüber dem staatlichen Verhandlungspartner einnehmen. Nach 

Einschätzung des Landesarbeitgeberfunktionärs unterscheiden sich die 

Verbände im Habitus. Demnach sei der dbb „friedlicher“ im Auftreten. 

Durch die „dbb tarifunion“ nimmt die dbb zwar auch die Angestellten verstärkt 

in den Blick, dies aber auch, um über diesen Umweg wiederum die 

Verhandlungssituation der Beamten zu stärken: 

„Wir versuchen das zusammenzufassen und alle Gruppen an einen Tisch zu 

bekommen, weil es sonst, wie die Vergangenheit gezeigt hat, doch ganz 

erhebliche Einkommensunterschiede gibt zwischen den Angestellten und den 

Beamten. 

Interviewer: Worauf basiert denn eigentlich der Druck bei den Beamten? Die 

haben ja kein Streikrecht, wie erzeugen sie da den Druck um ein Ergebnis zu 

erlangen? Über den Hebel Angestellte oder wie? 

Ja man sagt, die dürfen nicht abgehängt werden. Es muss einen Gleichklang in 

der Bezahlung geben. Das ist halt das Hauptargument. (...) 
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Interviewer: Aber da gibt’s dann ja schon den Druck durch die Öffentlichkeit, den 

sie auch... 

...Ja, das wird in die Öffentlichkeit getragen. Da sitzen sich sonst zwei gegenüber, 

der Angestellte und der Beamte. Und der Beamte verdient dann weniger, obwohl 

die gleiche Arbeit gemacht wird. Das kann’s nicht sein. Es ist aber zurzeit 

tatsächlich so, dass das mehr und mehr auseinander dividiert. In der 

Vergangenheit haben wir die Erfahrung gemacht, dass zumindest eine zeitliche 

Verzögerung von drei oder sechs Monaten gemacht wird, was dann natürlich auch 

wieder Einsparungen sind.“ 

(Int. 4, Rn. 315, 332 ff.) (dbb-tarifunion) 

Zudem befindet sich die dbb tarifunion in einer ambivalenten Rolle, 

gewissermaßen in einer Doppelrolle: Einerseits handelt es sich um einen 

Dachverband, der eine Vielzahl Klein- und Kleinstverbände vereint. So etwa 

den „Landesverband der Strafvollzugsbeamten“ oder die „Deutsche 

Steuergewerkschaft“ als Verband der Beschäftigten in den Finanzverwaltungen 

von Bund und Ländern. Andererseits führt sie jedoch aufgrund der mangelnden 

Verhandlungsmacht dieser Untergliederungen selbst Tarifgespräche und 

kommt so in die Rolle einer klassischen Gewerkschaft. Im Vergleich dazu führt 

der Deutsche Gewerkschaftsbund, eigentlich das Pendant des dbb, nur 

ausnahmsweise eigene Tarifgespräche, etwa im Zeitarbeitssektor. 

Die Tarifverhandlungen des Öffentlichen Dienstes von Bund und Ländern 

werden zentral geführt, wenngleich zusätzlich Gespräche auf Landesebene zu 

einzelnen Sachverhalten möglich und erwünscht sind. Der Bund und die 

Länder – vertreten durch die „Tarifgemeinschaft der Länder“ (TVL) – bilden 

eine Tarifgemeinschaft. Diese trägt allerdings an der unterschiedlichen 

Finanzkraft der beiden Akteure schwer, sodass die TVL sich 

situationsabhängig das Ausscheren aus einer zu „teuren“ 

Verhandlungsgemeinschaft vorbehält. 

„Auf der Arbeitgeberseite gibt es die TdL, die Tarifgemeinschaft deutscher Länder. 

Hessen und Berlin sind nicht Mitglied der TdL, obwohl die wieder rein wollen. Wer 

ausschert aus der TdL, das hat immer Einkommenseinbußen für die Beschäftigten 

zur Folge, aber wir sind zuversichtlich, dass die wieder einscheren. Dabei ist es so, 

dass es dem Bund relativ leichtfällt, weil die schon noch Geld haben, während die 
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Länder, also die sind pleite. Die dann zusammen zu nehmen, das ist relativ 

schwierig.“ 

(Int. 4, Rn. 315) (dbb-tarifunion) 

Die Tarifparteien treffen sich turnusmäßig auch dann, wenn schon von 

vorneherein klar ist, dass die Konfrontation unausweichlich ist. Dies dient auch 

der Symbolik: Der Öffentlichkeit und den Mitgliedern soll vermittelt werden, 

dass sich die Kontrahenten erst am Verhandlungstisch um eine Einigung 

bemühen, bevor das ultima-ratio-Mittel Arbeitskampf zum Einsatz kommt.  

„Aber um auch den Beschäftigten und den Bürgern zu zeigen, kommt - wir machen 

hier nicht nur Unsinn, werden dann immer gleich drei Verhandlungstermine 

vereinbart. (...) Aber die Arbeitgeber machen gar nix, die verweisen erst mal auf 

die leeren Kassen. Das ist aber unlauter. Wenn man über irgendwas verhandeln 

will, muss man wissen, was man verhandelt. Wenn die nur sagen, es gibt gar 

nichts, dann fehlt die Verhandlungsgrundlage. Das treibt uns die Zornesröte ins 

Gesicht, das ist mehr oder weniger eine Frechheit. Auch die Unterbringung der 

Kommissionen, das kostet richtig.   

Interviewer: Also Verschwendung. 

Ja, das ist meiner Ansicht nach Verschwendung. Das kostet den Steuerzahler was. 

Wenn wir drei Runden verhandeln, dann muss aber auch was kommen (...).“ 

(Int. 4, Rn. 317 ff.) (dbb-tarifunion) 

Der Vertreter des regionalen Arbeitgeberverbandes verweist hingegen bei der 

Gewohnheit, stets drei Termine im Voraus zu vereinbaren, auf pragmatische 

Gründe:  

„Unter drei Terminen wird’s einfach eng, dass man überhaupt eine 

Einigungschance hätte. Wir hatten drei Termine und eine Schlichtung und da 

hatten wir uns dann ziemlich schnell geeinigt. Weil auch die Schlichtung gut 

gelaufen ist, das ist ja auch immer nicht ganz einfach. 

Interviewer: Und drei Termine, ist das die Norm? D. h. sie vereinbaren diese drei 

Termine, ohne dass sie genau wissen, ob Sie die brauchen oder nicht? 

Ja, die Großkopferten, die müssen ja alle überhaupt auch erst können. Das heißt 

die Termine müssen schon vorsichtshalber gemacht werden, dann weiß man, 

wenn man noch einen Termin braucht, die können alle an dem Tag.“ 

(Int. 8, Rn. 622 ff.) (Kommunaler Arbeitgeberverband) 
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Der Tarifforderung selbst muss natürlich ein Einigungsprozess der beiden 

Gewerkschaften untereinander vorangestellt werden. Diesen darf man sich 

aber nach Einschätzung des Gesprächspartners vom dbb weder komplex, 

noch basisdemokratisch vorstellen: 

„Interviewer: Wie ist das im Verhältnis zu ver.di. Ist das kompliziert, z. B. auf die 

Forderung von 5 % zu kommen, oder wie muss man sich das vorstellen? 

Das ist nicht kompliziert. Das sind die Herren Heese und Bsirske, die haben ja 

2007 glaub ich eine Vereinbarung getroffen, dass sie zusammen verhandeln und 

sich nicht mehr anstinken, in Anführungsstrichen. Und dem Vorschlag wurde von 

den beiden Bundesvorständen dann auch zugestimmt. Ansonsten gab es immer 

zwei Verhandlungsrunden, eine mit ver.di und eine mit uns. Da ist ein bisschen 

Stringenz eingeführt worden, das macht Sinn. Ansonsten können sich die 

Tarifverhandlungen noch länger hinziehen. 

Interviewer: Ok, aber in der Praxis? Die kommen dann irgendwie auf eine Zahl und 

sie kommen auf eine Zahl und dann wird der Durchschnitt errechnet, oder wie? 

Ich sag jetzt mal, so ganz ungeschützt, das machen Heese und Bsirske unter sich. 

Im engsten Kreis stimmen die sich ab. Natürlich formal läuft das so ab, dass sich 

die beiden Bundestarifkommissionen treffen und offiziell die Forderungen 

abstimmen. Wenn das aber im Vorwege nicht klar ist, dann können die ja 

abstimmen was sie wollen, dann wird’s problematisch. Meistens ist es so, dass die 

im kleinen Kreis die Forderung eben empfehlen. Und dann wird dem so auch 

zugestimmt. Es kann schon auch manchmal so sein, dass noch dann gefordert 

wird, dass noch qualitative Aspekte ergänzt werden. Altersteilzeit oder so. Aber 

meistens geht es ja schon um lineare Erhöhungen.“ 

(Int. 4, Rn. 340 ff.) (dbb-tarifunion) 

Zumindest im Hinblick auf die interne Willensbildung betont hingegen der 

ver.di-Gesprächspartner ein ernsthaftes Bemühen seiner Organisation um 

Transparenz und Demokratie. Unter dem Stichwort „Mitgliederorientierte 

Tarifpolitik“ werden dann auch ausdrücklich qualitative Vorschläge gesammelt 

und auf ihre Tarif- und Mehrheitsfähigkeit hin überprüft. Dieses Vorgehen dient 

zugleich der Mitgliederwerbung und signalisiert Aktivität der 

Vertretungsorganisation: 

„Ja, das ist also nicht mehr so wie früher, dass man die Kollegen im Betrieb vor der 

Tarifrunde fragt, wie viel willst Du denn, am besten auf einem Zettelchen mit 
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Ankreuzen „Streikbereit: Ja/Nein“. Sondern heute ist es so, wenn es gut läuft, dass 

es (...) jedenfalls in einem entsprechenden Zeitraum vorher eine entsprechende 

aufsuchende Kommunikation der Vertrauensleute gibt, auf der Aufklärung und auf 

der Werbung stattfindet. Dass man also sagt, ok, wir benutzen die bevorstehende 

Tarifrunde um die Mitglieder darüber aufzuklären, was möglich ist und um 

Einschätzungen zu erhalten, was gewollt ist. Aber realistisch, denn es geht ja nicht 

um Weihnachtswünsche. Und gleichzeitig werden natürlich auch die 

Nichtmitglieder aufmerksam, sodass der Vorgang als Ereignis der 

Mitgliedergewinnung begriffen wird.  

Interviewer: Man nutzt die Gelegenheit dann also. 

Ja. Und außerdem haben wir dann aber auch schon einfach 

Mitgliederbefragungen gemacht. Die Frage ist ja, macht man das per E-Mail oder 

schriftlich oder persönlich oder wie? Dass man also hingeht und auch die 

Nichtmitglieder anspricht. Danach, da haben wir das dann auch schon gemacht, 

obwohl die Erfahrung zeigt, es tritt jetzt kaum jemand aus Dankbarkeit ein.“ 

(Int. 3, Rn. 301 ff.)(ver.di) 

Ähnlich wie in anderen Branchen wird auch in den Tarifrunden des Öffentlichen 

Dienstes ein zuspitzender Verlauf gepflegt, das heißt man beginnt in großen 

Runden und überlässt zum Schluss einer Spitzengruppe von zwei bis vier 

Personen den „Durchbruch“. Die Relevanz, hier alle Gruppen einzubinden, wird 

auch von der Arbeitgeberseite gesehen und akzeptiert, wie nachfolgend 

anhand der kommunalen Arbeitgeber ausgeführt wird: 

„Also früher begann es in ganz großen Runden, dann war man da in (...) mit 160 

Leuten, heute machen wir es so, also wir haben die Geschäftsführerkonferenz mit 

16 Mann, das Präsidium mit 25 und Mitgliederkonferenz mit so 60 bis 70 Mann. 

Also im VKA, die dann zum Schluss entscheiden müssen. In den ersten zwei 

Runden konferiert dann die Geschäftsführerkonferenz, dann wird aus unserer Sicht 

verhandelt mit einem 2:2 oder 4:4, dann kommt von der anderen Seite dieselbe 

Zahl dazu, also redet man zu viert oder zu acht. ver.di braucht anfangs so um die 

30 bis 40, weil die immer zuerst noch die Leute der GDB und der 

Polizeigewerkschaft dabei haben. So, dann brauchen wir eine größere Runde um 

Akzeptanz bei den Gremien zu bekommen. Dann ganz zum Schluss haben sie 

irgendwelche 4-, 6-, oder 8-Augengespräche, dann wissen die aber auch, was die 

grobe Linie ist, beziehungsweise wo es noch Spielraum gibt. (...) gerade auch bei 

den Ostverbänden, also die stehen ja alle schon kostenmäßig bei den Kommunen 
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an der Wand, da geht gar nichts, da muss man erst mal eine Mehrheit organisieren. 

Da zittert man manchmal ein bisschen, ob das hinkommt. Für den 

Bundesinnenminister ist das einfacher, wir brauchen da mehr Zeit.“ 

(Int. 8, Rn. 626 ff.) (Kommunaler Arbeitgeberverband) 

Bei den Ländern stellt sich die Anordnung überschaubarer dar, gleichwohl nicht 

einfach: 

„Bei den Ländern, bei der TdL, ist es insoweit unterschiedlich, weil sich da nur, also 

‚nur‘“ in Anführungsstrichen, 14 Bundesländer einigen müssen. Berlin und Hessen 

sind da nicht drin. Da ist die Mitgliederversammlung also viel kleiner. Da sitzen 

dann die ganzen Tarifreferenten der Länder. Und der ein oder andere bringt auch 

mal jemanden mit, einen Vertreter oder irgendeinen Experten für ein Spezialthema, 

das gerade eine Rolle spielt.“ 

(Int. 9, Rn. 629) (TdL) 

Bei der Begründungsstruktur herrschen im Öffentlichen Dienst 

notwendigerweise andere Parameter vor, als in der Industrie. Der Sektor kann 

seine Produktivität kaum bemessen. Auftragsschwankungen und Gewinne sind 

in aller Regel kein Thema, sieht man von Spezialfällen wie etwa 

Haustarifverträgen ab, wie sie durch zahlreiche Privatisierungen der 

öffentlichen Hand in den letzten Jahren zugenommen haben. Allerdings gab 

einer der Arbeitgeberfunktionäre den zutreffenden Hinweis, dass man 

„Gewinne“ mit „Steuern“ ersetzen könne. Das seien letztlich in der Analogie die 

„Gewinne“ der Öffentlichen Hand, die – den Konjunkturkurven folgend – mal 

auf und ab gehen und dann bei steigenden Steuereinnahmen eben doch eine 

Rolle in der Forderungserhebung spielen. Für die Arbeitgeberseite im 

Öffentlichen Dienst gilt, dass sie kaum offen oder unterschwellig mit 

Verlagerungen ins Ausland drohen kann. Das Einwohnermeldeamt in 

Hamburg-Eppendorf wird künftig schlechterdings nicht von Bangladesch aus 

operieren können.39  

Beide Arbeitnehmervertreter machen „Nachholbedarfe“ geltend, was auch von 

den Arbeitgebervertretern als regelmäßig wiederkehrendes Thema bestätigt 

wird. Allerdings – und hier zeigt sich eine gewisse Unschärfe in den 

Begrifflichkeiten, subsumiert der Interviewpartner der kommunalen Seite das 

                                                        
39

 Rüthers, NZA 2010, S. 6. 
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Thema Nachholbedarf unter „Inflation“. Das kann von Gewerkschaftsseite so 

gemeint sein oder aber viel grundsätzlicher. Also beispielsweise: „Wir haben in 

der letzten Tarifrunden mit 1 % Inflation gerechnet, tatsächlich waren es 2 %“ 

oder aber fundamentaler: „Die Privatwirtschaft hat in den letzten 5 Jahren 

Reallohnzuwächse von 3 % erreicht, wir hatten einen Reallohnverlust von 1 %“. 

Von Seiten der Gewerkschaftsinterviewpartner sind nicht die Nachholbedarfe 

gemeint, die auch in den Industriesektoren eine Rolle spielen. Während die 

Gewerkschaften dort im Zweifel verpasste Konjunkturchancen „nachholen“ 

möchten, geht es ihnen im Öffentlichen Dienst um den Nachvollzug externer 

Tarifentwicklungen.  

Der ver.di-Funktionär stellt argumentativ neben dem Nachholbedarf auf das 

Thema Teuerungsrate sowie die Kaufkraftstärkung ab. Der dbb-Funktionär 

macht ebenfalls den Inflationsausgleich geltend, gewichtet daneben jedoch die 

Konjunktur, wenn auch in geringerem Umfang. Das wichtigste Argument ist für 

ihn die Kaufkraftstärkung.  

Zusätzlich zu den aufgezeigten Kategorien macht der ver.di-Funktionär auf 

eine weitere Begründungsebene aufmerksam, für die sich in den anderen 

Interviews keine direkte Entsprechung findet: 

„Und dann gibt es noch eine weitere Kategorie. Da geht es dann um 

grundsätzliche Bewertungen, dass wir sagen: Wie sollten Berufe eigentlich 

bewertet sein? Insbesondere Frauenberufe sind ja oft schlechter bezahlt, 

Erziehung und Soziales wird wohl für minderwertig gehalten, obwohl es durchaus 

so ist, dass da entsprechende Fachabschlüsse notwendig sind. Also Ingenieure 

sind besser bezahlt als der Sozialdienst, das ist eine Frage der Wertigkeit. Auch 

das ist eine Kategorie mit besonders hoher Wichtigkeit, das liegt wahrscheinlich 

bei vier. (...) Die Frage (...) des Tätigkeitsstatus, so würde ich das mal nennen. (...) 

Das ist eine eigene Kategorie, wenn man so will. Wenn man auf der Straße fragt, 

werden alle Leute immer sagen, ja also, Krankenschwestern, die haben schon 

einen harten Job. Jeder kennt ja auch Krankenpflege von zu Hause.“  

(Int. 3, Rn. 251 ff.) (ver.di) 

Dieses Bedürfnis nach einer grundsätzlichen Neubewertung von Aufgaben im 

Bereich der Humandienstleistungen thematisierten Kühnlein et. al. schon 2003, 
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sodass das Thema offenbar schon seit einiger Zeit eine gewisse Rolle spielt.40 

Die Lokführergewerkschaft GDL argumentiert in eine ähnliche Richtung, wenn 

sie mitunter grundsätzlich höhere Löhne für ihre Klientel fordert, um die 

Attraktivität des Berufes als solchen zu erhöhen. Da jedoch klassisch nicht für 

einzelne Berufe sondern für eine Vielzahl von Berufen in einem bestimmten 

Tarifgebiet verhandelt wird, treten Argumente zur Wertigkeit einzelner Berufe 

selten in den Vordergrund.  

Auch der dbb-Funktionär folgt dem Eindruck, dass die Betrachtungsweise der 

Gewerkschaftsseite vergangenheitsbezogen ist, während die Arbeitgeberseite 

künftige Entwicklungen antizipieren möchte: 

„Sie haben Recht, wenn sie sagen, der Arbeitgeberbereich guckt nicht in die 

Vergangenheit. Das ist denen völlig egal. Die haben ein gutes Standing, weil der 

Wirtschaft geht’s scheiße und so weiter. Der Arbeitnehmerbereich, insoweit haben 

sie auch recht, schaut gern in die Vergangenheit und sagt, wir haben einen 

gewissen Nachholbedarf. Das ist wohl war. Das Argument kommt immer.“ 

(Int. 4, Rn. 375) (dbb-tarifunion) 

Dem widerspricht allerdings der ver.di-Funktionär jedenfalls insoweit, als er 

sich gegen die Vergangenheitsbezogenheit der Gewerkschaftsargumente 

wehrt. Möglicherweise verzerrend und damit validitätsreduzierend mag sich in 

diesem Zusammenhang allerdings das allgemeine Vorverständnis auswirken, 

dass den Begriffen „Vergangenheit“ und „Zukunft“ schon alltagssprachlich 

innewohnt. Im Vorverständnis der Befragungspersonen könnte der Begriff 

„vergangenheitsbezogen“ demnach auch in einem Verwandtschaftsverhältnis 

zu negativ konnotierten Begriffen wie „Rückwärtsgewandtheit“, „gestrig“ usw. 

stehen.  

Umgekehrt könnte der Begriff „zukunftsgewandt“, leicht mit positiven 

Assoziationen wie „visionär“, „aktuell“ usw. verknüpft werden. Diesem Problem 

wurde zwar durch eine behutsame Wortwahl im Interview Rechnung getragen, 

dennoch verbleibt eine Unschärfe im Hinblick auf die Validität. 

Selbstverständlich ist diese Unschärfe bei allen Interviews gegeben: So wie der 

ver.di-Vertreter möglicherweise nicht das Prädikat „vergangenheitsbezogen“ für 
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 Kühnlein et al., Industrielle Beziehungen 2003, S. 296 ff. 
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sich gelten lassen möchte, gefallen sich die Arbeitgebervertreter 

möglicherweise in der Selbstbetrachtung als „zukunftsbezogen“.  

Die (arbeitgeberseitigen) Interviewpartner bestätigen wiederum die 

Chronologiethese. Allerdings wird auch hier eingeräumt, dass das nicht zu 

schematisch gesehen werden darf, sondern dass fallweise die Argumente 

herangezogen werden, die jeweils am ehesten die eigene Position stützen: 

„Im Großen und Ganzen ist was dran. Wobei man sagen muss, im Zweifel gucken 

alle auf die Zahlen, die grade am besten passen. Ansonsten stimmt das. Bei der 

Gewerkschaft heißt es dann immer, wir fallen hinter die Privatwirtschaft zurück, 

schaut euch mal die letzten Abschlüsse an. Und wir verweisen dann auf die vor 

uns liegenden Katastrophenjahre. Tendenziell würde ich sagen, schauen die 

Gewerkschaften zurück und wir sehen ängstlich in die Zukunft.“  

(Int. 8, Rn. 660) (Kommunaler Arbeitgeberverband) 

Einigen die Parteien sich nicht, so rufen sie regelmäßig externe Schlichter 

hinzu. Dabei benennen beide Seiten einen Schlichter. Die beiden so bestellten 

Schlichter – meist ehemalige Funktionsträger aus der Politik – bemühen sich 

zunächst in getrennten Gesprächen um Zugeständnisse und loten die 

Spielräume aus.  

Der dabei letztlich gefundene Schlichtervorschlag ist aber nicht bindend, 

wenngleich der Einigungsdruck im Verein mit der medialen Berichterstattung 

einen faktischen Druck zur Kontrahierung bewirkt.  

„Dann kommt die Schlichtung, die wird dann angerufen und im Vorwege wird 

zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern erst mal ausgeguckt, wer denn nun. 

Wer kann das machen (...) 

Interviewer: Die machen das zu zweit dann? 

Die machen das zu zweit. Und die verhandeln auch getrennt mit den Arbeitgebern 

und dann mit den Arbeitnehmern. Und dann setzten die sich quasi in ein kleines 

Zimmerchen und sagen: So. Wie kriegen wir die Parteien jetzt wieder an einen 

Tisch? (...).“ 

(Int. 4, Rn. 322 ff.) (dbb-tarifunion) 

Gleichgültig, ob der so gefundene Punkt in den Verhandlungen durch die 

Parteien selbst oder durch externe Schlichter gefunden wurde: Das letzte Wort 
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haben zu diesem Zeitpunkt die Tarifkommissionen. Von diesen wird jedoch, 

wie der dbb-Funktionär freimütig erklärt, de facto die Zustimmung erwartet.  

„Und dann liegt es an den Gewerkschaften, da treffen sich die 

Verhandlungskommissionen. Bei uns ist das die Bundestarifkommission. Mit 

diesem Schlichterspruch beschäftigen die sich dann und wenn die dann sagen, ja, 

damit können wir leben, dann steht das. Das ist bei ver.di genauso. (...) Ja. Es gibt 

ja immer eine direkte Verhandlungskommission und dann in der 

Bundestarifkommission, das ist ein größerer Kreis. Dann geht das halt in den 

demokratischen Abstimmungsprozess und wenn 51 % sagen, ja, das machen wir, 

dann ist es so. Das wäre natürlich nicht gut, so ein Ergebnis nach außen zu 

bringen. Das darf man gar nicht öffentlich machen.“ 

(Int. 4, Rn. 327 ff.) (dbb-tarifunion) 

 

2.2.4 Groß- und Außenhandel 

 

Der Groß- und Außenhandelssektor ist seiner Struktur nach durch zahlreiche 

kleinere und mittlere Betriebe gekennzeichnet. Ausnahmen – etwa 

Großkonzerne wie die Metro AG – bestätigen die Regel. Sozialpartner ist auch 

hier die Gewerkschaft ver.di, die in der Regel den ersten Schritt macht: 

„Wenn ver.di dann nicht mehr zufrieden ist, dann kündigen die halt irgendwann 

fristgerecht, noch während der Laufzeit des alten TV kommen dann die 

Forderungen, meistens per E-Mail. Oder auch mal mit Schreiben. Und dann 

kommt eine lapidare Forderung, mit vielleicht einem Zweizeiler als Begründung, 

wenn überhaupt.“ 

(Int. 5, Rn. 440) (Arbeitgeberverband Groß- und Außenhandel) 

Die Verhandlungen laufen dezentral ab, wobei zuvor auf beiden Seiten ein 

entsprechender Kommunikationsaufwand betrieben wird, um die Interessen 

verbandsintern auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen: 

„Und dann telefoniert man sich zusammen, dann gibt’s einen Verhandlungstermin, 

dann läuft das nicht nur regional ab, sondern bundesweit. Es gibt ja Branchen, die 

IG Metall z. B., da reisen dann alle Regionalgranden zu diesem 
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Verhandlungsgebiet, sagen wir NRW, und verhandeln dort.41 Bei uns ist das 

regionaler, aber doch auch abgestimmt. Dann kommen irgendwann Pilotbezirke in 

Frage, die sich so herauskristallisieren. Die müssen aber eine gewisse Größe, eine 

gewisse Bedeutung haben. Also einen Pilotabschluss in Sachsen-Anhalt wird es 

z. B. nie geben. (...) in den letzten Jahren haben die Südbundesländer die 

Pilotabschlüsse gemacht, was daran liegt, dass die immer kürzere Laufzeiten 

hatten. Dann sind die früher fertig und verhandeln eben auch früher (...)  

Und dann koordinieren sich die Arbeitgeber, irgendwo treffen die 

Verhandlungsführer sich dann auf dem Frankfurter Hauptbahnhof, Kölner 

Flughafen, keine Ahnung wo und legen dann Stück für Stück die 

Verhandlungsstrategie fest. Das kann mit Zahlen sein oder ohne, 

Gegenforderungen können formuliert werden. Und bei ver.di läuft das ähnlich 

koordiniert.  

Das führt dann dazu, dass manche Runden Überflusscharakter haben. Also wenn 

wir uns treffen und eine Forderung aufstellen, dann gucken die nicht sehr 

überrascht, wenn vorher schon die Runde in Bayern war, wo dieselben Themen 

angesprochen wurden.“ 

(Int. 5, Rn. 442) (Arbeitgeberverband Groß- und Außenhandel) 

Bei der Forderungsbegründung dominieren Produktivität und 

Inflationsausgleich als zentrale Kriterien. Zudem sieht der Interviewpartner 

politische und damit schwer prognostizierbare Einflussgrößen bei der 

Forderungsaufstellung.  

„Inflationsausgleich und dergleichen und dann kommt halt noch der berühmte 

‚Schluck aus der Pulle‘ zur Stärkung der Binnenkonjunktur. Und schon sind wir bei 

6,5 %, so ungefähr. Das ist relativ simpel. Nun gab es in der Vergangenheit so 

eine Arithmetik, Forderung durch zwei mit Abschlag, das ist das realistische Ziel 

von ver.di. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Da spielen auch politische Ziele mit 

rein. Und die Betriebe rechnen dann halt, können sie das verkraften oder nicht. Es 

ist ja so, dass Unternehmen natürlich auch schon kommende Lohnentwicklungen 

vorwegnehmen und in ihren Planungen berücksichtigen.“ 

(Int. 5, Rn. 456) (Arbeitgeberverband Groß- und Außenhandel) 
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 Anmerkung: Hier irrt der Interviewpartner. Der Metallsektor verhandelt dezentral, auch wenn 
Beobachter vom Bundesvorstand und mitunter von anderen Bezirken zugegen sind. 
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Er bestätigt den Eindruck einer chronologischen Unterscheidbarkeit zwischen 

den beiden Seiten nachdrücklich: 

„Es ist in der Tat so, dass die Gewerkschaften ihre Forderungen mit Zahlen aus 

der Vergangenheit begründen, denn das sind einfach die Zahlen, die denen 

zugänglich sind. Wenn die dann mal näher mit einzelnen Firmen zu tun haben, 

vielleicht sogar im Aufsichtsrat sitzen, dann sind Zahlen eher verfügbar. Aber in 

Firmen unter 100 Mitarbeitern, die nicht mal einen Wirtschaftsausschuss haben, da 

wissen die ja auch nur grob, was da verdient wird und was die planen und was der 

Arbeitgeber im Einzelnen vorhat. Die Arbeitgeber wiederum wollen eher wissen, 

was kostet mich das in der Zukunft. (...) Ja, was wir auf Arbeitgeberseite machen, 

ist ein Stück weit Kaffeesatzleserei. Da hat es ver.di natürlich einfacher, weil die 

vergangenen Zahlen ja irgendwo berechnet wurden, Inflationsausgleich und 

dergleichen.“ 

(Int. 5, Rn. 450) (Arbeitgeberverband Groß- und Außenhandel) 

Wenn die Einigung erzielt wurde, werden auch in dieser Branche 

satzungsgemäß die jeweiligen Tarifkommissionen um Zustimmung gebeten.  

 

2.2.5 Nahrungsmittelindustrie 

 

Die Nahrungsmittelindustrie ist ebenfalls durch zahlreiche Unternehmen kleiner 

und mittlerer Größe gekennzeichnet. Gleichwohl verfügt die Branche mit 

globalen Konzernen wie Nestlé, Unilever und Coca-Cola über eine Reihe 

relevanter Industrieunternehmen. Tarifparteien sind die Gewerkschaft NGG 

(Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten) und der ANG 

(Arbeitgeberverband Nahrung und Genuss). Die Tarifrunden finden in den 

Regionen statt. Aus den Reihen der leistungsstärkeren Landesverbände 

fungiert einer als Pilotbezirk, sodass die relativ schwächeren im Windschatten 

des Abschlusses nachziehen können. Eine enge Abstimmung und 

Koordinierung erfolgt über den Geschäftsführenden Bundesvorstand. Ein 

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstands stand als Gesprächspartner 

für das Experteninterview zur Verfügung. 

In der Begründungsstruktur der Tarifforderung bilden die Aspekte 

Preissteigerung und Produktivitätsfortschritt die bedeutsamsten Punkte. 
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Daneben spielt die Kaufkraft eine Rolle, was auf Arbeitgeberseite freilich auf 

Ablehnung stößt. 

„Ein Klassiker, den die Arbeitgeber nicht mehr hören wollen. Als ob sich nicht von 

selbst verstünde, dass die Leute Geld in der Tasche haben müssen, um kaufen zu 

können.“ 

(Int. 2, Rn. 145) (NGG) 

Die sogenannte „Umverteilungskomponente“, wonach ein Teil des geforderten 

Volumens auch dazu dienen soll, grundsätzlich den Wohlstand der 

Arbeitnehmer zuungunsten der Anteilseigner zu mehren, ist ins Hintertreffen 

geraten: 

„So. Und früher gab’s mal die Umverteilungskomponente (...) und ich finde die 

sollte man auch nicht so vergessen. Denn es kann ja nicht immer nur sein, dass 

man die Inflation ausgleicht, weil wir wollen ja auch ein bisschen noch was mehr. 

Aber da wird man ja schon als unverschämt hingestellt, wenn man das nur 

diskutieren will. Aber ich finde, das gehört mit dazu, denn es geht auch um 

Verteilung in diesem Land. (...) Aber das Thema Verteilung ist zugespült. Bei vielen 

Menschen ist das nicht mehr auf der Festplatte. Wir haben aber genug 

PowerPoint-Präsentationen und Ausarbeitungen, wo deutlich wird, dass die 

Arbeitnehmer seit Mitte der 80er-Jahre real nicht mehr hinzuverdienen, eher 

abnehmen. (...) 

Interviewer: Dann gibt’s ja gewissermaßen Umverteilung, allerdings in die andere 

Richtung. 

In der Tat, das ist umgedreht worden (...). Das war wirklich nackte Umverteilung.“ 

(Int. 2, Rn. 129 ff.) (NGG) 

Die These, wonach typischerweise ein chronologischer Missklang zwischen 

Forderungsbegründung einerseits und Forderungsabwehr andererseits vorliegt, 

mag der Interviewpartner nur indirekt bestätigen: 

„Mein Eindruck ist, jede Partei sucht sich immer, was sie am besten gebrauchen 

kann. Ja? Also wenn das letzte Jahr beschissen gelaufen ist, wird man das als 

Gewerkschafter nicht als Argument dafür heranziehen, dass mehr Geld 

reinkommen muss. Sondern dann redet man halt über Binnenkonjunktur. Dass 

Leute deshalb Geld brauchen und so weiter.“ (...) 
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„Und die Landesvorsitzenden orientieren sich ja auch am Gegenüber. Man 

versucht ja, je nachdem wie die Situation ist, erst mal, ob man nicht einen 

gemeinsamen Blick auf die Dinge kriegt. Aber das ändert alles nichts daran, dass 

da zwei Personen an einem Tisch sitzen, die einen Interessengegensatz haben.“ 

(Int. 2, Rn. 151, 177) (NGG) 

Wiewohl die Gewerkschaft in weiten Teilen auch streikfähig ist, wird nur 

situationsbedingt zu Arbeitskampfmaßnahmen – auch Warnstreiks – gegriffen. 

Voraussetzung einer Einigung ist wie in allen Branchen die Zustimmung der 

Tarifkommission. 

 

2.2.6 Verkehrsdienstleistungen (ÖPNV, SPNV) 

 

Für die Verkehrsbranche stand ein hochrangiger Arbeitgebervertreter eines 

Konzerns zur Verfügung, der sowohl im ÖPNV als auch im 

Schienenpersonennahverkehr (SPNV) tätig ist und der als 

Verhandlungspartner von ver.di, der GDL und der EVG über eine breite 

Erfahrungspalette im Umgang mit Gewerkschaften verfügt. Zwar ist die 

Aussagekraft für die Branche als solche noch eingeschränkter, als dies bei 

einem Gespräch mit einem Vertreter eines dort beheimateten 

Flächentarifvertrages der Fall wäre. Doch kommt es darauf im vorliegenden 

Fall ohnehin nicht an. Es wird nicht der Versuch unternommen, alle Branchen 

zu erfassen, auch wird nicht auf Repräsentativität abgestellt – dafür wäre, wie 

oben beschrieben, schon das Forschungsdesign nicht das richtige.  

Andererseits wird eine gewisse Vervollständigung dadurch erreicht, dass im 

vorliegenden Fall das Zustandekommen eines Haustarifvertrages, bzw. eines 

firmenbezogenen Verbandstarifvertrages untersucht wird. Hier dürfte es im 

Detail andere Gesetzmäßigkeiten und Bedingungen geben, als dies bei 

notwendig nivellierenden Flächentarifverträgen der Fall ist. Im internen 

Sprachgebrauch des Konzerns ist stets von Haustarifverträgen die Rede.42 

Auch erfolgt die Verhandlungsführung in der Regel durch hochrangige 

                                                        
42

 Vgl. zu den unterschiedlichen Tarifvertragsarten und ihrer Abgrenzung: Abb. 1, Kap. 2.2. 
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Funktionsträger des Unternehmens – in der Regel durch das für Personal 

zuständige Mitglied des Vorstands.  

Allerdings existiert ein dem Konzern nahestehender Arbeitgeberverband, 

dessen Vertreter regelmäßig auch mit am Tisch sitzt und der die Tarifverträge 

mit unterschreibt. Wiewohl der Verband keinen entscheidenden Einfluss auf die 

Gespräche hat, ändert dies den rechtlichen Charakter des Tarifvertrages: Da 

alle drei Parteien unterschreiben – der Verband, der Vorstand des 

Unternehmens und die zuständige Gewerkschaft – handelt es sich in Wahrheit 

um einen firmenbezogenen Verbandstarifvertrag und nicht mehr um einen 

Haustarifvertrag.  

Um die Ebenen nicht zu vermischen, wurde der Interviewpartner zwar nach 

den verschiedenen Ebenen und Gewerkschaften im Konzern befragt, 

gleichwohl lag der Schwerpunkt auf der ÖPNV-Branche einer deutschen 

Großstadt.  

Der Tarifpartner ist die Gewerkschaft ver.di.43 Das Klima ist vergleichsweise 

konsensorientiert, Erzwingungsstreiks fanden seit Jahrzehnten nicht statt. 

Selbst Warnstreiks sind sehr selten, was einen interessanten Unterschied zu 

Flächentarifverhandlungen im ÖPNV darstellt – hier vermelden die Medien 

regelmäßig Warnstreiks, wiewohl die Gewerkschaft ver.di auch in diesem 

Bereich die Tarifzuständigkeit besitzt. 

Ein prägendes Merkmal ist, dass die Mitglieder der Verhandlungskommission 

in der Regel Betriebsräte sind und daher „alte Bekannte“, mit denen man – auf 

anderer Ebene zwar – ohnehin das ganze Jahr über spricht. Das ist auch ein 

konstitutives Element im Umgang miteinander während der Verhandlungen: 

Das persönliche Vertrauensverhältnis im Unternehmen ist für den 

Verhandlungsverlauf dienlich, wobei einzelne Akteure weniger entscheidend 

sind, wohl aber die Gruppen als solche: 
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 Die Eisenbahnverkehrsgewerkschaft EVG konzentriert sich auf den Fernverkehr, 
insbesondere bei der Deutschen Bahn AG. Die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) ist 
gegenwärtig insbesondere auf Lokführer beschränkt und hat nur wenig Einfluss im ÖPNV, 
wenngleich in einzelnen Tarifgebieten, z. B. München, bereits der Versuch unternommen 
wurde, tarifpolitisch Neuland zu betreten. 
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„In der Schiene, bei den Töchtern, da sieht die Sache anders aus. Da haben wir 

die GDL und die Transnet, also TG.44 Und die sind natürlich neuer, also als 

Verhandlungspartner, da sind dann ganz andere Machtkämpfe und 

Niveaukämpfe. Die Akteure kennen sich noch nicht so, da ist noch nicht so viel 

Vertrauen aufgebaut, da sind die Strukturen dann weniger eingespielt. Da ist das 

schon weniger konsensorientiert. (...) Bei Transnet ist das ein bisschen anders, 

aber das ist natürlich ganz anders als hier (…), wo die meisten Akteure ja selbst 

Mitarbeiter sind und man sich kennt. (...) Das hat vielleicht mit den direkt 

Handelnden noch nicht mal so viel zu tun, sondern eher mit der Struktur. Es ist 

also zumindest auf Seiten des Unternehmens so, dass einige Akteure raus gehen 

und andere reinkommen, aber auch wenn einer geht, dann hängt ja hinter allem 

eine Geschichte. Das hängt jetzt nicht schlagartig davon ab, dass da ein Neuer 

kommt, sondern das ganze überdauert. Das hängt nicht von einer Person ab.“ 

(Int. 7, Rn. 535 ff.) (Arbeitgeber Verkehrsdienstleistungen) 

Den Aufschlag für eine Tarifrunde macht auch hier die Gewerkschaft, in der 

Regel schriftlich. Die Forderungserhebung wird nach Ansicht des 

Arbeitgebervertreters zwar mit den gewerkschaftlichen Vertrauensleuten im 

Betrieb diskutiert, aber ver.di greife auch steuernd ein. Andernfalls komme es 

zum Teil zu obskuren Übertreibungen, die nicht in die Landschaft passten. Der 

Forderungserhebung liegt in der Regel keine elaborierte Begründung bei. 

Diese werden in den Verhandlungen mündlich vorgetragen:  

„Das Begründen ist nicht so, wenn die Forderung dann kommt, das da so eine 

umfassende volkswirtschaftliche Argumentation kommt, wo es dann um 

Preissteigerungsraten und all so was im Detail geht. Das ist eher so, dass ein 

bisschen dünner gesagt wird, das müssen wir jetzt aber haben oder die Mitarbeiter 

haben das eben gefordert oder es gibt Nachholbedarf.“ 

(Int. 7, Rn. 549) (Arbeitgeber Verkehrsdienstleistungen) 

Ein wichtiges Element der Forderungsbegründung ist zunächst der 

Inflationsausgleich. Die Konjunktur im Ganzen ist unbedeutend, wohl aber die 

„Binnenkonjunktur“ des Unternehmens, die sich an den Fahrgastzahlen 

manifestiert. Ebenso wie das Kaufkraftargument handelt es sich jedoch um ein 
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 Anmerkung:  TG steht für „Tarifgemeinschaft“ der Gewerkschaften Transnet und GDBA. 
Mittlerweile haben sich beide Organisationen zur Eisenbahnverkehrsgewerkschaft (EVG) 
zusammengeschlossen.  
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Argument mittlerer Gewichtung. Nachholbedarf wird ebenfalls von Zeit zu Zeit 

als Argument herangezogen.  

Die These, wonach Arbeitgeber und Gewerkschaft einen in der Chronologie 

differenzierten Blick auf die Tarifforderung haben, wird bestätigt: 

„Das ist richtig. Das ist so. Natürlich hat der Arbeitgeber das höhere fachliche 

Knowhow um in die Zukunft zu blicken. Erstens hat er die Unternehmensplanung 

am Wickel, kann sagen wie sich Aufträge und Ertragslage andeuten, hier ist man 

mit der Stadt im Austausch und kennt die Hintergründe. Während die 

Gewerkschaft ja tatsächlich eher den Blick zurück wirft, wie war die 

Preissteigerung oder dass vielleicht noch ins hier und jetzt geblickt wird und das 

man fragt: Was hab ich heute?“  

(Int. 7, Rn. 567) (Arbeitgeber Verkehrsdienstleistungen) 

Der Durchbruch bei den Verhandlungen kommt stets im kleinsten Kreis, bei 

Vier- oder Acht-Augen-Gesprächen. Abschließend wird das Ergebnis 

arbeitgeberseitig dem Aufsichtsrat vorgelegt – in dem neben Vertretern des 

Eigentümers ja auch Vertreter der tarifschließenden Gewerkschaft sitzen.45 

Einige Akteure vereinigen dabei in Personalunion verschiedene Rollen 

während des gesamten Prozesses.46 Gewerkschaftsseitig entscheidet auch 

hier die Tarifkommission, wobei diese der Empfehlung der 

Verhandlungskommission folgt. 
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 Vgl. Gröls, Der Aufsichtsrat 2011, S. 108. 

46
 Letztlich treten einige der Akteure in Persona in allen entscheidenden Gremien auf: So sitzt 

etwa der Betriebsratsvorsitzende in dem Gremium, dass die Forderungsaufstellung beschließt 
(als Vertrauensmann), hernach im Verhandlungsgremium, welches den konkreten 
Tarifabschluss herbeiführt (als ver.di-Funktionär), danach gewerkschaftsseitig in der 
absegnenden Tarifkommission (als Mitglied derselben) und zum Schluss noch einmal als 
Mitglied des Aufsichtsrats im Aufsichtsgremium, welches für die Arbeitgeberseite das Ergebnis 
bestätigt und damit insoweit für den Vorstand die Rolle der „Tarifkommission“ übernimmt. 
Soweit in dem in Rede stehenden Tarifvertrag eine Öffnungsklausel für die Betriebsparteien 
enthalten ist, ist er schließlich auch für die Umsetzung dieser Regelungen noch maßgeblich 
mitverantwortlich.  

Vgl. zur Doppel- und Mehrfachrolle der Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsrat, Betriebsrat und 
Gewerkschaft: Kempen, NZA 2005, S. 185 ff; 

Müller-Jentsch / Seitz, Industrielle Beziehungen 1998, S. 378; 

Dombois, Industrielle Beziehungen 2009, S. 218; 

Walter, Industrielle Beziehungen 2001, S. 256; 

Stracke / Nerdinger, Wirtschaftspsychologie 2009, S. 100. 
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2.3 Gemeinsamkeiten und Muster 

 

Betrachtet man die vorgenannten Tarifabläufe gleichsam aus der 

Vogelperspektive, so ergeben sich aufschlussreiche Gemeinsamkeiten und 

Divergenzen. Im Hinblick auf Innovationspotenziale erscheinen die 

Divergenzen am ertragreichsten zu sein, während die Gemeinsamkeiten zur 

Feststellung eines allgemeinen Musters typischer Tarifrunden im deutschen 

System industrieller Beziehungen von Interesse sind. Bevor im Folgenden die 

Divergenzen näher beleuchtet werden, soll eingangs eine Darstellung eines 

typischen, vereinfachten Ablaufs erfolgen. 

 

2.3.1 Typisierter Ablauf 

 

Dieser gestaltet sich wie folgt (Vgl. Abb. 2): Die Gewerkschaft macht den 

ersten Schritt und kündigt den laufenden Tarifvertrag, wenn er nicht ohnehin 

gemäß Vereinbarung ohne Nachwirkung endet. Gewerkschaftsintern werden 

Schritte unternommen, um zu einer einheitlichen Forderung zu gelangen. 

Dabei geht es qualitativ um das „was“ und quantitativ um das „wie viel“. Die 

Entscheidung über die genaue Forderungserhebung, wiewohl durch 

Mitgliederversammlung einerseits und teilweise durch Empfehlung des 

Vorstandes andererseits flankiert, wird letztlich durch die Tarifkommission 

gefällt.  

Die Tarifkommission wird für das jeweilige Gebiet grob nach proportionalen 

Gesichtspunkten zusammengesetzt, um Vertreter aller Betriebsgrößen, 

Regionen und Branchen im Tarifgebiet angemessen zu beteiligen. 

Spiegelbildlich treffen Arbeitgebervertreter zusammen, um die 

„Schmerzgrenze“, eventuell eigene und gegenzurechnende Forderungen und 

gegebenenfalls die Verhandlungstaktik zu eruieren. 
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Im nächsten Schritt treffen die Parteien im anfangs noch großen Kreis 

aufeinander. Dies kann zentral, für das ganze Bundesgebiet geschehen, wie in 

der Chemiebranche. Oder es geschieht dezentral in sog. Pilotbezirken, wie 

Abb. 2: Typisierter Verlauf Tarifverhandlungen 
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etwa bei den Metall- und Elektrotarifpartnern. Dabei sind nicht alle Mitglieder 

der Tarifkommission zugegen, sondern die Verhandlungskommissionen, deren 

Mitglieder sich nur teilweise aus den jeweiligen Tarifkommissionen rekrutieren. 

Dabei ist stets ein zuspitzender Verlauf zu beobachten: Mit weiteren Terminen 

nimmt die Zahl der Teilnehmer ab, der Durchbruch schließlich kommt häufig 

erst in 8- oder sogar nur 4-Augengesprächen zustande. In aller Regel sind 

mehrere Gesprächsrunden notwendig, um zu diesem Punkt zu gelangen. 

Zwischendurch treffen die Parteien untereinander zu Beratungen zusammen. 

Zudem wird die Öffentlichkeit informiert.  

Je nach Wichtigkeit des Tarifgebiets erfolgt die Information entweder über die 

allgemeinen Medien sowie über öffentliche („Marktplatzreden“) bzw. 

halböffentliche Zusammenkünfte (Betriebsversammlungen) oder nur über die 

letztgenannten Wege. Soweit die Kontrahenten zu weit voneinander entfernt 

sind und sich keine Einigungslinie abzeichnet, ist im Falle der Kampffähigkeit 

der Arbeitnehmerseite mit Warnstreiks zu rechnen.  

Zur Streikwahrscheinlichkeit gibt es verhandlungskulturelle 

branchenspezifische Besonderheiten. Soweit ein Streik durchgeführt wird, kann 

der Arbeitgeber im Sinne eines symmetrisch ausgestalteten 

Arbeitskampfrechts zu Aussperrungen greifen,47 tut dies jedoch in aller Regel 

nicht.48 Wenn die tarifzuständige Gewerkschaft zu Arbeitskämpfen aufruft, 

werden die Mitglieder ermuntert, nicht etwa zu Hause zu bleiben. Vielmehr 

werden Kundgebungen – sei es vor dem Werkstor, sei es mit einem 

Demonstrationszug durch geeignete Innenstädte – geplant, in dessen Rahmen 

mit wortmächtigen Reden sowie bildmächtigen Symbolen (Trillerpfeifen, 

Fahnen, Plakate etc.) Eindrücke erzeugt werden, die im weiteren Verlaufe 

                                                        
47

 Krichel, NZA 1986, S. 733 f. 

48
 Lobinger, RdA 2006, S. 18; 

Reichold, 2005, S. 13; 

Andererseits stehen der Arbeitgeberseite andere Abwehrmittel zur Verfügung. So diskutiert 
etwa Jakobs anhand konkreter Beispiele, inwieweit heute die Drohung mit 
Standortverlagerungen funktional an die Stelle der unbrauchbaren Angriffsaussperrung 
getreten ist. Jacobs, 2005, S. 94 f. Tatsächlich wird man aber kaum annehmen dürfen, dass es 
sich außerhalb von Sonderfällen um ein „Arbeitskampfinstrument“ handeln kann: Wenn die 
Arbeitgeberseite in jeder Tarifrunde die Möglichkeit der Standortverlagerung andeutet, wird das 
Instrument recht schnell abstumpfen. Wenn Sie andererseits tatsächlich verlagern möchte, 
werden die Kostenvorteile üblicherweise so signifikant sein, dass dies durch eine konziliante 
Tarifpolitik des gewerkschaftlichen Gegenspielers wohl kaum aufgewogen werden kann. 
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hilfreich sind um dem Gegenspieler die Streikbereitschaft für unbefristete 

Arbeitskämpfe vor Augen führen. Soweit der Verhandlungsgegenstand 

komplexe Elemente enthält, treffen gegebenenfalls entweder im Vorfeld oder 

parallel während der Tarifrunde im Hintergrund Expertenrunden zusammen, 

um Details zu sondieren. 

Die Forderung in Lohn- und Gehaltstarifverhandlungen selbst wird 

üblicherweise, aber wie z. B. im Falle der IG BCE nicht immer, konkret mit 

einer Prozentzahl oder einem Fixbetrag dargestellt. Es erfolgt dabei eine 

Rechnung, die zwei Merkmale aufweist: Zum einen setzt sie sich wechselnd 

aus den Komponenten Produktivitätszuwächse, Inflationszuwächse sowie 

fallweise noch aus einigen anderen Aspekten zusammen, etwa Nachholbedarf 

oder Kaufkraftstärkung. Zum anderen ist sie stets deutlich höher, als das 

Ergebnis, welches später akzeptiert wird.  

Arbeitgeberseitig ist typischerweise zu hören, dass die Produktivität das einzige 

annehmbare Kriterium sei, keinesfalls aber die Inflation, ferner sei die 

Konjunktur nicht zu belasten. Auch hier ist das aus dieser Warte heraus niedrig 

gehaltene Gegenangebot in aller Regel deutlich bescheidener, als das später 

akzeptierte Verhandlungsergebnis. Grundsätzlich gilt, dass beide Seiten auf 

eine öffentlichkeitswirksame Auseinandersetzung angewiesen sind, um 

hernach den sonst drohenden Vorwurf allzu großer Konzessionsbereitschaft 

von Seiten der jeweiligen Interessengruppen49 abzuwehren.   

Damit ist ein Ergebnis für die „Fläche“ erreicht, also der Flächentarifvertrag, 

dessen Geltungsbereich die Tarifunterworfenen und die Mitgliedsfirmen im für 

die Verhandlungen maßgeblichen Tarifgebiet umfasst, sei es der Pilotbezirk 

oder sei es zentral für das ganze Land.50 Soweit es sich um einen 

Pilotabschluss handelt, wird dieser typischerweise mit keinen oder geringen 

Änderungen von den weiteren Tarifgebieten im Land übernommen. Nur wenn 

keine Einigung erzielt wird, muss für das fragliche Tarifgebiet mit unbefristeten 

Erzwingungsstreiks gerechnet werden. Dies kommt selten vor.51  

                                                        
49

 Vgl. zu den Interessengruppen Kap. 3.1. 

50
 Vgl. Abb. 1, Kap. 2.2. 

51
 So jedoch beispielsweise beim sog. Lokführerstreik 2007 bei der DB AG oder bei den 

Privatbahnen 2010. 
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Überall wo nötig, das heißt nicht im Öffentlichen Dienst, hat die Praxis dabei 

Wege gefunden, für notwendig erachtete betriebsspezifische Differenzierungen 

vorzunehmen. Sei es, weil ein Thema rechtstechnisch besser der Ebene der 

Betriebsparteien zuzuordnen ist, oder sei es, um in Not geratenen Firmen unter 

strengen Voraussetzungen eine Abweichung vom Tarifvertrag „nach unten“ zu 

gestatten. Vereinzelt erfolgen auch Abweichungen „nach oben“, wenn Firmen 

mit ausgezeichnetem Betriebsergebnis entsprechende Ausschüttungen an ihre 

Mitarbeiter mit dem Betriebsrat vereinbaren. 

Die Differenzierung erfolgt dabei entweder über klassische Öffnungsklauseln, 

bei denen ein Regelungsbereich, der in Übereinstimmung mit § 77 Abs. 3 

BetrVG den Tarifparteien vorbehalten ist, für die Betriebsparteien geöffnet 

wird.52 Dann dürfen diese im Rahmen der zuvor von den Tarifparteien 

gesetzten Grenzen betriebsspezifische Lösungen finden. Oder die 

Differenzierung erfolgt durch die Tarifparteien, sei es im Wege des 

firmenbezogenen Verbandstarifvertrages, sei es im Wege des 

Haustarifvertrages. In diesem Fall bleibt die Gewerkschaft 

Verhandlungspartner auf der Arbeitnehmerseite (stellt jedoch dann in der Regel 

ihre Tarifkommission und weitgehend auch die Verhandlungskommission aus 

betrieblichen Vertretern zusammen),53 während auf der Arbeitgeberseite das 

Gewicht des Verbandes zugunsten des spezifischen Arbeitgebers 

zurückgedrängt wird. Nach § 2 Abs. 1 TVG können auch einzelne Arbeitgeber 

Tarifvertragspartei sein.54  

Soweit, wie vorstehend beschrieben, zwischen den Parteien eine Einigung 

erzielt wurde, steht diese unter dem Zustimmungsvorbehalt der 

                                                        
52

 Franzen, NZA-Beilage 2006, S. 114; 

Thon, NZA 2005, S. 858; 

Rüthers, NZA 2010, S. 5 f. 

53
 Kritisch Lessner, der die Einflussnahme der betrieblichen Tarifkommissionen aus der fernen 

Gewerkschaftszentrale beklagt. Lessner, RdA 2005, S. 287. 

54
 Reuter, NZA 2001, S. 1097. Wobei Reuter das Recht zum Abschluss von Tarifverträgen 

kritisch sieht, wenn der Arbeitgeber bereits Verbandsmitglied ist; 

Ebenfalls kritisch: Kort, NZA 2001, S. 1099. 

A. A. dagegen z. B. Lobinger, RdA 2006, S. 22. 

Vgl. zu den rechtlichen Bedingungen tarifpolitischer Differenzierungsmöglichkeiten auch Kap. 
4.2.1. 
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Tarifkommissionen. Zu diesem Zweck wird regelmäßig eine Erklärungsfrist 

vereinbart, bis zu der die jeweiligen Zustimmungen eingeholt werden müssen. 

Diese wird in der Regel gewährt. Symbolpolitisch von Belang ist, dass die 

Einigungsergebnisse häufig nach Marathonsitzungen und im Verlaufe der 

Nacht erreicht und nach Möglichkeit noch verkündet werden.  

 

2.3.2 Strukturen und Gremien 

 

Weitgehend kongruent sind zunächst die Strukturen. So verfügen alle 

befragten Verbände über Tarifkommissionen und Verhandlungsführer, 

wenngleich sich im Falle des firmenbezogenen Verbandstarifvertrages der 

Aufsichtsrat des betreffenden Konzerns den gefundenen Kompromiss zur 

Zustimmung vorlegen lässt und damit arbeitgeberseitig gleichsam die Rolle der 

„Tarifkommission“ einnimmt. Über die tatsächlichen Machtverhältnisse und 

Gestaltungsräume der Institutionen und Akteure ist damit noch nicht alles 

ausgesagt. So wird einerseits stets betont, dass es sich eine Tarifkommission 

kaum leistet, ihre eigene Verhandlungskommission durch ein negatives Votum 

in Verlegenheit zu bringen.55 Andererseits werden die Verhandlungsführer 

gewissermaßen in vorauseilendem Gehorsam alles unternehmen, um die 

Tarifkommission nicht in Versuchung zu bringen. So berichtete der Vertreter 

der kommunalen Arbeitgeberverbände, dass man bei den „ärmeren“ 

ostdeutschen Vertretern im Gremium mitunter „zittere“, ob denn die 

Zustimmung gelinge.  

Trotz aller Gemeinsamkeiten bestehen doch signifikante Unterschiede im 

Detail. Viele der Unterschiede werden dabei von den Akteuren erkannt.  

Dies führte aber bei den interviewten Funktionsträgern in der Regel nicht dazu, 

dass andere Wege als gleichwertige Alternativen wahrgenommen würden. 

Vielmehr wird der eigene Weg häufig als der grundsätzlich notwendige 

verstanden. Wer etwa betriebliche Öffnungsklauseln ablehnt, vergisst nicht, die 

                                                        
55

 Auch können die Tarifkommissionen nicht immer frei entscheiden. Mitunter gibt es Gremien 
in der Gewerkschaftszentrale, die sich ein Vetorecht vorbehalten. So verfügt etwa ver.di über 
eine sogenannte Clearingstelle und auch die IG Metall nimmt über die Zentrale regelmäßig 
Einfluss. Vgl. Lessner, RdA 2005, S. 287. 
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dahinterstehende „ordnungspolitische Notwendigkeit“ zu formulieren. Wessen 

Organisation zentrale Verhandlungen bevorzugt, der bemüht gern den 

dahinterstehenden „Geist des Flächentarifvertrages“.
56

  

Dieses Festhalten am eigenen Pfad trotz Kenntnis anderer Pfade dürfte der 

jeweiligen historisch gewachsenen Branchen- und Verhandlungskultur 

geschuldet sein.57 Aus dieser Perspektive wäre dann tatsächlich jeder der 

Wege „der richtige“, aber eben nur im Falle der eigenen Branche, deren Modus 

sich offenbar gewissermaßen „evolutionär“ durch trial & error herausgebildet 

hat. 

 

2.3.3 Existenz von Interessengruppen jenseits der Mitglieder 

 

Eine zweite Vorannahme bestand darin, dass sich die Akteure auf beiden 

Seiten in einem komplexen und ambiguenten Geflecht von Interessengruppen 

befinden, die vor jeder Einigung in unterschiedlichem Umfang zufrieden zu 

stellen sind.58 Solche Gruppen und Interessenlagen wurden von den 

Gesprächspartnern bestätigt. Ansprüche und Erwartungen stellen zunächst die 

Mitglieder der Verbände, also die einzelnen Firmen auf Arbeitgeberseite und 

die Gewerkschaftsmitglieder. Ansprüche stellen aber auch die zahlreichen 

Personen und Institutionen, die sich mehr oder minder freiwillig an die 

Tarifwerke halten, etwa im Zuge der tarifvertraglichen Verweisungsklauseln, die 

in den Arbeitsverträgen Standard sind.59  

Auch wer nicht „nach Tarif bezahlt“, muss sich doch auch an den Tarifnormen 

seiner Branche orientieren, um beispielsweise langfristig gutes Personal an 

sich zu binden.60 So dürfte auch die stetig wachsende Gruppe der 

                                                        
56

 Vgl. zum positiven Zusammenhang von Zentralisierungsgrad und Lohnnivellierung Traxler, 
2003, S. 528 ff. 

57
 Eich, NZA 1995, S. 149. 

58
 Vgl. zur Heterogenität der Interessengruppen auch Behrens / Helfen, Industrielle 

Beziehungen 2009, S. 6. 

59
 Rieble / Schul, RdA 2006, S. 339; 

Hanau, NZA 2005, S. 489. 

60
 Zur „Prägekraft“ der Tarifverträge: Bispinck / Schulten, WSI-Mitteilungen 2009, S. 203; 
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Unternehmen,61 die nur mit einer eingeschränkten, tariflosen Anbindung bei 

einem Arbeitgeberverband Mitglied ist, Interessen artikulieren. Da eine 

unmittelbare Einflussnahme der Nichtmitglieder schon rechtlich nicht möglich 

ist,62 wird die Praxis hier zu anderen, informelleren Wegen gefunden haben. 

Gut vorstellbar ist zum Beispiel, dass die Vertreter dieser Unternehmen jenseits 

der offiziellen Strukturen das Gespräch mit den für Tarifpolitik verantwortlichen 

Verbandsvertretern suchen.  

Häufig diametral entgegengesetzte Ansprüche stellt natürlich der jeweilige 

Tarifpartner. Hinzu treten organisationsinterne Erwartungshaltungen und 

Beschlüsse, denen entsprochen werden soll. Daneben melden – eigentlich 

sachfremde – Akteure Interessen an und üben Druck aus. So etwa der Staat, 

andere Wirtschaftszweige, Schwesterverbände und die Medien.  

 

2.3.4 Tarifliche Symbolpolitik 

 

Aus dieser Tatsache ergeben sich weitreichende Konsequenzen bezüglich der 

sogenannten „Rituale“ der Tarifparteien. Mit all diesen Gruppen, insbesondere 

selbstverständlich den Mitgliedern, muss seitens der Tarifakteure effizient 

kommuniziert werden. Diese Kommunikation erfolgt, wie noch in Kap. 3 zu 

zeigen sein wird, über eine wohl ausdifferenzierte Symbolpolitik. Diese 

Wertung wurde von sämtlichen Interviewpartnern vorgetragen. Stellvertretend 

sei hier nur der Vertreter der kommunalen Arbeitgeber zitiert, der es sehr 

treffend auf den Punkt brachte: 

„Also ich denk mal, die Rituale, auch wenn man sie immer wieder abschaffen will, 

die müssen zumindest auf Gewerkschaftsseite sein, wenn nicht auch bei uns. 

Stellen sie sich vor, da kommt eine 5 %-Forderung und wir einigen uns in der 

ersten Runde. Da werden beide Seiten beschimpft. ‚Wie konntet ihr nur? Ihr habt 

                                                                                                                                                                 
Auch innerhalb der EU ca. 2/3 der Beschäftigten: Schulten, WSI-Mitteilungen 2012, S. 485; 
Übersicht einzelne EU-Länder S. 492; 

Vgl. zur Praxis: Winkler, NZA-Beilage 2000, S. 16. 

61
 Haipeter / Schilling, Industrielle Beziehungen 2006, S. 21 f.; 

Haipeter / Schilling, IAT Institut Arbeit und Technik Jahrbuch 2005, S. 169. 

62
 Brecht-Heitzmann / Gröls, EzA 2008, 26 f. 
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doch viel zu sehr nachgegeben!‘ Das geht bei den Gewerkschaften schon mal 

überhaupt nicht. Also wenn sie mit 5 % reingehen und kommen die erste Runde 

raus mit 2,1 %, dann kriegen sie keine Zustimmung. Dazu brauchen sie drei Tage 

Streik und 10 Aufrufe. Um zu sagen, ‚das haben wir erkämpft‘.“  

(Int. 8, Rn. 620) (Kommunaler Arbeitgeberverband) 

Aus dieser Warte handelt es sich dann bei der tarifpolitischen Symbolpolitik 

nicht, wie im medialen Bild zuweilen überzeichnet wird, um störendes Beiwerk, 

sondern um einen schwerlich substituierbaren und integralen Bestandteil jenes 

institutionalisierten gesellschaftlichen Großkonflikts, den eine Tarifrunde stets 

darstellt. 

 

2.3.5 Chronologisch abweichende Forderungsbewertungen 

 

Die vierte Annahme thematisiert die vermutete Differenz in der 

Begründungsstruktur der Tarifparteien. Demnach bauen die Gewerkschaften 

auf Argumente und Zahlen, die sich chronologisch eher der Vergangenheit 

zuordnen lassen, während die Arbeitgeber lieber mit geübtem Pessimismus in 

die Zukunft schauen.  

Diese Annahme lässt sich zunächst einfach durch eine Auswertung von 

öffentlich zugänglichen Medienberichten verifizieren, da insbesondere die 

großen Tarifrunden, z. B. im Öffentlichen Dienst und der Metall- und 

Elektroindustrie, stets mitsamt Forderung und Forderungsbegründung publik 

gemacht werden. Eine solche Prüfung legt ebenso wie der ganz überwiegende 

Teil der Interviewpartner nahe, dass die vermutete Differenzierung regelmäßig 

zu beobachten ist (Vgl. Anhang). 

Tabelle 2 zeigt die beliebtesten Argumente für die Forderungsbegründung. 

Demnach spielen Inflation und Produktivität durchgehend eine Hauptrolle. 

Einzig die Kaufkraftstärkung als strategisches Argument folgt einer eher 

durchgehend zukunftsbezogenen Logik. Hingegen sind die Arbeitgeber für eine 

eher konjunkturbezogene Argumentation bekannt. Das oft zitierte „zarte 

Pflänzlein Konjunktur“ dürfe nicht durch eine zu offensive Entgelterhöhung 

„zertrampelt“ werden.  
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Hinzu treten je nach Tarifgebiet ergänzende Begründungen und 

Besonderheiten. So nannte ein Interviewpartner des Öffentlichen Dienstes den 

„War for talent“ als Thema, auch demographische Aspekte gewinnen hier an 

Bedeutung.  

 

 

Der Gesprächspartner des Groß- und Außenhandels machte „Politische 

Aspekte“ geltend, die fallweise eine Rolle spielen können. So muss sich die 

große Linie der Gewerkschaftspolitik letztlich auch in der konkreten Tarifpolitik 

der Organisation niederschlagen. Wesentlich für die meisten Beteiligten ist 
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Ergänzte 
Gründe 

Metallindustrie 
(AG-Verband) 

2 2 4 4 5 2 Nachholeffekt 

Chemieindustrie 
(AG-Verband) 

2 2 4 5 0 3 Nachholeffekt 

Öfftl. Dienst (dbb 
tarifunion) 

1 3 2-3 4 5 1 
Nachholeffekt 
(Nachvollzug 
externer TV) 

Öfftl. Dienst 
(ver.di) 

- 2 3 3 3 
Fall-

weise 

Nachvollzug 
externer TV 
Neu-
gewichtung 
einzelner 
Berufe 

Öfftl. Dienst 
(TGL) 

- 4-5 - 4-5 3 3 
Demographie, 
War for talents 

Öfftl. Dienst 
(Kommunale AG) 

- 4 - 5 5 3 

Steuern 
werden als 
Gewinn-
analogie 
gesehen 

Groß- und 
Außenhandel 
(AG-Verband) 

Fall-
weise 

Fall-
weise 

5 4 
Fall-

weise 
Fall-

weise 
Politische 
Aspekte 

Nahrungsmittel-
industrie (NGG) 

2 -3 2-3 4-5 4-5 3-4 2 
Umverteilungs
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Verkehrsdienst-
leistungen (AG-
Vertreter 
Firmenbez. 
Verbands-TV) 

- 2-3 2-3 5 2-3 - 

Fahrgast-
zahlen (als 
„interne 
Konjunktur“), 
Politische 
Aspekte 

 
Tab. 2: Gewichtung der Einzelargumente im Rahmen der Forderungserhebung 
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auch fallweise der „Nachholbedarf“, der sich ergeben kann, wenn eine der 

Parteien den Eindruck hatte, beim vorangegangenen Tarifabschluss schlecht 

abgeschnitten zu haben.  

 

2.3.6 Betriebliche Differenzierung vom Flächentarif 

 

Die fünfte Vorannahme schließlich befasst sich mit den oft geforderten 

betrieblichen Differenzierungen. Während das Flächentarifsystem eine Zeit 

lang in der Fachliteratur, im Arbeitgeberlager und viel deutlicher noch in der 

Tagespresse ob seiner Starrheit kritisiert wurde, ist es um die Kritik zuletzt 

ruhig geworden. Dies mag zum einen dem Umstand geschuldet sein, dass der 

Flächentarifvertrag in Zeiten aggressiver Berufsgewerkschaften und 

aufwändiger Tarifpluralität vielen wieder attraktiver erscheint.63 Vor allem aber 

wurde dem Wunsch nach Flexibilität allerorten Rechnung getragen. 

Bispinck stellt dies fest und bemerkte noch 2003 so erstaunt wie zutreffend, 

dass dies weder in der Fachwelt noch in der Öffentlichkeit angemessen zur 

Kenntnis genommen wurde.64 Mittlerweile ist die Erkenntnis durchgesickert und 

nur noch selten wird der Flächentarif beklagt.  

Die untersuchten Branchen verfügen mit Ausnahme des Öffentlichen Dienstes 

sämtlich über Mechanismen, die eine Differenzierung für wirtschaftlich 

angeschlagene Unternehmen ermöglichen. Diese Mechanismen stellen aber 

zumeist nicht den ad hoc zu vereinbarenden Sonderfall dar, sondern sind als 

Möglichkeit schon fest eingeplant und Regelbestandteil der Tarifwerke.65 So 

                                                        
63

 Wiewohl das Phänomen der Spartengewerkschaften aus industriesoziologischer Sicht nicht 
als Bedrohung für das deutsche System kollektiver Aushandlungsprozesse im Ganzen 
betrachtet wird, da kaum die Gründung massenhafter Gewerkschaften zu erwarten ist. Vgl. 
statt aller Müller-Jentsch, der es mit der Aussage „Eine kampffähige Gewerkschaft auf die 
Beine zu stellen, ist kein Murmelspiel“ auf den Punkt bringt. Müller-Jentsch, WSI-Mitteilungen 
2008, S. 62. 

64
 Bispinck, WSI-Mitteilungen 2003, S. 398; 

Hinderlich, 2007, S. 50 f. 

Streeck / Rehder, Industrielle Beziehungen 2003, S. 342. 

65
 Diese Auffassung in den geführten Interviews findet auch in der Literatur ihren Niederschlag, 

vgl. z. B. Haas, BC 2009, S. 238; 

Bispinck / WSI-Tarifarchiv, 2006, S. 18;  
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hat die IG Metall mit ihrem sog. Abschluss von Pforzheim den Anfang gemacht, 

wiewohl auch auf die klassische Öffnungsklausel gesetzt wird, bei der die 

Regelungsbefugnis für einen Teilbereich des Tarifwerkes von der Tarif- auf die 

Betriebsebene verlagert wird: 

„Im Grundsatz tendieren wir immer zu klassischen Öffnungsklauseln. Denn die sind 

tatsächlich (...) am sachnächsten dran. Das ist eigentlich unser bevorzugtes 

Spielfeld. Eigentlich ist das mit diesen Pforzheim-Verträgen auch ein Moloch an 

Vorbereitungszeit. Das macht innerbetrieblich immer Schwierigkeiten, weil die 

Betriebsräte da auch sagen, Ende der Fahnenstange, diese hohe Verantwortung 

sind die nicht mehr bereit zu tragen. Deswegen ist es schon auch mal ganz gut, das 

auf eine andere Ebene zu schieben.“ 

(Int. 1, Rn. 76) (Metallarbeitgeber) 

Weniger normiert, aber dennoch im Gesamtsystem integriert ist die Möglichkeit 

zur Abweichung in der Nahrungsmittelindustrie: 

„Also falls was Dramatisches passiert, dann kann man sich immer an einen Tisch 

setzen und drüber reden. Wir haben auch eine Vereinbarung mit ANG, dass wir zu 

bestimmten Punkten uns über Öffnungsklauseln unterhalten können. (...) Aber das 

ist so, dass die Öffnungsklausel dann ganz eng mit der NGG abgestimmt werden 

muss. Denn im Arbeitsleben ist es ja so, dass der Tarifvertrag für die Leute stärker 

ist, als Betriebsvereinbarungen oder Arbeitsverträge.“ 

(Int. 2, Rn. 163) (NGG) 

Die Tarifparteien des Groß- und Außenhandels haben dem 

Differenzierungsbedürfnis bislang mit einem eigenen, sog. Notlagentarifvertrag 

Rechnung getragen. In jüngster Zeit werden aber auch direkt in die jeweiligen 

Tarifverträge entsprechende Klauseln eingefügt: 

„Ja. Es gibt die klassische Variante, dass man so Notlagentarifverträge schließt, 

sodass die, die nicht in der Lage sind, den Tarif zu bezahlen aufgrund einer 

Notlage, da auch eine Möglichkeit haben. Und dann gibt es die Variante – das 

haben wir zuletzt intensiv diskutiert – dass man eine Beschäftigungssicherung 

einbaut in die Verträge, dass z. B. Unternehmen Tariferhöhungen verschieben 

können oder Einmalzahlungen aussetzen können. Da hatten wir uns als 

                                                                                                                                                                 
Huber et al., WSI-Mitteilungen 2005, S. 656. 
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Arbeitgeber eigentlich noch mehr vorgestellt, aber das waren eben so die 

Möglichkeiten.“ 

(Int. 5, Rn. 464) (Arbeitgeberverband Groß- und Außenhandel) 

Auch die Chemiebranche verfügt über einen festgelegten Modus betrieblicher 

Differenzierung. So wird zunächst den Betriebsparteien das Feld überlassen. 

Wenn diesen die Einigung nicht gelingt, so wird im Wege des firmenbezogenen 

Verbandstarifvertrages nach einer Lösung gesucht. In jedem Fall steht eine 

Einigung unter dem Zustimmungsvorbehalt der Tarifvertragsparteien. Im 

Nichteinigungsfall gilt weiterhin der Flächentarifvertrag.  

Im Öffentlichen Dienst besteht ein gewisser Druck zwischen der 

finanzstärkeren Ebene des Bundes und jener der weit weniger ausgeprägten 

finanziellen Leistungsfähigkeit der Länder und insbesondere der Kommunen zu 

unterscheiden. Der TVöD als zentrales Tarifwerk des Bundes und der 

Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände (VkA) differenziert auch 

teilweise zwischen beiden Bereichen. Die Länder wiederum haben mit dem TV-

L ihr eigenes Tarifwerk. Eine irgendwie geartete Differenzierungsmöglichkeit im 

Sinne eines Notlagentarifvertrages, der für in Schieflage geratene Kommunen 

Nullrunden oder Ähnliches vorsieht, besteht nicht. Da die öffentliche Hand nicht 

ernstlich im Sinne eines privatwirtschaftlichen Unternehmens „Pleite gehen“, 

also in die Insolvenz geraten kann, besteht daran von Gewerkschaftsseite 

begreiflicherweise kein Interesse. Der Verhandlungshebel: „Schließt einen 

Sanierungstarifvertrag mit uns ab, sonst müssen in Betrieb X betriebsbedingt 

Stellen abgebaut werden“, scheidet im Hinblick auf Gebietskörperschaften 

weitgehend aus und kann lediglich in privatwirtschaftlich geführten 

Staatsunternehmen zur Anwendung führen, wie der Vertreter des kommunalen 

Arbeitgeberverbandes ausführte: 

„Ob das GmbH’s sind oder sonst was, das sind dann zum Teil 100 %-Töchter der 

Kommunen, zum Teil nicht. Die können auch Pleite gehen. Wir haben hier in den 

letzten Jahren im Bildungsbereich die Probleme, dass die ganzen Aufträge 

weggebrochen sind, die laufen zum Teil über Notlagentarifverträge. Weil dargelegt 

wird, dass ansonsten auf Personalabbau zurückgegriffen werden muss.“  

(Int. 8, Rn. 632) (Kommunaler Arbeitgeberverband) 
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Die stärkste betriebliche Ausdifferenzierung im Kreise der untersuchten 

Branchen ist sicherlich im befragten Unternehmen der Verkehrsbranche zu 

beobachten. Schließlich handelt es sich um einen firmenbezogenen 

Verbandstarifvertrag. Zudem werden die Tarifverträge dort arbeitgeberseitig 

maßgeblich vom Vorstand des betreffenden Unternehmens, nicht von den 

Protagonisten des Arbeitgeberverbandes verhandelt.  

Interessant ist, dass hier der Differenzierungswille nicht endet. So könnte man 

denken, dass Tarifverträge in einem Unternehmen, welches ohnehin jenseits 

der Fläche nur für sich selbst verhandelt und bei dem die internen betrieblichen 

Akteure gegenüber den externen verbandlichen Akteuren in der Überzahl bei 

den Verhandlungen zugegen sind, arm an Öffnungsklauseln sind. Das ist aber 

im untersuchten Fall nicht zutreffend, vielmehr werden dennoch in erheblichem 

Umfang Öffnungsklauseln für die Betriebsparteien vereinbart.  

Dies zeigen ein Blick in die Tarifverträge des Unternehmens und auch die 

Äußerung des Interviewpartners: 

„Aber ein Haustarifvertrag66 ist ja an sich ohnehin schon eine Öffnung. Was wir 

allerdings schon haben, ist, dass einzelne Themen so komplex oder kleinteilig sind, 

dass man sagt, das sollen die dann im Nachhinein im Arbeitskreis lösen. Wo es 

dann unpraktisch wäre, zu hoch aufgehangen, wo vielleicht eher das Knowhow 

beispielsweise der Diensteinteiler gefragt ist.“ 

(Int. 7, Rn. 569) (Arbeitgeber Verkehrsdienstleistungen) 

Allerdings – und darum geht es ja vorwiegend bei der Frage der betrieblichen 

Ausdifferenzierung – gibt es keine substanziellen Öffnungsklauseln für Fälle 

wirtschaftlicher Schwierigkeiten. In einem solchen Fall treten naheliegender 

Weise die Tarifparteien zusammen.  

In der Vergangenheit ist dies auch schon erfolgt, sodass erhebliche 

Tarifabsenkungen im Wege unterschiedlicher Tarifniveaus für Altbeschäftigte 

und Neubeschäftigte vereinbart wurden.  

                                                        
66

 Im Unternehmen und seitens des Interviewpartners ist alltagssprachlich der Begriff 
„Haustarifvertrag“ gebräuchlich. Tatsächlich ist aber allen Akteuren bewusst, dass es sich 
vielmehr um einen Firmenbezogenen Verbandstarifvertrag handelt.  
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So erhalten etwa Mitarbeiter, die zum Zeitpunkt der Absenkung der 

Tarifniveaus bereits beschäftigt waren, noch ihre alten Ansprüche bei 

Einmalzahlungen, während diese bei jenen Mitarbeitern, die nach diesem 

Zeitpunkt eingestellt wurden, spürbar gekürzt wurden. Die Experteninterviews 

bestätigen demnach, dass betriebliche Differenzierungen längst Tagesgeschäft 

sind und von den untersuchten Branchen in unterschiedlichen Wegen, aber 

stets mit Pragmatismus, gelebt werden. Einen Überblick über die Divergenzen 

und Gemeinsamkeiten gibt Tabelle 3. 

Bevor aufbauend auf den so eruierten Gemeinsamkeiten und Mustern 

Handlungsempfehlungen für neue Ansätze und Modifikationen 

herausgearbeitet werden können, muss zunächst die Rolle der am 

Tarifgeschehen beteiligten Interessengruppen und der Kommunikation unter 

diesen Gegenstand einer tiefergehenden Betrachtung werden. Hierzu bietet es 

sich jedoch an, zunächst denkbare Theorieansätze für den interessierenden 

Sachverhalt aus interdisziplinärer Sicht auf ihre Anwendbarkeit hin zu prüfen. 

Denn zum einen lassen sich auf diesem Fundament tragfähige Prüfschemata 

herausarbeiten, die die sinnvolle Kontrolle möglicher Innovationspotenziale erst 

ermöglichen, zum anderen wird so die Anschlussfähigkeit zum Stand der 

Forschung gesichert.  

  

2.4 Theorieansätze für tarifvertragliche Verhandlungssituationen 

aus interdisziplinärer Sicht 

 

Eine Reihe von Erklärungsansätzen aus verschiedenen Teilbereichen der 

Wissenschaft scheinen grundsätzlich dazu geeignet zu sein, zum Verständnis 

kollektiven Handelns der Tarifparteien und ihrer Interessengruppen auf der 

Makroebene des gemeinsamen Handelns wie auch auf der Mikroebene der 

Akteure beizutragen. Eine umfängliche theoretische Durchdringung vor dem 

Hintergrund aller in Frage kommenden ökonomischen, soziologischen und 

rechtlichen Modelle kann im in diesem Rahmen nicht erfolgen. Vielmehr muss 

eine Auswahl vielversprechender Ansätze erfolgen, bei denen dann zu prüfen 

ist, inwieweit diese fruchtbar gemacht werden können. 
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2.4.1 Allgemeine volkswirtschaftliche Anknüpfungspunkte 

Mit einer gewissen Skepsis werden in diesem Zusammenhang die 

Vorstellungen volkswirtschaftlich argumentierender Autoren betrachtet. Aus 

einer makroökonomischen Betrachtung heraus sind tarifliche 

Kollektivverhandlungen zunächst ein Mechanismus zur Allokation und 

Verteilung sowie zur Verringerung von Transaktionskosten.67 Mit North 

gesprochen ist ein Kollektivverhandlungssystem eine Institution, welche die 

Spielregeln für Austauschbeziehungen an einem bestimmten Markt, dem 

Arbeitsmarkt regelt.68 Dabei verhandeln Gewerkschaften als Kartelle der 

Anbieter mit Arbeitgeberverbänden als Kartellen der Nachfrager im bilateralen 

Monopol.69  

Häufig liegt dabei der Fokus auf der Frage, wie eine Instrumentalisierung der 

Tarifpolitik gelingen könnte, um gesamtgesellschaftlichen Belangen zu 

dienen.70 So denken etwa Fröhlich et. al. über „Richtlinien“ für eine 

„angemessene“ Tariflohnpolitik nach.71 Möschel beklagt, die Tariflohnpolitik 

habe trotz ständig steigender Arbeitslosigkeit die Löhne auch noch weiter 

erhöht, „als wenn es das Selbstverständlichste von der Welt wäre, eine Sache, 

von der man zu wenig verkauft, auch noch zu verteuern“. Daraus zieht er den 

Schluss, dass das deutsche tarifpolitische System versagt habe.72 Zagelmeyer 

überlegt, wie der Nutzen dieser „kooperativen Lösungen“ so ausgestaltet 

werden könnte, das ein „politischer Nutzen realisierbar“ wird.73 Was die 

Gesellschaft letztendlich vom tariflichen Aushandlungsprozess erwarte, sei 

„eine gute ökonomische Performance“, welche die statische und dynamische 

Effizienz ebenso wie eine funktionale Einkommensverteilung zwischen den 

                                                        
67

 Zagelmeyer, Industrielle Beziehungen 1999, S. 429. 

68
 North, Journal of Economic Perspectives 1991, S. 97 f. 

69
 Sinn, 2003, S. 115. 

70
 Vgl. Bispinck / Schulten, die ein schleichendes Durchsetzen des „neoliberalen Leitbilds“ der 

wettbewerbsorientierten Tarifpolitik beklagen, welches in das System Einzug gehalten und das 
Leitbild der produktivitätsorientierten Tarifpolitik verdrängt habe. Bispinck / Schulten, 2001, 
S. 209, 222. 

71
 Fröhlich / Klös / Kroker / Schnabel / Schröder, 1997, S. 34. 

72
 Möschel, 2004, S. 5, 13. 

73
 Zagelmeyer, Industrielle Beziehungen 1999, S. 429. 
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Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital gewährleiste.74 Traxler diskutiert die 

Notwendigkeit zur „Abstimmung der Tarifpolitik mit gesamtwirtschaftlichen 

Erfordernissen“.75 Ihm zufolge sollen die Tarifparteien Lösungen entwickeln, 

um eventuelle negative Effekte ihrer Abschlüsse für externe Akteure vermeiden 

oder zumindest internalisieren zu können.  

Derlei Vorstellungen und Forderungen sind natürlich legitim, werden aber 

vorliegend als wenig zielführend betrachtet. Es ist Schulten Recht zu geben, 

der feststellt, der Charakter dieser Theorien sei „dabei insofern ein unmittelbar 

politischer, als dass sie implizit die normative Vorstellung einer ökonomisch 

"richtigen" Festsetzung der Löhne verkünden und ein abweichendes Verhalten 

entweder gar nicht oder nur unter Inkaufnahme umfangreicher ökonomischer 

Folgekosten zulassen. Die verschiedenen Lohntheorien reflektieren in den von 

ihnen nahegelegten politischen Schlussfolgerungen damit zwangsläufig immer 

auch die Interessenlagen bestimmter sozialer Klassen und Gruppen. Vor 

diesem Hintergrund wird die wissenschaftliche Diskussion um die "richtige" 

Lohntheorie selbst zu einem Moment sozialer Auseinandersetzungen und 

entfaltet oft erst in diesem Kontext ihre eigentliche Bedeutung“.76  

Auf dieses Feld soll die vorliegende Arbeit jedenfalls nicht gezogen werden. 

Wie eine „richtige“ oder im Vergleich zu heute „bessere“ Ausgestaltung einer 

Lohnrunde erfolgen müsste, soll nicht vor dem Hintergrund behaupteter 

gesamtwirtschaftlicher Bedürfnisse beurteilt werden. Die Akteure auf beiden 

Seiten neigen im Gegenteil systemimmanent zu „Branchenegoismen“. Ein 

Vorschlag, dies mit Hinweis auf volkswirtschaftliche Bedürfnisse grundsätzlich 

zu ändern und stattdessen die Tarifsteigerungen auf Grundlage von Modellen 

zu errechnen, wäre insoweit bei den Akteuren ohnehin nicht durchsetzbar und 

damit von Anfang an zum Scheitern verurteilt.  
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 Zagelmeyer, Industrielle Beziehungen 1999, S. 435 f. 
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2.4.2 Tarifverhandlungen als spieltheoretische Dilemmasituationen 

Die Spieltheorie beschäftigt sich mit der Frage, wie zwei oder mehr Akteure 

unter der Bedingung knapper, jedoch zumindest endlicher Ressourcen 

möglichst effizient um Kooperationsgewinne ringen können 

(Homann/Suchanek S. 34). Mit Blick auf mögliche Erkenntnisgewinne durch die 

Spieltheorie steht wenig Literatur zur Verfügung, die sich explizit mit der 

Abbildung tarifpolitischer Verhandlungssituationen befasst. Reichold 

beschäftigt sich mit denkbaren Anwendungen und stellt zurecht die Frage, wie 

sich die soziale Wirklichkeit eines Tarifkonflikts modelltheoretisch abbilden 

lässt. Dabei stellt er das sog. „Chicken Game“ der „Arbeitsvertragsbeziehung“ 

gegenüber, wobei er letztere Variante zutreffend für die naheliegende 

Ausgestaltung hält. 

Beim Chicken Game stellt sich die Frage, wie zwei oder mehr Kontrahenten in 

einer frontalen Konfliktsituation verfahren, die wie folgt konzipiert ist: 

Kooperation ist nicht im Spiel angelegt, bzw. führt zu Verlusten. Wenn beide 

nicht nachgeben, gehen sie des gesamten Einsatzes verlustig, gibt einer der 

Kontrahenten im letzten Moment nach um die zuletzt genannte Konsequenz zu 

vermeiden, so verliert er überproportional und der Kontrahent hat den 

maximalen Gewinn erzielt. Häufig dient die folgende Mutprobe als 

Veranschaulichung: Zwei Fahrzeuge fahren mit hoher Geschwindigkeit frontal 

aufeinander zu. Wer im letzten Moment ausweicht, zeigt damit seine Angst und 

hat verloren. Wenn beide nicht ausweichen, verlieren allerdings beide in noch 

umfänglicheren Maßstab. Kooperation ist im Spiel nicht angelegt.  

Überträgt man dieses Dilemma auf Tarifverhandlungen in einer Entgeltrunde, 

so gestaltet sich der Ablauf in dieser Spielart wie folgt: 

1) Die Gewerkschaftsseite fordert im ersten Schritt den maximal möglichen 

Betrag als Tariferhöhung und will damit den Gewinn der 

Arbeitgeberseite maximal ausschöpfen. Die Arbeitgeberseite will den 

Gewinn vollständig behalten und verweigert sich jedweder Annäherung.  

2) Im zweiten Schritt ruft die Gewerkschaftsseite zum vollständigen und 

unbefristeten Arbeitskampf auf. Sie setzt auf die Umsatzverluste des 

Arbeitgebers als Druckmittel. Die Arbeitgeberseite setzt mit 

Aussperrungen dagegen und „hält den Streik aus“, denn sie setzt 
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darauf, dass die Möglichkeiten der Gewerkschaft, Streikunterstützung zu 

gewähren, irgendwann aufgezehrt sind. Keine der Parteien ist bereit 

nachzugeben, es sei denn, ihre Verhandlungsposition wird 

vollumfänglich akzeptiert.  

3) Das Dilemma gestaltet sich nun wie folgt: Gibt eine der Parteien 

irgendwann nach, hat sie massiv verloren: Die Forderung wurde ohne 

Zugeständnisse abgeschmettert und überdies verursachte der 

Arbeitskampf hohe Kosten. Gibt jedoch keine der Parteien nach, so 

verlieren beide Seiten ihre kompletten Ressourcen. Ein insolventes 

Unternehmen stellt sowohl für den Arbeitgeber als auch die dort 

beschäftigten Arbeitnehmer denn vollumfänglichen Verlust dar.  

Dieses spezielle Problem der Spieltheorie ist auf Tarifkonflikte offenkundig 

nicht anwendbar. Und dies nicht nur aus dem von Reichold genannten Grund, 

wonach das Tarifgefüge in dieser Variante notwendig zum reinen 

Klassenkampfelement verkommen müsste.77 Tarifkonflikte können – wie schon 

die Interviews in Kap. 2.2 gezeigt haben, nicht einfach dergestalt verstanden 

werden, dass der Gewinn einer Partei vollständig der Verlust der anderen 

Partei ist. Eine Kooperation ist schon alleine deshalb sinnvoll, weil die Parteien 

ja immer wieder aufeinander treffen und daher an einer tragfähigen, auf Dauer 

angelegten Arbeitsbeziehung interessiert sein müssen. Außerdem bemüht sich 

die Arbeitgeberseite regelmäßig nicht um eine Nullrunde ohne 

Einkommenserhöhung,78 sondern geht lediglich bezüglich der konkreten Höhe 

der Lohnsteigerungen mit der Gewerkschaftsseite regelmäßig uneins. Bei 

konsequenter Anwendbarkeit des Chicken Game müsste die Arbeitgeberseite 

ja stets den maximalen Erfolg anstreben und folgerichtig jedwede 

Lohnerhöhung vermeiden.  

Als Kontrast schlägt Reichold vor, die „Arbeitsvertragsbeziehung“79 als Variante 

des Gefangenendilemmas zur Anwendung zu bringen. Beim 

                                                        
77

 Reichold, 2005, S. 20. 
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 Vgl. Kap. 4.6.1; ausdifferenzierte Begründungen konkreter Tarifrunden finden sich zudem im 

Anhang. 

79
 Die Begrifflichkeit „Arbeitsvertragsbeziehung“ als Variante des Gefangenendilemmas stammt 

von Reichold, 2005, S. 20 ff. 
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Gefangenendilemma, einem grundsätzlich symmetrisch ausgestalteten Spiel, 

haben die Parteien prinzipiell  zwei Möglichkeiten: kooperieren oder 

defektieren. Der größere beiderseitige Gewinn ergibt sich stets aus der 

Kooperation. Den größten denkbaren Gewinn erzielt eine Partei, wenn sie 

defektiert, während die andere Seite von der Kooperationsbereitschaft 

ausgegangen ist. Ihre Wahl müssen die Spieler jedoch ohne Kenntnis der Wahl 

des Gegenspielers treffen. Wählt eine Partei die Kooperation und muss dann 

feststellen, dass die andere Partei defektiert hat, so ist sie also in der 

Verhandlungssituation unterlegen.  

Das Dilemma besteht daher – zumindest in der Ausgangsposition – auf der 

Unkenntnis des Verhaltens der Gegenpartei. Um den höchsten beiderseitigen 

Gewinn zu erzielen (Kooperation) ist jedoch Vertrauen notwendig. Dieses 

Vertrauen kann durch Kommunikation hergestellt werden – was in den 

Spielregeln des Gefangenendilemmas jedoch eigentlich nicht vorgesehen ist – 

oder durch Informationen, die aus vorhergehenden „Spielrunden“ gewonnen 

wurden. Der Mitspieler hat sich dann entweder wiederholt als vertrauenswürdig 

erwiesen oder eben nicht. 

Insoweit scheint der realistische Bezug zur Tarifpolitik in der Tat zum Greifen 

nahe. Abgesehen davon, dass die Parteien wirksam über Symbolhandlungen 

kommunizieren, treffen die Parteien sich regelmäßig zu neuen 

Tarifverhandlungen. Das grundsätzliche Verhalten des anderen Spielers und 

dessen vorhandene oder nicht vorhandene Vertrauenswürdigkeit müssen 

deshalb notwendigerweise weitgehend bekannt sein.80 Im Sinne des „Tit for 

Tat“ („Wie Du mir, so ich Dir…“)81 wird so bei jeder Verhandlungsrunde 

zugleich die Grundlage für das Verhandlungsverhalten in der kommenden 

Runde gelegt. 

Vorliegend wird die Praktikabilität dieser Erwägungen dennoch kritisch 

betrachtet. Ein wesentliches Ergebnis der vorliegenden Arbeit besteht in der 
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 Vgl. Interview 7 (Arbeitgebervertreter Verkehrsunternehmen): „Das hat vielleicht mit den 
direkt Handelnden noch nicht mal so viel zu tun, sondern eher mit der Struktur. Es ist also 
zumindest auf Seiten des Unternehmens so, dass einige Akteure raus gehen und andere 
reinkommen, aber auch wenn einer geht, dann hängt ja hinter allem eine Geschichte. Das 
hängt jetzt nicht schlagartig davon ab, dass da ein Neuer kommt, sondern das ganze 

überdauert. Das hängt nicht von einer Person ab“. Kap. 2.2.6. 

81
 Zur Strategie “Tit for Tat” im Rahmen des Gefangenendilemmas: Sieg, 2005, S. 44 ff. 
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Herausarbeitung der Tatsache, dass an einer Tarifrunde abgesehen von den 

Hauptakteuren noch eine ganze Reihe weiterer Akteure sekundär beteiligt sind 

oder jedenfalls ein legitimes Interesse am Ausgang des Verfahrens haben 

(Kap. 3.1). Die Politik, der Funktionärskörper auf beiden Seiten, die Medien, die 

Belegschaften (die gewerkschaftlich organisierten und die nicht organisierten) – 

sie alle nehmen je nach Situation mehr oder minder Einfluss. 

Die Ausgangsfrage, wie man tarifvertragliche Verhandlungssituationen 

zutreffend spieltheoretisch modellieren kann, stellt sich vor diesem Hintergrund 

mit besonderem Nachdruck. Nur wenn alle Spieler, auch die Sekundären, 

einbezogen werden, können realistische und weiterführende 

Erkenntnisgewinne aus der Modellierung gezogen werden. Die sachgerechte 

Anwendung der Spieltheorie scheint deshalb zumindest sehr ambitioniert, 

wenn nicht sogar undurchführbar. Es bietet sich deshalb an, nach 

naheliegenderen Modellen aus anderen Bereichen der Wissenschaft Ausschau 

zu halten.  

Im Übrigen ist es fraglich, ob es sich bei Tarifverhandlungen um reine 

Dilemmasituationen im Sinne der Spieltheorie handelt. Die Spieltheorie 

entfaltet ihren Nutzen jedoch gerade in echten Dilemmasituationen am 

deutlichsten. Das es sich um reine Dilemmasituationen im Sinne der 

Spieltheorie handelt, scheint dabei aus zwei Gründen fraglich zu sein: Zum 

einen wird zumindest das Gefangenendilemma nicht zutreffend sein, wenn 

entgegen der Spielregeln vielfach kommuniziert wird. Zum anderen weist 

Poundstone zurecht darauf hin, dass es sich nicht ernstlich um ein Dilemma 

handelt, wenn die Spieler aufgrund des Vertrauens in der Regel stets und 

sofort die Kooperation wählen.82 Dies wird jedoch in Tarifsituationen 

typischerweise zu bejahen sein. Lapidar gesprochen: Nach der Tarifrunde ist 

vor der Tarifrunde. Dagegen spricht auch nicht die Tatsache, dass in einigen 

Branchen regelmäßig Warnstreiks angeordnet werden. Diese gehören, wie die 

Interviews in Kap. 2.2 und die Ausführungen in Kap. 3.2 zeigen, zum 

akzeptierten Repertoire des Tarifgeschehens und stellen das Vertrauen in die 

Kooperationsfähigkeit und –bereitschaft der anderen Seite nicht grundsätzlich 

in Frage.  
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2.4.3 Anknüpfungspunkte in der Soziologie 

Aus soziologischer Sicht mag zunächst eine Anwendung der Systemtheorie 

von Niklas Luhmann ertragreich erscheinen. Auch dieser Ansatz wird jedoch 

vorliegend nicht weiter verfolgt. Für den Zusammenhang tarifpolitischer 

Geschehnisse mit den vielen Auswirkungen menschlichen Handelns und der 

Dynamik subjektiver Einstellungen und Annahmen auf der Ebene des 

Individuums scheint die soziologische Systemtheorie zu sehr der 

makrosoziologischen Ebene verhaftet.83 Ein aussichtsreicherer Ansatz zur 

Erklärung der komplexen Mikro-Makro-Zusammenhänge kollektiver 

Aushandlungsprozesse wird statt dessen in der Sozialtheorie von Esser 

erblickt.84  

 

2.4.3.1 Die Sozialtheorie nach Esser 

 

Der individualistisch hergeleitete Denkansatz erklärt kollektive soziale 

Situationen und Prozesse durch Rekurs auf individuelles Handeln und betont 

dabei zugleich die Abhängigkeit individuellen Handelns von zuvor erlebten und 

gedeuteten sozialen Situationen und Symbolhandlungen.85   

Die Sozialtheorie nach Esser verfolgt das Ziel, einen ganzheitlichen, 

integrativen Ansatz für die Erklärung sozialen Handelns auf der Makroebene 

                                                        
83

 Luhmann bleibt sehr auf organisationaler Ebene und lehnt die Betonung menschlichen 
Handelns im Erklärungszusammenhang ab. Dem Einwand, dass ohne den Menschen ja 
notwendig keine soziale Handlung stattfinden könne, begegnet er mit dem zugegebenermaßen 
einleuchtenden Argument, dass man mit derselben Begründung die Rolle der Atome und 
Moleküle herausheben könnte. Er spricht in diesem Zusammenhang von der „Fetischisierung 
des Individuums“: Luhmann, Soziale Systeme 1997, S. 23; 

Niedermaier, S. 3118. 

84 Vorliegend wird nicht der ursprünglichere Ansatz Colemans (1990) weiterverfolgt, sondern 

die Sozialtheorie von Hartmut Esser (1993). Der Ansatz Essers basiert dabei vielfach auf den 
Überlegungen Colemans und entwickelt dessen Theorie konstruktiv weiter. Insbesondere die 
Vernachlässigung kommunikativer und sozialer Prozesse bei Coleman im Vergleich zu Esser 
spricht für letzteren, da die Kommunikation im Tarifgeschehen – nicht zuletzt über Symbole wie 
zu zeigen sein wird – ein wesentliches Moment tarifpolitischen Handelns darstellt. Vgl. Kron, 
2005, S. 47, der zudem zu Recht darauf hinweist, dass eine Berücksichtigung von Symbolen 
bei Coleman schwer fällt. 
85

 Kappelhoff, 1999, S. 9. 
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anzubieten.86 Seine Sozialtheorie interessiert sich überdies für die 

Beschreibung von Makrophänomenen in Prozessen. Diese wiederum lassen 

sich jedoch nur aus der Erklärung von Einzelhandlungen ableiten. 

Grundsätzlich lässt sich das Verstehen von Teilhandlungen in Essers Konzept 

als Dreischrittfolge verstehen, die sich ebenso wie bei Coleman verkürzt als 

„Makro-Mikro-Makro-Zusammenhang“ benennen lässt.87 Es handelt sich dabei 

um die Logik der Situation, darauf folgend die Logik der Selektion und zuletzt 

um die Logik der Aggregation.  

Der erste Ansatzpunkt ist dabei die Rekonstruktion einer spezifischen sozialen 

Situation. Da eine soziale Situation schon per Definition mehr als eine Person 

umfassen muss, ist hier eine Makrosituation gemeint. Um die Theorie schon 

von Beginn an konsequent auf den vorliegenden tarifpolitischen 

Zusammenhang anzuwenden, mag hier als soziale Situation beispielhaft eine 

Tarifauseinandersetzung dienen. Esser selbst sieht Anwendungsmöglichkeiten 

für die verschiedensten Systeme und Subsysteme kollektiven menschlichen 

Handelns.88  

In dieser sozialen Situation nehmen die Akteure (bei denen es sich um 

Individuen und um kollektive Akteure handeln kann) – die letztlich immer 

Träger der Kollektivhandlung sind – eine Verortung und Bewertung ihres Tuns 

im sozialen Raum vor.89 Darauf aufbauend erklärt sich im zweiten Schritt auf 

Grundlage ebendieser Bewertung das Handeln des spezifischen Akteurs, so 

dass ein Wechsel von der Makroebene auf die Mikroebene erfolgt. Im dritten 

Schritt schließlich wirkt sich eben dieses Handeln rekursiv wieder auf die 

Strukturen der sozialen Situation aus.  

Um das Beispiel eines Arbeitskampfes zu verwenden: Im ersten Schritt wird 

eine soziale Situation geschaffen, bei der angesichts der Widerstände der 

arbeitgeberseitigen Verhandlungspartner zum Streik aufgerufen wird. Dies ist 
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 Greshoff / Schimank, 2012, S. 1. 
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 Esser, 1999, S. 15; 

Gresshoff / Schimank, 2012, S. 3 f.; 

Heidenreich, 1998, S. 3. 
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 Esser, 1993, S. 31 ff., 63 ff. 
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 Esser, 1999, S. 15. 



Innovationspotenziale im Ablauf von Tarifverhandlungen                                       76 
 

die soziale Situation auf der Makroebene. Auf der Mikroebene wird der Streik 

von konkreten Menschen, aber auch von Akteursgruppen (z. B. dem 

Verhandlungsteam) getragen, die z. B. die bewusste Entscheidung treffen, 

unter möglicher Inkaufnahme persönlicher Nachteile90 am Arbeitskampf 

teilzunehmen. Dieser Schritt 2 ist in Deutschland schon rechtlich zwingend von 

Schritt 1 abhängig, da ein Streik nur im Rahmen der vorgegebenen Strukturen 

stattfinden kann. Im Übrigen benötigt das Individuum normalerweise die soziale 

Sicherheit, die Einbettung in die Gemeinschaft der Streikenden, um sich daran 

zu beteiligen. In diesem Sinne ist jedenfalls Esser zu verstehen, wenn er Schritt 

2 logisch auf die Bewertung der sozialen Situation in Schritt Eins aufbaut. Im 

Schritt 3 schließlich wirkt das Verhalten der individuellen Akteure in der 

Gesamtheit wiederum auf den Ausgangspunkt zurück: Das allgemeine soziale 

Setting der Situation. Der Arbeitskampf war von Beginn an (Schritt 1) als 

legitime und brauchbare Handlungsoption begriffen und bewertet worden. Die 

erfolgreiche Teilnahme und Umsetzung in Schritt 2 stärkt nun im dritten Schritt 

– gewissermaßen in der Rückkopplung – wiederum die Ausgangslage.  

Denkbar wäre auch ein gegenteiliger Effekt: Der Arbeitskampf kommt nicht 

oder nur mühsam zustande, er gibt das kollektive Misserfolgserlebnis so das 

die soziale Situation „Aufruf zum Arbeitskampf“ als künftige Option geschwächt 

wird. In diesem Fall wird bei einem künftigen, neuerlichen Aufruf eine 

zögerlichere Bewertung der sozialen Situation „Aufruf zum Arbeitskampf“ zu 

erwarten sein.  

Zusammengefasst sieht Esser also in seinem Theoriedreischritt zunächst auf 

der Makroebene die Logik der jeweiligen sozialen Situation, wechselt dann zur 

Erklärung der individuellen Effekte dieser Situation auf die Mikroebene der 

Träger ebendieser Situation um dann im dritten Schritt, der „Logik der 

Aggregation folgend“91 auf die Makroebene zurück zu wechseln und die 

Rückkopplung zu beobachten. Gresshoff und Schimank sehen hier die 
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 Und sei es nur die reduzierte Vergütung die daraus erwächst, dass die sog. 
Streikunterstützung nicht die Höhe des normalen Entgelts erreicht. Vgl. zur Erläuterung, zur 
Höhe und zur Berechnung der Streikunterstützung Kap. 4.4.4. 
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 Esser, 1999, S. 14. 
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Leistung der Esser’schen Sozialtheorie in den „makrofundierten 

Mikroerklärungen und der „mikrofundierten Makroerklärungen“.92  

Im vorliegenden Zusammenhang der Tarifpolitik lässt sich diese ständige 

Schleife, die sich durch das wechselseitige und nie enden wollende Bedingen, 

Bestätigen und Fundieren sozialer Situationen ergibt, häufig sehr gut mit der 

Sozialtheorie erklären. In Kap. 2.3 wurden Gemeinsamkeiten und Muster in 

typischen Tarifauseinandersetzungen beschrieben, die hoch selbstreferenziell 

sind und die dem oben beschriebenen Dreischritt der Sozialtheorie geradezu 

als Paradebeispiele dienen könnten.  

Ein Rückgriff auf die Sozialtheorie erfolgt auch in Kap. 3 „Interessengruppen 

und Kommunikation über Symbole“, denn es ist gerade die in der Sozialtheorie 

beschriebene Selbstreferenzialität, die Symbolhandlungen immer wieder neu 

bestätigt und damit für die künftige Verwendung festigt. Auch die Rollen der 

Mitglieder der Interessengruppen lassen sich vor dem Hintergrund des 

Esser’schen Akteursbegriffs auf der zweiten Handlungsebene substanzieller 

verstehen und bewerten. Die differenzierten Interessen und Handlungsoptionen 

der Mitglieder der Akteursgruppen in ihrer aktiven Funktion als Träger sozialer 

Situationen zu verstehen, hilft dabei, im Schema der Sozialtheorie die 

Rückkoppelung dieses Handelns auf die Ausgangslage der kollektiven 

Handlungen zu bewerten. 

Schließlich ist das Denkmodell der Sozialtheorie zudem dazu geeignet, die hier 

entwickelten alternativen Konzepte für tarifliche Aushandlungsprozesse zu 

bewerten. Denn die Modifikation bestimmter Teilsituationen einer Tarifrunde 

muss stets auch vor dem Hintergrund beurteilt werden, das alle Teile im Sinne 

der Sozialtheorie wechselwirkend zusammenhängen und das die Veränderung 

eines Teilaspekts somit möglicherweise zu ungewollten Effekten in anderen 

Teilbereichen führt.  

 

2.4.3.2 Drei Grundformen struktureller Verbundenheit 

Aufbauend auf dem beschriebenen Makro-Mikro-Makro-Dreischritt geht die 

Sozialtheorie davon aus, dass es unter der Bedingung doppelter Kontingenz 

                                                        
92

 Gresshoff / Schimank, 2012, S. 4. 



Innovationspotenziale im Ablauf von Tarifverhandlungen                                       78 
 

eine strukturelle Verbundenheit der Akteure untereinander gibt, die sich in drei 

Grundformen kategorisieren lässt: Die materiell-strategische Verbundenheit, 

die kulturelle Verbundenheit und die normative Verbundenheit.93 

Kulturelle Verbundenheit drückt sich über das im jeweiligen sozialen Bereich 

geteilte Wissen über Symbole, Einstellungen und historische Fakten und auch 

über geteilte Einstellungen und Bewertungen aus. Im tarifpolitischen Kontext ist 

es beispielsweise eine einfache geteilte Einstellung, dass es neben 

quantitativen tarifpolitischen Elementen (Lohnsteigerungen) auch einen 

qualitativen tarifpolitischen Gestaltungsauftrag gibt (Altersteilzeit, Urlaubstage, 

Freistellungsmöglichkeiten, Überstundenregularien etc.).94  Es wird sich wohl 

kein einziges Dokument finden, in dem eine Tarifpartei eines Tarifgebietes 

dafür plädiert hätte, einen dieser beiden Teilbereiche der Tarifpolitik gänzlich 

aufzugeben oder auf die Betriebsparteien zu verlagern. 

Normative Verbundenheit drückt sich in formellen und informellen Regularien 

aus, denen die jeweils in Rede stehende soziale Situation unterliegt. Formelle 

Regularien gibt es für tarifpolitische Geschehnisse selbstverständlich in Form 

von gesetzlichen Regelungen und im richterrechtlich gesetzten Rahmen. Ein 

simples Beispiel für eine informelle Regelung ist dagegen im Vorgehen der 

Tarifparteien zu erblicken, dass für die Teilnahme an den wichtigeren 

Verhandlungsrunden nicht etwa zufällige Unternehmensvertreter ausgewählt 

werden, sondern dass vielmehr einflussreiche Personen herangezogen 

werden, die in ihrem jeweiligen originären Wirkungskreis mit Autorität 

ausgestattet sind.  

Die materiell-strategische Verbundenheit bringt zum Ausdruck, dass die 

Akteure untereinander in unterschiedlicher Ausprägung über Macht verfügen 

und deshalb in unterschiedlichem Umfang den Ausgang der sozialen Situation 

mitbestimmen. Jeder Akteur bezieht auch die vermuteten Erwartungen und das 

Handeln der anderen Akteure mit ein. Dabei sind sich alle Beteiligten allerdings 

dessen bewusst, dass üblicherweise kein Einzelakteur – auch wenn es nicht 

zwingend eine Machtsymmetrie geben muss – das Ergebnis der sozialen 

Situation vollumfänglich selbst kontrolliert. Alle Akteure wissen, dass der 
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 Esser, 2000, S. 4 f, 27. 
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 Vgl. typische Regelungsgegenstände in Abb. 1 „Arten von Tarifverträgen“ in Kap. 2.2. 
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Ausgang der Sache vom Verhalten aller Akteure geprägt wird. Die 

Gewerkschaft als die Tarifpartei, welche die Forderung erhebt, bezieht z. B. die 

Wünsche und Erwartungen des Gegenübers mit ein, wenn bewusst ein höherer 

Prozentbetrag gefordert wird, als eigentlich und intern erwartet wird.95  

Bei der Verbundenheit des Falls 1: „Materiell-strategische Verbundenheit“ 

unterscheidet die Sozialtheorie wiederum drei Unterfälle typischer sozialer 

Situationen. Je nach Ressourcen- und Interessenverteilung sind die Akteure 

unterschiedlich stark an der Kooperation interessiert. Es macht in Hinblick auf 

die Kooperationswilligkeit einen Unterschied, ob man ohnehin fast gänzlich 

über die Situation bestimmen kann oder ob man im Gegenteil weitgehend vom 

guten Willen eines oder mehrerer anderer Akteure abhängig ist. Bei starkem 

Interesse an Kooperation wird von der Koordinationssituation gesprochen, bei 

mittlerem Interesse von der Dilemma-Situation, bei wechselseitig 

unversöhnlichen Interessen von der Konfliktsituation.96  

Ob die Begrifflichkeiten besonders eingängig sind, mag dahingestellt bleiben. 

Eine Einordnung tarifpolitischer Situationen fällt hingegen tatsächlich leicht. Um 

ein einfaches Beispiel zu verwenden: In der Tarifrunde der Deutschen Bahn für 

die Lokführer trafen 2007 die Deutsche Bahn AG und die 

Lokführergewerkschaft GDL aufeinander.97 Als interessierter Dritter wirkte im 

Hintergrund die Transnet. Aus einer typischen Betrachtung heraus wird die 

situative Ausgangslage der Teilsituation „Forderungserhebung“ wohl von den 

Akteuren der Arbeitgeberseite dahin gehend verstanden und bewertet worden 

sein, dass hier schlicht intendiert war, das verfügbare Einkommen der 

Interessengruppe „Lokführer“ zu erhöhen. Tatsächlich wird die Situation heute 

eher so bewertet, dass die GDL wohl noch ein zweites wichtiges Ziel hatte: 

Sich selbst als Verhandlungspartner zu etablieren und ernst genommen zu 

werden. Ein solches Ziel war für die andere große Gewerkschaft im Konzern, 
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 Vgl. Interview mit dem Vertreter des Groß- und Außenhandelsverbandes: „Nun gab es in der 
Vergangenheit so eine Arithmetik, Forderung durch zwei mit Abschlag, das ist das realistische 
Ziel von ver.di. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Da spielen auch politische Ziele mit rein.“. 
Kap. 2.2.4. 
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 Esser, 1999, S. 146 f.; 

Esser, 2000, S. 56 f. 
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 Brecht-Heitzmann / Gröls, 2013, S. 154. 



Innovationspotenziale im Ablauf von Tarifverhandlungen                                       80 
 

die damalige Gewerkschaft Transnet, kein Thema – ihr Status als anerkannter 

Verhandlungspartner war geübte Praxis und über jeden Zweifel erhaben.  

Um an diesem Beispiel nun den Grad des Antagonismus der oben genannten 

drei Begriffe zu bestimmen: Eine Konfliktsituation als komplett antagonistische 

Interessenkonstellation ist dann gegeben, wenn der Gewinn des einen Akteurs 

vollumfänglich als Verlust des anderen Akteurs zu betrachten ist. 

Typischerweise wird dies, wie oben in Kap. 2.2 ausgeführt, in 

Tarifverhandlungen zu verneinen sein. Für die Gewerkschaft Transnet war es 

allerdings eine monopolistisch-ideale Situation, als einzig legitimierte 

Interessenvertretung der Arbeitnehmer im Konzern Deutsche Bahn AG 

auftreten zu können. Jedes Mitglied der anderen Gewerkschaft GDL konnte für 

die eigene Mitgliederbasis nur ein potenzieller Verlust sein, jeder 

abgeschlossene Tarifvertrag des anderen Akteurs mit dem Akteur Arbeitgeber 

musste als Unterminierung der eigenen Machtbasis betrachtet werden.  

Eine Dilemma-Situation im Sinne der materielle-strategischen Verbundenheit 

ist hingegen dann gegeben, wenn die Parteien mal mehr, mal weniger an 

Kooperation interessiert sind, weil auch Vorteile für den anderen Partner 

letztlich Chancen und Vorteile für einen selbst bedeuten können. Der 

Arbeitgeber als Akteur im damaligen Tarifkonflikt konnte durchaus auch 

Chancen in der dualen Gewerkschaftsstruktur erblickt haben: Wenn die 

Lokführer als Gruppe der Arbeitnehmer, die sich selbst als Elite empfindet, mit 

der nivellierenden Tarifpolitik einer Multiberufegewerkschaft unzufrieden ist, so 

hilft die GDL als Partikularinteressen-Gewerkschaft immerhin, dieses 

Unzufriedenheitspotenzial auszuräumen.  

Eine Koordinations-Situation ist gegeben, wenn das Interesse komplett 

gleichlautend ist, also keiner der Akteure Interessen verfolgt, die denen der 

anderen Beteiligten zuwider läuft. Eine solche Koordinations-Situation wird 

häufig gegeben sein, wenn alle Tarifparteien gemeinsam auf einen externen 

Akteur zugehen, um ein bestimmtes, gleichlautendes Interesse zu formulieren 

– beispielsweise gegenüber der Politik.  

Typisch für Tarifverhandlungen ist allerdings nicht die oben beschriebene und 

als Beispiel herangezogene Situation der Mehrparteien-Tarifpolitik, wie sie sich 

in tarifpluralen Situationen darstellt. Der Standardfall ist vielmehr, dass eine 
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einzelne Gewerkschaft einem einzelnen Arbeitgeberakteur – dem Verband 

oder einem spezifischen Unternehmen – gegenübersteht. Hier ist die 

überwiegende Anwendbarkeit des mittleren Falls, der Dilemma-Situation, 

offenkundig. Die hier aus der Sozialtheorie verwendete Terminologie soll 

jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass eher selten eine echte 

Dilemmasituation im Sinne der Terminologie der Spieltheorie vorliegt.98 

Die drei Formen der Verbundenheit im Rahmen der Sozialtheorie sind aus 

Sicht Essers allerdings nicht gleichwertig. Vielmehr kommt der materiell-

strategischen Verbundenheit gegenüber der kulturellen und der normativen 

Verbundenheit eine besondere und entscheidende Bedeutung zu.99  

Von besonderer Bedeutung bei der Verknüpfung der Sozialtheorie mit der 

sozialen Situation „Tarifrunde“ scheint der zweite Schritt – die Ebene der 

Akteure. Die Handlungen dieser Ebene leitet die Sozialtheorie wie beschrieben 

aus der Wahrnehmung und Bewertung sozialer Situationen ab (Schritt 1).  

Allerdings stehen den Akteuren meist verschiedene Ressourcen und 

Handlungsmöglichkeiten zu Gebote bei denen sich jeweils die Frage stellt, 

welche zur Anwendung kommen soll. Hier zieht Esser die Schlussfolgerungen 

der Wert-Erwartungs-Theorie heran:100 Auf der Grundlage ihres Alltagswissens 

können die Akteure Annahmen darüber treffen, welche Folgen der Einsatz 

bestimmter Ressourcen bzw. die Vornahme bestimmter Handlungen zeitigt. 

Für diese Folgen wird bewusst oder unbewusst ein Wert-Erwartungsgewicht 

gebildet und zugeordnet.  

Zum Beispiel könnte eine Person A eine Person B unter Verwendung einer 

Waffe dazu auffordern, die mitgeführten Wertgegenstände zu übereignen. Dies 

ist eine soziale Situation. Person B stehen nun verschiedene 

Reaktionsmöglichkeiten (Ressourcen) zu Gebote. Sie kann natürlich der 

Forderung nachgeben. Person B kann jedoch auch versuchen, Person A zu 

überwältigen, sie kann versuchen zu fliehen und sie kann der Forderung der 

Person A insgeheim nicht vollumfänglich nachgeben, indem z. B. versteckte 

Wertgegenstände nicht abgegeben werden. Sie kann ferner auch versuchen, 
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 Vgl. ausführlich in Kap. 2.4.2. 
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 Esser, 2000, S. 15 ff. 
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 Esser, 1999, S. 205. 
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durch Hilferufe die Intervention einer dritten Partei zu erwirken oder sie kann 

sich in der Hoffnung auf einen Bluff ganz verweigern. Alle diese Mittel haben 

wahrscheinliche Folgen und Person B wird nun im zweiten Schritt – unbewusst 

der Wert-Erwartungs-Theorie folgend – eine Einschätzung der jeweiligen 

Handlungen und ihrer wahrscheinlichen Folgen vornehmen. Die Sozialtheorie 

geht grundsätzlich davon aus, dass die Methode gewählt wird, die im Sinne 

einer konsequenten Nutzenmaximierung das höchste Wert-Erwartungsgewicht 

aufweist.  

Bezogen auf den tariflichen Aushandlungsprozess stellt sich die Orientierung 

an der Wert-Erwartungs-Theorie komplex dar. Bei der Wahl der 

Durchsetzungsmöglichkeiten würde unter dieser Bedingung eine Gewerkschaft 

z. B. – stur an der Idee der Nutzenmaximierung orientiert – häufig den 

unbefristeten Streik als Handlungsoption mit dem höchsten anzunehmenden 

Wert-Erwartungsgewicht wählen müssen. In der Praxis sind unbefristete 

Streiks hingegen eher selten.101  

Die Gründe hierfür sind leicht auszumachen: Die Akteursbeziehungen sind im 

Tarifgeschehen langfristig angelegt. Man muss bei nächster Gelegenheit 

wieder mit dem Tarifpartner zusammenarbeiten, so dass die Tarifparteien 

tunlichst an einer guten und belastbaren Arbeitsbeziehung interessiert sind. 

Handlungen, die sich wie „verbrannte Erde“ auswirken, stehen dem entgegen. 

An diesem Beispiel zeigt sich, das in der Tarifpraxis verschiedene Haupt- und 

Nebenziele bestehen. Handlungsalternativen müssen vor diesem Hintergrund 

so ausgewählt werden, dass sie mit den verschiedenen primären und 

sekundären Motiven zugleich im Einklang stehen.  

 

2.4.3.3 Fazit 

 

Die Sozialtheorie nimmt kollektive soziale Situationen auf der Makroebene zum 

Ausgangspunkt der Betrachtung, spiegelt im zweiten Schritt die daraus 

resultierenden individuellen Handlungen auf der Ebene der Akteure und 
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Akteursgruppen (Mikroebene) die nun ihrerseits wieder auf die Makroebene 

zurückwirken. Im ganzen handelt es sich um eine Sichtweise auf soziale 

Situationen, die die Selbstbezüglichkeit und Rekursivität einerseits und die 

Zusammenhänge der Mikro- und der Makroebene andererseits betont. 

Alles in allem wird man nach den obigen Ausführungen also feststellen können, 

dass die Sozialtheorie in der Ausformulierung von Esser hinreichend weit und 

damit geeignet ist, die komplexen und hochreflexiven Wirkzusammenhänge 

und Prozesse kollektiver Aushandlungsprozesse zu beschreiben. Zugleich sind 

auch die Grenzen des Modells offenkundig: Die Komplexität der Beziehungen 

der Individuen und der Interessengruppen im Ganzen in ihrer Subjektivität wird 

sich durch ein soziologisches Modell niemals komplett bis in die letzte 

Verästelung beschreiben lassen.102 Hierfür sind die Strukturen und mehr noch 

die dahinterstehenden Menschen und Akteursgruppen zu komplex. An 

irgendeinem Punkt endet die deskriptive Durchdringung dieses 

Zusammenhangs durch die Sozialtheorie.  

Diese Erkenntnis entwertet aber keineswegs den Nutzen des Modells wie oben 

beschrieben. Die Sozialtheorie ist geeignet, einen Beitrag dazu zu leisten, die 

Vielfalt tariflicher Aushandlungsprozesse soweit in ihrer Komplexität zu 

reduzieren, dass ein Vergleich der Prozesse untereinander und eine 

Betrachtung möglicher Fortentwicklungen, durchführbar  wird.  

 

2.4.4 Das Vier-Seiten-Modell der Kommunikation  

 

Die Wissenschaft hat eine Vielzahl von Kommunikationsmodellen entwickelt, 

die jeweils in spezifischen Zusammenhängen ihre Berechtigung haben und 

zumeist die Kommunikation unter Individuen untersuchen. Die Modelle bilden 

in der Regel entweder beobachtbare Kommunikationsprozesse oder aber – 

abstrakter – die wahrgenommene Struktur der Kommunikation ab. Im 

vorliegenden Zusammenhang ist der Versuch einer strukturellen Beschreibung 

von kollektiver Kommunikation im Kontext von Tarifverhandlungen angezeigt. 
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In Anlehnung an das Vier-Seiten-Modell von Friedemann Schulz von Thun103 

lässt sich auch im überindividuellen, also kollektiven Bereich der 

Kommunikation via Symbolhandlungen konstatieren, dass diese verschiedene 

Aussagen auf verschiedenen Ebenen enthalten. 

Nach dem Modell Schulz von Thuns hat eine Nachricht vier Seiten oder 

Ebenen. Auf der Sachebene informiert der Sender den Empfänger über eine 

bestimmte inhaltliche Gegebenheit. Mit der Selbstkundgabe erklärt der Sender 

zugleich etwas über sich selbst. Die Beziehungsebene wird ebenfalls 

kommuniziert, ebenso wie die Appellseite, die eine bestimmte Handlung beim 

Empfänger verursachen soll.104  

Beispielsweise könnte ein Chef zu einem Angestellten sagen: „Es gibt keinen 

Kaffee mehr“. Auf der Sachebene teilt der Sender dabei lediglich mit, dass kein 

Kaffee mehr zur Verfügung steht. Achselzuckend könnte der so 

Angesprochene seiner Wege gehen. Was den Angestellten dann jedoch im 

Zweifel veranlasst, neuen Kaffee bereitzustellen, sind die anderen drei 

Kommunikationsebenen. Auf der Beziehungsebene erklärt der Sender: Ich 

stehe hierarchisch über dem Empfänger, ich kann ihn anweisen eine Tätigkeit 

– Kaffeekochen – auszuführen. Auf der Ebene der Selbstkundgabe könnte 

seine Äußerung so interpretiert werden: Meine Arbeitszeit ist zu wichtig, als 

dass ich selbst Kaffee bereitstellen könnte. Und / oder: Ich scheue mich, den 

Mitarbeiter direkt anzuweisen. Deshalb wähle ich den subtileren Weg. Auf der 

Appellebene schließlich wird der Empfänger ermuntert, in die Küche zu gehen 

und Kaffee zu kochen. 

Für eine Kategorisierung von Kommunikation über Symbolhandlungen bietet 

sich eine Anlehnung an das von Thun–Modell an, jedoch mit Einschränkungen. 

Zum einen werden mehr als vier Ebenen deutlich, wenn auch nicht stets alle 

Ebene zum Zuge kommen müssen. Zum anderen dient das Modell der 

Beschreibung der Kommunikationsstruktur von Individuen. Schon im 

individuellen Zusammenhang ist es zweifelhaft, dass die vier Ebenen vom 
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Empfänger stets so gedeutet werden, wie sie von Seiten des Senders gemeint 

waren.105  

Im kollektiven Zusammenhang ist die Deutungslage noch diffuser. Wo mehrere 

Sender agieren, werden die jeweiligen Ebenen auch immer unterschiedlich 

akzentuiert sein. Sollte die Verhandlungsführung beispielsweise mit der 

Aussage: „Wir brauchen eure Unterstützung jetzt durch einen Warnstreik“ 

einen Warnstreik initiieren, so könnte einer der Beteiligten auf der 

Beziehungsebene meinen: „Ich stehe hierarchisch über euch Mitgliedern. Ich 

kann Euch in die Schlacht schicken“. Ein anderer Beteiligter könnte im 

Gegenteil meinen: „Ich bin der Diener eurer Interessen. Ich kann nur weiter 

verhandeln, wenn ihr Mitglieder mir durch euren Einsatz ein Mandat gebt“. 

Auch ist zu beachten, dass es stets nicht nur mehrere Empfänger, sondern 

häufig sogar mehrere Gruppen von Empfängern gibt. Dies erhöht die 

Bandbreite möglicher Wahrnehmungen zusätzlich.  

Jedoch dürften die Deutungsmöglichkeiten in der Regel relativ begrenzt sein 

bzw. eher in Schattierungen divergieren. Die Aussage „Wir brauchen eure 

Unterstützung jetzt durch einen Warnstreik“ kann auf der Beziehungsebene 

unterschiedlich gemeint sein und verstanden werden, jedoch wird sie wohl 

kaum einmal in babylonischer Sprachenverwirrung derart undeutlich, dass die 

Adressaten die Bedeutung gänzlich missinterpretierten.  

Die Zweckmäßigkeit der Kategorisierung bleibt dennoch bestehen, da der 

Nutzen des Modells nicht in einer möglichst zutreffenden Mehrebenendeutung 

der Nachricht des Senders besteht, sondern in der Kategorisierung als solcher. 

Denn nur, wenn die Zweckebenen mit einiger Gewissheit benannt werden 

können, lässt sich in der Folge systematisch abgleichen, ob einzelne 

Symbolhandlungen ersatzlos gestrichen oder aber durch sinnvollere Elemente 

substituiert werden können.  
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 Darin liegt allerdings auch die Leistung des Modells, da durch den Abgleich der 
Senderdeutung und der Empfängerdeutung kommunikative Fehldeutungen und daraus 
resultierende Beziehungsprobleme identifiziert und ausgeräumt werden können. Vgl. Plate, 
2013, S. 62.  
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2.4.5 Sozialtheorie und Kommunikation 

 

Vorliegend wird die These vertreten, das die notwendige Kommunikation der 

Sozialtheorie beim Übergang der Ebenen „Makro“, „Mikro“ und wieder „Makro“ 

zumindest im tariflichen Kontext weitgehend auch über Symbolhandlungen 

vorgenommen wird.106  

Eine allgemein akzeptierte Definition des Begriffs „Symbolhandlung“ die über 

die Fachgrenzen hinweg umfassend bekannt wäre, ähnlich vielleicht wie der 

Machtbegriff bei Weber, existiert nicht. Die Kommunikation als wesentliches 

Ziel der Symbolhandlung wird jedoch umfassend anerkannt.107 Vorliegend wird 

der Begriff daher wie folgt gebraucht: Symbolhandlungen sind in ihrer 

kommunikativen Ausprägung eine Form der Interaktion zweier oder mehrerer 

Akteure mittels eines zeitlich überdauernden und allgemein anerkannten 

Systems wahrnehmbarer Handlungen.108  

In Hinblick auf den kommunikativen Charakter von Symbolhandlungen werden 

in der vorliegenden Arbeit verschiedene verallgemeinerbare Zwecke 

herausgearbeitet, die auf eine Vielzahl von Symbolhandlung zutreffen. Es 

handelt sich hierbei insbesondere um die Gruppenkohäsion, die 

Selbstkundgabe, die Wertebestätigung, die Beglaubigung oder Verifizierung 

von Botschaften, die Selbstvergewisserung und die Handlungsnormierung. Um 

die Funktionsweise einzelner tariflicher Handlungen zusammenfassend und 

vergleichend überblicken zu können, wird vorliegend unter Rückgriff auf das in 

Kap. 2.4.4 dargestellte Kommunikationsmodell Schulz von Thuns109 ein 

Funktionsschema herausgearbeitet, welches die wesentlichen Zwecke und 
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 Vgl. auch die Ausführungen von Heidenreich im Zusammenhang mit der Sozialtheorie, in 
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Funktionen von Symbolhandlungen im Rahmen tariflicher 

Aushandlungsprozesse beschreibt.  

Mithilfe dieses Funktionsschemas lässt sich in Hinblick auf neue Ansätze und 

auf Modifikationen auf diesem Gebiet eruieren, ob die jeweils in Rede stehende 

Neuerung gegenüber dem etablierten Aushandlungsprozess in Bezug auf die 

kommunikativen Implikationen Vorteile versprechen oder ob im Gegenteil 

Skepsis anzuraten ist.  

Die genannten Funktionszuschreibungen von Symbolhandlungen sind 

unmittelbar eingängiger, wenn die konkreten Symbole genannt und in ihrem 

jeweiligen Wirkzusammenhang ausgeführt werden. Dies geschieht in 

Kap. 3.2.1. Dementsprechend schließen sich in Kap. 3.2.2 die oben genannten 

Ausführungen zum Funktionsschema an, die an dieser Stelle zu nennen noch 

verfrüht wäre.  

Um ein solches Funktionsschema als wesentliches Instrument der oben 

beschriebenen Überprüfung hinreichend theoretisch zu untermauern, muss 

dieses also mit der Sozialtheorie Essers einerseits und mit dem 

Kommunikationsmodell Schulz von Thuns andererseits in Einklang stehen.  

 

2.4.6 Fazit 

 

Aus interdisziplinärer Sicht bieten sich verschiedene Theorieansätze an, um 

zum Verständnis kollektiven Handelns im Rahmen einer Tarifrunde beizutragen 

und verschiedene Ansätze vergleichbar zu machen. 

Die volkswirtschaftlich geprägte Literatur zum Thema ist mit Skepsis zu 

betrachten, da sie häufig politisch geprägt ist und die Instrumentalisierung der 

Tarifpolitik für gesamtgesellschaftliche Interessen im Blick hat. Vorschläge zur 

Modifizierung bestehender Aushandlungsprozesse würden mit dieser 

Zielrichtung bei den tarifpolitischen Akteuren kein Gehör finden.  

Die Anwendung der Spieltheorie wird insbesondere aus zwei Gründen 

vorliegend verworfen: Zum einen ist das Setting einer vollständig abgebildeten 

Tarifsituation mit allen primären und sekundären Akteure komplexer, als es die 

simple binäre Zwei-Parteien-Situation nahelegt. Spieltheoretische Literatur, die 

diese mehrdimensionale Konstellation aufgreift und bearbeitet, existiert nicht. 
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Zum anderen wird bezweifelt, dass es sich bei Tarifverhandlungen um echte 

Dilemmasituationen im Sinne der Spieltheorie handelt: Im Rahmen von 

Tarifverhandlungen werden vielfach und umfänglich kommunziert, was 

zumindest mit dem speziellen Setting des Gefangenendilemmas nicht in 

Übereinstimmung zu bringen ist. Ferner spielen sich Tarifverhandlungen in 

dauerhaften sozialen Kontexten ab, so dass die Spieler üblicherweise stets die 

Kooperation als Option wählen.    

Gegen die Betrachtung der Systemtheorie nach Luhmann spricht die 

untergeordnete Bedeutung des Individuums in dieser Theorie, die sich kaum 

mit der offenkundigen Bedeutung der einzelnen Akteure in der sozialen 

Situation „Tarifrunde“ vereinbaren lässt. Ob Warnstreiks, Urabstimmungen und 

überhaupt die Entscheidung für oder gegen die Mitgliedschaft in einer 

Gewerkschaft bzw. einem Arbeitgeberverband – stets kommt dem individuellen 

oder kollektiven Akteur eine tragende Rolle im Tarifgeschehen zu. 

Bejaht wird vorliegend dagegen die Anwendung der Sozialtheorie aus der 

Soziologie, insbesondere in der Variante der Sozialtheorie nach Esser.  

Die Sozialtheorie arbeitet mit einem Dreischritt, bei dem im ersten Schritt 

(Makroebene) die kollektive soziale Situation als solche betrachtet wird, so 

dass darauf folgend im zweiten Schritt (Mikroebene) der individuelle oder 

kollektive Akteur die Situation deutend und bewertend sowie unter Rückgriff auf 

die Wert-Erwartungs-Theorie seine Ressourcen zielgerichtet im Sinne der 

Situation einsetzt. Im dritten Schritt wechselt die Theorie auf die Makroebene 

zurück und beobachtet rekursiv die Auswirkungen.  

Die notwendige Kommunikation als Scharnier im wechselnden Austausch 

zwischen der Makroebene und der Mikroebene erfolgt, so die vorliegend 

vertretene These, weitgehend auch über Symbolhandlungen. 

Symbolhandlungen haben dabei, analog zu Schritt 3 in der Sozialtheorie, selbst 

schon rekursiven Charakter, da sie zur Handlungsnormierung und zur 

Selbstvergewisserung beitragen.  

Soweit in der vorliegenden Arbeit der Versuch unternommen wird, für 

bestehende tarifliche Aushandlungsprozesse alternative Wege und sinnvolle 

Modifikationen auf ihre Praktikabilität hin zu prüfen, erfolgt dies weitgehend 

anhand eines Funktionsschemas, das eben diese Kommunikation betont (Vgl. 

Kap. 3.2.3). Das Funktionsschema wiederum gründet in seinen Elementen und 
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Schlussfolgerungen grundlegend auf dem Kommunikationsmodell Schulz von 

Thuns einerseits und auf der Sozialtheorie Essers andererseits.  

Die Frage, inwieweit die in Kap. 2.3 festgestellten Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede geeignet sind, auf Grundlage der hier besprochenen 

theoretischen Vorüberlegungen als Ansatz für Innovationen zu dienen oder im 

Gegenteil die gegenwärtig gelebte Praxis als die aus Sicht der beteiligten 

Akteure beste Variante zu bestätigen, soll im weiteren Verlauf Gegenstand der 

Betrachtung sein. Da Tarifrunden mit vielen symbolischen Handlungen 

einhergehen, muss jedoch zunächst deren Rolle im Tarifgeschehen näher 

untersucht und verstanden werden. Dazu bedarf es eines eingehenderen 

Verständnisses zum einen der beteiligten Personengruppen und zum anderen 

der Funktion, die die Symbolpolitik zwischen den am Tarifgeschehen 

unmittelbar beteiligten Akteuren und den Personengruppen ausübt. 

 

3 Interessengruppen und Kommunikation über Symbole 

 

Am Verlauf und Ausgang von Tarifverhandlungen haben stets verschiedene 

Gruppen ein legitimes Interesse. Von der Zustimmung dieser Gruppen hängt in 

unterschiedlichem Ausmaß die Legitimation der verhandelnden Akteure ab. Es 

ist daher Aufgabe und Herausforderung dieser Akteure, mit diesen 

Interessengruppen wirksam zu kommunizieren. Die Kommunikation verläuft 

dabei nicht lediglich verbal oder über Druckmedien. Vielmehr spielen auch 

feste Abläufe – Symbolhandlungen – eine Rolle. Im Lichte einer 

interdisziplinären Betrachtung von Symbolhandlungen ist dabei die Frage von 

Interesse, inwieweit eine solche Kommunikation über Symbole grundsätzlich 

geeignet bzw. durch geeignetere Instrumente substituierbar ist.  

Zunächst sollen die einzelnen Interessengruppen näher definiert und auf ihre 

Bedeutung für den Aushandlungsprozess hin untersucht werden, bevor in 

einem zweiten Schritt die Symbolpolitik untersucht wird. Schließlich sollen 

Erkenntnisse verschiedener Wissenschaftszweige im Zusammenhang mit 
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Symbolhandlungen aufgegriffen und auf den vorliegend interessierenden 

Sachzusammenhang angewendet werden.  

 

3.1 Interessengruppen  

 

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht spielen für unternehmerische 

Entscheidungen stets auch die „Stakeholder“ eine wesentliche Rolle. 

Stakeholder sind Einzelpersonen oder Gruppen von Personen, die ein 

Interesse am Verlauf oder Ergebnis eines Prozesses haben.110   

Die planerische Einbindung von Stakeholdern, die sich mit „Interessengruppen“ 

übersetzen lassen, verhilft zu einer ganzheitlichen Sichtweise auf die 

Konsequenzen unternehmerischer Entscheidungen.  

Bezogen auf das Fallbeispiel einer Fabrikverlagerung in ein Land mit 

günstigeren Personalkosten reicht es nach dieser Sichtweise nicht, die 

Interessengruppe der Aktionäre bzw. Anteilseigner im Blick zu haben, für die 

eine solche Verlagerung möglicherweise mit einer Wertsteigerung ihrer Anteile 

verbunden sein könnte. Vielmehr sind weitere Interessengruppen zu 

betrachten, etwa die Belegschaft, die Politik und die Kunden. Wenn die 

Verlagerung massiven Einfluss auf die Betriebskultur hat, kann dies unter 

Umständen nachhaltigen Einfluss auf die Motivation der Mitarbeiter und damit 

auf deren Produktivität haben. Wird die Politik vergrätzt, so können 

unerwünschte Nebeneffekte etwa bei künftigen öffentlichen Ausschreibungen 

oder bei der Teilhabe an Subventionen entstehen. Und sollte eine Verlagerung 

Qualitätsnachteile mit sich bringen, so könnten die Kunden empfindlich 

reagieren, die sich ebenfalls als Interessengruppe abgrenzen lassen. 

Derartigen langfristigen und teilweise schwerlich messbaren Folgen versucht 

das Stakeholderkonzept mit seinem Ansatz der multiplen Perspektiven wirksam 

zu begegnen.111  

                                                        
110

 Freeman, Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik 2004, S. 228 ff. 

111
 Pedersen, Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik 2011, S. 88. 



Innovationspotenziale im Ablauf von Tarifverhandlungen                                       91 
 

Die Gemengelage stellt sich dabei in der Regel komplexer dar, als dies in dem 

kurzen Beispiel umrissen werden konnte. Zum Beispiel gibt es mitunter 

Überschneidungen die Ambiguitäten im Interessensgeflecht mit sich bringen, 

etwa wenn Beschäftigte zugleich auch Aktieninhaber sind. Auch die lokale 

Gebietskörperschaft kann in der Anteilseignerrolle sein, etwa bei 

Versorgungsunternehmen, so dass sich die Politik mit widersprüchlichen 

Interessen konfrontiert sieht. 

Wie in Kap. 2.1 deutlich geworden ist, treffen die handelnden Akteure auch im 

Rahmen von Tarifverhandlungen auf beiden Seiten auf ein komplexes und 

ambiguentes Geflecht von „Stakeholdern“ bzw. Interessengruppen, die vor 

jeder Einigung in unterschiedlichem Umfang zufriedenzustellen sind.112 Die 

wichtigsten Interessengruppen werden nachfolgend aufgelistet, doch können in 

wechselnden Konstellationen fallweise Gruppen wegfallen oder andere 

Gruppen hinzutreten. Beispielsweise wird bei bestehender Tarifpluralität in 

einem Unternehmen jede Gewerkschaft ein Interesse am Tarifgeschehen des 

anderen haben. So beeinflusst etwa bei der Deutschen Bahn das tarifliche 

Handeln der Eisenbahnverkehrsgewerkschaft (EVG) das Vorgehen der 

Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und vice versa.113 Die Frage, 

wie es um die Legitimität der einflussnehmenden Interessengruppe bestellt ist, 

lässt sich dabei nur nach den Umständen des Einzelfalles beantworten. Für 

den vorliegenden Zusammenhang kommt es darauf jedoch nicht an. Festhalten 

lässt sich gleichwohl, dass die Bedeutung der Interessengruppen offenkundig 

unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Aus rechtlicher wie aus praktischer Sicht 

lässt sich insoweit von primären Interessengruppen – Mitgliedsfirmen und 

Gewerkschaftsmitglieder – und sekundären Interessengruppen sprechen, die 

alle anderen Gruppen umfassen. 

 

                                                        
112

 Behrens / Helfen, Industrielle Beziehungen 2009, S. 6. 

113
 Im Zweifel werden die beteiligten Gewerkschaften in solchen Unternehmen 

Nachverhandlungsklauseln durchsetzen. Verfehlt ist die Annahme, es sei einfach in das 
„Verhandlungsgeschick“ des Arbeitgebers gestellt, hier durch „geschickte Koordinierung“ die 
vorgenannten Probleme zu vermeiden. So aber Deinert, NZA 2009, S. 1183. 



Innovationspotenziale im Ablauf von Tarifverhandlungen                                       92 
 

3.1.1 Die unmittelbaren Verbandsmitglieder 

 

Die unmittelbaren Verbandsmitglieder sind auf Gewerkschaftsseite die 

Gewerkschaftsmitglieder und auf Arbeitgeberverbandsseite die einzelnen 

Mitgliedsunternehmen. Ihre Nähe zu den Tarifparteien ist, abgesehen von der 

satzungsgemäßen Teilhabe an Entscheidungen, aus insbesondere drei 

Gründen größer, als bei den Außenseitern: Sie können ihre Ansprüche aus 

dem Tarifvertrag unmittelbar aus der Mitgliedschaft herleiten, sie finanzieren 

ihre jeweiligen Verbände über ihre Beiträge und aus ihrem Kreis werden 

personell die Unterstützer für die Tarifrunde gewonnen – sei es durch 

Teilnahme am Streik respektive an Aussperrungen, an der Urabstimmung oder 

durch Mitarbeit in den vielfältigen Gremien.  

 

3.1.1.1 Die Gewerkschaftsmitglieder 

 

Die Interviews haben gezeigt: Mitglieder der Gewerkschaft erwarten in der 

Regel Tarifsteigerungen, die zumindest die Inflation ausgleichen und damit den 

Status Quo der Kaufkraft erhalten (Vgl. Tab. 2). Darüber hinaus obliegt es den 

Tarifparteien, zumindest den Tarifunterworfenen, jedoch letztlich auch den 

sonstigen Beschäftigten, eine Partizipation an Produktivitätsfortschritten zu 

ermöglichen. Ein Interviewpartner machte das wie folgt deutlich: 

„Die Leute meckern ja immer. Auch die Gewerkschaftsmitglieder meckern immer. 

Da muss man dann nur aufpassen, dass man die beruhigt und dass die dann 

nicht alle austreten.“  

(Int. 4, Rn. 397) (dbb-tarifunion) 

Durch die Vorgespräche und Mitgliederversammlungen, die im Vorfeld von 

Tarifgesprächen stattfinden, wecken die Funktionäre der Gewerkschaft selbst 

das Interesse an signifikanten Steigerungen und machen auf die Notwendigkeit 

eines Inflationsausgleichs aufmerksam. Der ver.di-Funktionär beschreibt 

diesen Vorgang wie folgt: 

„Dass man also sagt, o.k., wir benutzen die bevorstehende Tarifrunde um die 

Mitglieder darüber aufzuklären, was möglich ist und um Einschätzungen zu 
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erhalten, was gewollt ist. Aber realistisch, denn es geht ja nicht um 

Weihnachtswünsche. Und gleichzeitig werden natürlich auch die Nichtmitglieder 

aufmerksam, sodass der Vorgang als Ereignis der Mitgliedergewinnung begriffen 

wird.“ 

(Int. 3, Rn. 301) (ver.di) 

Hinsichtlich des Prozesses scheint es hingegen eher unterschiedliche 

Erwartungshaltungen zu geben. Während die gewerbliche Belegschaft unter 

Umständen – je nach Verhandlungskultur – zumindest einen Warnstreik 

erwartet, hoffen die weitaus geringer vertretenen Mitarbeiter aus dem 

Angestelltenmilieu, insbesondere aus dem Bereich der akademischen 

Beschäftigten, typischerweise auf eine eher geräuschlose Einigung. Jedenfalls 

stehen diese Gruppen der traditionellen Vorgehensweise des „Präsenz zeigen“ 

insoweit skeptisch gegenüber, als dass das Schwenken der roten Fahne vor 

dem Werkstor nicht dem habituellen Selbstverständnis entspricht.114  

 

3.1.1.2 Die Arbeitgeberverbandsmitglieder 

 

Die Verbandsmitglieder der Gegenseite, des Arbeitgeberverbandes, sind in der 

Regel die Mitgliedsfirmen.115 Diese wünschen sich neben einem moderaten 

Abschluss insbesondere einen arbeitskampffreien Prozess. Häufig wird ferner 

gewünscht, dass der Tarifvertrag im Detail mittels Öffnungsklauseln die Freiheit 

für individuelle Anpassungen bietet.116  

In der Chemieindustrie geben sich die Parteien von jeher betont pragmatisch 

und ergebnisorientiert. Seit Jahrzehnten habe kein unbefristeter Arbeitskampf 

                                                        
114

 Zu den habitusbedingten Unterschieden zwischen gewerblichen und kaufmännischen 
Mitgliedern: Meise, 2010, S. 193 f.; 

Vgl. auch Interview 1: „Ja es ist wirklich so, dass sich ein Teil der Beschäftigten da abgestoßen fühlt 

durch das Auftreten und die IG Metall bemüht sich auch, das ganz vehement zu korrigieren. Aber wenn 

sie jetzt die Entgeltrunden nehmen, da müssen die roten Fahnen geschwungen werden. Also wenn man 

da die Schärfe rausnimmt, wäre das bestimmt attraktiver für die Beschäftigtengruppe der höheren 

Angestellten. (Int. 1, Rn. 22) (Metallarbeitgeber) 

115
 Wo kleinere Verbände den Dachverband fallweise mit Verhandlungen beauftragen, sind 

diese beauftragenden Verbände die Mitglieder. Die kleinen Unterverbände des dbb 
beauftragen diesen vielfach mit der Verhandlungsführung, während der DGB nur selten von 
seinen tarifmächtigen Unterorganisationen beauftragt wird. 

116
 Brecht, 2003, S. 314. 
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stattgefunden, so der Chemiegeschäftsführer, dergleichen werde durch eine 

vorbildhafte Gesprächskultur substituiert (Int. 6, Rn. 494). Gleichwohl müssen 

die Akteure auch in diesem Sektor um eine sorgfältige Einbindung der 

Interessengruppen bemüht sein, um den unvermeidlichen Kompromiss zu 

legitimieren. So bemüht sich die IG BCE, ähnlich wie alle anderen 

Gewerkschaften, schon im Vorfeld des Abschlusses in der Kommunikation mit 

Betriebsräten und Mitgliedern um Verständnis für den Kompromisscharakter 

des Tarifausgangs (Int. 6, Rn. 494, 511). 

 

3.1.2 Assoziierte Gruppen 

 

Neben den unmittelbaren Mitgliedern gibt es weitere Personenkreise und 

Unternehmen, die von Tarifverträgen mittelbar betroffen sind und denen 

verschiedene, wenn auch im Verhältnis zu den Mitgliedern schwächere, 

Einflussmöglichkeiten zu Gebote stehen. 

 

3.1.2.1 Nichtorganisierte Beschäftigte 

 

Auf Arbeitnehmerseite haben nicht nur die Mitglieder, die aus § 4 Abs. 1 TVG 

einen unmittelbaren Anspruch auf die Früchte der Tarifverhandlungen haben, 

ein Interesse an Verfahren und Ausgang des Prozesses. Insbesondere auch 

die anderen Beschäftigten des Tarifgebietes, die potenziell 

Gewerkschaftsmitglieder sein könnten, haben ein vitales Interesse am 

Verfahren. Zunächst und insbesondere am Ausgang selbst: Da Arbeitgeber in 

der Regel die Anwendung der maßgeblichen Tarifverträge per 

arbeitsvertraglicher Verweisungsklausel ohne Prüfung der Mitgliedschaft allen 

Mitarbeitern zusichern, profitieren die Angehörigen dieser Gruppe ebenso 

unmittelbar von Tarifsteigerungen wie die eigentlichen Mitglieder.117  

                                                        
117

 Rieble / Schul, RdA 2006, S. 339;  

Hanau, NZA 2005, S. 489. 
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Daneben kann es unter Umständen auch ein Interesse an einem konfliktarmen 

Aushandlungsprozess geben. Im Extremfall ist an das Arbeitskampfmittel der 

Arbeitgeber, die Aussperrung, zu denken. Bei der Aussperrung kann die 

Arbeitgeberseite Druck auf die streikende Gewerkschaft ausüben, indem 

sämtliche Arbeitnehmer von der Arbeitspflicht ohne Fortzahlung der Bezüge 

freigestellt werden.118 Während Gewerkschaftsmitglieder in diesem Fall 

weitgehend durch die Streikkasse der Gewerkschaft entschädigt werden, fehlt 

Nichtmitgliedern diese Kompensation.119  

 

3.1.2.2 Arbeitgeber ohne Tarifbindung 

 

Spiegelbildlich stellt sich die Situation bei Arbeitgeberverbänden dar. Neben 

den typischen Mitgliedern, die sich im Sinne des § 3 Abs. 1 TVG im Voraus 

dem Ergebnis der Tarifverhandlungen unterwerfen und sich zu seiner 

Umsetzung verpflichten, gibt es die stetig wachsende Gruppe der sog. OT-

Mitglieder (OT= Ohne Tarifbindung), die dem Verband angehören, sich jedoch 

nicht am Tarifgeschehen beteiligen.120 Sie nehmen lediglich die sonstigen 

Serviceleistungen des Verbandes in Anspruch, etwa Rechtsberatung und 

Austausch auf Fachebene. Obwohl diese Firmen dem Tarifgeschehen bewusst 

fernbleiben, dürfte es dennoch einige implizite Erwartungen an den Verband 

geben: Auch Firmen mit OT-Mitgliedschaft wenden ja häufig lose den jeweils 

gültigen Tarifvertrag an,121 indem den Mitarbeitern arbeitsvertraglich im Wege 

einer Bezugnahmeklausel die Leistung des für maßgeblich erachteten 

Tarifvertrages – unabhängig von der direkten Tarifbindung über die jeweilige 

                                                        
118

 Eine Aussperrung nur der Gewerkschaftsangehörigen muss schon daran scheitern, dass 
dem Arbeitgeber nicht die Koalitionszugehörigkeit der Beschäftigten bekannt ist oder – außer in 
besonderen Fallkonstellationen (Vgl. Brocker, NZA-Beilage 2010, S. 125) – bekannt gegeben 
werden muss.  

119
 Giesen, NZA 2009, S. 14;  

Ebenso Franzen, mit der Ausnahme dass der Arbeitgeber im Falle des Funktionselitenstreiks 
den Betrieb nicht insgesamt still legen dürfen soll, Franzen, RdA 2008, S. 203. 

120
 Winkler, NZA-Beilage 2000, S. 16 f. 

121
 Vgl. Bispinck / Schulten, WSI-Mitteilungen 2009, S. 203; 

Haipeter / Schilling, Industrielle Beziehungen 2001, S. 21;  

Haipeter / Schilling, IAT Institut Arbeit und Technik, Jahrbuch 2005, S. 169. 
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Mitgliedschaft des Arbeitgebers und der Beschäftigten bei den 

tarifschließenden Verbänden – zugesichert wird. 

Die Bezugnahmeklausel kennt dabei unterschiedliche Ausgestaltungen mit 

entsprechend divergierenden Rechtsfolgen. Die sog. dynamische 

Bezugnahmeklausel gibt es in zwei Ausprägungen: Sie verweist entweder 

pauschal auf die jeweils anzuwendenden Tarifverträge, ohne diese zu 

spezifizieren. Dann handelt es sich um eine sog. große dynamische 

Bezugnahmeklausel.122 Sie ist allerdings üblicherweise dann anzutreffen, wenn 

der Arbeitgeber einem Verband angehört und beabsichtigt, die 

gewerkschaftsangehörigen und die nicht-organisierten Beschäftigten 

gleichzustellen.123 Daneben gibt es die kleine dynamische Bezugnahmeklausel, 

bei der lediglich ein spezifischer Tarifvertrag (bzw. eine Gruppe spezifischer 

Tarifverträge) in seiner jeweils gültigen Fassung angewendet werden soll.124 

Abgesehen von einer dynamischen Bezugnahmeklausel kommt die sog. 

statische Bezugnahmeklausel in Betracht. Diese nimmt einzig einen oder 

mehrere Tarifverträge zu einem bestimmten Zeitpunkt in Bezug.125 Für ein 

Unternehmen, welches nicht dem Arbeitgeberverband angehört, dürften die 

kleine dynamische und die statische Bezugnahmeklausel am ehesten in 

Betracht kommen.  

Aus diesem Vorgehen wird implizit die Erwartung folgen, dass die Abschlüsse 

auch für jene Arbeitgeber im Tarifgebiet tragbar sind, die nicht der 

unmittelbaren Tarifbindung unterliegen. Einfluss können diese Firmen freilich 

nur subtil und informell nehmen, da eine direkte, etwa formal ausgestaltete 

Einflussnahme mit dem OT-Status unvereinbar und rechtlich unzulässig 

wäre.126 
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 Jordan, NZA 2010, S. 71. 

123
 Z. B. „Auf das Arbeitsverhältnis sind die jeweils für die Gesellschaft geltenden Tarifverträge 

in ihrer aktuellen Fassung anzuwenden“. 

124
 Z. B. „Auf das Arbeitsverhältnis ist der TVöD in seiner jeweils aktuellen Fassung 

anzuwenden“.  

Greiner, NZA 2009, S. 877. 

125
 Zu den unterschiedlichen Varianten der Bezugnahmeklauseln und ihren Rechtsfolgen 

eingehend auch Giesen, NZA 2006, S. 625 ff.; 

Hanau, NZA 2005, S. 489 ff. 

126
 Brecht-Heitzmann / Gröls, EzA 2008, S. 24. 
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Ungünstig könnte in diesem Zusammenhang beispielsweise die Vereinbarung 

einer qualifizierten Differenzierungsklausel sein. Diese würde Arbeitgeber 

verpflichten, Mitglieder der Gewerkschaft in vereinbarter Höhe tariflich besser 

zu stellen als Nichtmitglieder. Weil die Differenzierung insoweit schon im 

Tarifvertrag selbst angelegt ist, läuft eine arbeitsvertragliche 

Bezugnahmeklausel mit ihrer Aussage: „Der Tarifvertrag ist anzuwenden“ ins 

Leere, da das eigentliche Ziel – das vereinbarte Tarifniveau soll unabhängig 

von der Mitgliedschaft gelten – so nicht erreicht werden könnte: Die korrekte 

Anwendung des Tarifvertrages bedeutet dann ja im Gegenteil, dass das 

Nichtmitglied gerade nicht gleichbehandelt werden soll.  

Unabhängig davon, das qualifizierte Differenzierungsklauseln ohnehin schwer 

so zu installieren sind, dass sie den Bedingungen der Rechtsprechung 

genügen,127 wird jedenfalls im Beispiel deutlich, dass auch Arbeitgeber ohne 

unmittelbare Tarifbindung ein Interesse an einem praktikablen Tarifvertrag 

haben.128 Obwohl OT-Mitglieder keineswegs gezwungen wären, die 

tarifvertraglich bedingte Differenzierung durchzuführen, ergäbe sich ein 

Problem: Es müsste extra jenseits der arbeitsvertraglichen 

Verweisungskonstruktion ein Betrag ausgeschüttet werden, sodass den 

Beschäftigten höchst anschaulich vor Augen geführt wird, wer der Urheber der 

Vergütungsbedingungen ist. 

Für die Masse der Belegschaftsangehörigen gilt ferner, dass diese als Gruppe 

keinesfalls in allen Punkten homogen ist. Insoweit spricht vieles dafür, dass es 

nicht „die Mitglieder“ oder „die Belegschaft“ im engeren Sinne gibt, da auch 

innerhalb der Gruppen die Interessen im Detail divergieren. So nützt 

beispielsweise eine Erhöhung der Tabellenentgelte um Festbeträge eher den 

unteren Tarifgruppen, während den Angehörigen der höheren Tarifgruppen 

eher mit prozentualen Erhöhungen gedient ist. Dies gilt deshalb, weil ein 

bestimmter Fixbetrag X, auf die Tabellenbeträge aufgeschlagen, den 

niedrigeren Gehaltsbeträgen prozentual zu einer höheren Steigerung verhilft 

als den höheren Gruppen.  
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 Brecht-Heitzmann / Gröls, NZA-RR 2011, S. 507 ff. 

128
 Winkler, NZA-Beilage 2000, S. 16. 
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Auch von bestimmten qualitativen Tarifergebnissen profitieren nicht alle 

Gruppen in gleicher Weise. So nützen etwa Manteltarifregelungen, die 

Teilzeitmodelle forcieren, neben den häufig in Blick genommenen 

alleinerziehenden oder hinzuverdienenden Frauen, insbesondere 

besserverdienenden Angestelltengruppen, während die Angehörigen der 

untersten Tarifgruppen dieses Angebot häufig schon deshalb nicht 

wahrnehmen werden, weil sie die damit einhergehenden Gehaltseinbußen 

nicht akzeptieren können. Derlei divergierende Interessen – für 

berufsübergreifende Großgewerkschaften schwer überbrückbare Ambiguitäten 

erzeugend – werden allgemein für das Auftreten der aggressiven, aber 

erfolgreichen Berufsgewerkschaften mitverantwortlich gemacht.129  

 

3.1.3 Politische Akteure 

 

Vertreter der Politik neigen im Zusammenhang mit größeren Tarifrunden mit 

derselben Regelmäßigkeit zu parteiergreifenden Aussagen, wie 

Tarifvertragsparteien diese Aussagen als Einmischung in die Tarifautonomie 

zurückweisen. Da das Tarifgeschehen signifikant Einfluss auf die 

volkswirtschaftliche Entwicklung nimmt, wird häufig ein Interesse an einem – je 

nach politischer Couleur – wahlweise moderaten oder aber die Kaufkraft 

stärkenden Abschluss bekundet. Daneben gibt es ein ganz naheliegendes 

Interesse der Politik an moderaten Abschlüssen: Bund, Länder und Kommunen 

sind mit ihren etwa 4 Millionen Beschäftigten selbst wesentliche Tarifparteien. 

Vorhergehende großzügige Abschlüsse in der Industrie erhöhen den Druck auf 

diese Akteure, ebenfalls teure Abschlüsse zu unterschreiben und vice versa.  

 

3.1.4 Innerorganisationale Erwartungshaltungen 

 

Geht man davon aus, dass das Personal von Arbeitgeberverbänden und 

Gewerkschaften selbst über prägende politische Meinungen verfügt, vielleicht 
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 Greef, 2010, S. 140 f. 
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nicht selten sogar aufgrund dezidierter Haltungen gerade den Beruf des 

Gewerkschaftsfunktionärs respektive Arbeitgeberfunktionärs ergriffen hat, so 

hegen auch diese gewisse Erwartungen an Ablauf und Ergebnis des 

Tarifprozesses. Deutlich wird das beispielsweise an einem Interviewpartner 

(Int. 5), einem Arbeitgeberfunktionär, der sich sehr kategorisch zum Instrument 

der tarifvertraglichen Differenzierungsklausel äußerte:  

„Davon halt ich gar nichts. Schlichtweg gar nichts. (...) Solchen Unsinn, da wären in 

der Privatwirtschaft dann doch die Arbeitgebervertreter glaub ich doch davor.“  

(Int. 5, Rn. 480, 484) (Arbeitgeberverband Groß- und Außenhandel) 

Ebenso werden auch niedrigere Hierarchieebenen kategorische Meinungen zu 

einzelnen Vorgängen und Instrumenten haben und sich mit Erfolg bemühen, 

entsprechend Einfluss zu nehmen. Aus der Politik ist der praktische Einfluss 

der Ministerialbürokratie auf Gesetzgebungsverfahren vielfach beschrieben und 

belegt.130 Ein jedenfalls spürbarer Einfluss der Verbandsbürokratie auf tarifliche 

Regelungen dürfte im Analogieschluss ebenfalls angenommen werden. 

 

3.1.5 Öffentlichkeit und Medien 

 

Auch die Medien als Protagonisten bzw. Träger der öffentlichen Meinung 

spielen eine Rolle. Analog zu den Akteuren im politischen Raum bemühen sich 

auch die Handelnden im tarifpolitischen Raum darum, Journalisten in 

Pressekonferenzen aber auch in Hintergrundgesprächen von ihrer Sicht der 

Dinge zu überzeugen. Der öffentlichen Meinung kann, im Verhältnis zu den 

anderen Interessengruppen, eine Sonderrolle zugeschrieben werden. Denn die 

Öffentlichkeit als solche kann nur sehr mittelbar eine Rolle spielen, wohl 

werden die anderen Interessengruppen – gewissermaßen als Teilmenge der 

Öffentlichkeit – über die Medien erreicht und beeinflusst.  

Die Bedeutung der öffentlichen Meinung betont auch der befragte ver.di-

Funktionär im Interview. Zugleich kommt der Tarifbewegung selbst – nicht nur 

dem Abschluss – eine Bedeutung für die Mitgliedergewinnung zu. 
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 Döhler, Politische Vierteljahresschrift 2012, S. 184. 
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„Das hat ja dann viel mit Rahmenbedingungen zu tun, auch mit öffentlicher 

Meinung. Gleichzeitig gehört dazu die Stimmung, die dann jeweils in der Branche 

herrscht.“ 

(Int. 3, Rn. 233) (ver.di) 

Der interviewte Landesvorsitzende des dbb bläst ins gleiche Horn. Sowohl die 

Öffentlichkeit als auch die Gewerkschaftsbasis sind nach seiner Auffassung zu 

befrieden: 

„Relativ neu ist das jetzt bei der IG Metall, wo der Huber gesagt hat, wir wollen 

diesmal eigentlich nur Arbeitsplatzsicherung. (...) Jaja. Das ist natürlich etwas, 

was dem Bürger gefällt. Wo gesagt wird, jetzt endlich ticken die mal richtig. Und 

sehen, was vorrangig ist.“ 

(Int. 4, Rn. 343 ff.) (dbb-tarifunion) 

Zugleich macht der selbe Funktionär deutlich, dass sich bestimmte Ergebnisse gerade nicht für 

die Öffentlichkeit eignen: 

Dann geht das halt in den demokratischen Abstimmungsprozess und wenn 51 % 

sagen, ja, das machen wir, dann ist es so. Das wäre natürlich nicht gut, so ein 

Ergebnis nach außen zu bringen. Das darf man gar nicht öffentlich machen.“ 

(Int. 4, Rn. 329) (dbb-tarifunion) 

Wesentliche Merkmale der Medien im Hinblick auf die Öffentlichkeit sind 

demnach ihre mittelbare Wirkung einerseits und der duale Charakter ihrer 

Wirkweise andererseits: sie ist für sich genommen angesichts ihrer Wirkung für 

eine breite Öffentlichkeit relevant. Sie ist es jedoch auch mit Blick auf die 

anderen Interessengruppen als Teilmengen der Öffentlichkeit, die ja ebenfalls 

ihre Informationen zumindest zum Teil auch über die – insoweit 

meinungsbildenden – Medien erhalten. 

 

3.1.6 Fazit  

 

Abbildung 3 identifiziert zumindest sieben Interessengruppen, die zu ihrer 

Funktionsfähigkeit in sich nicht völlig homogen sein müssen, denen ein 
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legitimes Interesse sowohl am Verlauf als auch am Ausgang eines 

Tarifprozesses zuzurechnen ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sind von der direkten oder 

indirekten Unterstützung bzw. Legitimation durch diese Interessengruppen in 

unterschiedlichem Ausmaß abhängig.131 Insbesondere üben die direkten 

Mitglieder im Rahmen demokratischer Strukturen unmittelbaren Einfluss aus, 

sei es über die Tarifkommissionen oder durch Urabstimmungen. Sie bilden die 

primären Interessengruppen. 

Aber auch die anderen, sekundären Interessengruppen, können direkten oder 

indirekten Druck ausüben. Daraus folgt, dass die Aufgabe der 

Hauptprotagonisten nicht nur in der Organisation und Exekution des 

Aushandlungsprozesses selbst liegt. Vielmehr müssen die genannten 

Interessengruppen kommunikativ den ganzen Prozess über einbezogen und 

überzeugt werden.  

Blum hat es sehr zutreffend auf den Punkt gebracht, wenn er in Bezug auf 

Tarifverhandlungen feststellt: „Debate in negotiations not only has the goal of 

convincing the other side; it also has the equally important goal of convincing 
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 Blum, Harvard Business Review 1961, S. 64. 

Abb. 3: Interessengruppen und Tarifauseinandersetzungen 
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one’s own side”.132 Der Schlüssel zu erfolgreichen Tarifverhandlungen, oder 

zutreffender zu als erfolgreich empfundenen Tarifverhandlungen, liegt in der 

wirksamen Kommunikation der Akteure mit den Interessengruppen. Was sich, 

wie Bergsdorf richtig feststellt, für das politische System einer Demokratie im 

Ganzen sagen lässt, trifft auch auf die im Inneren demokratisch verfassten 

Tarifparteien zu:  

„Die Kommunikation über politische Inhalte, das Bereitstellen und der Austausch 

von Informationen über politische Meinungen und Absichten, Ereignisse und 

Zusammenhänge werden (...) zu entscheidenden Voraussetzungen für die 

Funktionsfähigkeit des politischen Systems.“133 

 

3.2 Symbolhandlungen als Mittel der Kommunikation 

 

Diese – so substanziell notwendige – Kommunikation im Rahmen von 

Tarifverhandlungen erfolgt natürlich durch unzählige Hintergrundgespräche, 

Reden auf Marktplätzen, Flugblätter etc. Sie erfolgt jedoch auch über 

Symbolhandlungen. Worin Symbolhandlungen oder Rituale erblickt werden und 

wo die Grenze zu alltäglichen nur „ritualähnlichen Handlungen“ besteht, ist 

umstritten. Jede noch so beiläufige Symbolhandlung im Zusammenhang mit 

Tarifauseinandersetzungen aufzuzählen, wird vor dem Hintergrund der im 

Detail doch unterschiedlichen Strukturen ebenso nutzlos wie unmöglich sein. 

Stattdessen sollen hier die augenfälligen Hauptsymbole identifiziert werden.  

Eine allgemein anerkannte Definition des Ritualbegriffs stellt die Wissenschaft 

nicht zur Verfügung. Nach der durchaus brauchbaren Definition des Duden, um 

eine erste Annäherung zu beginnen, handelt es sich beim Ritual um ein 

wiederholtes, immer gleichbleibendes, regelmäßiges Vorgehen nach einer 

festgelegten Ordnung; synonym werden unter anderem die Begriffe Brauch 

und Sitte genannt.134 Jedoch soll vorliegend statt des Ritualbegriffs eher der 

                                                        
132

 Blum, Harvard Business Review 1961, S. 64. Übersetzt: „Erörterungen im Rahmen von 
Verhandlungen haben nicht nur das Ziel, die andere Seite zu überzeugen. Vielmehr ist es ein 
gleichrangiges Ziel, die eigene Seite zu überzeugen.“ 

133
 Bergsdorf, 2009, S. 111. 

134
 Vgl. auch die Ausführungen zum Ritualbegriff in Kap. 3.2.2 
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Begriff der Symbolhandlung tiefer betrachtet werden. Denn zumindest nach 

einer sehr engen Interpretation des Begriffs Ritual ließen sich im Kontext von 

Tarifverhandlungen kaum Rituale finden. Auch sehr häufige Ereignisse – wie 

etwa der typische Durchbruch nach Mitternacht oder Warnstreiks – finden 

weder immer gleichbleibend noch im engsten Sinne regelmäßig statt. Gestattet 

man eine etwas weitere Definition, wonach ein immerhin wiederholtes, häufiges 

(statt regelmäßiges) und stabiles (wenn auch nicht völlig gleichbleibendes) 

Auftreten nach einer festgelegten Ordnung genügt, so lassen sich gleichwohl 

einige Erkenntnisse der Ritualforschung nutzbar machen, die insoweit nicht 

trennschaft als „Ritualforschung“ und „Symbolforschung“ geführt wird. In 

diesem etwas weiteren Sinne lässt sich die Definition von Theis und Besser135 

verstehen, die Rituale als „symbolhafte Handlungen, die nach einer bestimmten 

festgelegten Ordnung vollzogen werden“, betrachten.  

Als Alternative zum Ritualbegriff soll deshalb nachfolgend der weniger starre 

Begriff der Symbolhandlung Verwendung finden. Symbolhafte Handlungen mit 

ihren im Subtext kommunizierten Botschaften können ihren Symbolgehalt auch 

dann noch aufrechterhalten, wenn es gewisse Abweichungen von der 

festgelegten oder üblichen Norm gibt. Eine eingehendere Betrachtung der 

Terminologie, insbesondere auch aus interdisziplinärer Sicht, wird in Kap. 3.2.2 

durchgeführt.  

Im Vorgriff soll hier bereits die dort formulierte Definition des Symbolbegriffs 

genannt werden: Symbolhandlungen sind demnach in ihrer kommunikativen 

Ausprägung eine Form der Interaktion zweier oder mehrerer Akteure mittels 

eines zeitlich überdauernden und allgemein anerkannten Systems 

wahrnehmbarer Handlungen.136  

                                                        
135

 Theiss / Besser, Wirtschaftspsychologie 2002, S. 34 ff.  

136
 McComas et. al., Public Administration Review 2010, S. 123;  

Vacek, 2008, S. 190; 

Rook, Journal of Consumer Research 1985, S. 252 f.; 

Theiss / Besser, Wirtschaftspsychologie 2002, S. 36. 
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Um Anschauungsmaterial aus dem Themengebiet der Tarifpolitik zu erhalten, 

sollen zunächst die augenscheinlichen Elemente der Tarifsymbolik identifiziert 

werden.  

 

3.2.1 Identifizierung der Tarifsymbolik 

 

Befasst man sich summarisch mit typischen Handlungen, die zugleich 

unzweifelhaft Symbolwert haben, so lassen sich aus den Gesprächen mit den 

Tarifpraktikern137 in allen Tarifgebieten folgende fünf hauptsächliche 

Symbolhandlungen unterscheiden, die sich stets auch in den einschlägigen 

Pressemeldungen wiederfinden.  

 

3.2.1.1 Die Marktplatzrede  

 

„Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

wer heute die Zeitung aufschlägt, könnte fast glauben, es wird alles gut in 

Deutschland. Der Aufschwung ist immer noch da. Die Wirtschaft boomt. Die 

Auftragsbücher sind voll. Und Herr Ackermann von der Deutschen Bank 

verdient in diesem Jahr 14,5 Millionen Euro. Na, bestens!“ 

Ulrich Thöne, Auszug aus Rede zum 1. Mai 2008138 

 

Die öffentliche oder halböffentliche „Marktplatzrede“, die natürlich genauso an 

jedem anderen öffentlichen Ort oder auch auf der Betriebsversammlung 

stattfinden kann, ist ein zentrales Auftaktelement, begleitet die 

Tarifverhandlungen jedoch auch im Verlauf. Solche Reden haben stets 

energisch bzw. kämpferisch und bildhaft zu sein („Schluck aus der Pulle“, 

„Millionen sind stärker als Millionäre“, „Stück vom Kuchen“, etc.). Abgesehen 

                                                        
137

 Vgl. Kap. 2.2. 

138
 GEW, http://gew.de/Binaries/Binary31929/2008_05_01_Thöne%20Rede%201. 

pdf?SID=5d6305967506cdfd66418e535b5cb173 (Zuletzt abgerufen am 10.10.2012). 
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von den reinen Sachinformationen, wie etwa der beschlossenen 

Forderungserhebung und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

beherbergt eine so vorgetragene Rede, wie Blum zutreffend bemerkte, im 

Subtext immer noch andere Botschaften.139 Dazu gehört etwa die Botschaft, 

dass die Verhandlungsführung sich bemüht und entschlossen ist. Der 

Tarifexperte des Metallarbeitgeberverbandes formuliert das wie folgt: 

„Es wird oftmals nach außen sehr gepoltert, das ist nicht immer so. Aber am 

Verhandlungstisch geht’s dann sehr sachlich zu. Also es ist da auch 

unterschiedlich, es kommt dann drauf an, es sind ja auch Rituale, die da 

ablaufen.“ 

„Z. B. sagen wir seit Jahren, lasst uns mal nicht immer von Tarifgebiet zu 

Tarifgebiet entscheiden, sondern eine Runde für alle machen. Überlegen sie sich 

das mal ökonomisch, da halten sie jedes Mal regional in jedem Tarifgebiet 

vielleicht hundert Leute von der Arbeit ab. Das wäre schon ein Faktor, das zu 

vereinheitlichen. Volkswirtschaftlich bedeutet das was. Das versuchen wir seit 

Jahren. Aber das wollen die Gewerkschaften nicht. (...) Ja das können sie dann 

vergessen, dass sie irgendwo auf dem Marktplatz die große Rede halten, wenn 

die Tarifrunde irgendwo weit weg von anderen gemacht wird.“  

(Int. 1, Rn. 22, 66) (Metallarbeitgeber) 

 

3.2.1.2 Auftaktgespräche im großen Kreis 

 

„Nach zehn Monaten zähen Ringens haben die Lokführergewerkschaft GDL 

und die Bahn am Wochenende offenbar endgültig den Durchbruch geschafft. In 

einem Spitzengespräch einigten sich Bahnchef Hartmut Mehdorn und GDL-

Chef Manfred Schell in der bisher umstrittenen Frage, wie stark die Löhne 

steigen sollen.“ 

Zeitungsmeldung zum Tarifkonflikt der Bahn AG 2008140 

 

                                                        
139

 Blum, Harvard Business Review 1961, S. 65 f. 

140
 Handelsblatt, http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-dienstleister/durchbruch-

bei-bahn-tarifverhandlungen/2886534.html. (Zuletzt abgerufen am 10.10.2012). 
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Wenn die ersten Gespräche im sehr großen Kreis stattfinden, so, dass 

beispielsweise jede Seite mit 50 Teilnehmern anreist, dann lassen sich 

zunächst naheliegende Sachgründe ausmachen. So etwa den, dass unter 

Umständen für Detailfragen Unterverhandlungsgruppen gebildet werden 

können. Außerdem verfügen die Teilnehmer über spezifisches Fachwissen, 

etwa zur wirtschaftlichen Lage ihres Unternehmens und zu Stimmungslagen in 

der Belegschaft. 

Die Arbeitgeberseite bietet außer ihren Verbandsfunktionären noch 

Führungspersonal aus dem Kreis der Mitgliedsfirmen auf, während die 

Gewerkschaftsseite außer ihren Funktionären einflussreiche Betriebsräte 

größerer Unternehmen beteiligt. Da Betriebsratsmitglieder sich gem. 

§ 74 Abs. 2 BetrVG tarifpolitisch neutral verhalten, treten sie in diesem 

Zusammenhang nicht in ihrer Eigenschaft als Betriebsräte auf, sondern als 

ehrenamtliche Funktionsträger der Gewerkschaft.  

Im weiteren Verlauf der Verhandlungsrunden schmilzt die Teilnehmerzahl 

gerne deutlich zusammen. Am Ende kommt der Durchbruch dann nicht selten 

in der maximalen personellen Zuspitzung, wenn die Verhandlungsführer in 

Vier-Augen-Gesprächen die letzten kritischen Punkte bewältigen. 

Aus ökonomischer Sicht naheliegend ist insoweit die Frage, warum die 

Protagonisten sich nicht von Beginn an in Vier-Augen-Gesprächen treffen, statt 

gutbezahlte Führungskräfte und vielbeschäftigte Betriebsräte anreisen zu 

lassen, die in den eigentlichen Verhandlungen dann doch keine entscheidende 

Rolle spielen.  

Auch hier lässt sich die Kommunikation als Nebenzweck identifizieren. 

Zunächst möchte jede Seite die andere beeindrucken. So beschreibt es ein 

Interviewpartner von der Arbeitgeberseite, wenn er sagt: 

„Personalleiter, Geschäftsführer, ja – wenn die kommen. Das ist für uns 

schwieriger zu organisieren, weil die auch sehr im Tagesgeschäft eingebunden 

sind und das nicht immer so spannend für die ist, an Tarifverhandlungen 

teilzunehmen. Aber wir versuchen das hinzubekommen und denen klar zu 

machen, dass das wichtig ist. (...) Aber wenn die Runde dann kleiner wird, dann 

wird’s einfach auch sachorientierter. Dann verändert sich das Klima. Und je weiter 

die Gespräche dann fortschreiten, in dem Maße wird das dann auch personell 
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enger. Also bei den letzten Gesprächen läuft es dann auf 4-, 6- oder 8-

Augengespräche hinaus.“  

(Int. 1, Rn. 24 ff.) (Metallarbeitgeber) 

Es ist plausibel, dass die beteiligten Parteien insbesondere daran interessiert 

sind, der anderen Seite jedenfalls nicht völlig unterproportional zu begegnen. 

Zum anderen handelt es sich bei den hinzugezogenen Funktionsträgern auf 

beiden Seiten um einflussreiche und gut vernetzte Wortführer in ihren 

jeweiligen Wirkungskreisen. Man kann insoweit von sekundären Wortführern 

sprechen, denen hinsichtlich des Tarifgeschehens eine Multiplikatorfunktion 

zukommt. Werden diese eingebunden und überzeugt, so können sie in ihren 

jeweiligen Wirkungskreisen wiederum selbst Überzeugungsarbeit leisten. Für 

Verhandlungsführer ist dies ein Grund, sekundäre Wortführer weitgehend in 

das Geschehen einzubinden. Wenn sich etwa die Gegenseite sehr beharrlich 

zeigt und bestimmte Forderungen nicht durchgesetzt respektive abgeblockt 

werden können, so nützt es der Verhandlungsführung, wenn dies von den 

sekundären Wortführern ebenfalls beobachtet und gegenüber den 

Interessengruppen kommuniziert wird. 

 

3.2.1.3 Länge und Häufigkeit der Verhandlungsintervalle 

 

„Nach dreitägigem Verhandlungsmarathon einigten sich Arbeitgeber und 

Gewerkschaften am Montag in Potsdam (...) Sowohl die kommunalen 

Arbeitgeber als auch die Tarifkommission von ver.di stimmten dem in der Nacht 

erzielten Kompromiss zu. Streiks sind damit vom Tisch.“ 

Zeitungsmeldung zu den Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst 2008141 

 

Natürlich ist auch jenseits aller Symbolik davon auszugehen, dass die Parteien 

– insbesondere bei komplexeren qualitativen Regelungsgegenständen – kaum 

in einer oder zwei Verhandlungsrunden zu einem Ergebnis kommen werden. 

                                                        
141

 FAZ, http://www.faz.net/artikel/C30770/tarifeinigung-im-oeffentlichen-dienst-streiks-
endgueltig-abgewendet-30039262.html (Zuletzt abgerufen am 10.10.2012). 
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Doch selbst wenn sich ein Einvernehmen relativ früh andeutet, könnte eine zu 

schnelle Einigung auf der Ebene der Symbolik schnell zum Nachteil gereichen. 

Die Interessengruppe auf jeder Seite müsste argwöhnen, dass mit etwas mehr 

Geduld – also längeren und häufigeren Verhandlungsintervallen – ein für sie 

günstigeres Ergebnis erwartbar gewesen wäre. Zugespitzt scheint es so, als ob 

die Parteien es sich allzu leicht gemacht hätten. Das mehrmalige Unterbrechen 

hingegen erlaubt es den Verhandlungsgremien, ihre Seite nach und nach an 

die kritischen Punkte heranzuführen und auf eine notwendige 

Kompromisslösung vorzubereiten.  

Die vergleichsweise kleine Branche des Groß- und Außenhandels bildet 

ebenfalls keine Ausnahme, wenn auch stellenweise der Versuch unternommen 

wird, Symbolpolitik abzubauen: 

„Es war eigentlich in der Vergangenheit so, dass in den Auftaktrunden vor allem 

Wirtschaftsdaten ausgetauscht wurden. Das ist aber sehr ritualisiert. Das wird zum 

Teil auch noch immer so gemacht, zum Teil um die erste Runde irgendwie mit 

Leben zu füllen und nicht da zu sitzen und sich anzuschweigen. Wir haben das 

hier aber mehr oder weniger abgeschafft und gesagt, wir brauchen das nicht. Wir 

können dann schon gleich relativ zielorientiert verhandeln. Weil, wir haben unsere 

Zahlen, ihr habt eure Zahlen. Ihr glaubt unsere nicht, wir glauben eure nicht. Das 

ist nur so ein Ritual. Das hat mit gedanklicher und sprachlicher Interaktion wenig 

zu tun.“  

(Int. 5, Rn. 452) (Arbeitgeberverband Groß- und Außenhandel) 

Trotz des so formulierten Wunsches, Symbolhandlungen abzubauen, 

verbleiben diese auch im Groß- und Außenhandelsverband: So werden 

Pilotrunden gebildet, welche die eigentlich entscheidende Tarifrunde führen. 

Nichtsdestotrotz verhandeln die nachgeordneten Verbände – scheinbar nutzlos 

– einfach weiter. Auf diese Weise können die Interessengruppen landauf, 

landab im Prozess eingebunden bleiben, sei es auch auf dem tarifpolitischen 

Abstellgleis. Diese Symbolpolitik wird aber teilweise auch kritisiert: 

„Und dann koordinieren sich die Arbeitgeber, irgendwo treffen die 

Verhandlungsführer sich dann am Frankfurter Hauptbahnhof, Kölner Flughafen, 

keine Ahnung wo und legen dann Stück für Stück die Verhandlungsstrategie fest. 

Das kann mit Zahlen sein oder ohne, Gegenforderungen können formuliert 

werden. Und bei ver.di läuft das ähnlich koordiniert. Das führt dann dazu, dass 
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manche Runden Überflusscharakter haben. Also wenn wir uns treffen und eine 

Forderung aufstellen, dann gucken die nicht sehr überrascht, wenn vorher schon 

die Runde in Bayern war, wo dieselben Themen angesprochen wurden. (...) Das 

führt dann zum Teil auch zu Unruhe bei den Ehrenamtlichen auf beiden Seiten, 

weil dann bei manchen so der Eindruck entsteht, wir haben ja gar nichts zu 

entscheiden, sondern müssen starr das nachvollziehen, was der Pilotabschluss 

vorgegeben hat.“ 

(Int. 5, Rn. 446 ff.) (Arbeitgeberverband Groß- und Außenhandel) 

Diese Vorgehensweise ist auch in anderen Tarifgebieten, wie etwa der IG 

Metall zu beobachten. Wo einzelne, mitgliederschwächere Bezirksverbände 

seit Jahren keine Chance auf eine führende Rolle haben, werden trotzdem 

stets neue Verhandlungs- und Tarifkommissionen gebildet, die dann mehr oder 

minder das nachvollziehen, was wirkmächtigere Schwesterbezirke, 

insbesondere die Bezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, zuvor 

erstritten haben.  

Dessen ungeachtet wird von diesem üblichen Vorgehen natürlich mitunter auch 

abgewichen. Ein Beispiel dafür ist die Metalltarifrunde 2013, die das erste Mal 

seit 1995 wieder in Bayern stattfand.142 Zwar ist der Bezirk Bayern aus 

strategischer Sicht für die IG Metall kein Leichtgewicht – mit Firmen wie BMW, 

Audi und Siemens sind dort Großkonzerne mit personalstarken Werken 

vertreten, bei denen die Gewerkschaft durchaus Einfluss hat. Doch in der 

Gegenüberstellung sind die Bezirke Nordrhein-Westfalen und Baden-

Württemberg noch deutlich mitglieder- und durchsetzungsstärker.  

Ein solches Vorgehen ist zum einen dem Umstand geschuldet, dass auch die 

im Vergleich schwächeren Bezirke von Zeit zu Zeit auf eine stärkere Rolle 

drängen, zum anderen kann es personalpolitische Gründe oder sonstige 

strategische Begründungen im Einzelfall geben – etwa weil ein einflussreicher 

Verhandlungsführer bundesweit ins Rampenlicht gerückt werden soll oder weil 

der Druck in einem Tarifgebiet so groß ist, dass die Chancen auf einen 

gewünschten moderaten Abschluss in einem anderen Bezirk besser stehen.143 
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 Tagesschau, http://www.tagesschau.de/wirtschaft/ig-metall114.html (Zuletzt abgerufen am 
13.08.2013). 

143
 Interessant ist die Kommentierung des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall zur 

Bayerntarifrunde: „Besonderes Novum in diesem Jahr: Mit Angelique Renkhoff-Mücke hat 
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So haben sich in der Tarifrunde 2013 einflussreiche Funktionäre des 

ursprünglich vorgesehenen Pilotbezirks Baden-Württemberg 

organisationsintern sehr kritisch zu dem aus ihrer Sicht zu moderaten 

Abschluss in Bayern geäußert. 

Der interviewte Geschäftsführer des Groß- und Außenhandelsverbandes AGA 

wies unter dem Stichwort „Laufzeiten“ noch auf technische Gründe hin, die eine 

Verlagerung in ein weniger kampfstarkes Tarifgebiet bedingen können: 

„Ja, wobei der AGA in Hamburg der größte Verband ist. Von der Mitgliederzahl 

und auch von der Manpower her. Aber in den letzten Jahren haben die 

Südbundesländer die Pilotabschlüsse gemacht, was daran liegt, dass die 

immer kürzere Laufzeiten hatten. Dann sind die früher fertig und verhandeln 

eben auch früher.“ 

(Int. 5, Rn. 446) (Arbeitgeberverband Groß- und Außenhandel) 

 

3.2.1.4  Warnstreiks 

 

„Parallel zur nächsten Tarifrunde haben in Hessen am Mittwoch erneut 

Redakteure mehrerer Zeitungshäuser ihre Arbeit niedergelegt. ‚Wir wollen den 

Druck auf die Arbeitgeber erhöhen‘, sagte Jörg Jungmann von ver.di in 

Frankfurt. Er sprach von einer ausgezeichneten Beteiligung, auch Drucker und 

freie Journalisten solidarisierten sich. (...) Jungmann betonte: ‚Kommt es nicht 

zur Einigung, sind wir zu unbefristeten Streiks bereit.‘“ 

Zeitungsmeldung zum Tarifkonflikt im Zeitungsgewerbe 2011144 

 

                                                                                                                                                                 
erstmals eine Frau einen Pilotabschluss gezimmert. Auch hier ist M+E vorbildlich und auf der 
Höhe der Zeit. Der Pilotabschluss 2013 für die M+E-Industrie wurde nach fast zwei 
Jahrzehnten erstmals wieder in Bayern vereinbart. Damit erhält Bayern wieder die 
tarifpolitische Bedeutung, die dem Land aufgrund seiner starken Metall- und Elektro-Industrie 
zusteht.“ http://www.gesamtmetall.de/gesamtmetall/meonline.nsf/id/Tarifrunde-2013 (Zuletzt 
abgerufen am 13.08.2013). 
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 Echo-online, http://www.echo-online.de/freizeit/multimedia/medienpublizistik/Erneut-

Warnstreiks-in-hessischen-Zeitungsredaktionen;art2550,2090183 (Zuletzt abgerufen am 
10.10.2012). 
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Der Sachgrund für Warnstreiks ist offensichtlich. Es soll zunächst Druck 

ausgeübt werden.145 Allerdings hält sich der wirtschaftliche Schaden bei 

Warnstreiks zunächst – zumindest gegenüber dem auch möglichen 

unbefristeten Streik – doch sehr in Grenzen.146 Daneben soll der 

Arbeitgeberseite die Durchsetzungsmacht vor Augen geführt werden, die der 

Gewerkschaft im Falle eines unbefristeten Streiks zur Verfügung stünde. 

Gerade im Hinblick auf Warnstreiks beanstanden Redakteure der 

Wirtschaftsseiten immer wieder gebetsmühlenhaft, dass es sich um ein teures 

Ritual, um ein unnötiges Relikt der Vergangenheit handele. Eine Aussage, die 

so interessanterweise kaum einmal von den Fachleuten der 

Arbeitgeberverbände getroffen wird, weder in den vorliegend geführten 

Interviews noch in allgemein zugänglichen Zeitungsinterviews.147  

Auf der Ebene der Symbolik hat das Instrument „Warnstreik“ den Vorteil, dass 

nicht nur sekundäre Wortführer wie etwa Betriebsräte und Vertrauensleute 

angesprochen werden, sondern die Grundgesamtheit der Mitglieder. 

Stockende oder sich schwierig gestaltende Verhandlungen können so auch 

den einfachen Mitgliedern nahegebracht werden. 

Sollte auf einen Warnstreik verzichtet und zugleich ein unbefriedigendes 

Ergebnis erreicht werden, so liegt der Einwand nahe, dass man doch mittels 

eines Warnstreiks hätte Druck ausüben sollen. Wird dasselbe Ergebnis 

andererseits trotz Warnstreiks erzielt, kann die Verhandlungsführung 

argumentieren, alle Möglichkeiten ausgeschöpft, „alle Register“ gezogen zu 

haben. Es kann überzeugender der Standpunkt vertreten werden, dass es 

offenbar nicht möglich war, ein günstigeres Verhandlungsergebnis zu erzielen.  

Der interviewte Metallarbeitgeberfunktionär formuliert die offensichtliche 

Notwendigkeit eines Warnstreiks wie folgt: 

„Und dann gibt’s auch so einen zweiten Versuch von unserer Seite mit der 

nachlaufenden Friedenspflicht. Wir vereinbaren dann, dass es nach der Tarifrunde 

erst mal noch vier Wochen Friedenspflicht gibt, damit man erst sehen kann, ob 

man sich nicht so einigen kann. Das führt dann aber in der Praxis dazu, dass die 
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 Reichold, 2005, S. 24. 
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 Vgl. LAG Hamm 17.3.1987, Der Betrieb 1987, S. 846. 

147
 Ebenso Blum, Harvard Business Review 1961, S. 63. 



Innovationspotenziale im Ablauf von Tarifverhandlungen                                       112 
 

Gewerkschaften das so lange hinziehen, bis sie halt doch streiken können. 

Zumindest Warnstreiks. Das heißt, man verplempert eigentlich mehr oder weniger 

vier Wochen statt gleich zur Sache zu kommen.“  

(Int. 1, Rn. 72) (Metallarbeitgeber) 

Bedeutsam ist hier die Erkenntnis, dass tarifpolitische Symbolhandlungen, 

gerade auch Arbeitskämpfe, auf beiden Seiten akzeptiert und auf ihren 

unterschiedlichen Wirkebenen verstanden werden. Dass Streiks auf 

Arbeitgeberseite wohl kaum erwünscht sind, bedeutet nicht, dass nicht allen 

Beteiligten bewusst wäre, dass sich mitunter nur so überhaupt erst Lösungen 

erreichen lassen, die von den primären Interessengruppen mitgetragen 

werden.  

Reichold irrt deshalb, wenn er den Arbeitskampf als spieltheoretische Dilemma-

Situation darstellt.148 Er geht davon aus, dass eigentlich Kooperationsgewinne 

aus der Verhandlungssituation erwachsen könnten, dass dies jedoch wegen 

der „kooperations- und vertrauensstörenden Wirkung“149 des Arbeitskampfes 

nicht möglich sei. Das vorgebliche Dilemma erwächst dann daraus, dass die 

Gewerkschaften aber andererseits nicht auf das Instrument verzichten können. 

Selbst wenn man von besonderen Situationen absieht, in denen selbst die 

Arbeitgeberseite den Arbeitskampf „braucht“, um die eigene Seite von der 

schwierigen Verhandlungssituation zu überzeugen, so wird die Gewerkschaft 

auch in den übrigen Fällen üblicherweise von einem jedenfalls grundsätzlichen 

Verständnis der Arbeitgeberseite ausgehen dürfen.150  

 

3.2.1.5 Mitternachtsabschlüsse 

 

„Der Durchbruch wurde um 4.20 Uhr in der Stadt der Gold- und Silberschmiede 

verkündet: Fast 16 Stunden lang stand die Tarifrunde für die Metall- und 

Elektroindustrie in Pforzheim auf des Messers Schneide. Doch dann ging 

plötzlich alles erstaunlich schnell. Der baden-württembergische IG-Metall-
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 Reichold, 2005, S. 10. 
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 Reichold, 2005, S. 24. 

150
 Vgl. Ausführungen zu den Grenzen der Anwendbarkeit der Spieltheorie in Kap. 2.4.2 
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Bezirksleiter Jörg Hofmann und Südwestmetall-Chef Otmar Zwiebelhofer traten 

erschöpft, aber erleichtert vor die Mikrofone und präsentierten den Abschluss.“ 

Zeitungsmeldung zum Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie 

2004151 

 

Wer die Begriffe „Tarifabschluss“, „Durchbruch“ und „Mitternacht“ in einer 

Suche bei der Internetsuchmaschine Google platziert, erhält auf Anhieb 8.350 

Treffer.152 

In der Tat erfolgt die Einigung häufig zu später Stunde. Auch hier gibt es 

zunächst Sachgründe: Die Teilnehmer sind in aller Regel in ihren jeweiligen 

Wirkungskreisen hochrangige und vielbeschäftigte Funktionsträger. Trotz der 

Priorität, die eine solche Tarifauseinandersetzung zumindest für die wichtigsten 

Funktionsträger haben wird, findet sich ein Termin vermutlich einfacher in den 

frühen Abendstunden, als etwa am Vormittag. Dementsprechend zieht sich der 

Termin und im Falle des Durchbruchs auch die anschließende Bekanntgabe 

desselben leicht in die Nacht hinein. Dennoch nützt das häufige Auftreten 

solcher Nachtergebnisse auch auf der symbolischen Ebene. Der interviewte 

Funktionär aus der Verkehrswirtschaft nennt sowohl Sach- als auch 

Symbolgründe. 

„Gut, dass man die Termine immer in den Nachmittagsstunden macht, sodass die 

Verhandlungen sich bis in die Nachtstunden hineinziehen, das sieht bestimmt 

ganz toll aus. Aber Terminprobleme spielen wohl auch eine Rolle, das sind ja 

alles Leute, die tagsüber in viele Fragen eingebunden sind. Aber das macht 

natürlich ein tolles Bild. Es ist Nacht, alle sind erschöpft.“ 

(Int. 7, Rn. 547) (Arbeitgeber Verkehrsdienstleistungen) 

Symbolpolitisch wird durch einen Nachtabschluss deutlich gemacht, dass die 

Protagonisten keine Mühe gescheut haben, um im Sinne ihrer 

Interessengruppen zu einem Ergebnis zu kommen. Der Subtext der 

durchwachten Nacht lautet: „Wir haben es uns nicht einfach gemacht“. Auch 
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hier gilt natürlich, dass ein solches Vorgehen typisch, aber nicht zwingend ist. 

Die Ausnahme bestätigt die Regel.153 

 

3.2.2 Symbolhandlungen aus interdisziplinärer Sicht 

 

Das „Symbolhafte“ an tariflichen Aushandlungsprozessen wird in der medialen 

Berichterstattung gerne betont und ist dabei stets negativ konnotiert. So als ob 

Symbolhandlungen per se und aus sich heraus schon abzulehnen seien und 

dies, einer axiomatischen Wahrheit gleich, keiner weiteren Erläuterung bedürfe. 

Eine typischerweise im Rahmen von Tarifverhandlungen auftretende Handlung, 

etwa eine provokative Rede, wird demnach nicht aus gutem Grund 

durchgeführt, sondern nur um ihrer selbst, lediglich der Symbolhandlungen 

wegen.  

Der symbolhafte Charakter etlicher Handlungen im Kontext von tariflichen 

Aushandlungsprozessen wird vorliegend nicht bestritten, wohl jedoch die 

unterstellte Sinnlosigkeit derselben.  

Entfernt man sich vom landläufigen Verständnis der Symbolhandlung und 

betrachtet die Begriffe aus wissenschaftlicher Perspektive, so finden sich 

substanzielle Erkenntnisse insbesondere in der Psychologie, in der 

Verhaltensforschung und in der Soziologie. Auch Felder wie die Theologie oder 

die Kultur- und Sozialanthropologie halten Erkenntnisse bereit:154 letztere 

Disziplin jedoch weniger als man vielleicht meinen möchte. Die Anthropologie 

bespricht den Begriff des Rituals eher am Rande, gerne als ersten Zugang zum 
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 Interessant, jedenfalls vielsagend ist hier der Erfahrungsbericht eines Vorstandsmitglieds 
eines großen norddeutschen Unternehmens, das namentlich ungenannt bleiben möchte: Das 
Vorstandsmitglied berichtete aus den Abschlussgesprächen zu Haustarifverhandlungen, dass 
es am Abend der Abschlussverhandlungen den Wunsch geäußert hatte, noch den „21:00 Uhr-
Zug“ in die Heimatstadt zu erreichen. Da alle Punkte gelöst waren, sollte dies aus seiner Sicht 
kein Problem sein. Dem entsprachen die Verhandlungsführer der Gegenseite jedoch nicht, 
stattdessen zogen die Gewerkschaftsvertreter die Verhandlungen nach Meinung des 
Vorstandsmitglieds völlig unnötig (wörtlich: „ohne Sinn und Verstand“) mit allgemeinem 
Geplänkel in die Länge, bis es nach 23:00 Uhr war. Erst zu diesem Zeitpunkt konnten die 
Gespräche beendet werden. Die gewerkschaftliche Mitteilung an die Belegschaft am nächsten 
Tag enthielt sodann die typische Aussage, wonach es erst „kurz vor Mitternacht“ endlich 
gelungen sei, einen Abschluss zu erreichen. 

154
 Im deutschen Wissenschaftsraum wird synonym der Begriff Ethnologie gebraucht, die 

Begriffe sind nicht trennscharf abzugrenzen. 
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Wertekanon abgelegener Kulturen, ohne darüber hinaus den instrumentellen 

Wert des Rituals in seinen vielschichtigen Wirkweisen selbst näher zu 

beleuchten. Bis heute wurde kein allgemeines Modell zur Wirkungsweise des 

Rituals oder der Symbolhandlung vorgelegt. Auch wird zu Recht kritisiert, dass 

die Anthropologie eher Riten entfernter Amazonasstämme im Blick hat als jene 

der westlichen Welt.155 Das aber, so wird vorliegend vermutet, erschwert die 

Übertragung eines Erkenntnisgewinns der anthropologischen Ritualforschung – 

soweit von einer solchen überhaupt gesprochen werden kann – auf z. B. 

deutsche kollektive Arbeitsbeziehungen. Denn wo nicht einmal die 

gemeinsame Kultur als Klammer gezogen werden kann, verbieten sich 

offenkundig umstandslose Analogiegewinne.    

Fasst man Erkenntnisse anderer Disziplinen zum Forschungsgegenstand 

zusammen, so scheint die Trennung nach Disziplinen „Symbolhandlungen aus 

Sicht der Soziologie“, „Symbolhandlungen aus Sicht der Psychologie“ usw. 

schon deshalb unhandlich, weil die diesbezügliche Forschung keinem 

Wissenschaftszweig eindeutig zuzuordnen ist. Wo Autoren Einsichten zum 

Gegenstand zusammentragen, bedienen sie sich deshalb notwendigerweise 

der Literatur aller zum Thema Forschenden ohne Ansehen der Herkunft. Auch 

sind die Autoren selbst nicht immer eindeutig zuordenbar. So sollen im 

Folgenden beispielsweise die wegweisenden Erkenntnisse des bekannten 

Soziologen Pierre Bourdieu besprochen werden – dieser war aber zugleich 

auch Ethnologe.  

Rituale und Symbolhandlungen wurden vielfach definiert, eine allgemein 

akzeptierte und verwendete Definition steht nicht zur Verfügung. Eine Klammer 

um die jedoch immerhin allgemein anerkannte Ausprägung „Kommunikation“ 

ziehend, soll für den vorliegenden Zusammenhang folgende Definition gelten: 

Symbolhandlungen sind in ihrer kommunikativen Ausprägung eine Form der 

Interaktion zweier oder mehrerer Akteure mittels eines zeitlich überdauernden 

und allgemein anerkannten Systems wahrnehmbarer Handlungen.156  
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In Abgrenzung dazu gibt es Symbolhandlungen, die das Individuum für sich 

selbst durchführt und lediglich individuell erlebt (Zähneputzen, Händewaschen 

vor der Nahrungszubereitung, Frühstücksei, etc.). 

Symbolhandlungen finden sich in allen Kulturen in verschiedenen 

Ausprägungen wieder. Unterschiedliche Symbolhandlungen entsprechen dabei 

unterschiedlichen Zwecken. So dient etwa der Initiationsritus dem Zweck der 

Einführung eines Mitgliedsanwärters in eine bestehende soziale Struktur, hat 

jedoch außerhalb dieser sozialen Struktur keine Bedeutung mehr. Ein 

Übergangsritus wie etwa eine Hochzeit – mit seinem Set aus Symbolen wie 

Brautkleid, Brautstrauß, Gang zum Traualtar etc. – dient der Vollziehung eines 

Übergangs zwischen zwei Lebensphasen und findet sich in allen Kulturen.157  

Bei aller Unterschiedlichkeit verschiedener Symbolzwecke lassen sich im 

Hinblick auf den kommunikativen Charakter von Symbolhandlungen 

verallgemeinerbare Funktionen identifizieren, die auf eine Vielzahl von 

Symbolhandlungen zutreffen. Diese sollen hier kenntlich gemacht werden, um 

anschließend einen Erkenntnisgewinn für den Gegenstand des tariflichen 

Aushandlungsprozesses zu erzielen. 

 

3.2.2.1 Gruppenkohäsion 

 

Eine Funktion besteht darin, eine Kohäsion in sozialen Gruppen zu erzeugen. 

McComas, Besley und Black streichen etwa den besonderen Wert von 

gruppenfördernden Symbolhandlungen im politischen Kontext heraus, wenn sie 

konstatieren, dass diese eine Form von Solidarität unter den Angesprochenen 

erzeugen, ohne dass eine völlige inhaltliche Übereinstimmung zwischen den 

Gruppenmitglieder bestehen muss.158 Politische Akteure, wie Parteien aber 

auch Gewerkschaften, können unter ihren Mitgliedern niemals völlige 

Übereinstimmung erzielen, dennoch hängt ihr Gelingen davon ab, ein 

gemeinsames Auftreten zu erzeugen. So mag innerhalb einer streikenden 
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Belegschaft jemand der Ansicht sein, dass 10 % Lohnerhöhung angemessen 

sind, während sein Nebenmann 4 % für passend hält. Wichtig für die 

Organisation ist jedoch in erster Linie, dass beide in der Konsequenz 

gleichgerichtet handeln – etwa, indem sie dem Streikaufruf folgen oder an einer 

Abstimmung teilnehmen.  

Der Effekt einer solchen durch Symbolhandlungen erzeugten Gruppenkohäsion 

wird auch durch die Organisationskulturforschung belegt.159 Aus dieser 

Erkenntnis werden praktische Ratschläge abgeleitet, die z. B. auf der 

Makroebene für das Gelingen oder Nichtgelingen von Unternehmensfusionen 

genauso bedeutsam sind wie auf der Mikroebene für das erfolgreiche 

„Einleben“ eines neuen Mitarbeiters. So wird etwa für Unternehmensfusionen 

empfohlen, bestehende Symbolhandlungen beim übernommenen 

Unternehmen keineswegs abzuschaffen und damit ungewollt Missachtung 

auszudrücken.160 Auch werden neu zu ersinnende Symbolhandlungen für den 

Übergang empfohlen, um das Zusammenwachsen unterschiedlicher 

Unternehmenskulturen zu erleichtern.161  

Bezogen auf den Prozess der Tarifverhandlungen ergeben sich aus der 

Kohäsionsfunktion aufschlussreiche Ableitungen. Zunächst kann konstatiert 

werden, dass Symbolhandlungen integraler Bestandteil der Wirtschaftswelt 

insgesamt sind. Weshalb bemängeln Journalisten von den unzähligen 

Symbolhandlungen in der Wirtschaftswelt vor allem jene im Zusammenhang 

mit Tarifverhandlungen? Oder zugespitzter: Wer das Symbolhafte im Rahmen 

von Tarifverhandlungen belächelt, macht damit zunächst einmal sein eigenes 
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Unwissen zur Funktion und Wirkweise von Symbolhandlungen in der Wirtschaft 

deutlich.  

Ferner ist die Funktion der Kohäsion unter nicht völlig interessenhomogenen 

Individuen sowohl für Arbeitgeber-, wie auch für Arbeitnehmerverbände 

bedeutsam. Mobilisieren kann nur, wer Interessen seiner Mitglieder bündeln 

und in gleichgerichtete Handlungen transformieren kann. Allein schon um 

dieser Funktion willen können Tarifparteien nicht ohne Weiteres, d.h. ohne 

hochwirksame Substitute, auf Symbolhandlungen verzichten. Selbst eine 

Entwertung der Symbole ist insoweit bereits problematisch.162 

 

3.2.2.2 Selbstkundgabe und Wertebestätigung durch Artefakte 

 

Aus den Forschungen von Edgar Schein lässt sich der Gedanke ableiten, dass 

neben anderem den sog. Artefakten eine besondere Bedeutung für das 

Zugehörigkeitsgefühl des Individuums zu einer Gruppe bzw. Organisation 

zukommt. Hieraus ergibt sich eine zweite Funktion von Symbolhandlungen. 

Diese Artefakte umfassen phänomenologisch alle erlebbaren, beobachtbaren 

Vorgänge und Tatsachen, also insbesondere auch Symbolhandlungen, wie sie 

in jeder Organisation anzutreffen sind.163  

In Scheins Drei-Stufen-Modell manifestiert sich die Organisationskultur dabei in 

drei Ebenen. Die tiefste Ebene ist jene der Grundannahmen („basic 

assumptions“), die die Organisation über sich selbst hat. Diese mögen so 

selbstverständlich sein, so tief in der Unternehmensgeschichte verwurzelt sein, 

dass sie nicht einmal durchgängig bewusst wahrgenommen werden.164 Eine 

Ebene darüber befindet sich jene der Werte und Normen, welche die 

Betriebskultur natürlich maßgeblich beeinflussen und auch auf den 

Grundannahmen der unteren Ebene fußen, diesen jedenfalls nicht 
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widersprechen können.165 Als dritte Ebene beschreibt Schein schließlich jene 

der Artefakte, welche sich durch bewusste, erlebbare, sichtbare Merkmale 

auszeichnet. Zwischen den Artefakten und den Grundannahmen lassen sich 

dementsprechend häufig Verbindungen ziehen.166  

In einem mittelständischen Unternehmen in Baden-Württemberg ist es 

beispielsweise ein sichtbares Kennzeichen – ein Artefakt – zu Besprechungen 

absolut pünktlich zu erscheinen. Lieber nicht zu früh, keinesfalls jedoch zu 

spät. Unpünktlichkeit – auch wenn es sich nur um zwei Minuten handelt – wird 

auch von hochrangigen Managern stets durch eine konkrete Erklärung 

entschuldigt.  

Dieses sichtbare Merkmal, dass in seiner Ausprägung von Neubeschäftigten 

und Außenstehenden nicht immer sofort verstanden wird, fußt eine Ebene 

tiefer auf den Werten „Pünktlichkeit“ und „Zuverlässigkeit“, welche für diese 

Organisation eine sehr hohe Priorität haben. Die besondere Betonung der 

Pünktlichkeit als Bestandteil des Wertekanons basiert wiederum eine Ebene 

tiefer auf dem Selbstverständnis dieses Unternehmens: Es handelt sich 

nämlich um ein Verkehrsunternehmen. Das Unternehmen ist stolz darauf, 

häufig das pünktlichste Verkehrsunternehmen seiner Region zu sein und dafür 

Bonuszahlungen der Gebietskörperschaft zu erhalten. Wenn es schon – so die 

dahinterliegende Annahme – die Kollegen „draußen im Betriebsdienst“ 

schaffen müssen pünktlich zu sein, so wird dies von den Mitarbeitern im 

Innendienst allemal zu erwarten sein.167 

Im Kontext tariflicher Aushandlungsprozesse lassen sich ebenfalls 

Rückschlüsse zwischen sichtbaren Symbolen – Artefakten – und darunter 

liegenden Werten und Grundannahmen ziehen. So neigt die Gewerkschaft IG 

Metall im Quervergleich etwa zur IG BCE schneller und häufiger zu 

Streikmaßnahmen. Im Gespräch mit Funktionären zeigt sich, dass Funktionäre 

der IG BCE ihre Organisation sehr stark über die Funktion des Sozialpartners 

definieren. IG Metall-Funktionäre sehen für sich zwar ebenfalls eine solche 
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Rolle, jedoch eingeschränkter. Sie betonen darüber hinaus den Charakter ihrer 

Organisation als „Kampfgewerkschaft“. Mit einem solchen Selbstverständnis 

verträgt sich die nur seltene Verwendung des Streiks als Arbeitskampfmittel 

schwerlich. 

Eine weitere Funktion von Symbolhandlungen ist deshalb offenbar die 

Preisgabe der tiefer liegenden Werte und Normen, aber auch des 

Selbstverständnisses derer, die die Symbolhandlung anwenden.168 Dazu passt 

die Herangehensweise von Anthropologen, die als Zugang zum Wertekanon 

der ihnen noch unbekannten Kulturen zunächst die sichtbaren Ausprägungen – 

hierzu zählen Symbolhandlungen und Symbole – analysieren.169 Keine 

Organisation kann sich von solchen Elementen frei machen, d.h. sich selbst 

das Vorhandensein einer Kultur absprechen. Wenn dem aber so ist, so müssen 

sich das Selbstverständnis und die damit korrespondierenden Werte und 

Normen auch zwingend in Symbolen und Ritualen manifestieren. 

Weitergedacht geht es mit Behrends gesprochen auch um die Frage, ob 

Organisationen eine Kultur haben, oder nur sind.170 Haben sie Kultur, so lässt 

sich diese zumindest eingeschränkt auch strategisch einsetzen. Sichtbare 

Artefakte wie Symbole lassen sich dann zielgerichtet verwenden um bewusste 

Botschaften auszusenden. Dass dies möglich ist, wird zumindest von einem 

Teil der Literatur angenommen.171  

Jedoch spricht viel dafür, dass Organisationen zugleich auch Kulturen sind, 

d. h., sie können nicht anders als ihre Kultur auch zu kommunizieren. 

Beispielsweise hieße dies für die am tariflichen Aushandlungsprozess 

beteiligten Akteure als unbedingte Träger von Organisationskultur, dass sie auf 

Symbolpolitik selbst dann nicht völlig verzichten könnten, wenn sie dies absolut 

wollten. Im Sinne des Kommunikationsaxioms von Paul Wazlawick „Man kann 
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nicht nicht kommunizieren“172 würde selbst ein krampfhafter Verzicht auf 

Symbole eine Aussage über die Organisation erlauben. In diesem Falle würde 

sich die Organisation vielleicht als besonders nüchtern und technokratisch 

ausnehmen.  

 

3.2.2.3 Beglaubigung der Zuverlässigkeit von Botschaften 

 

Aus der Perspektive der soziologischen Literatur ergibt sich eine weitere 

Funktion insbesondere aus den Arbeiten des Soziologen und Ethnologen 

Pierre Bourdieu.  

Mit seinem Standardwerk der Soziologie „Die feinen Unterschiede“173 

beschrieb er 1979 das Konglomerat aus subtilen und weniger subtilen 

Verhaltensweisen, die – sich im Ganzen als Habitus ausdrückend – für jeden 

Betrachter jenseits des gesprochenen Wortes offenkundig werden lassen, wo 

ein Individuum im sozialen Raum situiert ist. Bestimmte Verhaltensweisen 

enthalten demnach eine symbolische Zuschreibung, die es dem Akteur 

ermöglicht, sich nonverbal und doch unmissverständlich einem bestimmten 

sozialen Milieu bzw. einer bestimmten Klasse zuzuordnen.  

So schreibt Bourdieu am Beispiel der Kunst bzw. der zur Schau gestellten 

Kunstkennerschaft: 

„Von Bedeutung und Interesse ist Kunst einzig für den, der die kulturelle 

Kompetenz, d.h. den angemessenen Code besitzt. (...) Dies bildet die 

Voraussetzung jener elementaren Form von Erkenntnis: dem Wieder-Erkennen 

der einen Epoche, eine Schule oder einen Autor prägender Stile (...). Wem dieser 

Code fehlt, der fühlt sich angesichts dieses scheinbaren Chaos an Tönen und 

Rhythmen, Farben und Zeilen ohne Vers und Verstand nur mehr überwältigt und 

verschlungen.“
174 

Und an anderer Stelle: 
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„Geschmack klassifiziert. Die sozialen Objekte, Klassifizierende, die sich durch die 

Klassifizierung selbst klassifizieren, unterscheiden sich voneinander durch die 

Unterschiede, die sie zwischen schön und hässlich, fein und vulgär machen und 

in denen sich ihre Position in den objektiven Klassifizierungen ausdrückt oder 

verrät.“175  

In seinen Studien beschreibt Bourdieu die Bedeutung, die dabei Gesten und 

Symbolen innewohnt. So mag der Angehörige des gehobenen Mittelstands 

oder gar der „nouveaux riches“ ebenso über edles Besteck verfügen wie der 

Angehörige der genuinen Oberschicht, des alten Geldadels – im Gegensatz zu 

ersteren werden Merkmale der Hochpreisigkeit bei letzteren jedoch nur sehr 

subtil durch eine unauffällige Gravur zum Ausdruck kommen. Andere 

Unterschiede zeigen sich im Gegensatz von Quantität und Qualität, etwa beim 

Essen. Ausladende All-you-can-eat-Platten versus haute cuisine in mehreren 

Gängen – Profanes wie die Wahl der Speise verrät Klassenunterschiede.  

Neben solcherart beobachtbarer Verhaltensweise zeigt sich die 

Gruppenzugehörigkeit im Habitus des Akteurs. Das eigene Verhältnis zur 

sozialen Welt bzw. den sich selbst zugeschriebenen Stellenwert offenbart der 

Akteur sehr wirksam durch das Ausmaß, durch welches er sich berechtigt fühlt, 

Raum und Zeit seiner Mitmenschen in Beschlag zu nehmen. Dies zeigt sich 

über die Haltung, vermittels „selbstsicher-ausgreifender“ oder „zurückhaltend-

knapper Gesten“176 im Gegensatz zu jenem, der vielleicht nur „wichtig tut“, sich 

also mit ungelenken Selbstzuschreibungen („z. B. das sog. name-dropping, bei 

dem der Verwender stets bemüht ist, die Namen relevanter Persönlichkeiten 

oder Organisationen, mit denen er in Kontakt steht, mehr oder minder 

unterschwellig zu erwähnen) Bedeutung gleichsam zufächert, die anderen qua 

Stand zugebilligt wird.  

Mag ein Merkmal alleine auch in der Regel nicht genügen – in der Summe 

„beweisen“ Lebensstil und Habitus des Akteurs zuverlässig seine 

Klassenzugehörigkeit, ohne dass dies vom Akteur in Worte gefasst werden 

müsste. 
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Neuere Forschung bestätigt empirisch die praktische Bedeutung habituellen 

Auftretens in Karriereverläufen und zugleich die Bedeutung, die Symbolen und 

symbolischen Handlungen in der Wirtschaftswelt zukommt. So weist der auf 

diesem Gebiet führende Darmstädter Soziologe Michael Hartmann empirisch 

nach, dass Angehörige des gehobenen Bürgertums weit überproportional in 

den obersten Führungskreisen von Wirtschaft, Justiz und Verwaltung 

(eingeschränkt auch in der Wissenschaft) vertreten sind.177 Als 

Distinktionsmerkmal dienen dabei nicht in erster Linie Bildungsabschlüsse (wie 

etwa die Promotion) oder andere typische Karrieremerkmale – seien es durch 

Auslandserfahrung gesammelte Weltläufigkeit oder gute Noten. Diese werden 

auch von Angehörigen niedrigerer Schichten erworben. Zwar sind derlei 

Merkmale im Lebenslauf durchaus erwünscht und üblich, jedoch dient 

innerhalb des so gebildeten Pools aus potenziell fähigen Geschäftsführern und 

Vorstandsmitgliedern die Milieuzugehörigkeit als weiteres – häufig 

entscheidendes – Distinktionsmittel. 

So weist Hartmann auf die Bedeutung des sog. Dresscodes hin, dem insoweit 

als äußerliches Merkmal Symbolkraft zukommt: 

„Die intime Kenntnis der Dress- und Verhaltenscodes ist von so großer 

Bedeutung, weil sie signalisiert, ob ein Kandidat mit den ungeschriebenen Regeln 

in diesen Kreisen vertraut und auch bereit ist, sie zu akzeptieren. Das verrät man 

unter anderem mit der Wahl der Kleidung. Wer handgenähte ungarische Schuhe 

trägt, beweist Geschmack, wer zum Vorstellungsgespräch mit einer Fliege um 

den Hals erscheint oder einen auffälligen Ring am Finger hat, genau das 

Gegenteil.“178 

Der Akteur kommuniziert seine Gruppenzugehörigkeit demnach über die 

Symbolkraft seiner Kleidung sowie der Accessoires. Aus dem Symbol 

„protziger Ring“ leitet der Beobachter die Zugehörigkeit zu einer Schicht 

unterhalb des gehobenen Bürgertums ab, ebenso – jedoch nur in diesem 

Kontext – an der Fliege.  

                                                        
177

 Hartmann, 1996; 

Hartmann, 2002. 

178
 Hartmann, 2002, S. 122. 



Innovationspotenziale im Ablauf von Tarifverhandlungen                                       124 
 

Praktisch sind die Symbole noch deutlich subtiler und nicht mit einem raschen 

Blick in das Bewerberhandbuch zu korrigieren. So verweist Hartmann auf die 

Umgangsformen. „Der gekonnte Umgang mit der Weinkarte gehört ebenso 

dazu, wie die freundliche, zugleich aber gesellschaftliche Distanz 

ausdrückende Behandlung untergeordneten Personals.“179 Zwar lassen sich 

auch Benimmregeln erlernen, doch erkennen sich die Angehörigen des 

gehobenen Bürgertums gerade auch am nonchalanten Umgang mit den 

„Regeln“ oder Symbolhandlungen, sei es bei der Speiseaufnahme oder im 

Umgang mit Angestellten. Gerade wer die Regeln qua Erziehung verinnerlicht 

hat und seine Klassenzugehörigkeit nicht beweisen muss, sieht sich in der 

Lage, derlei Symbolhandlungen einmal pointiert zu durchbrechen. Im 

Gegensatz dazu neigt derjenige, der sich die sog. Benimmregeln erst in 

späteren Jahren mühsam angeeignet hat, zu einem steiferen, etwas hölzernen 

Umgang mit den Regelwerken.  

Ein weiteres Distinktionsmerkmal ist der Umfang der Allgemeinbildung sowie 

das sprachliche Ausdrucksvermögen. So berichtet Hartmann von einem 

Vorstandsmitglied eines Autokonzerns, der mit Bewerbern um vakante 

Spitzenpositionen ausschließlich über Opern und Musik spricht. Im Vertrauen 

darauf, dass seine Mitarbeiter ohnehin niemanden in die engere Auswahl 

gelangen lassen, der fachlich nicht geeignet ist, konzentriert er sich ganz auf 

die Distinktion, die sich aus der Kenntnis und dem Geschmack in einem 

bestimmten Zweig der Kunst, hier der klassischen Musik, ergibt.180  

Welcher Erkenntnisgewinn ergibt sich aus dem Vorstehenden für die 

kommunikative Ausprägung der Funktion der Symbolpolitik? Die Soziologie, die 

sich – gleichsam nebenbei und ohne dies immer so deutlich zu benennen – mit 

Symbolen, symbolischen Handlungen und Ritualen befasst, hält für den 

vorliegend behandelten Zusammenhang zumindest zweierlei relevante 

Erkenntnisse bereit. Man mag beim Begriff „Ritual“ vielleicht das Bild 

abgelegener Indianerstämme vor Augen haben – doch auch die Angehörigen 

der modernen „westlichen Welt“ kommunizieren täglich hundertfach über 

Symbole. Es zeigt sich am Beispiel der individuellen Schichtzugehörigkeit: Was 
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sich plump auszusprechen schlicht verbietet: „Ich gehöre der Oberschicht an. 

Ich stehe über Dir“, wird stattdessen subtiler oder für jedermann unverkennbar 

über Symbole (Kleidung, Fahrzeug, Wohnmilieu), symbolische Handlungen 

(Umgangsformen, Tischmanieren bzw. „Tischriten“) bzw. insgesamt über den 

Habitus dokumentiert. Abgerundet werden diese Ausdrucksmöglichkeiten 

durch einen spezifischen Fundus an Kenntnissen, die typischerweise im breiten 

Volk nicht vorhanden sind, also etwa tiefergehende Kunstkenntnisse. Die 

Soziologie spricht in diesem Zusammenhang von Sozialkapital,181 einem 

Konzept, welches auch in wirtschaftswissenschaftlichen Kontexten adaptiert 

wurde.182  

Zweitens zeigt die Soziologie die Zuverlässigkeit der beobachtbaren Symbole 

und Symbolhandlungen. Mag man einzelne Merkmale auch kopieren, so ist im 

Ganzen ein Erlernen der spezifischen Symbolhandlungen der Angehörigen der 

jeweiligen sozialen Schichten kaum möglich. In den zuvor skizzierten 

Zusammenhängen in der Karriereforschung bildet die inhaltliche 

Zuverlässigkeit der übermittelten Information einen eigenen Wert. Die über 

Gesten, Symbole und Symbolhandlungen vermittelte Aussage „ich bin ein 

Angehöriger des gehobenen Bürgertums“ ist weit zuverlässiger und 

glaubwürdiger als dieselbe Aussage – lediglich verbal formuliert.  

Eine solche Zuverlässigkeit ist auch im Tarifgeschehen regelmäßig 

wünschenswert. Die Verhandlungsführer können entspannt nachmittags um 

Drei vor die Kamera treten und mündlich kundtun, dass nach harten 

Verhandlungen kein anderer Kompromiss zu erzielen war. Oder sie können 

dieselbe Aussage morgens um Vier mit sichtbaren Zeichen der Erschöpfung 

treffen. Die Glaubwürdigkeit im letzteren Falle ist ungleich höher. Eine weniger 

transparente Kommunikation kann im Gegenteil negativ ausgelegt werden, wie 

ein Interviewpartner darlegt: 

„In (...) hatte ich schon mit den Jahren eine Vertrauenskultur mit dem ein oder 

anderen Unternehmen. Und das wächst dann, weil mal eine Zeit lange 
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zusammenarbeitet und Abmachungen eingehalten wurden. Da reden manche 

von Kungelei, das ist Blödsinn.“ 

(Int. 2, Rn. 179) (NGG) 

In diesem Kontext scheinen Tarifparteien gut beraten, ebenso wie andere 

Akteure der Wirtschaftswelt dies tun, nicht alleine auf das gesprochene Wort zu 

vertrauen, sondern weiterhin Symbole und Symbolhandlungen zu verwenden.  

Teilt etwa die Gewerkschaft mit, in einem Betrieb zu einem unbefristeten Streik 

fähig und willens zu sein, wird die Arbeitgeberseite zumindest dann skeptisch 

sein, wenn es widersprechende Indikatoren gibt. So z. B., wenn die 

Mobilisierung im fraglichen Betrieb in der Vergangenheit nicht erfolgreich war. 

Ein dreistündiger Warnstreik – offensichtlich ein Symbol der Stärke – vermittelt 

daher dieselbe Aussage, allerdings weitaus zuverlässiger.  

 

3.2.2.4 Subtile Kommunikation 

 

Fernerhin bietet die Kommunikation über Symbole die Möglichkeit, subtil zu 

kommunizieren. Denn auch die Tarifpolitik kennt Aussagen, die sich 

wortwörtlich verbieten und den feinsinnigeren Weg über Symbolhandlungen 

sinnvoll erscheinen lassen. So können Gewerkschafter schwerlich 

konstatieren: „Teile unserer Mitglieder sind intellektuell einfach strukturiert und 

nicht bereit, längere und inhaltlich anspruchsvollere Texte zu lesen“. Indirekt 

tun sie dies jedoch. So greifen sie auf Marktplatz- und 

Betriebsversammlungsreden – Politikern nicht unähnlich – auf eine bewusst 

verkürzende und bildliche Sprache zurück, anstatt aus dem Geschäftsbericht 

des jeweiligen Unternehmens oder aus der Gemeinschaftsdiagnose der 

führenden deutschen Wirtschaftsinstitute („Frühjahrsgutachten“) zu zitieren. 

Irrelevant ist dabei, dass dies inhaltlich weit aufschlussreicher sein dürfte.  

Wer Symbolhandlungen verwendet, kommuniziert – bewusst oder unbewusst. 

Ergebnisse der Soziologie legen, wie gezeigt wurde, den Schluss nahe, dass 

die Verwendung von Symbolen und symbolischen Handlungen in der 

Tarifpolitik in Analogie zu ähnlichen Prozessen in Wirtschaft und Gesellschaft 

zumindest zur Unterstützung, teilweise auch zur Substitution der verbalen 
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Kommunikation geeignet ist. Sie ermöglichen eine subtile und zugleich 

glaubwürdige Übermittlung von Informationen.  

Arbeitgeberseitig wäre dieser Effekt schon aus personalwirtschaftlicher Sicht zu 

begrüßen, da motivational wirkende Metafaktoren, wie etwa die 

Arbeitszufriedenheit, durch entsprechend gesteigerte Transparenz jedenfalls 

prinzipiell profitieren.183 Auch kennt die Personalforschung mit dem Konstrukt 

des Psychologischen Vertrages durchaus eine subtile Ebene, in der viele 

unterschwellige wechselseitige Erwartungen zusammengefasst sind.184 Der 

Psychologische Vertrag sammelt jenseits des arbeitsrechtlichen 

Vertragsbegriffes das Set aus tieferliegenden gegenseitigen Ansprüchen die 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber aneinander stellen, ohne dass sie irgendwo 

niedergeschrieben sind, soweit sie sich ihrer Natur nach überhaupt zur 

Niederschrift eignen.185 Zugleich ist bekannt, dass die Nichterfüllung dieses 

Vertrages ebenso oder noch schwerer wiegen kann, wie die Nichterfüllung des 

juristischen Arbeitsvertrages. So wiegt eine "innere Kündigung" des 

Mitarbeiters auf der Kostenseite für den Arbeitgeber oft schwerer als eine echte 

Kündigung. 

Gegenstand des Psychologischen Vertrags können Karriereerwartungen oder 

Extra-Rollenverhalten186 sein, ebenso wie Entlohnungsbedingungen. Plastisch 

formuliert: Ein Arbeitsvertrag wird nicht die Worte enthalten: "...und die Parteien 

gehen davon aus, dass der Arbeitnehmer von Zeit zu Zeit im Rahmen der 

Tarifverhandlungen einen ordentlichen Schluck aus der Pulle erhält", 

gleichwohl werden die Beschäftigten diese Erwartung ganz offen untereinander 

und im Zweifel auch im Sprechchor vor dem Werkstor kundtun.    

                                                        
183

 Die Arbeitszufriedenheit beeinflusst relevante personalwirtschaftliche Faktoren wie z. B. die 
Fehlzeitenqoute oder die Fluktuation. Sie wirkt dadurch gewissermaßen wie ein Metafaktor. 
Vgl. Determinanten der Arbeitszufriedenheit bei Martin, 2003, S. 28 f. 

184
 Grundlegend Rousseau, 1995; 

Bartscher-Finzer / Martin, 2003, S. 53 ff. 

185
 Bartscher-Finzer / Martin, 2003, S. 54, 57. 

186
 Der juristische Arbeitsvertrag kennt den Treuebegriff, aus dem neben anderem abgeleitet 

wird, dass der Arbeitnehmer gehalten ist, außerhalb des Arbeitsplatzes nicht in ehrenrühriger 
Weise von seinem Arbeitgeber zu sprechen. Der Psychologische Vertrag geht weiter, wenn er 
im Gegenteil die Erwartung des Arbeitgebers enthält, dass nicht nur nicht negativ, sondern 
explizit positiv vom Arbeitgeber gesprochen wird. Dieses Verhalten stellt einen Teilbereich des 
Extra-Rollenverhaltens dar. Vgl. Matiaske / Weller, 2003, S. 95. 



Innovationspotenziale im Ablauf von Tarifverhandlungen                                       128 
 

Wenn, was nun kein ungewöhnliches Szenario darstellt, diesen Erwartungen 

nicht in dem Maße entsprochen wird, wie es gewünscht ist – etwa weil es die 

wirtschaftliche Situation nicht erlaubt, so ist es im Sinne der 

Tarifvertragsparteien, insbesondere aber auch des Arbeitgebers, wenn diese 

Gründe möglichst transparent gemacht werden. Nur so ist sichergestellt, dass 

die Psychologischen Arbeitsverträge nicht unnötig belastet werden. Die 

Kommunikation über Symbole ermöglicht eine direkte Ansprache dieser Ebene, 

die zugleich passgenau und glaubwürdig ist.  

 

3.2.2.5 Selbstvergewisserung und Handlungsnormierung  

 

Eine fünfte Funktion von Symbolhandlungen besteht nach Durkheim und 

anderen in der Bestätigung von Werten. Aus psychologischer Sicht ist dies für 

soziale Gruppen insbesondere – aber nicht nur – dann bedeutsam, wenn sich 

das Umfeld im Umbruch befindet bzw. einschneidende Ereignisse anstehen. Im 

gegenseitigen Bestätigen ihrer Werte und Normen finden die 

Gruppenmitglieder dann Halt. Durkheim spricht in diesem Zusammenhang von 

„mechanischer Solidarität“.187  

Ein Beispiel ist der Umgang einer Familie (Gruppe) mit dem Tod eines 

Angehörigen (Umbruch). Natürlich stellt das darauf folgende hochritualisierte 

Set aus Handlungen (Anlegen schwarzer Kleidung, Grabrede, Verwendung 

bestimmter Blumen etc.) nüchtern betrachtet einen Übergangs- bzw. 

Transformationsritus dar. Doch zugleich gehört der Tod eines Angehörigen zu 

den wenige Gelegenheiten, bei denen auch im Alltag an Religion nicht 

interessierte Menschen auf die Dienste eines Geistlichen zurückgreifen. Die 

Grabrede auf den Verstorbenen enthält in der Regel eine Fülle von biblischen 

bzw. anderweitigen religiös-moralischen Bezügen (Der Tote war ehrlich, 

treusorgend, hart arbeitend...) und dient so in dieser Krisensituation einer 

gemeinsamen Rückbesinnung und gegenseitigen Versicherung auf kollektive 

Werte.  
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Im Rahmen tariflicher Aushandlungsprozesse sehen sich zumindest 

Angehörige der Gewerkschaft ebenfalls nicht selten äußerem Druck 

gegenüber. Wo etwa Medien von außen Druck aufbauen („Arbeiter zerstören 

mit überzogenen Erwartungen das zarte Pflänzlein Konjunktur...“), dient die 

gemeinsame ritualisierte Handlung, sei es das gemeinsame Demonstrieren 

oder der Arbeitskampf, der Selbstvergewisserung. „Wir haben berechtigte 

Ansprüche“ könnte die Aussage einer solchen Handlung lauten. Den 

Angehörigen der Lokführergewerkschaft GDL dürfte das noch gut in Erinnerung 

sein. Als diese sich 2007 anschickte, neben der etablierten Gewerkschaft 

Transnet (heute Eisenbahnverkehrsgewerkschaft – EVG) selbst ambitionierte 

Tarifforderungen zu formulieren, brach ein Sturm der Entrüstung, von der 

Konkurrenzgewerkschaft sowie vom Arbeitgeber genauso wie von Seiten der 

Medien und der Politik, über die Organisation herein. Dass dies im Inneren zu 

einem starken Bedürfnis nach Selbstvergewisserung, manifestiert durch 

wochenlange Streiks, führte, hätte Émile Durkheim nicht überrascht.  

Neben solchen unmittelbaren und auf die konkrete Tarifauseinandersetzung 

gemünzten Situationen mögen auch allgemeinere Erscheinungen der 

Arbeitswelt, etwa die Globalisierung oder die Bedrohung durch Arbeitslosigkeit, 

einen diffusen sozialen Druck auslösen, der sich dann im Bedürfnis der 

gemeinsamen Symbolhandlung mit anderen „Betroffenen“ manifestiert.188  

Schließlich dienen die Symbolhandlungen der Handlungsnormierung.189 Sie ist 

ein Bedürfnis aller Kulturen und zeigt sich auf gesamtstaatlicher Ebene, 

sozusagen im Großen, im Erlassen von Gesetzen und Verordnungen. Im 

Kleinen sorgen die sog. „ungeschriebenen Regeln“ für eine zwar nicht formal 

strafbewehrte, aber ebenfalls wirkmächtige Normierung. Beispielsweise zeigt 

sich dies im Umgang mit Geschenken. Aus dem Alltag bekannt sind 

Situationen, in denen ein solches erwartet wird: So etwa beim Krankenbesuch 

oder bei Hochzeiten. Es ist gesellschaftlich verpönt ein Geschenk 
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angemessener Größe einfach abzulehnen und in vielen Situationen muss ein 

Geschenk auch erwidert werden. Ein Geschenk soll nicht weiterverschenkt 

werden. Es soll neu sein und nicht einfach aus dem Hausstand des 

Schenkenden entnommen sein, außer wenn es doch wertvoll ist. 

Selbstgebasteltes ist willkommen – aber eher von Kindern.  

Die Liste der Do’s und Dont’s ließe sich noch eine Weile fortsetzen, obwohl der 

Umgang mit Geschenken eine der profaneren Angelegenheiten des täglichen 

Lebens darstellt. Umso mehr lässt sich das Bedürfnis nach Normierung bei 

Tarifverhandlungen verstehen, die immerhin komplexe und wirtschaftlich 

bedeutsame kollektive Konfliktsituationen darstellen.  

Der Gesetzgeber ist diesem Bedürfnis zunächst ganz grundlegend mit 

Art. 9 Abs. 3 GG nachgekommen, wo die Grundlagen tarifpolitischer Betätigung 

grundgesetzlich geschützt sind. Flankiert wird Art. 9 Abs. 3 GG durch 

einfachgesetzliche Vorgaben (insbesondere Tarifvertragsgesetz) und eine sehr 

ausgeprägte Rechtsprechung. So ist etwa der gesamte Bereich des 

Arbeitskampfrechtes normativ nur durch die Rechtsprechung begrenzt. 

Dennoch verbleiben auch den Aushandlungsprozess betreffend 

Regelungsgegenstände, welche die Parteien selbst normieren und die ihren 

Ausdruck teilweise in Symbolen und Symbolhandlungen finden. Beispielsweise 

wird erwartet, dass die verhandelnden Akteure es sich nicht leicht machen – 

kommuniziert wird die Erfüllung dieser Erwartung wirksam durch nächtliche 

Marathonsitzungen und andere Symbolhandlungen. 

 

3.2.2.6 Übermittlung der Sachinformation und Rückversicherung 

 

Schließlich müssen noch zwei weitere Funktionen benannt werden, die sich 

nicht ohne Weiteres aus der Forschung ergeben, aber so augenfällig und 

relevant sind, dass sie in einer solchen Aufzählung nicht fehlen dürfen. 

Zunächst die Sachinformation. In aller Regel soll neben anderem natürlich 

auch eine schlichte Sachinformation übermittelt werden. Und ferner eine 

Funktion, die sich als „Rückversicherung“ beschreiben lässt. Selbstverständlich 

müssen die Parteien zwischendurch vorfühlen, ob sie mit dem 
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eingeschlagenen Kurs durch ihre Interessengruppen noch Unterstützung 

erfahren. Kommt z. B. ein Warnstreik nur zögerlich zustande, wird ein 

aufwändigerer unbefristeter Arbeitskampf wohl erst Recht nicht auf die 

Zustimmung der Mitglieder treffen. Diese Tatsache ist im Zweifel beiden Seiten 

bewusst und nimmt Einfluss auf den Fortgang der Verhandlungen.  

 

3.2.3 Funktionsschema von Symbolhandlungen bei Tarifverhandlungen 

 

Zusammengefasst dienen Symbolhandlungen einer Reihe von relevanten 

Zielen und Zwecken: 

 der Gruppenkohäsion, auch bei – im Detail – divergierenden Interessen 

 der Selbstkundgabe durch Artefakte 

 dem Bedürfnis nach Wertebestätigung innerhalb der Gruppenmitglieder 

 der subtilen Kommunikation von Gegenständen, die einer direkten 

Ansprache nur begrenzt zugänglich sind 

 der „Beglaubigung“ der Zuverlässigkeit von Informationen 

 dem Bedürfnis nach Handlungsnormierung 

 der Rückversicherung über den eingeschlagenen Kurs  

 der zu übermittelnden Sachinformation 

 

Ausgehend von der grundlegenden Bedeutung von Symbolhandlungen als 

Mittel der Kommunikation soll an dieser Stelle ein komplexitätsreduzierendes 

Funktionsschema erarbeitet werden. Basierend auf den theoriebasierten 

Vorüberlegungen in Kap. 2.4 wird als Grundlage für ein solches 

Funktionsschema einerseits das „Vier-Seiten-Modell der Kommunikation“ von 

Schulz von Thun herangezogen, daneben muss es jedoch auch mit den 

Prämissen und Schlussfolgerungen der Sozialtheorie übereinstimmen.  
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Abb. 4: Schema Symbolhandlungen als Mittel der Kommunikation 
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Versucht man auf dieser Grundlage, im speziellen Zusammenhang tariflicher 

Aushandlungsprozesse ein handhabbares Kommunikationsschema zu 

skizzieren (Vgl. Abb. 4), so ist – ausgehend von der allgemeinen Annahme, 

dass (Tarif)symbole eine Form kommunikativen Handelns darstellen – jede 

durchgeführte Symbolhandlung zunächst als eine Nachricht zu deuten.  

Die Nachricht hat mehr als einen Sender, in der Regel wird von einer oder 

mehreren Sendergruppen auszugehen sein. Auch hat sie eine Vielzahl von 

Empfängern, die sich in der Regel in verschiedene Empfängergruppen 

(Interessengruppen) unterteilen lassen. Die so identifizierte Nachricht hat stets 

mehrere Zwecke oder Ziele.  

Entsprechend zeigt Abbildung 4 den Zweck „Sachinformation“ neben 

„Selbstkundgabe“, „Rückversicherung“, „Handlungsnormierung“, 

„Wertebestätigung“ und „Beglaubigung“. Im Abgleich mit den vier Ebenen des 

Modells nach von Thun entsprechen die Ebenen bzw. Ziele „Sachinformation“ 

und „Selbstkundgabe“ unmittelbar den Pendants, während die Ebenen 

„Beziehung“ und „Appell“ den Zielen „Handlungsnormierung“, 

„Wertebestätigung“, „Beglaubigung“ und „Rückversicherung“ immanent sind.  

Wendet man das Schema z. B. einmal grob auf die Symbolhandlung 

„Mitternachtsabschlüsse“ an, so lässt es sich wie folgt beschreiben:  

1) Eine Sendergruppe, in diesem Fall die Verhandlungsbeteiligten beider 

Seiten, wenden sich mit einer Symbolhandlung an die Öffentlichkeit.  

2) Es handelt sich beispielsweise um die Symbolhandlung 

„Mitternachtsabschluss“.  

3) Diese Symbolhandlung als Form kommunikativen Handelns transportiert 

auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche Informationen.  

4) Auf der „Sachebene“ wird zunächst mitgeteilt: Wir sind nicht unmittelbar, 

sondern erst zu einem späten Zeitpunkt zu einem Ergebnis gelangt.  

5) Auf der Ebene der „Selbstkundgabe“ wird mitgeteilt: Es fiel uns nicht 

leicht, es wurde nur mühsam eine Einigung errungen. Und: „Wir haben 

unsere Aufgabe ernst genommen. Wir haben nicht geruht, bis es zum 

Durchbruch kam.“ 
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6) Diese Information hätte auch wörtlich, also jenseits aller 

Symbolhandlungen nachmittags um 15:00 Uhr übermittelt werden können – 

jedoch mit weniger Glaubwürdigkeit. Auf der Ebene „Beglaubigung“ teilt die 

Sendergruppe somit mit: Es war nicht einfach, die Uhrzeit und unser 

abgekämpftes Auftreten beweisen es.  

7) Auf der Ebene „Wertebestätigung“ vermitteln die Parteien dennoch: Es 

hat sich gelohnt zu kämpfen, wir hätten kein so gutes Ergebnis, wenn wir 

uns nicht gemeinsam angestrengt hätten.  

8) Die Ebene der „Handlungsnormierung“ wird bei dieser Symbolhandlung 

nicht berührt.  

9) Wohl aber die Ebene „Rückversicherung“. Vor dem Hintergrund, dass 

auch ein vereinbarter Kompromiss erst noch von zuständigen Gremien wie 

der Tarifkommission (Empfängergruppe oder Teilmenge der 

Empfängergruppe Mitglieder) der Zustimmung bedarf, appellieren die 

Parteien durch ihren Mitternachtsabschluss gleichsam: Wir bedürfen eurer 

Zustimmung.  

In der Terminologie der Sozialtheorie nach Esser190 stellt sich obiges Beispiel 

zum „Mitternachtsabschluss“ wie folgt dar:  Die direkten 

Verhandlungsbeteiligten wenden sich mit einer Symbolhandlung an die 

Öffentlichkeit. Das soziale Gesamtsituation „Tarifverhandlung“ als kollektives 

Erlebnis im Schritt 1 auf der Makroebene stellt sich jetzt den Individuen in einer 

konkreten Ausprägung dar. Diese nehmen im Schritt 2 auf der Mikroebene alle 

relevanten Signale wahr und bewerten die Situation.  

Dabei stehen im Sinne der Wert-Erwartungs-Theorie verschiedene 

Handlungsoptionen zur Verfügung. Je nach Bewertung könnten die 

Gewerkschaftsmitglieder – um einmal diese Akteursgruppe herauszugreifen – 

zum Schluss kommen: Das war zu wenig, ich stimme dem Abschluss nicht zu 

und ergreife Gegenmaßnahmen.191 Der aus Sicht der Verhandlungsführer eher 

                                                        
190

 Vgl. Kap. 2.4.3.1 

191
 Wie sich diese Gegenmaßnahmen im Detail darstellen, hängt auch von den Möglichkeiten 

der spezifischen Situation und des rechtlichen Rahmens, etwa der Satzung ab. Fest steht 
jedoch: Egal ob das Mitglied über den Abschluss in Form einer Mitgliederbefragung direkt 
abstimmen darf oder ob es andere Wege wählt, etwa den Gewerkschaftsaustritt oder 
Unmutsbekundungen bei öffentlichen Versammlungen – es bieten sich ihm Möglichkeiten, 
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gewünschte Rückschluss lautet selbstverständlich dahingehend, dass der 

Abschluss zufriedenstellend ist und hart erkämpft werden musste. Weiterhin 

soll das Mitglied die Situation dahingehend bewerten, dass hier seine 

Interessen nachhaltig vertreten wurden und er auch künftig wieder auf diesen 

Prozess vertrauen kann.  

Damit geht die Situation in Schritt 3 über und gelangt wieder auf die 

Makroebene. Die Akteure bestätigen den Prozess und legen damit zugleich die 

Grundlage für neuerliche Tarifrunden in der Zukunft. Um diese aus Sicht der 

Hauptakteure wünschenswerten Rückschlüsse zu erreichen, war die 

Kommunikation an der Schnittstelle von Schritt 1 und Schritt 2 ganz wesentlich: 

Es musste den individuellen Akteuren mitgeteilt werden, dass a) ein Abschluss 

erfolgt ist, dass dieser b) unter der gegebenen und für das einzelne Mitglied 

nicht zu überblickenden Gesamtgemengelage respektabel ist, dass die 

Interessenvertretung c) nachhaltig bemüht war, dass der Akteur sich 

infolgedessen dort d) gut aufgehoben fühlen darf, dass e) die gemeinsame 

Anstrengung lohnenswert war und deshalb auch künftig wieder sein wird und 

schließlich f), dass die Zustimmung erwartet wird. 

Das so austarierte Funktionsschema auf Grundlage des 

Kommunikationsmodells Schulz von Thuns einerseits und der Sozialtheorie 

Essers andererseits ist damit geeignet, im weiteren Verlauf als Werkzeug zu 

dienen, um neue Ansätze tariflicher Aushandlungsprozesse und 

Modifizierungen auf ihre Praktikabilität hin zu überprüfen. 

 

3.2.4 Fazit 

 

Stimmt der Vorwurf des Vorhandenseins von anachronistischen Tarifritualen, 

wie es die immerhin 1.200 Treffer bei einer google-Recherche nahelegen?192 

Ja und Nein. Ja, denn es können unzweifelhaft in allen Tarifgebieten sich 

wiederholende, zeitlich überdauernde und in sich stabile und handlungsleitende 

                                                                                                                                                                 
Druck auf die Verhandlungsführung auszuüben. Dies gilt erst Recht für ganze Gruppen von 
Akteuren. 

192
 Stand 1.12.2012 
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Symbolhandlungen identifiziert werden.193 Und: Nein, denn Symbolhandlungen 

sind bei näherer Betrachtung nicht nur nicht überholt. Sie sind auch, jenseits 

tariflichen Handelns, ein selbstverständlicher, alltäglicher Bestandteil des 

Wirtschaftslebens insgesamt.  

Ein Abbau von Symbolhandlungen im Bereich der tariflichen 

Aushandlungsprozesse kann überhaupt nur dann sinnvoll sein, wenn der 

Zweck der immerhin durch die Praxis entwickelten Verfahren – also der 

Symbolhandlungen – erkannt wird und wenn zugleich geeignetere Lösungen 

gefunden werden. Die Erfassung und eventuelle Weiterentwicklung des 

Bestehenden erfordert jedoch ein Symbolschema, welches es erlaubt, die 

verschiedenen Wirkdimensionen einer beliebigen Symbolhandlung in ihrer 

Gesamtheit zu erfassen und einer substituierenden Handlung wiederum in 

allen Wirkdimensionen gegenüberzustellen.  

Insoweit wird das unter 3.2.3 in Abb. 4 entwickelte Funktionsschema 

nachfolgend ebendiesem Abgleich dienen. Es fußt sowohl  auf dem 

Kommunikationsmodells Schulz von Thuns als auch auf der Sozialtheorie 

Essers und bietet eine denkbar gute Ausgangslage, um für den Fortgang der 

Arbeit die zu entwickelnden Innovationsansätze auf ihre praktische 

Anwendbarkeit hin zu überprüfen.  

 

4 Alternative Konzepte für tarifliche Aushandlungsprozesse 

 

Über alternative Wege oder zumindest Teilwege bei der Gestaltung von 

Tarifverträgen nachzudenken, ist aus mindestens zwei Gründen attraktiv. Zum 

einen wird die Suche nach Alternativen von Seiten der medialen 

Berichterstattung immer wieder gefordert, sodass zumindest „gefühlt“ ein 

Bedürfnis nach Erneuerung besteht. Zum anderen ist die Kostenseite eines 

solchen Großkonflikts relevant. Wo Millionen Menschen betroffen sind und 

selbst Warnstreiks mehrere zehn- oder gar hunderttausend Menschen zur 

                                                        
193

 Blum, Harvard Business Review 1961, S. 63. 
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Arbeitsniederlegung bewegen,194 ist der wirtschaftliche Druck, möglichst 

reibungslos zu Ergebnissen zu kommen, evident. Rüthers verweist zu Recht 

darauf, das unbezifferbare aber zweifellos massive wirtschaftliche Folgen in 

vielen Fällen auch Dritten widerfahren. So trifft nach seinem Beispiel ein 

Arbeitskampf der Lokführer nicht primär den Tarifgegner, sondern vielmehr 

tausende von Arbeitnehmer, die auf dem Weg zur Arbeit sind.195 Eine 

Modifizierung, die für eines der wesentlicheren Tarifgebiete die 

Arbeitskampfwahrscheinlichkeit auch nur um 10 % senkt, dürfte bereits 

Einsparungen in Millionenhöhe mit sich bringen. 

 

4.1 Mögliche Ansätze für alternative Konzepte 

 

Die Medien formulieren keine Antwort auf die Frage, was konkret die 

Alternativen zu den „Tarifritualen“ sein sollen, so populär der Ruf nach 

Veränderung auch sein mag. Lediglich halbgare Ansätze werden vereinzelt 

angedeutet. So taucht das Stichwort Mediation in dem einen oder anderen 

Artikel einmal auf.196 In dieser medialen Sprachlosigkeit ist bereits ein erster 

Hinweis dafür zu erblicken, dass offenbar keine bekannten überzeugenden 

Konzepte diskutiert werden. Jedenfalls keine, die nicht ihrerseits gewichtige 

Nachteile mit sich bringen.  

Erfolgversprechender als die Suche nach komplett neuen Verfahren scheint 

daher die Suche nach Teiländerungen, nach Ergänzungen und Modifikationen. 

Natürlich können Ideen oder Ableitungen für solche Modifikationen auch aus 

                                                        
194

 Rüthers, NZA 2010, S. 5. 

195
 Rüthers, NZA 2010, S. 9. 

196 Bercher / Engel, Zeitschrift für Rechtspolitik 2010, S. 129; 

Stern online, http://www.stern.de/wirtschaft/news/bahn-tarifstreit-erste-vermittlungsgespraeche-
ohne-ergebnis-595213.html (Zuletzt abgerufen am 18.12.2013); 
Berliner Zeitung online, http://www.berliner-zeitung.de/archiv/tarifstreit---die-lokfuehrer-
gewerkschaft-gdl-lehnt-das-neue-angebot-der-deutschen-bahn-ag-ab--sie-sieht-ihre-
hauptforderung-nach-einem-separaten-tarifvertrag-durch-den-konzern-nicht-erfuellt---maenner-
neigen-dazu--sich-frueh-festzulegen-,10810590,10511940.html (Zuletzt abgerufen am 
18.12.2013); 
LNONLINE, (Lübecker Lokalnachrichten) http://www.ln-online.de/Lokales/Luebeck/Hafenstreit-
in-Luebeck-Arbeitgeber-schlagen-Mediation-vor (Zuletzt abgerufen am 18.12.2013). 
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anderen in der Gesellschaft vorfindbaren kollektiven Aushandlungs- oder 

Konfliktlösungsmechanismen stammen. 

Der zunächst vielleicht offensichtlichste Ausgangspunkt jedoch – die Suche 

nach Innovationspotenzialen im Vergleich der im Detail unterschiedlichen 

Aushandlungsprozesse in den jeweiligen Tarifgebieten – erweist sich bei 

genauerem Hinsehen als Sackgasse. Dies zunächst aus methodischen 

Gründen: Um trennscharf die Detailunterschiede in den Verfahren zu ermitteln, 

wäre eine repräsentative Befragung der Protagonisten notwendig. Die 

Verfahren divergieren selbst innerhalb der Tarifgebiete noch einmal leicht nach 

Regionen und auch die jeweiligen handelnden Akteure setzen in gewissem 

Umfang eigene Vorstellungen um. Die in Kap. 2 dargestellte qualitative 

Befragung wäre für diesen Zweck nicht ausreichend.  

Wichtiger als die methodischen Hindernisse sind jedoch inhaltliche Probleme. 

Um zu bewerten, ob beispielsweise der eher konfliktfreudige IG Metall-Weg, 

der seinen Ausdruck im Schlagwort „Kampfgewerkschaft“ findet, der IG BCE-

Strategie der Konfliktvermeidung über- oder unterlegen ist, müssten eine 

Vielzahl von Kriterien herangezogen und bewertet werden. So mag 

beispielsweise die Chemiebranche weniger Streiktage auf sich vereinigen als 

die Metallbranche. Dies ist zunächst ein Pluspunkt für die Chemieindustrie. 

Aber wird dieser Pluspunkt vielleicht mit geringeren Lohnzuwächsen der 

Beschäftigten bezahlt? Auch ein langfristiger Vergleich der 

Tabellenzuwachsraten könnte diese Frage nicht lösen, da zu viele 

intervenierende Variablen vorhanden sind. Es handelt sich um unterschiedliche 

Branchen in unterschiedlichen wirtschaftlichen Umfeldern, natürlich lassen sich 

Tarifergebnisse insoweit nur mit großen Vorbehalten vergleichen. 

Ein Erfolg versprechenderer Ausgangspunkt für eine Ermittlung 

vielversprechender Innovationspotenziale könnte jedoch im Blick nach außen 

liegen: Tarifkonflikte sind nicht die einzigen Gelegenheiten, bei denen kollektive 

Aushandlungsprozesse stattfinden. 

Im Folgenden sollen im Ganzen fünf alternative Ansätze besprochen werden. 

Bei der Auswahl der fünf Prozesse bestand ein zwingendes Kriterium jeweils 

darin, dass es sich um ein Instrument handelt, welches divergierende 

Interessen im kollektiven Raum – nicht nur zwischen Individuen – behandelt. 
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Dies ist durch die naheliegende Annahme bedingt, dass kollektive 

Aushandlungsprozesse anderen – häufig auch komplexeren – Dynamiken und 

Gemengelagen unterliegen als individualbezogene Auseinandersetzungen.  

Ein zweites Kriterium war die Verortung des Prozesses im westlichen 

Kulturkreis. Natürlich verfügen auch andere Kulturen über effektive 

Konfliktlösungsmechanismen, man denke etwa an die Gherao-Streiks in 

Indien.197 Doch ist auch bei in unserem Kulturkreis beheimateten 

Streitschlichtungsmechanismen immer schon fraglich, inwieweit eine Analogie 

zur Welt der Tarifverhandlungen gezogen werden kann. Das Überspringen der 

Kulturgrenzen bedeutet eine weitere Komplexitätsebene, die das Gelingen 

einer Übertragung noch um ein Weiteres erschweren und unwahrscheinlicher 

machen würde.  

Die fünf gewählten Ansätze lassen sich noch einmal in zwei Kategorien 

unterteilen. Zunächst sollen unter Berücksichtigung der oben geschilderten 

Maßstäbe drei Konfliktlösungsmechanismen untersucht werden, die komplett 

außerhalb des Tarifsystems liegen und in anderen Zusammenhängen ihre 

Effektivität unter Beweis gestellt haben. Zu Beginn ist es naheliegend, den 

mitunter geäußerten Vorschlag der Mediation aufzugreifen.  

Von dort aus ist es ein kleiner Schritt zum sog. Stuttgarter Modell, das von 

Heiner Geißler im Rahmen von „Stuttgart 21“ angewendet wurde – dieses 

basiert teilweise auf Elementen der Mediation. Es wurde von einigen 

Beobachtern, insbesondere aber von Geißler selbst, als chancenreiches 

Verfahren der kollektiven Konfliktlösung gepriesen.  

Zuletzt soll in dieser Kategorie ein Verfahren geprüft werden, dass auf den 

ersten Blick wenig naheliegend ist, jedoch beim genaueren Hinsehen umso 

interessanter: Das Konklave der Katholischen Kirche. So abwegig die Analogie 

zunächst scheinen mag: Auch hier haben wir es jedoch mit einem letztlich 

                                                        
197 Gherao: Bei dieser Streikform werden die Verantwortlichen der Arbeitgeberseite so lange 

festgesetzt (z. B. im Fahrzeug, im Büro), bis den Forderungen nachgegeben wird. Diese Praxis 
wird mitunter jedoch auch in Frankreich praktiziert.  
Vgl. Spiegel online, http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46209570.html (Zuletzt abgerufen am 
18.12.2013); 
The Indian EXPRESS online, http://www.indianexpress.com/news/cu-gherao-lifted-after-16-
hours/1173924 (Zuletzt abgerufen am 18.12.2013) 
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wirksamen Verfahren zu tun, trotz unterschiedlicher Gruppeninteressen zu 

einem einheitlichen Ergebnis zu gelangen. Auch findet das Konklave immerhin 

im westlichen Kulturkreis statt und hat seine Funktionalität seit mehr als sieben 

Jahrhunderten unter Beweis gestellt. Das alleine rechtfertigt bereits einen 

eingehenderen Blick auf das Verfahren. 

Neben diesen drei sozusagen von außen inspirierten Ansätzen ist eine zweite 

Kategorie von Vorschlägen interessant: Es könnte auch eine wohldurchdachte 

strukturelle Veränderung der bereits bestehenden – und immerhin bewährten – 

Verfahren Potenziale bieten. Zum einen könnte eine wirksamere Verzahnung 

der betrieblichen und der tariflichen Ebene das Gelingen fördern. Daher soll 

vorliegend auch die sog. Rückübertragbare Öffnungsklausel Gegenstand einer 

Erörterung sein. Zum anderen folgen Tarifverhandlungen, wie noch zu 

beweisen sein wird, typischen chronologischen Mustern. Diese Muster 

schließlich könnten, wenn sie heute nicht optimal sind, ebenfalls Anhaltspunkte 

für Innovationspotenziale bieten.  

Die fünf alternativen Konzepte werden im Folgenden zunächst jeweils erläutert, 

bevor in einem zweiten Schritt – insbesondere auch im Abgleich mit dem 

Symbolfunktionsschema198 – der Vergleich zu bestehenden, praktizierten 

Mustern gezogen wird. Da tarifliche Aushandlungsprozesse in einer komplexen 

arbeitsrechtlichen Gemengelage operieren, wird in einem dritten Schritt jeweils 

zu prüfen sein, inwieweit die rechtliche Wirksamkeit gegeben ist.  

 

4.2 Tarifverhandlungen im Wege der Mediation  

 

„Die IG Metall hat 2002 keinen Zweifel daran gelassen, dass sie auf 

absehbare Zeit an der archaischen Form der Konfliktlösung per 

Mobilisierung und Arbeitskampf festhalten will. (...) Die Chancen, mit der IG 

Metall neue Wege der Moderation und Mediation zu beschreiten, sind 

daher skeptisch zu beurteilen.“ 

Aus dem Bericht der Geschäftsführung von Gesamtmetall, 30.4.2003 

                                                        
198

 Vgl. Funktionsschema in Abb. 4 in Kap. 3.2.3. 
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Die Mediation als Methode der außergerichtlichen Konfliktbewältigung gewinnt 

mehr und mehr an Gewicht. Die Bundesregierung hat ein Mediationsgesetz 

vorgelegt, welches in Umsetzung der EU-Mediationsrichtlinie Nr. 2008/52/EG v. 

21.5.2008 grenzüberschreitende Konflikte in Zivil- und Handelssachen wie 

auch in nationalen Mediationsverfahren regeln soll. Auch Teile der Wirtschaft 

setzen vermehrt, insbesondere im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen, 

oder jedenfalls im Falle von auf Dauer angelegten Geschäftsbeziehungen, auf 

das im Vergleich zum gerichtlichen Weg schonendere Verfahren.199  

 

4.2.1 Anwendungsmöglichkeiten der Mediation auf das Tarifgeschehen 

 

Befürworter der Mediation nennen als wichtige Faktoren gerne die 

Kostenvorteile und vermuten eine im Vergleich zu anderen Methoden 

gesteigerte zeitliche Effizienz.200 Die jedoch eher verhaltene Anwendung des 

Verfahrens in der Praxis ist für sich bereits ein Hinweis darauf, dass die 

Mediation offenbar auch Nachteile mit sich bringt. Auch im Geschäftsbereich 

von Gesamtmetall halten sich die Bemühungen des Arbeitgeberverbandes, 

Mediation stärker zu implementieren, entgegen den Beteuerungen im o. g. 

Geschäftsbericht dem Anschein nach in Grenzen. Zu Recht konstatieren 

Steinbrecher und Diop bei der Mediation in der Praxis „verbale 

Aufgeschlossenheit bei weitgehender Verhaltensstarre“.201 Vorliegend soll nicht 

die Frage der Sinnhaftigkeit der Mediation im Ganzen Gegenstand der 

Erörterung sein. Die Frage ist vielmehr, ob das Verfahren im Kontext der 

speziellen Bedingungen der Tarifpolitik geeignet ist. Dass die Mediation nicht 

für jeden Aushandlungsprozess von vorneherein als Wunderwaffe zu gelten 

hat, ist auch bei Befürwortern der Mediation unumstritten.202  
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 Eyer / Mattioli, Industrial Engineering 2011, S. 28. 
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Bercher / Engel, Zeitschrift für Rechtspolitik 2010, S. 129; 

Ponschab / Dendorfer, BB Beilage 2, 2001, S. 1. 
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 Diop / Steinbrecher, BB 2011, S. 131. 
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Pöpping, 2008, S. 26. 
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Nachdem zunächst das Verfahren als solches zu beschreiben und auf den 

tarifpolitischen Kontext anzuwenden ist, stellt sich anschließend, wie schon in 

den vorangegangenen Kapiteln, die Frage nach den praktischen sowie den 

rechtlichen Chancen und Risiken des Instruments.  

Der Begriff der Mediation beschreibt ein strukturiertes mehrstufiges Verfahren 

zur Streitbeilegung zwischen zwei freiwillig teilnehmenden Parteien, wobei es 

sich bei den Parteien um Individuen oder Gruppen handeln kann. Die Parteien 

kommen unter Vermittlung und Moderation eines allparteilichen203 Dritten 

zusammen, dem Mediator.204 

Ziel ist es, die Interessen der Beteiligten offen zu legen und einvernehmliche 

Lösungen herbeizuführen. Dem Grundsatz der Offenheit folgend, sind 

zwingend alle relevanten Sachinformationen offenzulegen. Mangelt es an 

dieser Offenheit oder haben einzelne Teilnehmer eine sog. „hidden agenda“, so 

erschwert dies die Lösungsfindung beträchtlich. Grundlage der Offenheit ist 

demnach die Vertraulichkeit, da eine Partei nur dann alle Interessen offenbart, 

wenn diese Informationen nicht zu einem späteren Zeitpunkt gegen sie 

verwendet werden. Dieser Logik folgend sind Gespräche auch nichtöffentlich 

zu führen.  

Das Mediationsverfahren folgt verschiedenen Phasen, wobei im Detail je nach 

Vorliebe des Mediators Abweichungen auftreten.205 In der einleitenden Phase 

werden die Parteien über das Verfahren informiert und der Mediator prüft, 

inwieweit der Streitgegenstand dem Instrument zugänglich ist. Dies ist zum 

Beispiel dann nicht gegeben, wenn eine Partei von vorneherein auf einer 

Position beharrt. Alle Rahmenbedingungen von den Kompetenzen des 

Mediators bis hin zu den Kosten sind in dieser Phase zu klären, um späteren 

Irritationen vorzubeugen.  

Essentiell für das Gelingen der Mediation ist die Nivellierung etwaiger 

Machtunterschiede. Die Nivellierung erfolgt z. B. durch die Bereitschaft, 
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 Allparteilichkeit meint Neutralität, deutet aber im Gegensatz zum synonymen Begriff der 
Unparteilichkeit das aktive Interesse des Dritten an den Belangen aller Parteien an.   
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während des Verfahrens keine weiteren Fakten zu schaffen oder anderweitigen 

Druck auszuüben. Z. B. würde ein Warnstreik während einer Tarifmediation 

nicht nur möglicherweise dem ultima-ratio-Prinzip widersprechen, wonach 

Arbeitskämpfe nur zulässig sind, wenn alle anderen Möglichkeiten 

ausgeschöpft sind.206 Sie würden auch das Mediationsverfahren strukturell 

verunmöglichen.  

Der Eröffnungsphase folgt die Informationsphase. In dieser wird, moderiert 

durch den Mediator, der Sachstand durch die Parteien dargestellt. Zur 

Abrundung können fallweise Experten hinzugezogen werden. Dies ist 

insbesondere dann hilfreich, wenn komplexe Sachverhalte zu beurteilen sind.  

Auf die Informationsphase folgt die zentrale Phase der Interessenfindung. Aus 

Sicht des Mediationsverfahrens ist es entscheidend, anstelle der Positionen 

Interessen zu identifizieren. Denn in der Regel konfrontieren sich die 

Konfliktparteien regelmäßig mit spezifischen Positionen, anstatt die den 

Positionen zu Grunde liegenden Interessen zu benennen. Diese sind jedoch 

viel eher geeignet, um zu einer einvernehmlichen Lösung zu gelangen. Grund 

hierfür ist, dass spezifische Positionen in der Tendenz unveränderlich, 

jedenfalls aber unflexibel sind, während die den Positionen zugrundeliegenden 

Interessen zumeist auch durch andere Positionen zu befriedigen und damit 

einer Übereinkunft zugänglicher sind. Mit der Offenlegung ihrer Interessen 

unter der Bedingung der Freiwilligkeit zeigen die beteiligten Gruppen zugleich 

ihr Interesse an einer nachhaltigen Lösung.  

Ein bekanntes Beispiel ist der 1978 in Camp David auf US-Vermittlung 

geschlossene Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten.207 Dem voran 

gegangen war ein militärischer Konflikt, in dessen Verlauf Israel die zur 

Ägypten gehörende Sinai-Halbinsel besetzte. Die Position Ägyptens bestand 

darin, dass Israel die Halbinsel zurückgeben müsse, während die Position 

Israels darin bestand, diese müsse in israelischer Hand bleiben. Diese 

Maximalpositionen ließen sich nicht zur gegenseitigen Zufriedenheit auflösen. 
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 Ausführlich bei Kleiboer, 1998, S. 89 ff. 
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Die zu Grunde liegenden Interessen erwiesen sich demgegenüber durchaus 

einer Lösung zugänglich: Für Ägypten gehörte das Gebiet zur Identität des 

Landes und eine Besetzung würde diese Identität stets bedrohen. Israel 

hingegen fürchtete um seine Sicherheit, wenn im Konfliktfalle sogleich 

ägyptisches Militär in Grenznähe zusammengezogen werden konnte.  

Den so identifizierten Interessen wurde – entgegen den ursprünglichen 

Positionen – dadurch Rechnung getragen, dass das Gebiet zwar 

zurückgegeben, jedoch zur entmilitarisierten Zone erklärt wurde. D. h. Ägypten 

verfügt zwar wieder über die Region, verzichtet jedoch dauerhaft auf 

Militärpräsenz. 

Eine gelungene Interessenphase ist damit hinsichtlich der nachfolgenden 

Lösungsphase bereits die „halbe Miete“, d. h. die wichtigste Grundlage. Der 

Mediator wird sich in der Phase der Lösungsfindung in aller Regel mit eigenen 

Vorschlägen zumindest anfänglich zurückhalten, da die Tragfähigkeit einer 

Lösung in dem Maße wächst, in dem die Beteiligten sich selbst einbringen.208 

Sofern mehrere Vorschläge gefunden werden, wird unter diesen der günstigste 

herausgefiltert und bei Bedarf weiter modifiziert oder mit Teilelementen anderer 

Lösungsmöglichkeiten kombiniert. 

In der Schlussphase schließlich kommen die Parteien zu einer gemeinsamen 

Abschlussvereinbarung, die idealerweise den gefundenen Konsens, aber auch 

die konkreten Schritte dahin enthält. 

Wie würde sich eine Anwendung des Verfahrens im tarifpolitischen Kontext 

darstellen? Die Hauptparteien – Gewerkschaft und Arbeitgeberverband – 

würden sich zunächst freiwillig dem Verfahren unterwerfen und mit dem 

ernsten Willen zur Einigung in das Verfahren eintreten. Der Grundsatz, 

möglichst alle legitim interessierten Parteien einzubeziehen, würde eine 

Hinzuziehung anderer Interessengruppen aus Sicht des Mediationsverfahrens 

zunächst sinnvoll erscheinen lassen. Diese würden – Machtunterschiede 

eindämmend – zunächst gleichberechtigt an den Gesprächen teilnehmen. Die 

Frage, ob deren Unterzeichnungen in der Schlussphase aus rechtlicher Sicht 

angemessen wären oder nicht, würde durch die Spezifika des Verfahrens 
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zumindest teilweise obsolet. Denn schon im Verfahren würde von Seiten des 

Moderators begleitend immer wieder die Übereinstimmung der Parteien 

eingefordert. Ein Primat des Willens der primären Tarifparteien vor dem der 

sekundären Parteien würde damit negiert.  

In der Interessenfindungs- sowie der Lösungsfindungsphase müsste versucht 

werden, allen Parteien gerecht zu werden – nur so könnte ein Konsens 

gefunden werden, den alle Parteien mit zu tragen bereit sind. In der 

Schlussphase schließlich würden alle Parteien eine Übereinkunft treffen, 

unabhängig davon, ob sich die Unterschriften der Vertreter der sekundären 

Interessengruppen im Nachhinein als nichtig erwiesen oder nicht.  

Bedeutsam für das Gelingen der Mediation ist die Vertraulichkeit. Diese würde 

dadurch gewahrt, dass die beteiligten Parteien die offenbarten Interessen nicht 

nach außen trügen. Außerdem müsste die Öffentlichkeit während des Verlaufs 

des Verfahrens ausgeschlossen werden. Lediglich das Endergebnis könnte in 

weitergehender Ausführlichkeit mitgeteilt werden.   

Neben der formalen, strukturellen Beschaffenheit der Mediation gibt es auch 

weitere, stilistische und methodische Merkmale. So sind Mediatoren in 

Abgrenzung zu externen Schlichtern, die häufig der politischen Sphäre 

entstammen, entsprechend zu solchen ausgebildet und verfügen über eine 

dem Verfahren förderliche Methodenvielfalt.209 Eine tiefergehende Betrachtung 

solcher Detailaspekte der Mediation scheint für den vorliegenden Zweck jedoch 

nicht geboten. 

 

4.2.2 Praktische Vor- und Nachteile 

 

Die Vorteile des Verfahrens liegen zunächst auf der Hand: Pragmatisch und 

unter Beteiligung aller Beteiligten wird ein Konsens angestrebt, dessen 

erklärtes Ziel es ist, nicht einfach einen – vielleicht für beide Seiten 

schmerzhaften – Kompromiss anzustreben, sondern den zugrunde liegenden 

Interessen Aller gerecht zu werden.  
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Insoweit handelt es sich um eine interessante vergleichbare Verfahrensweise 

zum aus dem Verfassungsrecht bekannten Lösungsinstrument der sog. 

„praktischen Konkordanz“: Der Ausgleich gegensätzlicher Rechtspositionen im 

Wege der praktischen Konkordanz als Methode zur Auflösung von 

Grundrechtskollisionen folgt ebenfalls nicht etwa dem Prinzip, einen 

Kompromiss auf halbem Wege zwischen den Positionen zu suchen. Vielmehr 

wird nach Lösungen gesucht, die beiden Interessen, sozusagen in 

gegenseitiger Verschränkung, zur optimalen Wirksamkeit verhelfen.210  

Untersucht man die Nachteile, so fällt als erstes die fehlende Möglichkeit zur 

Differenzierung zwischen den Parteien auf. Wollen die Parteien vermeiden, 

dass sie in absurde Situationen geraten – etwa die gleichberechtigte Teilnahme 

von Vertretern der Gewerkschaftsmitglieder und der Nichtmitglieder, so 

müssen die sekundären Parteien vom Verfahren ausgeschlossen werden. Dies 

ist denkbar, aber insoweit ein schlechter Start, als dass die dann noch 

vertretenen Parteien immer noch die sekundären Parteien sozusagen im 

Hinterkopf behalten müssen. Die Arbeitgeberseite wird sich nie ganz davon 

freimachen können, dass sie am Ende auch den Nichtmitgliedern etwas bieten 

muss. Beide Seiten werden sich nur schwer den Forderungen der in der 

Öffentlichkeit munter mitdiskutierenden Politik sowie der Medien völlig 

entziehen können. Zwar bleibt das Verfahren im Grundsatz auch so möglich, 

jedoch tritt damit genau die Situation ein, welche die Mediation durch den 

Grundsatz der Einbeziehung aller Interessengruppen eigentlich stets zu 

vermeiden sucht. Eine Mediation, die lediglich mit einer Teilmenge der 

Interessengruppen arbeitet, widerspricht so schon im Grundsatz dem Geist des 

Verfahrens. 

Ferner fällt auf, dass Vertraulichkeit und damit einhergehend der Ausschluss 

der Öffentlichkeit notwendig ist. Eisele argumentiert, dass so das „Schaulaufen 

vor der Medienwelt“ beendet und „konstruktiv an einer Lösung“ gearbeitet 

werden könne, das Ausblenden der Umwelt mithin positiv zu bewerten sei.211 

Damit verkennt Eisele jedoch die substanzielle Bedeutung der beständigen 

Kommunikation, also des „Schaulaufens“, für den Erfolg der Verhandlungen. 
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Wie in Kapitel 3.1 deutlich wurde, handelt es sich um symbolische Handlungen, 

deren eigentliche Bedeutung in der Kommunikation mit den Interessengruppen, 

insbesondere den jeweils eigenen Mitgliedern, liegt.  

Würden die Parteien hingegen hinter verschlossenen Türen und ohne viel 

Aufsehen eine Lösung herbei diskutieren – einmal unabhängig von der Frage, 

ob ohne vorangegangene Warnstreiks und Kundgebungen überhaupt 

ausreichend Druck für eine auch der Gewerkschaft annehmbare Lösung 

gefunden würde – so würde den Interessengruppen gleichsam aus dem Nichts 

und ohne besondere Vorbereitung ein Ergebnis präsentiert. Da der so erzielte 

Konsens notwendigerweise, wie ja auch bei klassischen Tarifverhandlungen, 

weit von der Ursprungsforderung der beiden Parteien abweichen müsste, läge 

der Vorwurf des fehlenden Kampfwillens nahe. Nur mit zwischenzeitlich stetig 

ausgesandten Informationen zum Verhandlungsstand und den jeweiligen 

Hindernissen sickert nach und nach zum Gros der Adressaten die stets 

wichtige Botschaft durch: „Die Verhandlungen gestalten sich als schwierig, 

eure Interessenvertreter bemühen sich jedoch nach Kräften“.  

Zwar kann dagegen eingewandt werden, dass die regelmäßig durchaus 

erfolgreichen Tarifschlichtungen ebenfalls nichtöffentlich tagen. Jedoch muss 

dabei gesehen werden, dass diesen Schlichtungen in der Regel bereits 

umfängliche Verhandlungen mit begleitenden Symbolhandlungen 

(Kundgebungen, Warnstreiks, Marktplatzreden etc.) vorausgegangen sind und 

die Schlichtungsbemühungen dann die ultima ratio vor unbefristeten 

Arbeitskämpfen darstellen. Insoweit konnte die notwendige Kommunikation 

also bereits vollumfänglich im Vorwege entfaltet werden, sodass die Parteien 

im Falle eines ungünstigen Schiedsspruchs sogar teilweise entlastet werden: 

Es kann dann gleichsam vermittelt werden: „Es ist nicht unsere Schuld, wir 

haben uns auf den Schlichter eingelassen und dieser hat den Spruch zu 

verantworten.“ 

Folgerichtig kann auf einen Abgleich mit dem klassischen Verhandlungsweg 

auf Symbolebene mittels des Symbolschemas aus Kap. 3.2 in diesem 

Zusammenhang verzichtet werden – Symbolhandlungen, damit jedoch auch 

die damit einhergehende substanziell wichtige Kommunikation von Sender- 

und Empfängergruppen, wird in der Mediation komplett ausgeblendet. 
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Substitute, welche die beschriebene Rolle der Symbolhandlungen auch nur 

teilumfänglich ersetzen könnten, sind weder im Mediationsverfahren selbst 

angelegt noch anderweitig ersichtlich.  

Unter Umständen könnte die Mediation jedoch in speziellen tarifpolitischen 

Fallgestaltungen praktischen Erwägungen genügen. So ist aus der 

Lebensmittelbranche ein Fall dokumentiert, in dem mit Hilfe einer Mediatorin 

erfolgreich ein Haustarifvertrag zum Abschluss gebracht wurde.212 Allerdings 

handelte es sich um einen Kleinbetrieb mit ca. 80 Beschäftigten, sodass die 

Verhandlungsführer der Arbeitnehmerseite die Belegschaft im persönlichen 

Gespräch zwischen den Sitzungen informieren konnten.  

Bei umfänglichen Tarifverhandlungen werden zudem mitunter zu speziellen 

Aspekten Unterverhandlungsgruppen gebildet. Bei solchen hochdifferenzierten 

Streitigkeiten auf Expertenebene – etwa zu Aspekten des Manteltarifvertrages 

jenseits der stark politisch aufgeladenen Entgeltrunden – könnte die Mediation 

ebenfalls ihre Vorzüge entfalten.  

 

4.2.3 Rechtliche Zulässigkeit 

 

Untersucht man die formellen, strukturellen Unterschiede zwischen dem 

klassischen Verfahren und jenem der Mediation, so fallen drei zu 

untersuchende Elemente auf. Zunächst die Rolle des Mediators: Diese ist in 

Tarifverhandlungen nicht vorgesehen. Auch sind bei konsequenter Anwendung 

des Mediationsverfahrens auf das komplexe Geflecht von Interessengruppen 

mit ihren unterschiedlichen Graden an Teilhabelegitimation alle Gruppen in das 

Verfahren einzubeziehen. Zuletzt steht am Ende des Verfahrens ein 

gemeinsamer Vertrag, was die vollumfängliche Handlungsvollmacht der 

Parteien voraussetzt. 

Zur Rolle des Mediators ist festzustellen, dass diese nicht mit inhaltlicher 

Entscheidungsmacht ausgestattet wird.213 Unabhängig davon, ob der Mediator 
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sich in der Lösungsphase mit eigenen Lösungsideen zu Wort meldet oder 

nicht, ist sein Einfluss informeller Natur. Sein Status als unparteiischer Dritter 

verleiht ihm Glaubwürdigkeit, seine moderierende Rolle verleiht ihm 

strukturellen Einfluss – beispielsweise kann er einer Seite, die im Wortstreit 

unterzugehen droht, den Weg zu Wortbeiträgen bahnen und die andere Seite 

bremsen. Entscheidungsbefugnis erhält er jedoch keinesfalls.  

Insoweit ist seine Rolle mit der eines Tarifschlichters vergleichbar, allerdings 

mit zwei erheblichen Einschränkungen: Bei einer Schlichtung können sich die 

Parteien dem Schlichterspruch unterwerfen. Eine formale Macht, die ein 

Mediator niemals für seine Rolle akzeptieren könnte. Doch auch wenn ein 

Schlichter nicht mit dieser Befugnis ausgestattet ist, so würde seine 

Einigungsempfehlung – medienwirksam vorgetragen – immerhin noch einen 

erheblichen moralischen Druck zur Annahme durch die Parteien bewirken. 

Auch diese Rolle würde ein Mediator typischerweise nicht akzeptieren. Eine 

Empfehlung aussprechen zu müssen, hieße ja, dass die Parteien nicht selbst 

zu einer Lösung geführt werden konnten. Damit kann der Mediator dann nicht 

etwa selbst eine Empfehlung aussprechen, sondern muss sein Verfahren als 

gescheitert betrachten.214 

Die zwischen den Tarifparteien vereinbarte Schlichtung ist rechtlich zulässig. 

Die Parteien können zur Vermeidung von Arbeitskämpfen mit der Tariflichen 

Schlichtungsstelle eine entsprechende Institution schaffen oder auch fallweise 

eine Schlichtung initialisieren.215 Wenn also bereits die viel weiterreichende 

Rolle des Schlichters rechtlich möglich ist und vielfach angewendet wird, so 

kann eine zwischen den Sozialpartnern freiwillig vereinbarte Mediation unter 

Zuhilfenahme eines Mediators erst Recht keinen rechtlichen Bedenken 

begegnen. 
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 A. A. Kurray 2008, S. 13. Räumte man dem Mediator, wie von Kurray vorgeschlagen 
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können.  
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Soweit bei konsequenter Anwendung des Mediationsverfahrens die 

gleichberechtigte Beteiligung sekundärer Interessengruppen vorgesehen ist, 

begegnet dies jedoch gravierenden rechtlichen Bedenken. Entgegen der 

Intention des Art. 9 Abs. 3 GG gleichberechtigt weitere Parteien in 

Verhandlungen über Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen einzubeziehen, kann 

bestenfalls durch die Tarifparteien selbst gestattet sein. Eine schrankenlose 

Einbeziehung weiterer Akteure muss jedoch angesichts der Ordnungsfunktion 

und der jedenfalls im Grundsatz zu bejahenden Regelungspflicht der 

Tarifparteien abgelehnt werden.  

Da der Frage der Einbeziehungen sekundärer Interessengruppen im Rahmen 

des im folgenden Kapitel behandelten Stuttgarter Modells eine deutlich größere 

Bedeutung zukommt als in der Mediation, wird an dieser Stelle hinsichtlich der 

rechtlichen Erläuterungen auf die Darstellung in Kap. 4.2.4 verwiesen.216Eine 

abgestufte Lösung, wonach die sekundären Parteien mit verringerten Rechten 

teilnehmen dürfen, lässt sich im Rahmen eines Mediationsverfahrens jedoch 

nur mit großen Abstrichen umsetzen. Die gleichberechtigte Teilnahme, also die 

Einebnung von Machtunterschieden, ist für das Verfahren von hoher Relevanz.  

Es bleibt allerdings alternativ die Möglichkeit, auf die sekundären Parteien ganz 

zu verzichten und lediglich zwischen den primären Parteien ein 

Mediationsverfahren durchzuführen. Dies geschieht um den Preis, dass die 

sekundären Interessengruppen völlig außen vor bleiben ohne wenigstens, wie 

bei klassischen Tarifverhandlungen, über Zwischenstände informiert zu 

werden. 

Zuletzt bleibt zu untersuchen, inwieweit die Schlussphase aus rechtlicher Sicht 

zu bewerten ist. In der Schlussphase werden die Ergebnisse schriftlich 

vereinbart, sodass die beteiligten Parteien entsprechend bevollmächtigt sein 

müssen. Diese Handlungsvollmacht ist den Tarifparteien typischerweise nicht 

gegeben. 

Gewerkschaften als demokratisch verfasste Organisationen legitimieren 

Tarifverträge über innerorganisationale Beschlussverfahren (Vgl. Kap. 2.3.1). 
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 Für die Mediation kann notfalls auf eine völlig schrankenlose Einbeziehung sekundärer 
Interessengruppen verzichtet werden. Für das Stuttgarter Modell handelt es sich hier jedoch, 
wie noch zu zeigen sein wird, um einen geradezu konstituierenden Aspekt. 
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Die Zustimmung zu einem Verhandlungsergebnis obliegt gewöhnlich der im 

jeweiligen Tarifgebiet gebildeten Tarifkommission, wenngleich in der Praxis 

üblicherweise der Empfehlung der Verhandlungskommission gefolgt wird. So 

bestimmt etwa die Satzung der Gewerkschaft ver.di in Kap. VIII. § 68 ihrer 

Satzung:217 

„Die Tarifarbeit der ver.di wird von den durch die Fachbereiche gebildeten 

Tarifkommissionen wahrgenommen. Die Tarifkommissionen führen die 

Tarifverhandlungen und entscheiden über die Tarifforderungen, die Annahme und 

Ablehnung von Verhandlungsergebnissen und über das Scheitern der 

Verhandlungen sowie den Abschluss und die Kündigung von Tarifverträgen. Sie 

sind in ihren Entscheidungen eigenständig, dabei jedoch an die (...) tarifpolitischen 

Grundsätze gebunden.“ 

Auf der Arbeitgeberseite hat sich die Verhandlungsführung ebenfalls mit den 

qua Satzung zuständigen Gremien ins Benehmen zu setzen. So kann dies je 

nach Satzung ein „Mitgliederrat“ sein (z. B. Arbeitgeberverband Südwestmetall) 

oder bei kleineren Verbänden auch die Mitgliederversammlung.  

So bestimmt etwa die Satzung des Hamburger Arbeitgeberverbandes AVH 

(Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg e.V.)218 in § 14 seiner Satzung: 

„Der Mitgliederversammlung obliegen 

a) –f) (...) 

g) die Entscheidung über den Abschluss von Tarifverträgen und sonstigen 

Vereinbarungen (...).“ 

Im Falle des in Kap. 2.2.6 genannten unternehmensbezogenen 

Verbandstarifvertrages verhandelt der Vorstand, legt das Ergebnis jedoch dem 

Aufsichtsrat zur Zustimmung vor. Zwar gilt auch dort, dass der Aufsichtsrat 

stets dem Ergebnis des Vorstandes folgt – schon um diesen nicht zu düpieren 

–, gleichwohl ist auch hier wie in den genannten anderen Zusammenhängen 

stets zumindest formal der Gremienbeschluss einzuholen und entsprechende 

                                                        
217

 Verdi, http://aufbau.verdi.de/gewerkschaftsrat/aufgaben/satzung (Zuletzt abgerufen am 
23.10.2012). 
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 Arbeitgeberverband Arbeitsrechtliche Vereinigung Hamburg, http://www.av-

hamburg.de/avh/upload/satzung/ AV11.602_Satzung_Stand_17.5.2006.pdf (Zuletzt abgerufen 
am 23.10.2012). 
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Überzeugungsarbeit zu leisten.  

Eine rechtswirksame Zustimmung im Rahmen der Abschlussvereinbarung, wie 

sie das Mediationsverfahren am Ende des Prozesses vorsieht, ist demnach 

nicht möglich. Allenfalls könnte mit Blick auf die häufig zu erwartende 

Zustimmung der jeweiligen Gremien dahingehend eine Modifikation 

vorgenommen werden, dass anstatt der Abschlussvereinbarung lediglich eine 

Absichtserklärung unterschrieben wird.219  

Ob eine Absichtserklärung ein geeignetes Substitut ist, mag fallweise 

entschieden werden. Im Zweifel mag auch hierdurch der notwendige Druck 

aufgebaut werden, da die persönliche Reputation der Beteiligten nicht 

unwesentlich von der Fähigkeit abhängen dürfte, die erklärte Absicht auch 

nachhaltig in ihren Kreisen zu vertreten. Es ist schwer vorstellbar, dass ein 

hochrangiger Funktionsträger noch mit Autorität in seinem Amt verbleibt, 

nachdem ihm von den zuständigen Gremien die Gefolgschaft verweigert 

wurde.  

Ein anderer Lösungsweg könnte darin bestehen, die Schlussphase so lange 

aufzuschieben, bis die Gremien zugestimmt haben. Aus praktischen 

Erwägungen heraus würden die Parteien jedoch mutmaßlich eher auf die 

Schlussphase verzichten und das Ende gemäß der klassischen 

Tarifverhandlung gestalten. 

 

4.2.4 Fazit 

 

Die Verwendung der Mediation im Rahmen von Tarifverhandlungen ist in 

Reinkultur schon rechtlich nicht umzusetzen. Eine gleichberechtigte Teilnahme 

aller Parteien ohne Differenzierung nach Legitimation begegnet erheblichen 

tarifrechtlichen Bedenken. Eine rechtsverbindliche Zustimmung der Beteiligten 

in der Schlussphase ist ferner nicht mit dem Satzungsrecht der Verbände zu 
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 Vgl. die Überlegungen von Eyer / Mattioli zu einem Memorandum of Understanding, 
welches dazu dienen kann, wesentliche Verhandlungsergebnisse zunächst einer rechtlichen 
Prüfung zugänglich zu machen, bevor die Parteien dann noch einmal für die 
Abschlussvereinbarung zusammentreten. Eyer / Mattioli, Industrial Engineering 2011, S. 30. 
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vereinbaren. Dieses sieht eine letztgültige Zustimmung repräsentativ 

zusammengestellter Gremien vor.  

Selbstverständlich könnte das Verfahren dahingehend modifiziert werden, dass 

es den rechtlichen Anforderungen genügt. In der Praxis kommt es gerade auch 

im Ursprungsland USA immer wieder zu Ausdifferenzierungen der Methode.220 

Dann müsste auf sekundäre Interessengruppen verzichtet werden und die 

Schlussphase würde einer noch vergleichsweise unverbindlichen 

Absichtserklärung weichen. Fraglich ist dann jedoch noch, was in Abgrenzung 

zur klassischen Schlichtung von der Mediation als besonderem Lösungsweg 

übrig bleibt: Ein unparteiischer, vermittelnder Dritter, der – mit weniger 

Befugnissen ausgestattet als der Schlichter – halbverbindliche Gespräche 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit führt.  

Im Vergleich ist dies mit einem Nachteil gegenüber der klassischen Schlichtung 

verbunden: Da den Interessengruppen und der Öffentlichkeit keine 

Zwischenstände präsentiert würden, gäbe es keinerlei Information über den 

Verlauf. Die typischen Tarifsymbole würden ohne Surrogat gestrichen, die 

damit einhergehende Kommunikation fände nicht statt. Die somit überraschend 

vorgestellte Kompromisslösung würde die Zustimmung der Beteiligten, sei es 

die kurzfristige rechtlich notwendige Zustimmung der Tarifkommissionen oder 

sei es die mittelfristige Zustimmung der Mitglieder (welche insbesondere durch 

Kündigung ihrer Mitgliedschaft Druck ausüben können), nicht unwesentlich 

erschweren.  

Insgesamt erscheint deshalb auch ein modifiziertes Mediationsverfahren, 

welches den tarif- und satzungsrechtlichen Anforderungen einer Tarifrunde 

genügt, praktisch wenig attraktiv. Mit dem Instrument der Schlichtung steht 

dem heute schon ein strukturell ähnliches Verfahren gegenüber, welches seine 

Wirksamkeit häufig bewiesen hat und zudem in deutlich geringerem Umfang 

von den beanstandeten kommunikativen Nachteilen belastet ist.  

Daran ändert auch die spezielle Schulung des Mediators nicht. Als 

ausgebildeter Verhandlungsspezialist mit wissenschaftlich fundiertem 

Methodenschatz mag dieser zwar zumindest formal besser geeignet sein als 
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typische Tarifschlichter aus dem Umfeld der Politik. Das Erlernen bestimmter 

nützlicher Grundlagen ist jedoch nicht vom Verfahren abhängig. Ein Schlichter 

einer ständigen Schlichtungsstelle mag es sich ebenfalls angelegen sein 

lassen, nutzbringendes Handwerkszeug zu erlernen. Ein pensionierter Politiker 

mag dies nicht auf sich nehmen wollen. Dabei muss jedoch bedacht werden, 

dass ein sog. Elder Statesman mit seiner Autorität als ehemaliger 

Ministerpräsident, Bundesminister etc. einiges ausgleichen kann, was andere 

an Verhandlungsgeschick voraushaben mögen. Zudem ergeben sich auch im 

Politikbetrieb hinreichend viele Verhandlungssituationen, sodass auch bei 

„Gelegenheitsschlichtern“ von zureichendem Geschick ausgegangen werden 

darf. 

Spannend ist die nachfolgend erörterte Frage, ob mit dem Stuttgarter Modell 

vielleicht ein ähnliches Verfahren, das jedenfalls teilweise auf Elemente der 

Mediation zurückgreift, ein geeigneteres Modell bereitsteht. 

 

4.3 „Stuttgart 21“ – das Stuttgarter Modell 

 

Ein hohes Maß an öffentlicher Aufmerksamkeit haben die 

Schlichtungsbemühungen des ehemaligen CDU-Politikers Heiner Geißler rund 

um das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 erfahren (im Folgenden als „Stuttgarter 

Modell“221 bezeichnet). Dabei moderierte Geißler zwischen Oktober und 

November 2010 insgesamt acht Gespräche zwischen Vertretern der 

Befürworter, der Gegner sowie des Bauträgers. Es wurde nicht regelrecht 

abgestimmt – dafür mangelte es schon angesichts bestehender Verträge 

zwischen Bundesland und Bauträger an der notwendigen Legitimation, jedoch 

erhielten die verschiedenen Parteien gleichberechtigt eine Stimme um ihrer 

jeweiligen Position Geltung zu verschaffen. Die Schlichtungsgespräche 

dauerten rund 60 Stunden und wurden live im Internet und im Fernsehen 

übertragen. Geißler beendete die Gespräche mit einem Schlichterspruch, der 

von den Gegnern des Bahnhofsprojekts ambivalent aufgenommen wurde, 

während die Deutsche Bahn ihn ablehnte.  
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 So von Geißler bezeichnet. 
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Das Verfahren selbst wurde von den Tagesmedien vielfach, aber nicht 

durchgehend, positiv besprochen. Die wissenschaftliche Literatur rezipiert den 

Prozess bislang zurückhaltend. Eisele analysiert den Prozess in der 

Gegenüberstellung zu dem von ihm letztlich favorisierten Mediationsverfahren, 

anerkennt aber die Leistung des Stuttgarter Modells dahingehend, dass dieses 

zu „mehr Transparenz und Partizipation“222 geführt habe. Prantl kritisiert den 

Vorgang partiell, würdigt ihn insgesamt jedoch als „demokratietheoretische 

Sensation“.223  

 

4.3.1 Anwendungsmöglichkeiten des Stuttgarter Modells auf das 

Tarifgeschehen 

 

Bei der Frage, ob das Modell als Vorbild für andere kollektive 

Aushandlungsprozesse geeignet ist, ist der Protagonist selbst, Heiner Geißler, 

selbstbewusst gestimmt. Dies zumindest, soweit es sich um den 

allgemeinpolitischen Kontext handelt. In einer Stellungnahme drückte er sich 

wie folgt aus: 

„Wir brauchen nach meiner Auffassung in Deutschland eine Verstärkung der 

unmittelbaren Demokratie. (...) Wir sollten, um Entwicklungen wie bei S 21 in der 

Zukunft zu verhindern, das Beteiligungsverfahren der Schweiz übernehmen, 

zumindest für Großprojekte [...] Solange das im Bund und in den Ländern nicht 

möglich ist, bietet sich das hier praktizierte Stuttgarter Modell als Prototyp an 

(institutionalisierte Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe).“224 

Bei näherer Betrachtung fallen bei der „institutionalisierten Bürgerbeteiligung 

auf Augenhöhe“ allerdings zunächst eher die Unvollkommenheiten des 

Verfahrens ins Auge. Gewiss ist es dem Umstand der eilig, vielleicht 

improvisiert zusammengerufenen Veranstaltung geschuldet, dass von Anfang 

an entscheidende Leitlinien unklar waren. Zu Recht wird kritisiert, dass die 
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 Eisele, Zeitschrift für Rechtspolitik 2011, S. 117. 
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 Prantl, Zeitschrift für Rechtspolitik 2011, S. 25. 
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 Geißler, http://www.schlichtung-s21.de/39.html  (Zuletzt abgerufen am 2.12.2012). Es 

handelt sich um ein Wortprotokoll des Schlichterspruchs vom 30.11.2010. Geißler wird im 
Impressum als Verantwortlicher Betreiber der Website ausgewiesen. 



Innovationspotenziale im Ablauf von Tarifverhandlungen                                       156 
 

Beteiligten während des Prozesses unterschiedliche Begriffe verwendeten. So 

sprachen die einen von einer Schlichtung, während andere den Vorgang als 

Moderation oder Mediation deuteten.225 Auch wurde erst im Prozess selbst 

deutlich, wie das Verfahren ausgehen sollte. Prinzipiell standen verschiedene 

Möglichkeiten zur ordnungsgemäßen Beendigung des Verfahrens zu Gebote, 

so etwa ein Schlichterspruch oder eine gemeinsame Handlungsempfehlung. 

Diese wichtige Frage wurde nicht zu Beginn geklärt. Noch schwerer wiegen 

jedoch die Zufälligkeit der Teilnehmerauswahl und deren fragwürdige 

Gleichberechtigung bei der Stimmverteilung. 

In den Verhandlungen selbst hatte jeder Teilnehmer gleichsam Sitz und 

Stimme, einerlei ob es sich um den Ministerpräsidenten als immerhin 

gewählten Regierungschef handelte oder um den Vertreter von „Leben in 

Stuttgart“ oder um den Protagonisten des Bundes für Umwelt- und Naturschutz 

(BUND). Auch im Hinblick auf den Vertreter der Deutschen Bahn AG, die 

immerhin geltende und durchsetzbare Verträge auf ihrer Seite hatte, ist 

zweifelsfrei klar, dass in Wahrheit ein Machtungleichgewicht zu Gunsten der 

Bahn AG herrschte, welches durch die Stimmgleichheit unzutreffend abgebildet 

war. 

Die Teilnehmergruppe setzte sich wechselhaft zusammen. Aus der Politik 

waren mal Ministerpräsident und Verkehrsministerin anwesend, mal trat auch 

noch der Wirtschaftsminister dazu. Der Bürgermeister von Stuttgart sagte 

bisweilen zugunsten des Vorstandsvorsitzenden der Stuttgarter Straßenbahnen 

(SSB) ab. Auf der Gegenseite gab es eine bunte Mischung aus Vertretern 

wechselnder Verbände und der Oppositionsparteien.  

Wie legitimierte sich diese themenbezogene außerparlamentarische 

Opposition? Inwieweit war beispielsweise der Bürgermeister der Stadt 

Tübingen von den zehntausenden Protestierenden dazu legitimiert, an ihrer 

statt im Kreise der Schlichtung zu sprechen? Auch die Legitimation des 

Vorsitzenden des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) ist, vorsichtig gesagt, 

nicht unmittelbar einsichtig. Ebenso gut hätte man andere Verbände hinzu 

bitten können. Insoweit lässt sich eine gewisse Zufälligkeit und Beliebigkeit der 

Teilnehmerauswahl feststellen. 
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Im Rückblick – nach der eindeutigen Niederlage der Bahnhofsgegner bei der 

Volksabstimmung226 – scheint gar der gesamte Prozess von fragwürdiger 

Legitimität, da die Befürworter fast „nur“ durch die Politik vertreten wurden.  

Der Eindruck, der jedoch – auch medial – vorher entstand, war ein anderer: 

Hier die Gegner mit „Wir-sind-das-Volk“-Attitüde, dort die Hinterzimmer-Politik, 

die versteckt hinter undurchsichtigen Verfahren unpopuläre Entscheidungen 

durchsetzt. Insoweit ist Prantl rechtzugeben, der schreibt, man dürfe „nicht 

vergessen, dass die Protestierer nicht für alle Bürger sprechen können. Es 

kann in einer Demokratie nicht so sein, dass diejenigen, die am lautesten 

protestieren, sodann einen ‚Pakt‘ mit den Regierenden schließen können“.227 

Die grundlegende Kritik am Vorgehen soll aber nicht den Blick für die Leistung 

verstellen, die vom Schlichter erbracht wurde: In einer hochemotionalen und 

damit politisch heiklen Gemengelage hat Heiner Geißler hier nicht, wie es 

erwartbar gewesen wäre, auf Altbekanntes gesetzt, beispielsweise eine 

typische Schlichtung hinter verschlossenen Türen. Vielmehr hat sich der 

Schlichter in pragmatischer Weise um größtmögliche Transparenz und 

Beteiligungskultur bemüht, indem er unterschiedlichten Beteiligten die Chance 

verschaffte, vor großem Publikum Argumente zu benennen. Innovationen 

bedeuten zunächst Risiko und dieses ist der Schlichter eingegangen. 

Insoweit kann in einem Versuch, das Stuttgarter Modell für die tarifpolitische 

Ebene nutzbar zu machen, auch von den Schwächen des Ausgangsfalles 

gelernt werden. Um Vor- und Nachteile des Verfahrens im Folgenden sowohl 

unter tarifpraktischen wie auch rechtlichen Aspekten beurteilen zu können, 

muss daher zunächst einmal skizziert werden, wie denn, wenn überhaupt, eine 

Adaption sachgerecht vorzunehmen wäre. 
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 58,9 % stimmten gegen den Ausstieg aus Stuttgart 21, nur 41,1 % stimmten dafür. Vgl. 
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, http://www.lpb-
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4.3.2 Angepasste Variante zur Anwendung auf Tarifverhandlungen 

 

Die Schlichtung selbst ist als Vorgang für tarifpolitische Zusammenhänge 

natürlich keine Neuigkeit. Es kommt, gerade auch im Öffentlichen Dienst, 

häufig zu Schlichtungen durch erfahrene „elder Statesman“ der politischen 

Sphäre. Neu war beim Stuttgarter Modell dagegen zweierlei: Zunächst die Live-

Schaltung der Gespräche im Ganzen, ähnlich wie bei einer Debatte des 

Bundestages. Die Übertragung erfolgte durch das Fernsehen, einen Internet-

Live-Stream sowie durch das Radio. Neu war ferner die ungewöhnlich breite 

Beteiligung, die sich in der wechselnden Zusammenstellung der 

Teilnehmergruppen niederschlug.  

Nachfolgend sollen nur diese beiden Aspekte weiter erörtert werden, da die 

Schlichtung als solche weder als Innovation noch als bedingender Kontext zu 

betrachten ist. Dabei ist die Frage der Sinnhaftigkeit zunächst neutral zu 

behandeln. Dies ist einem nachfolgenden Schritt vorbehalten.  

Eine Tarifverhandlung umfasst typischerweise lediglich Vertreter von zwei 

Parteien: Gewerkschaft und Arbeitgeberverband des jeweiligen Tarifgebietes. 

Wie in Kap. 3.1228 deutlich wurde, gibt es – ähnlich der Gemengelage bei 

Stuttgart 21 – eine Reihe von Interessengruppen darüber hinaus. Inwieweit 

könnten diese Gruppen partizipieren? Nach dem Vorbild des Stuttgarter 

Modells könnte ihnen theoretisch – und ohne damit eine Aussage zur 

Praktikabilität oder zur rechtlichen Zulässigkeit vorwegzunehmen – ein 

gleichberechtigter Platz am Verhandlungstisch eingeräumt werden. 

Gewerkschaftsmitglieder neben Nicht-Mitgliedern, Vertreter von 

Arbeitgeberverbänden neben Vertretern von außertariflichen 

Verbandsmitgliedern. Auch die Politik könnte mit einem Platz vertreten sein. 

Am Ende entstünde ein mehrseitiger Vertrag.  

Ein solches Vorgehen scheint in dieser Ausprägung jedoch, neben anderen 

Mängeln, schon deshalb nicht umstandslos übertragbar, weil die Parteien in 

Stuttgart keinen förmlichen Beschluss zu fassen hatten. Dazu mangelte es an 
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entsprechenden Strukturen, wie sie Tarifparteien mit ihren Tarifkommissionen 

und Ur-Abstimmungen etabliert haben.  

Entsprechend Abbildung 5 könnte jedoch ein abgestuftes 

Beteiligungsverfahren gewählt werden. So wäre es denkbar, dass Vertreter der 

Interessengruppen ohne Stimmrecht hinzugezogen werden, etwa indem ein 

Beobachterstatus begründet wird. Beispiele hierfür gibt es im politischen 

Kontext; so können etwa die Mitglieder der Vereinten Nationen – ohne 

Stimmrecht – beobachtend an den Sitzungen des Sicherheitsrates teilnehmen.  

Ebenso können in Deutschland Vertreter des Bundesrates – 

Ministerpräsidenten und Minister der Länder – auf der Bundesratsbank im 

Plenarsaal des Deutschen Bundestages Platz nehmen und den Erörterungen 

folgen. Anders als bei den Sitzungen des Sicherheitsrates können die 

Mitglieder der Ländervertretungen, ebenso wie die Mitglieder der 

Bundesregierung, jederzeit im Bundestag sprechen.  

 

 

 

 

 

Abb. 5: Differenzierte Teilnehmerstruktur Tarifverhandlungen 
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Eine mögliche Differenzierung könnte dahingehend erfolgen, dass hinsichtlich 

der verschiedenen Teilnahmemöglichkeiten und -rechte differenziert wird. 

Heute sitzen sich die Tarifparteien üblicherweise diametral gegenüber, was 

auch semantisch seinen Ausdruck findet, wenn üblicherweise von einer 

„Arbeitgeberbank“ und einer „Arbeitnehmerbank“ gesprochen wird. In einer 

Struktur, wie sie Abbildung 5 skizziert, könnten sich in einem engen Kreis, wie 

auch heute schon, die direkten Vertreter der Verbandsmitglieder beider Seiten 

– Arbeitgeberverband und Gewerkschaft – gegenübersitzen. Diese hätten 

Stimmrecht und Rederecht. Repräsentiert würden also die originären 

Mitglieder.  

In einem zweiten Kreis um den ersten könnten Experten zu einzelnen 

Sachfragen sowie – wenn sich dies aus der Sache heraus anbietet – Vertreter 

der regionalen Politik hinzugezogen werden. Zweckmäßig mag dies 

beispielsweise dann erscheinen, wenn über qualitative Aspekte beraten wird. 

So zum Beispiel, wenn eine Werksverlagerung zur Debatte steht, die 

Auswirkungen auf die ganze Region hat.229 Diesen könnte Rederecht 

eingeräumt werden, da deren Teilnahme sonst sinnentleert wäre, jedoch 

angesichts der fehlenden Legitimation sicher kein Stimmrecht.  

In einem dritten Kreis könnten Vertreter von Gruppen ohne Rede- und 

Stimmrecht vertreten sein. Diese könnten dem Prozess folgen, ohne selbst 

durch Redebeiträge Einfluss auszuüben. Zu denken wäre an Vertreter der 

Öffentlichkeit: Bei größeren und relevanteren Tarifrunden die regionale oder 

überregionale Presse, bei weniger bedeutsamen Tarifverhandlungen vielleicht 

Vertreter der Gewerkschaftspresse oder der Mitarbeiterzeitschriften der 

Mitgliedsfirmen. Sicher nicht frei von Provokation wäre darüber hinaus die 

Frage, ob wohl konsequenterweise Vertretern der Nichtmitglieder beider Seiten 

der Status des Zuhörers eingeräumt werden könnte.  

Daneben fiel im Rahmen des Stuttgarter Modells die Rolle der Medien auf – die 

Gespräche waren per Fernseh- und Radioübertragung aber auch per Internet-

Life-Stream jederzeit für jeden Nutzer dieser Medien verfügbar. In Abb. 5 ist 
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Lokalpolitiker zur Sache vortragen könnten. 
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dies bereits durch die Vertreter der Medien abgebildet. Selbstverständlich 

könnten die Verbände mit vertretbarem Aufwand ein Internetportal installieren, 

welches die jeweils aktuellen Tarifverhandlungen überträgt – ergänzend zu 

interessierten Tagesmedien.  

 

4.3.3 Praktische Vor- und Nachteile 

 

Abbildung 5 im vorangegangenen Abschnitt skizziert eine denkbare 

Möglichkeit, die neueren, innovativeren Elemente des Stuttgarter Modells auf 

den Prozess einer Tarifverhandlung zu übertragen.  

In der praktischen Wirkung würde ein solches Vorgehen zunächst bedeuten, 

dass die verschiedenen Interessengruppen unmittelbarer an den Kernprozess 

herangeführt würden und weniger auf die interpretierende Kommunikation der 

Hauptprotagonisten angewiesen wären. Sie könnten sich ein eigenes Bild vor 

Ort machen oder die direkteren, umfassenderen Berichte der teilnehmenden 

Medien verfolgen. Die erhöhte Transparenz ist, wie dargestellt,230 im Sinne 

personalwirtschaftlicher Faktoren wie Arbeitszufriedenheit und des 

Psychologischen Vertrages auch aus Arbeitgebersicht sehr zu begrüßen.231 

Wie im Funktionsschema zu Symbolhandlungen in Kap. 3.2 deutlich wurde, 

haben die Sendergruppen als Hauptakteure stets ein Interesse daran, 

verschiedenen Empfängergruppen spezifische Informationen zukommen zu 

lassen. Im Folgenden bietet sich deshalb ein Abgleich des Stuttgarter Modells 

zum klassischen tariflichen Aushandlungsprozess an (Vgl. Tab, 4).  

Informationen werden zunächst auf der Sachebene vermittelt („Die andere 

Seite fordert...“, „Die wirtschaftliche Situation bedingt, dass...“, „Die 

Gemengelage besteht aus...“ usw.). 

 

                                                        
230

 Vgl. Kap. 3.2.2.4. 
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Martin, 2003, S. 28 f. 
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Ebenen der 
Kommunikation 
 

 
Klassischer Prozess 

 
S-21-Modell 

Sachebene 0 ++ 

Selbstkundgabe 0 -- 

Beglaubigung 0 + 

Wertebestätigung 0 + 

Handlungsnormierung 0 +/- 

Rückversicherung 0 + 

+++ = Überragend besser / ++ = Deutlich besser / + = Besser 
+/- = Neutral 
- - - = Überragend schlechter / - - = Deutlich schlechter / - = Schlechter 

 
Tab. 4: Vergleich Klassischer Prozess / S-21-Modell auf Grundlage des 
Symbolschemas 

 

Eine unmittelbare Teilnahme wie im Stuttgarter Modell würde der Sachebene 

noch viel direkter und umfassender zur Geltung verhelfen, wenngleich die 

Parteien sich auch weiterhin selbst um Kommunikation bemühen müssten: 

Nicht jedes Mitglied will beispielsweise der Internetübertragung folgen, insoweit 

wird eine Information auf Betriebsversammlungen oder über die Medien auch 

weiterhin notwendig sein. Nichtsdestotrotz müsste das Stuttgarter Modell 

angesichts der Unmittelbarkeit des Zugangs jedem imponieren, der die 

Sachebene bei tariflichen Aushandlungsprozessen stärken möchte.  

Auf der Ebene der Selbstkundgabe geht es der Sendergruppe darum – gerne 

auch subtil – die eigene Rolle deutlich zu machen. Grundaussagen sind: „Wir 

vertreten eure Interessen kompetent“, „Wir vertreten eure Interessen mit 

Engagement“, „Eure Mitgliedschaft lohnt sich weiterhin“ bzw. „Eine 

Mitgliedschaft sollte angestrebt werden“, etc.  

Vor dem Hintergrund, dass sich die öffentliche Bühne nach den Verhandlungen 

zeitlich schmaler darstellt als die Dauer der Verhandlungen selbst, bietet die 

zeitlich breitere Bühne der eigentlichen Tarifverhandlungen zumindest 

quantitativ häufiger die Möglichkeit, derartige Informationen auszusenden. Dies 

stellt jedoch zugleich auch mutmaßlich die größte Schwäche des Verfahrens 

dar: Die Verhandlungen könnten noch mehr als heute schon als große Bühne 

für unterschwellige Informationsschnipsel verwendet werden, mit dem 

Nebeneffekt, dass die Sachebene – das „Klartext-Reden“ – in den Hintergrund 
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gedrängt werden könnte. Analog dazu werden Plenardebatten des deutschen 

Bundestages dafür kritisiert, dass sich eben nicht nur Sachexperten nüchtern 

auf Expertenebene austauschen. Vielmehr wird die Bühne genutzt, um mehr 

oder weniger (meist aber weniger) subtil die Vorzüge der eigenen Fraktion 

gegenüber denjenigen der anderen anzupreisen.232 Daher könnte auf die Vier- 

oder Acht- Augen-Gespräche, die ja heute schon geführt werden, wenngleich 

ohnehin nur Tarifexperten mit unmittelbarem legitimem Prozessinteresse 

zugegen sind, keinesfalls verzichtet werden. Der Durchbruch wird in diesen 

Gesprächen vorbereitet und dann in der erweiterten Runde vorgetragen, 

ausdiskutiert und beschlossen. Die „große Bühne“ während der Verhandlungen 

könnte lediglich der Ergänzung dienen. 

Insoweit lässt sich zusammengefasst Folgendes zur Ebene der 

Selbstkundgabe antizipieren: Im Stuttgarter Modell würde diese Ebene 

einerseits gestärkt und ausgebaut. Andererseits würde dieser Vorteil dadurch 

negativ überkompensiert, dass sich Verhandlungen zwingend in die Länge 

zögen, Authentizität durch eben doch (bzw. dann erst Recht) notwendige 

Spitzengespräche verloren ginge und die Parteien zum Schaulaufen gedrängt 

würden.  

Wie wird die Ebene der Beglaubigung abgebildet? Aussagen wie „Es war nicht 

leicht zu einem Ergebnis zu gelangen, wir haben uns Eure Mitgliedschaft 

verdient“ oder „Ein besserer Kompromiss konnte schlechterdings nicht 

gefunden werden“ können durch die Tarifparteien indirekt mit größerer 

Glaubwürdigkeit vermittelt werden. Die Symbolhandlung 

„Mitternachtsabschluss“ trägt dem genauso Rechnung wie Warnstreiks oder 

Verhandlungsrunden, die sich bis weit in die Nacht hinein ziehen. Ob auf 

Teilelemente, etwa den doch recht aufwendigen Warnstreik, verzichtet werden 

kann, hängt davon ab, inwieweit sich die Hauptempfängergruppe – die 

Mitglieder der Gewerkschaft – auf die neue Transparenz einlässt. Insoweit darf 

vorsichtig gehofft werden, dass der Transparenzschub einen Teil der 

gegenwärtig praktizierten Symbolhandlungen substituiert. Sollte etwa die 

Entscheidung für oder gegen einen Warnstreik auf der Kippe stehen, so mag 
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die größere Transparenz im Stuttgarter Modell zumindest in einigen Fällen den 

Ausschlag zugunsten der arbeitskampflosen Variante geben. 

Sollte dies möglich sein, so würde es sich durchaus um einen handfesten 

Vorteil handeln. Ein Indiz dafür ist, dass die Schlichtungstermine bei 

Stuttgart 21 in fünf von neun Fällen vor 18:00 Uhr beendet waren und nur 

einmal über 20:00 Uhr hinausgingen. Selbst die wichtige finale 

Abschlusssitzung mit anschließendem Gang vor die Presse war um 17:25 Uhr 

beendet worden. Kein Zuschauer, der bereits die Verhandlungen live verfolgt 

hat musste durch einen Mitternachtsabschluss davon überzeugt werden, dass 

sich alle Seiten redlich bemüht haben.  

In einer sich wandelnden Welt wirken Symbolhandlungen auch im Sinne der 

Wertebestätigung, also dem kollektiven Erlebnis gemeinsamer Werte und 

Ansichten, versinnbildlicht durch symbolhafte Handlungen. So dient etwa der 

Warnstreik mit seinen für jedermann offensichtlichen Folgen („Alle Räder 

stehen still, wenn Dein starker Arm es will...“) in einer Doppelrolle einmal dem 

Bedürfnis nach Machtvergewisserung in einer Situation, in der angesichts 

medienwirksamer Verlagerungsmacht der Arbeitgeber der Eindruck entstehen 

kann: Wir sind der Globalisierung schutzlos ausgeliefert. Zum anderen zeigen 

die Betroffenen anderen und sich selbst: Gemeinsam können wir etwas 

bewirken, wo der Einzelne sich nicht durchzusetzen vermochte. Das breitere, 

unmittelbarere Einbeziehen verschiedener Akteure stellt in einer 

Konsensgesellschaft wie der deutschen einen offenkundigen Wert dar. Er 

kommt klassisch durch die beiden Hauptprotagonisten zum Tragen, also die 

originären Tarifparteien. Insoweit kommt eine noch breitere Gesprächsbasis 

dem Wert „Konsensbedürfnis“ stärker entgegen, sodass sich ein leichter Vorteil 

konstatieren lässt. 

Der Aspekt der Handlungsnormierung beschreibt das Bedürfnis einer Gruppe 

nach gemeinsamen Richtlinien und Handlungsempfehlungen. Dies kann formal 

durch Gesetzgebung oder informell über die Ausbildung sog. ungeschriebener 

Regeln geschehen. Da durch den Prozess im Rahmen des Stuttgarter Modells 

gegenüber den üblichen Abläufen keine substanzielle Veränderung im Hinblick 

auf die Handlungsnormierung stattfindet, ist dieser Punkt neutral zu bewerten. 
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Bedeutsam ist auch die Ebene der Rückversicherung. Die handelnden Akteure 

benötigen von Zeit zu Zeit eine dahingehende Rückversicherung aus dem 

Kreise der Interessengruppen, dass sie sich noch auf einem Pfad befinden, der 

mitgetragen wird. Dies insbesondere natürlich am Anfang 

(Forderungserhebung) und am Ende (Urabstimmung, 

Tarifkommissionsbeschluss), aber auch während des Prozesses. Spätestens 

an der Mobilisierungsfähigkeit, ob beim Warnstreik oder bei Demonstrationen, 

zeigt sich, inwieweit ein Vorgehen noch von den Mitgliedern der 

Interessengruppen mitgetragen wird. Da hier insbesondere die Mitglieder als 

abstimmungsberechtigte Tarifunterworfene selbst angesprochen sind, ändert 

eine intensivierte Kommunikation anhand der unmittelbaren Einbeziehung, wie 

sie das Stuttgarter Modell nahelegt, wenig. Insoweit ist der Punkt 

„Rückversicherung“ im Vergleich als neutral zu bewerten.  

Jedoch ist für den Erfolg der Verhandlungsstrategie durchaus nicht irrelevant, 

wie die anderen Interessengruppen sich positionieren. Das Agitieren der 

anderen Belegschaftsangehörigen sowie die Positionierung lokaler Politiker 

und Medien kann die Konfliktbereitschaft der Kerninteressengruppe – der 

Mitglieder auf beiden Seiten – substanziell beeinflussen. Diese unmittelbarer 

einzubeziehen, ist daher für die Ebene der Rückversicherung nicht ohne 

Relevanz.  

 

4.3.4 Rechtliche Zulässigkeit 

 

Eine rechtliche Prüfung der Anwendung des Stuttgarter Modells auf 

tarifvertragliche Aushandlungsprozesse hat bei den innovativen Bestandteilen 

anzusetzen, also bei jenen Aspekten, die „neu“ sind und nicht wie im Falle der 

Schlichtung ohnehin bereits praktiziert werden. Für bereits praktizierte 

Elemente darf angenommen werden, dass sie im Falle ihrer Unzulässigkeit 

schon heute keinen Bestand hätten. 

Zunächst handelt es sich bei der stimmrechtslosen aber teilweise 

redeberechtigten Einbeziehung der Interessengruppen wie auch der Medien 

um eine neue Vorgehensweise. Im eigentlichen Stuttgart 21-
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Schlichtungsverfahren, so improvisiert dieses auch in einzelnen Elementen 

war, traten alle Parteien gleichberechtigt auf. Könnte in dieser Weise, alle 

Machtunterschiede einebnend, eine Tarifverhandlung geführt werden? 

Tarifvertragsparteien sind in Deutschland gemäß § 2 Abs. 1 TVG exklusiv 

Gewerkschaften, einzelne Arbeitgeber sowie Vereinigungen von Arbeitgebern. 

Eine Beteiligung anderer Verbände oder Organe ist nicht vorgesehen. Da die 

Verbände einerseits durch ihre Mitglieder und andererseits durch die 

Verfassung233 direkt legitimiert sind, in ihrem Namen die Arbeits- und 

Wirtschaftsbedingungen betreffende Gesamtvereinbarungen zu treffen und die 

Mitglieder als unmittelbar Tarifunterworfene auch direkt Träger der durch die 

Tarifverträge entstehenden Rechte und Pflichten sind, ist ein unmittelbarer oder 

gar gleichberechtigter Einfluss anderer Gruppierungen abzulehnen. Dagegen 

spricht bereits der Wortlaut des Art. 9 Abs. 3 GG und des 

Tarifvertragsgesetzes.  

Diese verfassungsmäßigen Rechte leichtfertig zu teilen und dadurch den 

Einfluss der originären Tarifparteien zu verwässern, passt überdies nicht zu 

dem Stellenwert, der dem Durchsetzen und Abschließen von Tarifverträgen 

zugebilligt wird. Tarifverträge erfassen die Arbeitsverträge in den Grenzen ihres 

Geltungsbereiches gleichsam wie ein Gesetz. Sie schaffen damit eine 

einheitliche, verlässliche Ordnung.  

Das die Befugnis, derart wirkmächtige Verträge abzuschließen, keine gering zu 

schätzende „Kleinigkeit“ ist, zeigt auch das ausgefeilte richterrechtliche 

Prüfschema, welches zur Anwendung kommt, wenn eine Vereinigung die 

Koalitionsfähigkeit nach Art. 9 III GG für sich in Anspruch nehmen möchte. 

Nach ständiger Rechtsprechung des BAG234 setzt die Anerkennung als 

Koalition neben anderem voraus, dass diese 

1.) eine Vereinigung von Arbeitgebern oder Arbeitnehmern darstellt, 

                                                        
233

 Die zusätzliche Legitimation durch Art. 9 Abs. 3 GG ist schon deshalb höchst bedeutsam, 
weil die Mitglieder streng genommen kaum die Legitimation für die Regelung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen im Ganzen bieten können: Sie bilden ja nur eine Teilmenge der 
Beschäftigten, da nicht alle Arbeitnehmer zugleich Gewerkschaftsmitglieder sind. Zur 
Legitimation durch Art. 9 GG und zur geschichtlichen Herleitung: Kempen, NZA-Beil. 2000, S. 
11. 

234
 Vgl. z. B. BAG 28.3.2006, NZA 2006, S. 1112. 
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2.) eine von Mitgliederwechseln unabhängige Struktur aufweist, 

3.) auf einem freiwilligen Zusammenschluss basiert, 

4.) politisch, praktisch und finanziell vom tarifpolitischen Gegenpart unabhängig 

ist („Gegnerunabhängigkeit“), 

5.) überbetrieblich strukturiert ist, und schließlich 

6.) fähig ist, Druck auf die Gegenseite auszuüben. 

Diese kleinteilige Prüfung zeigt deutlich, dass die Anerkennung tarifpolitischer 

Funktionen sehr voraussetzungsvoll ist.  

Eine gleichberechtigte Beteiligung ist selbst für die politische Sphäre 

abzulehnen, die ihren Einfluss über die staatliche Gesetzgebung direkt 

ausüben kann. Betrachtet man das Verhältnis staatlicher und tariflicher 

Rechtsetzung aus der Metaebene, so ist eine weitergehende Einflussnahme ist 

schon aus ordnungspolitischer Sicht abzulehnen. 

Gesetzliche Regelungen sind gegenüber tariflichen Regelungen grundsätzlich 

höherrangiges Recht. Im Falle einer Normenkollision verdrängt zwingendes 

Gesetzesrecht die tarifvertraglichen Konkurrenznormen. Andererseits umfasst 

Art. 9 Abs. 3 GG über den Wortlaut hinaus, der lediglich die individuelle 

Koalitionsfreiheit in den Blick nimmt, auch den Schutz der Koalitionen selbst 

und ihre Betätigungsfreiheit.235 Gesetzliche Einschränkungen sind zwar 

dennoch möglich, doch nur zum Schutze anderer verfassungsrechtlich 

geschützter Rechtsgüter. Als praktische Begründung für diese 

herausgehobene Stellung der Tarifparteien wird allgemein ihre sog. 

Normsetzungsprärogative ins Feld geführt. Demnach stehen die Tarifparteien 

näher an den Problemlagen und Realitäten des betrieblichen Alltags als der 

Gesetzgeber und sind daher besser als dieser geeignet, praktikable und 

ausgewogene Entscheidungen zugunsten der Normunterworfenen zu 

führen.236 Dies gilt jedenfalls bei Machtparität der Parteien.  

In der Gesetzgebung äußert sich dieser Gedanke regelmäßig in 

tarifdispositiven Regelungen, d. h. in Regelungen, von denen qua Gesetz nur 
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 Söllner, NZA 1996, S. 899. 
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durch Tarifverträge abgewichen werden kann. Als Beispiel mag § 9 Nr. 2 des 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes dienen. Demnach gelten der sog. Equal-

Pay-Grundsatz237 und der Equal-Treatment-Grundsatz238 bei 

Leiharbeitsbeschäftigungsverhältnissen dann nicht, wenn ein Tarifvertrag 

etwas Abweichendes regelt.239  

Zugleich bleibt das Recht des Gesetzgebers bestehen, das Arbeitsrecht zu 

regeln. Das Bundesverfassungsgericht240 begründet diesen scheinbaren 

Widerspruch zu dem oben Gesagten damit, dass den Tarifparteien zwar ein 

Normsetzungsrecht zusteht, jedoch kein Normsetzungsmonopol. Die 

Koalitionsfreiheit des Art. 9 III GG ist zwar ohne Gesetzesvorbehalt gewährt. 

Sie kann jedoch nach Auffassung des Gerichts eingeschränkt werden, wenn 

dies aus gesetzgeberischer Sicht zum Schutz der Gemeinwohlbelange bzw. 

zugunsten der Rechte Dritter geboten scheint und der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt.  

Vor dem Hintergrund dieser Gemengelage aus gesetzgeberischer 

Durchsetzungsfähigkeit einerseits und dem aus einem praktischen 

„Richtigkeitsanspruch“ gepeisten Selbstbewusstsein der Tarifparteien 

andererseits verwundert es nicht nur nicht, dass Verbandsfunktionäre 

typischerweise wenig enthusiastisch auf Einmischungsversuche der Politik 

reagieren. Vielmehr erscheint das Verwahren gegen derartige Einflussnahmen 

auch aus rechts- und ordnungspolitischer Sicht geradezu geboten.  

Eine andere Frage ist jedoch, ob eine Legitimation durch die originären 

Rechteträger, also die Tarifvertragsparteien, auf fremde Träger rechtlich 
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 Gleiches Arbeitsentgelt für Leiharbeitsbeschäftigte und Mitarbeiter der Kernbelegschaft des 
entleihenden Unternehmens bei gleicher Arbeit. 
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 Gleiche Arbeitsbedingungen für Leiharbeitsbeschäftigte und Mitarbeiter der Kernbelegschaft 

des entleihenden Unternehmens bei gleicher Arbeit. 
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 Dasselbe gilt hier (und regelmäßig in Zusammenhang mit tarifdispositivem Recht) für 

Parteien im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages, auch wenn sie selbst nicht durch 
Mitgliedschaft an die Tarifparteien gebunden sind und daher nicht unmittelbar den 
Tarifverträgen unterliegen. Der Grund hierfür ist in der negativen Koalitionsfreiheit zu erblicken. 
Wenn Art. 9 Abs. 3 GG das Recht gewährt, Tarifkoalitionen beizutreten („Koalitionsfreiheit“), so 
muss umgekehrt auch das Recht bestehen, diesen gerade nicht beitreten zu wollen („Negative 
Koalitionsfreiheit“). Würde nun tarifdispositives Gesetzesrecht nur Tarifparteien die Chance auf 
Abweichung einräumen, so würden dadurch die Nicht-Koalitionsangehörigen regelmäßig in 
unzulässiger Weise dazu gedrängt, diesen ebenfalls beizutreten, um von diesen Rechten 
Gebrauch machen zu können.  
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zulässig sein kann. Zwar können Tarifvertragsparteien nach § 2 Abs. 2 TVG 

Spitzenorganisationen bevollmächtigen, in ihrem Namen Tarifverträge 

abzuschließen. Die namentliche Erwähnung der Spitzenverbände unter 

Ausschluss der Benennung anderer Organe oder Institutionen spricht jedoch 

im Umkehrschluss – argumentum e contrario – zumindest aus der Perspektive 

des TVG gerade nicht dafür, dass auch weitere Bevollmächtigungen ohne 

Weiteres denkbar sind.  

Vereinzelt finden sich Stimmen in der Literatur, der zufolge Öffnungsklauseln, 

also Regelungen, die von den Tarifparteien an die Betriebsparteien zur 

selbstständigen Verhandlung überlassen werden, nicht mit der 

Ordnungsfunktion des Tarifvertrages vereinbar und damit unzulässig seien.241 

Inwieweit dies zutreffend ist oder nicht, sei vorläufig noch dahingestellt. In der 

Parallele wäre jedoch zu fragen, ob es mit der Ordnungsfunktion der 

Tarifverträge zu vereinbaren wäre, Dritte substanziell an Verhandlungen zu 

beteiligen.  

Die Ordnungsfunktion ist zunächst begrifflich nicht fest umrissen. Das 

Bundesverfassungsgericht beschreibt die Funktion des Tarifvertrages 

dahingehend, dass „das Arbeitsleben im Einzelnen durch Tarifverträge sinnvoll 

zu ordnen“ ist, dass ferner „insbesondere die Höhe der Arbeitsvergütung für die 

verschiedenen Berufstätigkeiten festzulegen und so letztlich die Gemeinschaft 

sozial zu befrieden“242 ist. Auch das BAG erblickt im Handeln der Tarifparteien 

ein „Ordnungsmodell für das Arbeits- und Sozialleben“.243 Daraus leitet etwa 

Wiedemann eine umfassende und verpflichtende Ordnungsaufgabe der 

Koalitionspartner ab,244 eine Annahme, der im Ergebnis nicht zugestimmt 
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 Matthes, 1998, in Festschrift Schaub, S. 483.; 

A. A. Wendeling-Schröder, NZA 1998, S. 627. 
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 BVerfG 6.5.1964, NJW 1964, S. 1267 f. 
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 BAG 14.12.2005, NZA 2006, S. 607; 

BAG 18.3.2009, NZA 2009, S. 1028.  
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 Wiedemann, RdA 1997, S. 297; 

Gaumann und Schafft lehnen jedenfalls eine zu weitgehende Verlagerung der 
Regelungskompetenz als Schwächung der Ordnungsfunktion ab. Gaumann / Schafft: NZA 
1998, S. 185. Fraglich bleibt, wie eine Abgrenzung von „zu weit gehend“ und „gerade noch 
hinreichend“ praktisch erfolgen soll. Im Zweifel würde eine gerichtliche Überprüfung auch hier 
auf eine Tarifzensur hinauslaufen, denn es müsste bewertet werden, welches Gewicht den zur 
Regelung geöffneten Regelungssachverhalten im Gesamtkontext des Tarifvertrages und des 
Arbeitsverhältnisses zukommt.  
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werden kann, da sie auf eine Tarifzensur hinausliefe. Dies jedenfalls dann, 

wenn Tarifverträge einer gerichtlichen Überprüfung im Hinblick auf die 

Vereinbarkeit mit der so umfassend verstandenen Ordnungsfunktion 

unterworfen würden. Ein weniger strenges, jedenfalls abstrakteres Verständnis 

der Ordnungsfunktion vertritt Wendeling-Schröder, der zufolge die 

Ordnungsfunktion nicht die inneren Grenzen der Tarifautonomie umrahmt, 

sondern lediglich die innere Legitimation des Tarifsystems sowie dessen 

gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen darstellt.245  

Auch wenn man sich diesen Ansatz zu Eigen macht, scheint es jedoch schwer 

vermittelbar, wie eine solche substanzielle Aufweichung der eigenen 

Autonomie mit der Ordnungsaufgabe der Tarifparteien in Einklang zu bringen 

sein sollte. Die Legitimation haben im Kern eben nur die originären 

Tarifparteien, nicht weitere Interessengruppen, so legitim deren Interesse an 

Verlauf und Ergebnis des Aushandlungsprozesses auch fallweise sein mag.  

Ähnliche Bedenken lassen sich dann begründen, wenn man nicht nur ein 

Regelungsrecht der Tarifvertragsparteien, sondern auch eine umfassend 

verstandene Regelungspflicht im Sinne eines Selbstentäußerungsverbotes 

unterstellt.246 Demnach wäre es den Koalitionären selbst zwar gestattet, 

Regelungsbefugnisse zu übertragen. Sie könnten sich jedoch nur im Rahmen 

gewisser Grenzen zugunsten der Betriebsparteien zurücknehmen. Kämen sie 

ihrer Regelungspflicht jedenfalls langfristig nicht selbst nach, so die 

Befürchtung, könnte die Durchsetzungsmacht nach dieser Lesart 

verlorengehen, sodass die Tarifautonomie von innen heraus beschädigt würde.  

Das BAG hat in der Tat mit Blick auf die Übertragung von 

Regelungsbefugnissen auf die Betriebsparteien auf Gefahren der 

Selbstentäußerung hingewiesen. Es sieht dann erhebliche Gefahren für die 

Tarifautonomie im Ganzen, wenn Regelungsbefugnisse in zu großem Umfang 
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 In diesem Sinne zu verstehen ist Gragert, die im Tarifvorrang von § 77 Abs.1 BetrVG einen 
grundsätzlichen Willen des Gesetzgebers sieht, dass zumindest überhaupt eine Regelung 
getroffen wird, was sich mittelbar als Ausdruck der verfassungsrechtlichen Gewährleistung der 
Tarifautonomie deuten ließe. 1997, S. 113. Gleichwohl kann das Argument auch umgekehrt 
gedeutet werden: Gerade weil der Gesetzgeber eine Alternative geschaffen hat, müssen die 
Tarifparteien hier nicht zwingend tätig werden. 
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auf die Betriebsparteien verlagert werden.247 Es obliegt den Tarifparteien auch 

nach Ansicht von Schwarze, zumindest grundlegende Normen festzulegen.248  

Dieser gemäßigten Ansicht ist zuzustimmen. Ein grenzenloses Verständnis der 

Übertragungsbefugnisse würde im Extrem eine Blankovollmacht der 

Betriebsparteien durch die Tarifparteien bedeuten. Dies passt nicht zur vom 

Gesetzgeber gewollten Dualität der beiden Ebenen, die sich neben 

§ 77 Abs. 3 BetrVG (Tarifvorrang) und § 87 Abs. 1 BetrVG (Tarifvorbehalt)249 

beispielsweise auch im fehlenden Recht zum Einsatz von Arbeitskampfmitteln 

auf der Betriebsebene zeigt. Schon da wird deutlich, dass die Betriebsparteien 

bereits instrumentell nicht ausgestattet sind, um gewissermaßen als 

Ersatztarifparteien zu dienen.250 Quantitativ und qualitativ zu weitgehende 

Übertragungsregelungen müssen deshalb denknotwendig strukturell die 

Betriebsratsebene überfordern251 und die Tarifautonomie beschädigen.  

Es kann den Tarifparteien nicht gestattet sein, diese Hürde dadurch zu 

umgehen, dass die Betriebsparteien gleich in die Hauptverhandlungen 

einbezogen werden, statt in nachgelagerten Verhandlungsrunden auf 

Betriebsebene. Wenn dies jedoch bereits für Betriebsparteien gilt, für die sich 

thematisch eine Legitimation noch am einfachsten belegen lässt, so wird dies 

für andere Interessengruppen – argumentum a fortiori – erst Recht gelten.  

Gleichwohl bestehen aus tarifvertraglicher Sicht jedoch keine Bedenken, nicht 

unmittelbar betroffene Gruppen bzw. deren Vertreter ohne Stimm- und 

Rederecht einzubeziehen. Dies entspricht letztlich lediglich einer sehr 

weitgehenden Form der Information über das Tarifgeschehen.  
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 BAG 18.8.1987, NZA 1987, S. 779. 
248

 Schwarze, 1990, S. 91 f. 

249
 Vgl. zum Verhältnis von Tarifvorbehalt und Tarifvorrang Gerdom, öAT, S. 171 ff. 

250
 Vgl. umfassend zu den Grenzen betriebsratlichen Handelns in die Sphäre 

gewerkschaftlicher Aktivitäten: Artus, Industrielle Beziehungen, S. 257 ff; 

Reichold, NZA 2004, S. 247 ff; 

Kempen, NZA 2005, S. 186. 

251
 Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den Gremien, insbesondere im Hinblick auf 

professionell ausgestattete Strukturen in Großbetrieben gegenüber mittelständischen 
Unternehmen. Weitere Unterschiede bestehen im Selbstverständnis. Vgl. Übersicht bei 
Nienhüser, Industrielle Beziehungen 2005, S. 7. 
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Anders kann sich der Sachverhalt darstellen, wenn ein Mittelweg zwischen den 

beiden beschriebenen Extremen – gleichberechtigte Teilnahme einerseits und 

völlige Verbannung auf die Zuschauertribüne andererseits – gewählt wird. 

Dieser Mittelweg wäre dann eingeschlagen, wenn Interessengruppen zwar kein 

Stimmrecht, wohl aber Rederecht eingeräumt wird. Denn wer redet, kann 

immerhin nicht ohne Einfluss bleiben. Für den Arbeitgeber wird es z. B. nicht 

irrelevant sein, wie sich Vertreter der nicht-tarifgebundenen Belegschaft zu 

tariflichen Fragen positionieren – diese ebenfalls zufrieden zu stellen, muss für 

Arbeitgeber aus motivationaler Sicht stets ein Interesse sein. So dürfte 

beispielsweise eine vehement vorgetragene Ansicht, gewerkschaftliche 

Differenzierungsklauseln252 seien ungerechtfertigt, die Motivation des 

Arbeitgebers zum Abschluss einer solchen Klausel spürbar senken. Auch der 

Redebeitrag eines charismatischen und in der Region anerkannten Politikers – 

etwa mit der Aufforderung zum Maßhalten – könnte die Stimmung zuungunsten 

einer der Tarifparteien beeinträchtigen. Nicht umsonst verwahren sich die 

Tarifparteien regelmäßig gegen qua Medien vorgetragene Ratschläge 

vonseiten einflussreicher Politiker. Ein solches Verhalten wäre sinnlos, wenn 

diese Einflussversuche ohnehin als bedeutungslos angesehen würden.  

Gegenstand der Prüfung ist insoweit die Frage, ob der geringe – aber 

unzweifelhaft vorhandene – Einfluss eines solchen Rederechts während der 

Tarifverhandlungen tarifrechtlichen Bedenken begegnet.  

Die Tarifvertragsparteien sind zunächst Herr des Verfahrens. Tarifliche 

Aushandlungsprozesse berühren komplexe volkswirtschaftliche Fragen und 

neben den primären auch sekundäre Gruppen. Es ist den Parteien 

unbenommen, zu ihren Beratungen Experten hinzuzuziehen. Soweit diese 

lediglich in neutraler Weise Sachinformationen vertreten, kann dies ohnehin 

keinen Bedenken begegnen.  

Jedoch können die Tarifparteien auch ein Interesse daran haben, wie 

sekundäre Interessengruppen einen bestimmten tariflichen Sachverhalt oder 

auch die jeweils in Rede stehenden tariflichen Regelungen im Ganzen 

                                                        
252

 Bei Differenzierungsklauseln handelt es sich um Abreden, die Mitgliedern der 
tarifschließenden Gewerkschaft gegenüber Nichtmitgliedern einen monetären oder sachlichen 
Vorteil einräumen. Zur Zulässigkeit vgl. Brecht-Heitzmann / Gröls, NZA-RR, S. 505 ff. 
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betrachten. Ihnen ein Rederecht einzuräumen kann deshalb zumindest dann 

nicht außerhalb der Regelungsbefugnis der Tarifparteien liegen, wenn beide 

Parteien dem zugestimmt haben. Weder würden sich die Parteien damit ihrer 

Ordnungsaufgabe begeben, gleichgültig ob diese eng oder weit betrachtet wird, 

noch würde die umfassende Regelungspflicht der Parteien substanziell 

darunter leiden, anderen – auch einflussreichen Stimmen – lediglich Gehör zu 

schenken.253  

Letztlich werden Vertreter sekundärer Interessengruppen als Experten oder 

Fachvertreter in eigener Sache zu betrachten sein. Inhaltlich entspricht dies in 

Analogie dem Vorgehen des Gesetzgebers, wenn er vor der Verabschiedung 

von Gesetzesnormen zunächst mittels institutionalisiertem Verfahren die 

betroffenen Parteien befragt, ebenfalls in dem Wissen, dass diese als 

Interessenverbände („Lobby“) keine neutrale Haltung einnehmen werden.  

 

4.3.5 Fazit 

 

Das von Heiner Geißler so bezeichnete Stuttgarter Modell ist für sich 

genommen noch kein ausgereiftes Modell – zu unscharf sind die Befugnisse, 

zu improvisiert der Verlauf. Jedoch kann das Modell im Nachhinein – auch 

anhand der gemachten Fehler – stärker ausdifferenziert und auf den Bereich 

der Tarifpolitik zugeschnitten werden.  

Blendet man die bereits bekannten Elemente aus, so bleiben als innovative 

Neuerung die direkte Medieneinbeziehung und die umfassendere Beteiligung 

der – auch sekundären – Interessengruppen übrig. Zur praktischen 

Umsetzbarkeit einerseits und aus rechtlichen Erwägungen andererseits ist es 

jedoch notwendig, die Partizipation der sekundären Interessengruppen zu 

beschränken. Eine gleichberechtigte Teilnahme ist ausgeschlossen, gleichwohl 

kann den Protagonisten ein Rederecht und damit ein gewisser, bescheidener 

Einfluss eingeräumt werden.  
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 Vgl. zur Betrachtung der Ordnungsfunktion des Tarifvertrages und zum Gedanken der 
umfassenden Regelungspflicht die Ausführungen unter 4.1.3 und 4.2.4. 
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Das sich so ergebende modifizierte Stuttgarter Modell verfügt kommunikativ 

gegenüber den klassischen tariflichen Aushandlungsprozessen über eine 

Reihe interessanter Vorteile. Ein praktischer Versuch scheint insoweit durchaus 

lohnenswert. 

Jenseits der Mediation und des Stuttgarter Modells sollen nachfolgend die 

Chancen und Risiken eines völlig fremdartigen Verfahrens kollektiver 

Konfliktlösungen betrachtet werden: Das Konklave der Katholischen Kirche. 

Während die beiden erstgenannten Modelle immerhin für das tarifpolitische 

Feld noch so naheliegend sind, dass sich hin und wieder der Vorschlag einer 

Anwendung findet,  hat die Beschäftigung mit dem Konklave den Vorteil, dass 

ein völlig andersartiger, und doch bewährter und kulturkompatibler Ansatz 

geprüft wird. 

 

4.4 Das katholische Konklave als Lösung kollektiver 

Interessenkonflikte  

 

Can. 331 — Der Bischof der Kirche von Rom, (...), ist Haupt des 

Bischofskollegiums, Stellvertreter Christi und Hirte der Gesamtkirche hier auf 

Erden; deshalb verfügt er kraft seines Amtes in der Kirche über höchste, volle, 

unmittelbare und universale ordentliche Gewalt, die er immer frei ausüben kann. 

Can. 331, Codex Iuris Canonici 

 

„Annuntio vobis gaudium magnum, habemus Papam!“254  

Traditionelle Mitteilung zur Bekanntgabe der erfolgreichen Papstwahl durch den 

Kardinalprotodiakon255 

 

Ein Zusammenhang zwischen dem Prozess, der zu einem neuen Papst führt 

und einem Prozess, der einen neuen Tarifvertrag zum Ergebnis hat, erscheint 

                                                        
254

 „Ich verkünde euch eine große Freude, wir haben einen Papst!“ 

255
 Der dienstälteste Kardinaldiakon (Dritte Kardinalsklasse neben der der Kardinalsbischöfe 

und der Kardinalspriester). Lohrmann, 1968, S. 304. 
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zunächst auch bei gutem Willen nicht naheliegend. Säkulare, profan weltliche 

Verhandlung um materielle Arbeitsbedingungen einerseits und die Suche nach 

dem nach Katholischer Lehre „Vicarius Iesu Christi“, also dem „Stellvertreter 

Jesu auf Erden“ andererseits – die Gegensätze springen eher ins Auge als die 

Parallelen.  

 

4.4.1 Anwendungsmöglichkeiten des Verfahrens auf das Tarifgeschehen 

 

So unorthodox der Gedankengang sein mag – abstrakt betrachtet handelt es 

sich bei beiden Vorgängen um Mechanismen der kollektiven Konfliktlösung. Bei 

aller Unterschiedlichkeit des Sachthemas lassen sich relevante 

Gemeinsamkeiten identifizieren (Vgl. Tab. 5). Dabei sollen die in den letzten 

Jahrzehnten friedlich verlaufenen Papstwahlen nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass diese kirchengeschichtlich alles andere als konfliktarm waren. Die 

Erarbeitung nutzbringender Analogien ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht 

einfach, dies insbesondere deshalb, weil es nur wenige wissenschaftliche 

Quellen gibt. Dieser Umstand hat seine Ursache darin, dass das Konklave bei 

Strafe der Exkommunikation unter größter Geheimhaltung stattfindet und über 

konkret durchgeführte Konklaven nicht berichtet wird. Ähnlich wie in anderen 

wiss. Abhandlungen zum Thema werden auch vorliegend ergänzend Artikel 

aus Massenmedien zitiert. 

Das Konklave findet in der heutigen Form im Wesentlichen seit 1274 statt. 

Aktives Wahlrecht steht dabei lediglich den Kardinälen, den „Sanctae Romanae 

Ecclesiae Cardinalis“ zu, die zu diesem Zweck aus allen Weltregionen in den 

Vatikan reisen. Nicht unähnlich den Verhandlungsführern in Tarifrunden haben 

die Kardinäle dabei unterschiedliche Interessen, nicht nur im Hinblick auf 

eventuell persönliche Karriereziele,256 sondern insbesondere mit Blick auf die 

speziellen Belange im jeweiligen heimatlichen Wirkungsbereich.  
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 Moorhead Journal of Religious History 2006, S. 284. 
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Diese Schlussfolgerung kann sich angesichts fehlender Dokumentation nur auf 

Indizien stützen. Zunächst gibt es Interessenlinien, die von den Medien 

aufgegriffen werden. Da stehen etwa in bestimmten aktuellen Fragen jeweils 

Reformer gegen Konservative, Erneuerer gegen Bewahrer.257 Es ist angesichts 

                                                        
257

 Magazin Stern, http://www.stern.de/panorama/vatikan-wer-ist-papabile-538512.html (Zuletzt 
abgerufen am 11.10.2012); 

ZDF, http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1309268/Mythos-Konklave (Zuletzt 
abgerufen am 11.10.2012); 

Konklave Entsprechung Tarifpolitik 

 
Teilnehmer setzen sich aus den 
einflussreichsten 
Organisationsmitgliedern zusammen 
und kommen aus allen Regionen und 
Gruppen. Helfendes Personal steht zur 
Seite. 

 
Einflussreiche haupt- und 
nebenamtliche Vertreter aus allen 
relevanten Gruppen (regional und 
inhaltlich). 

 
Dreifache Isolation: 

- Abschottung von 
beeinflussenden Medien und 
Gesprächen mit Personen 
außerhalb des Konklaves. 

- Geheimhaltung konklaveinterner 
Vorgänge gegenüber 
Nichtteilnehmern. 

- Nichtzulassung einer 
Einflussnahme von Seiten 
weltlicher oder anderskirchlicher 
Funktionsträger. 

 
Keine Isolation. 
Kommunikationsbarrieren ergeben sich 
lediglich  

a) durch die Fachexpertise, 
einhergehend mit der entspr. 
Fachterminologie, die ein 
Verständnis der 
Zusammenhänge außerhalb 
interessierter Kreise zumindest 
erschwert, je nach Gegenstand 
ausschließt und 

b) durch inoffizielle 
Gesprächsrunden. 

 
Unmöglichkeit der Prolongation. 
Konklave hat zügig (innerhalb von 
spätestens 20 Tagen nach Beginn der 
Sedisvakanz) zu beginnen und endet 
zwingend mit 2/3-Mehrheit für neuen 
Papst. 

 
In der Regel Unterbrechungen, jedoch 
mit zunehmender Dauer 
Regelungsdruck, da die Beschäftigten 
Lohnzuwächse erwarten, nachdem der 
alte TV gekündigt wurde.  

 
Rituelle Mitteilung des Wahlergebnisses, 
hinter dem nach vollendeter Konklave 
das Kardinalskollegium geeint steht. 

 
Rituelle Mitteilung des Wahlergebnisses, 
das beide Parteien ebenfalls gemeinsam 
tragen, wenngleich mit gewisser Distanz 
(„Hätten uns besseres Ergebnis 
gewünscht, jedoch konnte der 
Sozialpartner nicht bewogen werden...“) 

 
Tab. 5: Hauptelemente Konklave und Entsprechung bzw. Gegensatz in der 
Tarifpolitik 
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der fast uneingeschränkten Macht des Papstes bei Glaubensfragen kaum 

vorstellbar, dass diese Konflikt- und Interessenlinien nicht auch die 

Wahlabsichten der jeweiligen Kardinäle bestimmen, zumindest aber nachhaltig 

beeinflussen. 

Zum anderen zeigt sich die Tatsache, dass die Wahl, die einem Land dienlich 

sein kann, dem anderen zum Nachteil gereicht, durch eine Regelung, die 

jahrhundertelang geduldet wurde und erst 1903 nach der umstrittenen 

Ausübung durch Österreich abgeschafft wurde.258 Demnach konnten die 

Kardinäle einiger katholischer Nationen ein Veto einlegen, wenn ein Kandidat 

partout ihren nationalen Interessen widersprach.  

Ein weiteres Indiz besteht darin, dass die Geschichte der Papstwahl immer 

wieder von der Wahl verschiedener „Gegenpäpste“ geprägt gewesen ist, die ihr 

Amt in bestimmten Regionen jenseits Roms wahrnahmen.259 Unabhängig 

davon, wie dies kirchenrechtlich zu bewerten ist (die jeweiligen Päpste 

exkommunizierten einander, sodass jede Seite die andere für illegitim hielt), 

mag dies der deutlichste Hinweis darauf sein, dass es für einzelne Subgruppen 

innerhalb der Organisation von großer Bedeutung war und ist, wer konkret auf 

dem „Stuhl Petri“ sein Amt ausübt.260 Die verschiedenen Weltregionen mit ihren 

unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen müssen – vertreten durch die 

Kardinäle – ein vitales Interesse an einer Lösung haben, die im Sinne eines 

Kompromisses allen Beteiligten am ehesten entgegen kommt. So wurde etwa 

der Kurienkardinal Joseph Ratzinger als möglicher Kandidat für den Fall 

diskutiert, dass sich „die großen Blöcke“ nicht einigen könnten.261  

                                                                                                                                                                 
National Catholic Reporter, http://www.nationalcatholicreporter.org/update/conclave/top_ 
candidates.htm (Zuletzt abgerufen am 11.10.2012); 

FAZ, http://www.faz.net/aktuell/politik/konklave-115-waisen-waehlen-einen-neuen-papst-
1230341.html (Zuletzt abgerufen am 11.10.2012); 

Magazin Focus, http://www.focus.de/politik/ausland/papabile_aid_93161.html (Zuletzt 
abgerufen am 11.10.2012). 

258
 Washburn, The Month 1903, S. 159. 

259
 Es existierten zeitweise bis zu vier Gegenpäpste.  

260
 Williman, Journal Of Ecclesiastical History 2008, S. 29 f;  

Baumgartner, The Sixteenth Century Journal 1985, S. 302. 

261
 Magazin Focus, http://www.focus.de/politik/ausland/papabile_aid_93161.html (Zuletzt 

abgerufen am 20.10.2012). 
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Die Kardinäle wiederum sind mit ihren jeweiligen „Ortskirchen“, also den 

regionalen Unterorganisationen und den dortigen Bischöfen verbunden. In der 

Regel haben sie in ihrer jeweiligen Ortskirche selbst ein Bischofsamt inne. An 

dieser Stelle ist die Analogie zu Tarifvertragsparteien nur sehr schwach 

ausgeprägt: Die Kardinäle werden nicht von Bischöfen gewählt, sondern vom 

Papst, unter maßgeblichem Einfluss der Römischen Kurie, direkt ausgewählt. 

Auch ist das Wahlverhalten geheim. Wie ein bestimmter Kardinal hinter 

verschlossenen Türen wählt, bleibt im Wesentlichen sein Geheimnis, 

zumindest aber einer Überprüfung unzugänglich. 

Allein die Tatsache jedoch, dass sich ein bestimmtes Verfahren in der äußerst 

konfliktreichen Geschichte der Papstwahl über mehr als siebenhundert Jahre 

im Wesentlichen unverändert halten konnte, lässt eine eingehendere 

Beschäftigung mit dem Prozedere schon lohnenswert und aufschlussreich 

erscheinen.  

Zu diesem Zweck sind zunächst die prozeduralen Einzelheiten des Konklave 

genauer zu beleuchten. In einem zweiten Schritt soll der Versuch 

unternommen werden, mögliche Anwendungsbereiche des Verfahrens auf 

tarifliche Aushandlungsprozesse zu bestimmen und unter praktischen wie 

rechtlichen Blickwinkeln zu bewerten. 

Kirchenrechtlich finden sich die zentralen Vorschriften zum Konklave zunächst 

im Codex des kanonischen Rechtes, dem „Codex Iuris Canonici“ (CIC).262  

Can. 332 — § 1. Volle und höchste Gewalt in der Kirche erhält der Papst durch 

die Annahme der rechtmäßig erfolgten Wahl zusammen mit der Bischofsweihe. 

(...). 

Can. 349 — Die Kardinäle der heiligen römischen Kirche bilden ein besonderes 

Kollegium mit der Zuständigkeit, nach Maßgabe von besonderem Recht für die 

Papstwahl zu sorgen, ferner stehen die Kardinäle dem Papst zur Seite und zwar 

entweder durch kollegiales Handeln, wenn sie zur Behandlung wichtigerer Fragen 

zusammengerufen werden, oder als einzelne in Ausübung verschiedener Ämter, 

womit sie dem Papst vornehmlich in der täglichen Sorge für die Gesamtkirche 

Hilfe leisten. 

                                                        
262

 Codex des Kanonischen Rechtes, Buch II, Teil II, Sektion I, Kap. I, Art. 1, Can. 331. Vgl. 
Vatican, http://www.vatican.va/archive/DEU0036/__P16.HTM (Zuletzt abgerufen am 
20.10.2012). 
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Entsprechend Canon 349, wonach die Wahl nach Maßgabe besonderem 

Rechts erfolgt, haben die jeweiligen Amtsinhaber stets ergänzende 

Detailbestimmungen zu den Einzelheiten der Prozedur erlassen bzw. die 

Bestimmungen der Vorgänger in Anpassung an Erfordernisse der Gegenwart 

modifiziert. So hat etwa der vorvorletzte Papst, Johannes Paul II., unter 

anderem verfügt, dass nach 33 Wahlgängen vom Gebot der 2/3-Mehrheit 

zugunsten einer einfachen Mehrheit abgewichen werden kann. Der letzte Papst 

hat diese Verfügung wieder korrigiert, sodass auch weiterhin die 2/3-Mehrheit 

zwingend bleibt. Eine Sichtung der einschlägigen kirchenrechtlichen 

Vorschriften zeigt, das sich die meisten Normen zum Konklave in der Universi 

Dominici Gregis (UDG) befinden. 

Das aktive Wahlrecht steht dabei bereits seit 1059 nur den Kardinälen zu, nicht 

anderen Bischöfen, weltlichen Würdenträgern oder wie zuvor, dem per 

Akklamation votierenden römischen Volk.263 Innerhalb des Kardinalskollegiums 

sind ausschließlich diejenigen Kardinäle wahlberechtigt, die vor Eintritt des 

Dienstendes des letzten Papstes264 das 80. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben. Ferner beträgt die Höchstzahl der Wahlberechtigten 120 (§ 33 UDG). 

Zuvor hatte vier Jahrhunderte lang die Grenze von 70 Wahlberechtigten, 

bestimmt durch Sixtus V., gegolten.265 Die Kardinäle haben jedoch nicht nur ein 

Wahlrecht, sondern unterliegen gem. § 38 UDG zugleich einer Wahlpflicht, der 

sie nur aufgrund von Krankheit und ähnlich schwerwiegenden Gründen 

fernbleiben dürfen. 

Der Begriff des Konklave beschreibt sodann das eigentliche Wahlverfahren. 

Die Wahldurchführung erfolgt insbesondere durch den Päpstlichen 

Zeremonienmeister und beigestellte Zeremoniäre (§ 64 f. UDG). Das Verfahren 

wurde 1274 von Papst Gregor X. erstmals in einem Dekret formuliert. Es 
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 Charwath, 2010, S. 473. 

264
 Kirchenrechtlich durch Tod oder Rücktritt, rechtstatsächlich in den vergangenen 

Jahrhunderten jedoch nur durch Tod. Erstmals hat seit dem Rücktritt des Papstes Coelestin 
dem V. im Jahre 1294 im Falle des letzten Papstes Benedikt XVI. wieder ein Rücktritt 
stattgefunden. (Spiegel Online, http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/benedikt-faq-die-
wichtigsten-fragen-zum-papst-ruecktritt-a-882746.html (Zuletzt abgerufen am 23.08.2013). 

265
 Das passive Wahlrecht hat in Übereinstimmung mit Can. 331 ff. CIC jeder getaufte 

männliche Katholik, faktisch ist seit der Wahl Urbans VI. im Jahre 1378 niemand mehr 
außerhalb des Kardinalskollegiums gewählt worden. Frauen unterliegen kirchenrechtlich der 
absoluten Ineligibilität, können also die Bischofsweihe nicht wirksam empfangen und sind 
deshalb auch nicht für das höchste Kirchenamt wählbar. 
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beginnt gem. § 37 UDG frühestens 15 und spätestens 20 Tage nach Eintritt der 

Sedisvakanz. Die Sedisvakanz (lat. „unbesetzter Stuhl“) ist der Zeitraum seit 

dem offiziell festgestellten Tod oder Amtsverzicht des Papstes.  

Traditionell hatten die Kardinäle am Wahlort, der Sixtinischen Kapelle, zu 

nächtigen, wiewohl z. B. die Sixtina dazu nicht geeignet war. Papst Johannes 

Paul II. verfügte jedoch eine Änderung der Wahlordnung dahingehend, dass 

die Kardinäle künftig im Gästebereich des Vatikans beherbergt werden. 

Gleichwohl bilden Wahlort und Nachtstätte gemeinsam das Konklave 

(§ 43 UDG), sodass das detailliert und streng geregelte Kommunikationsverbot 

(§ 42 ff. UDG) keineswegs aufgeweicht wird: Die Kardinäle und das ebenfalls 

anwesende Hilfspersonal266 werden für die Dauer des Konklaves hermetisch 

von allen Außeneinflüssen abgeschottet. Praktisch bedeutet dies, dass ihnen 

der Konsum medialer Erzeugnisse genauso untersagt ist, wie die Nutzung 

privater Kommunikationsmittel (Telefon, E-Mail, Twitter etc.) oder auch nur der 

Fenster (die Jalousien sind geschlossen). Mit der traditionellen Formel „extra 

omnes“ werden alle nicht zum Konklave gehörenden Personen zu Beginn 

aufgefordert, die Sixtinische Kapelle zu verlassen (§ 52 UDG) und die 

Räumlichkeiten versiegelt.  

Die strikte Abschottung von der Außenwelt ist zentral für das Gelingen des 

Konklaves. Wer das Gebot der Geheimhaltung verletzt, unterliegt unweigerlich 

der Exkommunikation – ein Automatismus, der ebenfalls denjenigen ereilt, der 

im Zusammenhang mit der Papstwahl der Simonie überführt wird 

(§ 78 UDG).267 Unter dem Leitgedanken der Abschottung von der Außenwelt 

korrespondiert mit dem Kommunikationsverbot und dem Geheimhaltungsgebot 

eine weitere zentrale Norm:  

„Unbedingt ausgeschlossen ist das aktive Wahlrecht eines anderen kirchlichen 

Würdenträgers oder die Einmischung einer weltlichen Macht, gleich welchen 

Ranges und welcher Ordnung sie sein mag.“ 

§ 33 Satz 3 UDG 
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 Vgl. § 46 UDG. Z. B. Ärzte, Bedienstete, etc.   

267
 Die unter den Bedingungen der Simonie durchgeführte Wahl bleibt nach der Verfügung 

Johannes Pauls II. gleichwohl gültig (§ 78 UDG). 
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Eine Empfehlung oder gar Forderung über die Person eines neuen Papstes 

von Seiten einer weltlichen Macht wird damit abgelehnt. Diese Norm ist eine 

Konsequenz aus massiven Einmischungsversuchen weltlicher Regenten in 

vergangenen Jahrhunderten. 

Die Wahl selbst ist sodann geheim und erfolgt über Stimmzettel. Der 

Stimmzettel ist in verstellter aber deutlich lesbarer Schrift (§ 65 UDG) verdeckt 

auszufüllen, doppelt zu falten und in eine Wahlurne zu werfen, deren Schlitz im 

Hinblick auf Größe und Form technisch nur den Einwurf eines einzigen Zettels 

erlaubt. Gem. § 62 UDG ist zur gültigen Papstwahl eine Mehrheit von zwei 

Dritteln der Stimmen aller anwesenden Elektoren notwendig.  

Nach jedem Wahlgang werden die Stimmzettel zunächst ausgezählt, um 

sicherzustellen, dass nicht mehr Stimmzettel als Elektoren vorhanden sind. 

Danach werden die Zettel durchstochen und auf einer Schnur aufgezogen. 

Nachdem das Auszählungsergebnis bekanntgegeben wurde, werden die 

Stimmzettel unter Beigabe von Chemikalien im Kamin verbrannt. Je nach 

Chemikalienbeigabe soll so weißer oder schwarzer Rauch erzeugt werden. 

Weißer Rauch signalisiert den wartenden Menschenmassen auf dem 

Petersplatz, dass ein neuer Papst gewählt wurde. Schwarzer Rauch signalisiert 

eine ergebnislose Wahl. Während die längste kirchengeschichtlich bekannte 

Wahl mehr als zwei Jahre und neun Monate andauerte, benötigten die 

Kardinäle in der jüngeren Geschichte des Konklaves nie mehr als vier Tage.268  

Fasst man die wesentlichen Elemente zusammen, die dem Konklave seine 

Prägung geben, so lassen sich derer vier nennen. Die Auswahl berücksichtigt 

dabei in vorliegender Untersuchung die äußerlich wahrnehmbaren 

Hauptaspekte. Aus Sicht eines katholischen Gläubigen mögen andere Aspekte 

relevanter sein. Zum Beispiel der vermittels Heiligen Geistes gegebene 

Einfluss Gottes auf die Papstwahl – so will es die katholische Lehre. Wiewohl 

sich vielerlei interessante Aspekte und Widersprüche in derlei 

kirchenrechtsdogmatischen Annahmen finden, kann dies doch nicht 
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 Baumgartner, The Sixteenth Century Journal 1985, S. 301. 
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Untersuchungsgegenstand sein. Vorliegend kommt es nur auf das Verfahren 

selbst an, wie es sich dem äußeren Anschein nach darstellt.269 

Wesentlich ist zunächst, dass nur die mächtigsten Mandatsträger der 

Organisation überhaupt zur Wahl zugelassen sind. Nichtwahlberechtigte 

Hilfskräfte sind ebenfalls zugegen, doch aus der gewaltigen Masse von über 

einer Milliarde Organisationsmitgliedern weltweit obliegt die Wahl des 

Oberhauptes einer Gruppe von allenfalls 120 Menschen. Den Kardinälen allein, 

denen innerhalb der entscheidenden Gruppe der annähernd 5000 Bischöfe 

noch einmal eine besonders herausgehobene Stellung zukommt, wird das 

Vorrecht zu Teil, den nächsten Papst – in der Regel aus ihrer Mitte – zu 

bestellen. Dabei kommen die Kardinäle aus allen Weltregionen270 und 

repräsentieren regional wie auch inhaltlich unterschiedliche kircheninterne 

Gruppen.271  

Essentiell ist zweitens das Gebot der völligen Isolation der Elektoren. Diese 

Abgeschiedenheit manifestiert sich in drei Grundsätzen: Zunächst ist ein 

Einfluss weltlicher bzw. anderskirchlicher Autoritäten unbedingt 

auszuschließen. Sodann ist es den Konklaveteilnehmern bei Strafe der 

Exkommunikation verboten, Außenstehende über Details des konkreten 

Verfahrens zu unterrichten. Schließlich dürfen die Kardinäle individuell nicht in 

ihrer Wahl beeinflusst werden, sei es durch persönliche 

Kommunikationsmedien oder durch den Konsum der Massenmedien.  

Bedeutsam ist drittens, dass die Wahl nicht unterbrochen, verschoben oder 

vertagt werden kann. Dies sehen die über siebenhundertjährige Tradition und 

das Kirchenrecht nicht vor. Ist sie einmal in Gang gesetzt, so kann das 

Konklave nur dadurch zu einem Ende gelangen, dass sich zwei Drittel der 

Anwesenden auf einen neuen Papst einigen. Dies erzeugt mutmaßlich einen 
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 Zum Beispiel die Tatsache, dass die Kardinäle als Werkzeuge Gottes vorgeblich durch 
diesen dahingehend gesteuert werden, den ihm genehmen Papst zu wählen, man andererseits 
aber peinlich genaue Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat, um sicher zu stellen, dass die 
Kardinäle nicht mehr Stimmen abgeben als erlaubt.  

270
 Aber nicht repräsentativ: Die meisten Katholiken leben in Nord- und Südamerika, dennoch 

liegt die Anzahl der Kardinäle mit denen Europas gleichauf. Übergewicht Italiens wegen der 
römischen Kurie. 

271
 Z. B. gibt es einen „Progressiven Flügel“, der Reformen anstrebt, mit Untergruppen wie etwa 

der Reformbewegung in Lateinamerika und einen „rechten Flügel“, dem sich beispielsweise die 
Mitglieder der Laienorganisation Opus Dei angehörig fühlen. 
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nicht unerheblichen Druck auf die anwesenden aktiven Wahlberechtigten. Zwar 

müsste dies unter der verschärfenden Bedingung der Abgeschiedenheit jedem 

so gehen, doch ist der Druck auf die Kardinäle besonders hoch: Angesichts 

des fortgeschrittenen Lebensalters der meisten Kardinäle würde ein fast 

dreijähriges Konklave, wie im dreizehnten Jahrhundert im italienischen Viterbo, 

für eine nicht unerhebliche Anzahl der Elektoren faktisch bedeuten, dass sie 

ihre letzten Lebensjahre in der Sixtina verbringen. Auch haben die Kardinäle 

jenseits der Papstwahl ihren jeweiligen heimatlichen Wirkungsbereich zu 

betreuen. Dies erzeugt ebenfalls Druck, in angemessener Zeit zu einem 

Ergebnis zu gelangen.  

Ein viertes konstituierendes Element des Konklaves stellt schließlich die 

Mitteilung des Wahlergebnisses an die Mitglieder der Organisation dar. Die 

Mitteilung ist zunächst hochrituell. Durch Glockenschlag und weißen Rauch 

wird der Bevölkerung auf dem Petersplatz und den Journalisten aus aller Welt 

mitgeteilt: Es gibt einen neuen Papst. Aber auch zwischenzeitlich wird durch 

den schwarzen Rauch mitgeteilt: Man war nicht untätig. Aber man konnte sich 

noch nicht einigen. Dieser Vorgang ist in Hinblick auf die Symbolpolitik 

interessant. Rein technisch betrachtet, müssten die erfolglosen Wahlen nicht 

bekannt gegeben werden. Auf der Sachebene wird damit keine relevante 

Information gegeben. Gleichwohl haben die Verantwortlichen offenbar bereits 

vor Jahrhunderten erkannt, dass die Tätigkeit selbst, das bemühte Ringen um 

die Lösung, mitgeteilt werden muss. 

Nach der Wahl wird der Papst in festgelegter Form (Ort, Zeitpunkt, 

Durchführungspersonen) vorgestellt. Der weiße Rauch teilt ja zunächst nur die 

erfolgreiche Wahl mit, auf wen die Wahl gefallen ist, bleibt dabei zunächst noch 

offen. Auch sorgen Geheimhaltungsgebot und Tradition dafür, dass das 

Kardinalskollegium – egal ob dieses während des Konklaves in Lager 

zersplittert war oder nicht – das Ergebnis geschlossen trägt.  

Lässt sich das Konklave als Verfahren globaler, d. h. auch für andere Zwecke 

als den der Papstwahl einsetzen? Vorliegend interessiert konkret die Frage, ob 

das Konklave im Ganzen oder in Teilen eine Bereicherung für die Aushandlung 

von Tarifverträgen zwischen den Sozialpartnern sein könnte. In Tabelle 7 
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wurden wesentliche Gemeinsamkeiten, aber auch Gegensätze der beiden 

Aushandlungsprozesse dargestellt.  

Zweifelhaft ist, ob eine Tarifrunde undifferenziert und ohne Anpassungen an 

den Verhandlungsgegenstand im Gewande des Konklave durchgeführt werden 

kann, wie es dem Trierer Theologen Ockenfels offenbar vorschwebt, der „Streik 

und Aussperrung für ein überholtes Instrumentarium“ hält, wo es doch mehr 

Sinn mache, wenn die Protagonisten „bei Wasser und Brot“ solange 

zusammensäßen, „bis eine Lösung gefunden wird“.272 Abgesehen davon, dass 

man die Kardinäle keineswegs bei Wasser und Brot darben273 lässt, ist 

Ockenfels insoweit Recht zu geben, dass es von Interesse ist, wie der 

Mechanismus des Konklaves angemessen auf tarifliche Konflikte angewendet 

werden könnte.  

 

4.4.2 Ein „Tarifkonklave“ in Anlehnung an das katholische Konklave  

 

Wie stellte sich ein undifferenziertes Überstülpen des Konklavemodells auf die 

Bedingungen tariflicher Gegebenheiten dar? Zunächst müssten Elektoren 

bestimmt werden. Diese dürften nicht in Verhandlungsdelegation (kleinerer 

Kreis) und Tarifkommission (größerer Kreis) aufgeteilt sein, sondern bedürfen 

der unmittelbaren Befugnis, gültige Ergebnisse zu vereinbaren. 

Dementsprechend müsste die Satzung der Gewerkschaft entsprechend 

angepasst werden. Dies spräche dafür, größere Gruppen mit der 

Verantwortung zu betrauen, statt ein oder zwei Duzend Spitzenfunktionäre. 

Nach dem Vorbild des Konklaves könnten dabei beide Seiten 60 Vertreter 

entsenden, wobei die genaue Zahl ohnehin kaum relevant ist – es könnten 

ebenso gut 40 oder 80 sein.   

Diese würden sich in ihren jeweiligen Heimatbezirken unter den Bedingungen 

der regionalen Gegebenheiten eine Meinung darüber bilden, welche 

                                                        
272

 VDI-Nachrichten, Nr. 47, 26.11.1999, S. 4. 

273
 Heute ohnehin nicht, doch auch in den vergangenen Jahrhunderten nur ausnahmsweise. 

Zum Beispiel dann, wenn es der „gastgebenden“ Gemeinde zu viel wurde und zusätzlicher 
Druck erzeugt werden sollte. 
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quantitative und qualitative Tarifforderung angemessen wäre. Informelle 

Lagerbildungen und Vorgespräche würden zweifelsohne geführt, doch wären 

die Protagonisten lediglich ihrem eigenen Gewissen verpflichtet.  

Sodann würden die Teilnehmer zusammengerufen und hermetisch von der 

Außenwelt abgeriegelt. Da sowohl in großzügigem Umfang Räumlichkeiten für 

das Zusammenkommen selbst, aber auch für die Unterkunft notwendig wären, 

bietet sich insoweit, wie auch heute schon, die Infrastruktur eines 

Tagungshotels an. Bei einer größeren Anzahl von Teilnehmern auch jüngeren 

Alters sicherzustellen, dass keine modernen Kommunikationsmittel verfügbar 

sind, wäre selbstredend eine Herausforderung. Aus technischer Sicht bietet 

sich unter Umständen die Verwendung von Störsendern, d. h. von sog. 

Telekommunikations-Jammern an, wie sie teilweise in Justizvollzugsanstalten 

eingesetzt werden, um eine unkontrollierte Kommunikation mit der Außenwelt 

zu unterbinden. 

Im Vorwege würden einige der Teilnehmer mit der Moderation betraut, auch 

dürften nicht-wahlberechtigte Helfer hinzugezogen werden. Da eine 2/3-

Mehrheit für ein Ergebnis notwendig wäre, genügte es nicht, wenn eines der 

beiden Lager lediglich einzelne Mitglieder der Gegenseite überzeugt. Vielmehr 

müsste ein relativ breiter Konsens gefunden werden, mithin eine 

Kompromisslösung. Die Versammlung könnte keineswegs auseinander gehen, 

ohne zu einem Ergebnis gelangt zu sein. Negative Zwischenergebnisse 

würden der Öffentlichkeit jeweils durch eine Symbolhandlung mitgeteilt, etwa 

durch das Aufziehen einer Fahne am Verhandlungsgebäude. So würden die 

Interessengruppen beständig daran erinnert, dass die Verantwortlichen hinter 

verschlossenen Türen hartnäckig um Ergebnisse ringen. 

Nach einigen Tagen würde mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis 

gefunden werden, wenngleich wenig dafür spricht, dass dieses sachlich 

richtiger wäre, als ein im traditionellen Wege gefundenes Tarifergebnis. Da die 

verantwortlichen Funktionäre sich aus hochrangigen Vertretern der Verbände, 

aber auch der Mitgliedsfirmen (Personalleiter und Arbeitsdirektoren, 

Betriebsratsvorsitzende etc.) zusammensetzen, kann sich der Prozess nicht 

über Wochen oder gar Monate hinziehen. Die Funktionsträger haben jenseits 

der Tarifrunde andere dienstliche Verpflichtungen, die eine unangemessen 
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lange Abwesenheit unter der Bedingung völliger Abgeschnittenheit nicht 

zulassen. Arbeitskämpfe sind unter diesen Bedingungen nicht vorgesehen – ob 

sie auch unnötig sind, lässt sich im Wege einer theoretischen Betrachtung 

kaum ermessen. Enden würde das Verfahren mit einer zeremoniellen 

Bekanntgabe des Tarifergebnisses. 

Sodann benötigten die Konklavemitglieder eine eigene Satzung, mit deren Hilfe 

die Prozedur geregelt würde. Diese würde die wesentlichen Aspekte regeln 

(z. B. die Notwendigkeit der 2/3-Mehrheit, Anzahl Konklavemitglieder, 

Geheimhaltungspflicht) und müsste im Vorwege durch die beteiligten 

Organisationen beschlossen werden. Hier müsste das Vorgehen im Detail 

erörtert und bestimmt werden. So etwa, wer den Vorsitz führt, welche Rechte 

damit einhergehen, wie mit Krankheitsfällen während des Tarifkonklaves 

umzugehen ist etc. Eine solche gemeinsame Satzung der beiden Sozialpartner 

hätte den Charakter einer schuldrechtlichen Abrede.274 Insoweit könnte man 

von einem „Tarifvertrag über die Durchführung eines Tarifkonklave“ sprechen.  

Angesichts der Bedeutung einer solchen Tarifkonklavesatzung böte sich eine 

Verabschiedung durch die obersten Gremien an. Auf Gewerkschaftsseite wäre 

dies der Gewerkschaftstag, auf Arbeitgeberverbandsseite die 

Mitgliedervollversammlung. Diese Gremien beschließen auch heute ihre 

jeweiligen Verbandssatzungen.  

Praktisch dürfte es nach den obigen Ausführungen erkennbar nicht sinnvoll 

sein, dass Konklavemodell unreflektiert in Reinkultur zu übernehmen. Vielmehr 

bieten sich weitreichende Modifikationen an, die den Besonderheiten des 

Verhandlungsgegenstandes und der beteiligten Parteien Rechnung tragen.  

Zunächst einmal ist der Arbeitskampf nicht vorgesehen. Selbst wenn man zu 

der Auffassung neigt, dass die Parteien sich freiwillig dieses Ultima-ratio-

Instruments begeben dürfen, so stellt sich der Verzicht aus praktischer Sicht 

zumindest als fragwürdig dar. Viele Gewerkschaftsvertreter vertreten die 

Auffassung, dass Streiks von Zeit zu Zeit „geübt“ werden müssen. Es wird dazu 

die Metapher des „Schwertes an der Wand“ bemüht: Nimmt man es zu oft 
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 Vgl. neun Beispiele für schuldrechtliche Abreden der Sozialpartner bei Eich, NZA 1995, S. 
153 ff; 

Zur generellen Zulässigkeit: Zachert, NZA 2006, S. 10 ff. 
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herunter, so die in Gewerkschaftskreisen oft geäußerte Redensart, wird das 

Schwert stumpf. Gleiches gälte aber auch, wenn man es über Jahre hinweg 

gar nicht von der Wand nimmt. 

Sollte eine Belegschaft über Jahre hinweg das Streikrecht brach liegen lassen, 

so ist tatsächlich fraglich, ob der Faden nach langer Zeit wieder aufgenommen 

werden kann, wenn in den Belegschaften die Generation derer, die noch selbst 

Arbeitskämpfe unterstützt und initiiert hat, im Ruhestand ist. Wer einmal an der 

Organisation eines Arbeitskampfes beteiligt war, weiß, dass Werbung zu einer 

Streikteilnahme immer etwas heikel und kaum je ein Selbstgänger ist. Dies 

auch heute schon, obwohl die Belegschaften in vielen Tarifgebieten regelmäßig 

an Arbeitskämpfen teilnehmen. Sollte niemand mehr übrig sein, der dies 

praktisch miterlebt hat, so wird die Organisation mutmaßlich noch deutlich 

schwieriger. 

Ein Tarifkonklave, das nicht von vorneherein die Möglichkeit des 

Arbeitskampfes umfasst, wird daher vorliegend als unpraktikabel erachtet. Um 

das Arbeitskampfmittel trotz des Kommunikationsverbotes in das Tarifkonklave 

zu integrieren, wird deshalb folgender Vorschlag gemacht: Nach einer 

gewissen Frist, beispielsweise nach vier Tagen seit Beginn des Tarifkonklave, 

werden automatisch in zuvor festgelegten Intervallen Streiks und 

gegebenenfalls Aussperrungen initiiert. So könnten zunächst drei Mal 

Arbeitskämpfe für einen Vormittag vorgesehen werden, immer unterbrochen 

von einem Tag ohne Arbeitskampf. Danach könnten unbefristete 

Arbeitskämpfe vorgesehen werden.  

Für die Konklaveteilnehmer wäre klar: Sie haben vier Tage (und Nächte) Zeit, 

um zu einer Einigung zu gelangen. Danach nimmt der Druck zu. Es folgt ein 

Zeitraum von weiteren sechs Tagen, in denen drei Mal aufeinander 

Warnstreiks und möglicherweise Aussperrungswellen erfolgen, dies ist die 

zweite Stufe der Druckzunahme. Schließlich steigt der Druck noch einmal an, 

wenn den Konklaveteilnehmern nach zehn Tagen bewusst wird: Es beginnen 

nun unbefristete Arbeitskämpfe (Vgl. Abb. 6). 
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Für einen breiten und tragfähigen Konsens darf es nun keineswegs ausreichen, 

wenn einer der beteiligten Blöcke einige wenige Mitglieder des anderen Blocks 

überzeugt. Insoweit verbietet sich, wie bei dem Vorbildkonklave, eine Wahl 

durch einfache Mehrheit. Vollständige Einigkeit würde wiederum den Prozess 

verzögern und den „Hardlinern“ beider Seiten unnötiges Gewicht verleihen. 

Auch heute schon müssen die Tarifkommissionen den vorgelegten 

Kompromisslösungen nicht einstimmig zustimmen. Eine Lösung „3/4-Mehrheit 

+ 1 Stimme“ stellt sich daher als sachlich ausgewogene Lösung dar. Denn 

diese Lösung würde bedeuten, dass mathematisch zwingend in beiden Lagern 

eine Mehrheit für den Kompromissvorschlag gefunden wurde. Allerdings kann 

dies nur geschehen, wenn die Teilnehmer geheim abstimmen. Andernfalls 

müsste die Fraktionsdisziplin zwingend dazu führen, dass die Fraktionen 

geschlossen als Block für oder gegen einen Vorschlag stimmen.  

Bei der Symbolik, wiewohl diese als solche eine hohe Bedeutung hat, kann 

kaum umstandslos der Vatikanritus der schwarzen und weißen Wolke 

verwendet werden. Als Ersatzsymbol für die nichterfolgte Einigung kommen 

viele Möglichkeiten in Betracht, etwa wie oben vorgeschlagen, das Hissen 

einer Fahne am Verhandlungsgebäude. 

Abb. 6: Ablaufschema Tarifkonklave 
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Gegenüber der klassischen Tarifrunde dürfte bei den Mitgliedern der 

Gewerkschaft der Eindruck entstehen, dass der eigene Einfluss geringer ist. 

Durch die Abschottung kommt der „Druck der Straße“, erzeugt durch 

Demonstrationsdelegationen vorm Verhandlungslokal, bei den Protagonisten 

kaum an. Dabei darf nicht vergessen werden, dass der Druck ja nicht nur den 

Arbeitgebervertretern gilt. Auch die Arbeitnehmervertreter werden daran 

erinnert, dass die Mitglieder „da draußen“ ein aus subjektiver Sicht 

angemessenes Ergebnis erwarten. Um dieses verringerte Einflusspotenzial der 

Mitglieder zu kompensieren, könnten die Konklavemitglieder in Urwahl, also 

durch alle Mitglieder bestimmt werden. Mit einer Quotenregelung müsste dafür 

Sorge getragen werden, dass auch Vertreter aus kleinen und mittleren 

Unternehmen gewählt werden.  

Nachdem das Tarifkonklave zu einem Ergebnis gelangt ist, sollte die 

Ergebnisdarstellung – wie auch heute schon – symbolhaltig und durch die 

Kontrahenten gemeinsam veröffentlicht werden. 

 

4.4.3 Praktische Vor- und Nachteile 

 

Die Abschottung nach Konklavevorbild ist zunächst technisch schwer 

umsetzbar. Natürlich gibt es auch Haustarifvertragsverhandlungen, deren 

Gegenstand die Entlohnungsbedingungen von 50 Mitarbeitern sind. Hierfür ein 

aufwendiges Verfahren mitsamt Abschottung und Telekommunikations-

Jammern zu initiieren, verbietet sich von selbst. Wenn überhaupt, so kann ein 

Tarifkonklave schon deshalb nur ein weiteres Instrument im Werkzeugkasten 

der Tarifparteien sein.  

Wird sie jedoch für eine größere Tarifrunde eingesetzt, so hat sie den Vorteil, 

dass die Teilnehmer in Ermangelung externer Impulse auf die Sachfrage der 

sachlich richtigen Tarifregelung zurückgeworfen sind. Versuchungen, den 

Mitgliedern gegenüber unzureichende Vereinfachungen anzubieten, etwa 

durch zwischen den Verhandlungsrunden stattfindende 

Betriebsversammlungen, bleiben aus.  
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Wie verträgt sich ein Tarifkonklave mit dem Kommunikationsbedürfnis, 

welchem heute durch die bekannten Symbolhandlungen begegnet wird? Die 

Tarifparteien haben auf sechs Hauptfeldern das Bedürfnis, primären 

(Mitglieder) und sekundären Interessengruppen bestimmte Informationen zu 

senden275 (Vgl. Tab. 6). 

 

 
Ebenen der 
Kommunikation 
 

 
Klassischer Prozess 

 
Tarifkonklave 

Sachebene 0 - 

Selbstkundgabe 0 +++ 

Beglaubigung 0 ++ 

Wertebestätigung 0 - 

Handlungsnormierung 0 +/- 

Rückversicherung 0 - - 

+++ = Überragend besser / ++ = Deutlich besser / + = Besser 
+/- = Neutral 
- - - = Überragend schlechter / - - = Deutlich schlechter / - = Schlechter 

 
Tab. 6: Vergleich Klassischer Prozess / Tarifkonklave auf Grundlage des 
Symbolschemas 

 

Auf der Sachebene haben die Tarifparteien im klassischen Verfahren die 

Möglichkeit, zu Beginn der Verhandlungen die aus ihrer Sicht relevanten 

Rahmenbedingungen zu beschreiben und so stützend für ihre Forderung zu 

gebrauchen. Diese Möglichkeit ist ihnen auch im Rahmen des Tarifkonklave 

unbenommen. Allerdings können im klassischen Prozess, im Gegensatz zum 

Tarifkonklave, auch sachdienliche Zwischenstände übermittelt werden. 

Beispielsweise kann aus Gewerkschaftsperspektive das Gegenangebot samt 

Bewertung desselben erfolgen. Das Tarifkonklave veröffentlicht lediglich die 

Zahl sowie die Zeitpunkte der Fehlversuche und erhält auch selbst keine 

weiteren Informationen, etwa aktualisierte volkswirtschaftliche Prognosen. Ob 

hier auf der Sachebene viele Informationen vermittelt werden, mag 

dahingestellt sein, jedenfalls ist hier ein zumindest potenzieller Nachteil des 

Tarifkonklaves gegenüber dem klassischen Verfahren anzunehmen.  

Auf der Ebene der Selbstkundgabe ist es den Parteien wichtig, ihr Bemühen 

um eine der eigenen Seite dienliche Lösung deutlich zu machen. Das 
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 Vgl. Schema Symbolhandlungen in Kap. 3.2.3; vgl. Abb. 4. 
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„Weggesperrtsein“ hinter Konklavemauern, Tag und Nacht, wirkt dabei aus 

symbolischer Sicht noch weitaus dramatischer als die Sitzungen zu später 

Stunde. Ein fehlgeschlagener Einigungsversuch, mitten in der Nacht am dritten 

Tag, würde noch dem letzten Skeptiker vor Augen führen: Die Akteure machen 

es sich nicht leicht. Insoweit ist die Ebene der Selbstkundgabe im 

Konklaveverfahren noch deutlich besser abzudecken, als es lang anhaltende 

und zu nächtlicher Stunde durchgeführte Verhandlungsrunden zu leisten 

vermögen. 

Zugleich fällt es den Tarifparteien auch auf der Ebene der Beglaubigung 

leichter, nachhaltig glaubwürdige Aussagen zu treffen. Wo offensichtlich 

persönliche Anstrengungen die Opferbereitschaft der Konklaveteilnehmer 

symbolisieren, weisen deren spärlich-symbolhaften Aussagen in Form der 

fehlgeschlagenen Einigungsversuche eine hohe Glaubwürdigkeit auf.  

Auf der Ebene der Wertebestätigung bekennen sich die Parteien in beiden 

Verfahren gleichermaßen zur Tarifautonomie, dem traditionellen deutschen 

Weg der Lohnfindung. Im Sinne der Wertebestätigung ist ein etwas 

ungewöhnlicher Weg zur gemeinsamen Lösung immer noch verträglicher, als 

etwa die Auslagerung der eigenen Verantwortung zu einem neutralen 

Schlichter. Dieser ist schon deshalb stets eine ultima ratio-Option, weil es in 

unterschiedlichem Maße im Selbstverständnis der Verbände verwurzelt ist, im 

Sinne von Art. 9 Abs. 3 GG selbst zu einer Lösung zu gelangen.276 

Andererseits ist es auch immer üblich gewesen, den Aushandlungsprozess so 

gut wie möglich coram publico durchzuführen. Einer unausgesprochenen 

Öffentlichkeitsmaxime folgend, sollen die Angehörigen der Interessengruppen 

die einzelnen Schritte nachvollziehen können. Diese Öffentlichkeitsmaxime, die 

immerhin einem Wunsch nach demokratischer Nachvollziehbarkeit näher 

kommt als das abgeschottete Tarifkonklave, stellt letztlich einen Wert dar.  

Die Ebene der Handlungsnormierung wird beim Tarifkonklave nicht berührt, 

wohl aber die der Rückversicherung. Im klassischen Aushandlungsprozess 

können die Parteien noch die Notbremse ziehen, wenn klar wird, dass der 

mühsam ausgehandelte Kompromiss nicht auf das Wohlwollen der 

Interessengruppen, insbesondere der jeweiligen Mitglieder trifft. Auch kann, 
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gleichsam als Rückfallebene, die Tarifkommission ablehnen. Zudem können 

die Mitglieder in einer Befragung um ein Urteil gebeten werden. Dies wäre im 

Verfahren des Tarifkonklave nicht gegeben: Der einmal gefundene 

Kompromiss müsste bis zum Ende der vereinbarten Laufzeit des Tarifvertrages 

halten. Da in Wahrheit jedoch kaum Fälle bekannt sind, in denen die 

Verhandlungsführer durch eine Nichtannahme des Ergebnisses düpiert 

werden, hält sich der Nachteil in Grenzen bzw. stellt sich als ein eher 

theoretischer denn praktischer Aspekt dar.  

 

4.4.4 Rechtliche Zulässigkeit 

 

Die Frage der Zulässigkeit des oben skizzierten Modells des Tarifkonklaves 

setzt zunächst bei der zu verändernden Struktur an. Anstelle der dualen 

Struktur – kleine bzw. im Zeitverlauf deutlich kleiner werdende 

Verhandlungskommissionen einerseits und legitimierende Tarifkommissionen 

andererseits – tritt nun ein aus den beiden Tarifparteien zusammengesetztes 

Tarifkonklave.  

Eine solche Gremienzusammenführung wäre zunächst noch denkbar. Die 

Satzungen würden dahingehend modifiziert, dass beide Gremien eine Einheit 

bilden. Wie Rieble zutreffend bemerkt, gibt es in Deutschland kein spezifisches 

Verbändegesetz, welches auf die Satzungsautonomie einschränkend wirkt.277 

Lessner sieht den Grund dafür zu Recht in der Rücksichtnahme auf die 

Tarifautonomie.278 Grundsätzlich herrscht Einigkeit, dass aus dem Grundsatz 

der Tarifautonomie denknotwendig auch ein weitgehendes Recht der 

Koalitionen auf Selbstorganisation und Satzungsautonomie abzuleiten ist.279  

Wenn die Koalitionen schon in der Lage sind, aus ihrer vereinsrechtlichen 

Satzungsautonomie und der garantierten Koalitionsfreiheit das Recht 
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abzuleiten, ihren fachlichen Zuständigkeitsbereich zu ändern,280 so wird man 

ihnen allemal das Recht einräumen müssen, innerorganisationale 

Gremienzuschnitte zu verändern und zu verschlanken.  Andererseits ergibt sich 

schon aus Art. 9 Abs. 3 GG mittelbar eine klare Notwendigkeit, demokratische 

Strukturen zu etablieren – dies unbeschadet der Frage wie ausgeprägt bzw. 

minimalistisch oder zentralistisch bzw. dezentral diese ausgestaltet sind. Wo 

von dem Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und 

Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, die Rede ist, könnten 

jedenfalls schwerlich geradezu undemokratische Strukturen gebildet werden. 

Anders könnte auch nicht die allen tariflichen Abreden zugestandene 

Richtigkeitsgewähr gegeben sein. Diese kann nur entstehen, wo Gruppen von 

Arbeitgebern und -nehmern im Ringen um die richtige Lösung zu einer für alle 

Seiten tragfähigen Sachlösung gelangen.281  

Auch das Tarifvertragsgesetz geht von kollektiven – und damit immanent 

demokratisch verfassten – Tarifakteuren aus, wenn es nur Gruppen als 

tariffähige Akteure zulässt, nicht aber Einzelpersonen. Dies spricht dafür, die 

Teilnehmer des Tarifkonklave nicht zentral über den Gewerkschaftsvorstand (in 

Analogie zu „Rom“) bestimmen zu lassen, sondern dezentral durch die 

Mitglieder. Auch scheint eine offene Wahl geeigneter als die geheime Wahl, 

wenngleich in demokratischen Strukturen auch die geheime Wahl anerkannt ist 

(z. B. Abstimmungen im Deutschen Bundestag).  

Unkritisch oder jedenfalls lösbar, stellt sich die arbeitszeitrechtliche 

Betrachtung dar. Prinzipiell müssten, da zumindest einige Teilnehmer 

Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitszeitgesetzes sind, die entsprechenden 

Höchstarbeitszeiten, Ruhezeiten und Pausenzeiten während des Konklaves 

beachtet werden. Ein Erfordernis freilich, welches insbesondere im Hinblick auf 

zu gewährende Pausen wohl auch heute schon während langer 

Sitzungsrunden selten Beachtung durch die Normunterworfenen erfährt.  
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Für eine eingehendere Betrachtung ist zunächst festzuhalten, dass sich die 

Teilnehmer in zwei Gruppen aufteilen lassen: Hauptamtliche Vertreter der 

Gewerkschaft und des Arbeitgeberverbandes, sowie ehrenamtliche Vertreter 

der beiden Seiten. Die ehrenamtlichen Akteure treten jedoch nicht als 

Arbeitnehmer oder gar Betriebsräte der Betriebe auf, von denen sie zu diesem 

Zweck in der Regel freigestellt werden. Sie üben ein Ehrenamt aus und fallen 

damit nicht unter den Geltungsbereich des Arbeitszeitgesetzes nach § 2 Abs. 2 

ArbZG. Der grundsätzliche Charakter des Ehrenamtes geht auch nicht dadurch 

verloren, dass die freistellenden Arbeitgeber in der Regel Lohnfortzahlung 

gewähren.  

Anders verhält es sich mit der ersten Gruppe. Soweit es sich um leitende 

Angestellte gem. § 5 Abs. 3 BetrVG handelt, sind diese nach 

§ 18 Abs. 1 Nr. 1 ArbZG ebenfalls nicht unter den Geltungsbereich des ArbZG 

zu subsumieren. Betreffend der verbleibenden hauptamtlichen Vertreter gilt 

jedoch, dass diese Arbeitnehmer ihrer jeweiligen Organisation sind und den 

Schutz durch die entsprechenden Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes 

genießen. Gesetzt des Falles, man möchte dieses Problem lösen und nicht 

einfach ignorieren, bestehen drei grundsätzliche Lösungswege. Entweder es 

werden die entsprechenden Pausenvorschriften eingehalten, was im Sinne 

arbeitsmedizinischer Erkenntnisse allen Teilnehmern zugutekäme und dem 

Fortschritt der Verhandlungen wohl eher hülfe als schadete. Oder die wenigen 

im Konklave anwesenden Arbeitnehmer werden zu leitenden Angestellten 

ernannt.  

Schließlich wäre es auch denkbar, alle Teilnehmer zu Ehrenamtlichen zu 

ernennen. Zumindest, wenn man tatsächlich alle Mitglieder per Urwahl 

bestimmt, kann in einem solchen Vorgehen kein Umgehungstatbestand zum 

Zwecke der Umgehung von Arbeitnehmerschutzrechten erkannt werden. Alle 

gewählten Konklaveteilnehmer werden von ihrer Tätigkeit unter Fortzahlung 

ihrer Bezüge freigestellt, ganz gleich, ob sie bei Mitgliedsfirmen oder bei den 

Verbänden freigestellt sind. Ein solches Abstellen auf die ehrenamtliche 

Konklavetätigkeit anstelle der jeweiligen hauptamtlichen Tätigkeit in 

Verbindung mit den zu bestimmenden Freistellungsmodalitäten könnte im 

Tarifvertrag über das Tarifkonklave geregelt werden.  
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Von größerer praktischer Bedeutung ist der faktische Einigungszwang. Nach 

dem oben beschriebenen Verfahren würden die Konklavemitglieder an einem 

Ort zusammenkommen, der eine hermetische Abriegelung gestattet. Das 

einmal begonnene Tarifkonklave darf nun zwar für Abstimmungsgespräche 

unterbrochen werden, jedoch darf keine regelrechte Vertagung außerhalb der 

„Konklavemauern“ stattfinden. Die einmal begonnene Verhandlung kann 

lediglich mit einer Tarifeinigung enden, die Teilnehmer sind insoweit nach 

vatikanischem Vorbild „zum Erfolg verdammt“, mindestens jedoch zum 

Ergebnis.  

Gegen einen solchen selbstauferlegten Einigungszwang ließen sich 

tarifrechtliche Bedenken ins Feld führen. Es ließe sich argumentieren, dass die 

Richtigkeitsgewähr der Tarifparteien nur dann angenommen werden könne, 

wenn die Akteure ihre Zwischenschritte mit den Tarifunterworfenen abstimmen 

und diskutieren könnten. Allerdings gilt: Wenn es schon nach allgemeiner 

Auffassung statthaft ist, dass die Tarifparteien sich im Voraus einem Spruch 

eines Schlichter unterwerfen, bei der immerhin einem externen Schlichter die 

herausragende Stellung des Züngleins an der Waage eingeräumt wird,282 so 

werden sie sich erst Recht selbst zu einem Mechanismus der unbedingten 

Einigung verpflichten können. 

Zu prüfen ist schließlich, ob ein Arbeitskampfautomatismus nach Zeitablauf mit 

dem Arbeitskampfrecht zu vereinbaren ist. Nach dem oben beschriebenen 

Modell sollen, um dem Instrument des Arbeitskampfes als praktischem Mittel 

der Tarifpolitik zur Geltung zu verhelfen, weiterhin Streiks und gegebenenfalls 

Aussperrungen vorgesehen sein. Fraglich ist, ob ein solcher Automatismus mit 

dem ultima-ratio-Grundsatz zu vereinbaren ist. Dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit folgend sind erst alle zumutbaren alternativen 

Handlungsoptionen auszuschöpfen.283 Der Streik ist das letzte Mittel. Könnte 

der Charakter dieses Prinzips die immanente Notwendigkeit bedingen, dass 

sich die handelnden Akteure bewusst mit der Frage auseinandersetzen, bevor 
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dann – nicht automatisch – sondern in jedem Tarifkonflikt individuell 

entschieden von diesem Instrument Gebrauch gemacht wird?   

Der Grundsatz geht auf ein Urteil des Großen Senats des BAG zurück284 und 

stellt letztlich den zeitlichen Aspekt des Verhältnismäßigkeitsprinzips dar.285 

Der Gesetzgeber selbst hat bislang keine Kodifikation des Arbeitskampfrechtes 

vorgenommen und wird dieses Mienenfeld wohl auch nicht so bald betreten.286 

Ausdrücklich im Sinne des ultima-ratio-Grundsatzes unverhältnismäßig ist nach 

dem Willen des BAG ein Streik jedenfalls dann, wenn er um „der 

Demonstration der Stärke willen“ und zu einem Zeitpunkt, „wo nicht einmal der 

Standpunkt der Gegenseite zur Kenntnis genommen wurde“ durchgeführt 

wurde.287 Nicht erforderlich sei jedoch, dass die Verhandlungen objektiv 

gescheitert sind, oder das die Erklärung über dieses „Scheitern“ in einer 

bestimmten Form zu erfolgen hätte.   

Ob ein Kampfmittel geeignet und erforderlich ist, entscheidet die initiierende 

Seite nach eigener Einschätzungsprärogative. Die Arbeitsgerichtsbarkeit prüft 

lediglich offensichtliche Unverhältnismäßigkeiten.288 Zwar initiieren die 

Gewerkschaftsvertreter im Konklave nach dem vereinbarten Zeitablauf die 

Streiks nicht selbst, doch kann davon ausgegangen werden, dass sie diesen zu 

diesem Zeitpunkt wünschen und sie ihn im Sinne des Streikrechts für 

notwendig halten.  

Denn immerhin ist ihnen auch hinter den „Konklavemauern“ völlig bewusst, 

dass sie mit Ablauf der Zeiträume, die in verschiedenen Eskalationsstufen 

Arbeitskämpfe unterschiedlicher Intensität auslösen, für ebendiese 

verantwortlich sind. Wöllte eine der Parteien Arbeitskämpfe vermeiden, so 
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hätte sie ja rechtzeitig auf das bis dahin vorliegende Angebot der Gegenseite 

eingehen können.  

Selbst wenn man davon ausgehen möchte, dass dem ultima-ratio-Grundsatz 

nicht Genüge getan würde, so wäre dies für das Instrument des Tarifkonklaves 

unschädlich: Der Grundsatz schützt insbesondere die jeweils von 

Arbeitskämpfen bedrohte Seite vor übereilten und damit unverhältnismäßigen 

Maßnahmen.289 Wenn die Parteien sich jedoch im Vorwege dem durch 

Fristablauf auszulösenden Arbeitskampfprozedere durch einen schuldrechtlich 

wirksamen Tarifvertrag unterwerfen, so begeben sie sich selbst und sehenden 

Auges diesem Schutzmechanismus. Es spricht, um eine Hyperbel zu 

verwenden, im Sinne einer umfassend verstandenen Tarifautonomie auch 

nichts dagegen, dass die Parteien sich verabreden, vor Beginn jeder Tarifrunde 

erst einmal eine Woche zu streiken bzw. auszusperren, wenn dies denn 

einvernehmlich gewünscht wäre. Erst Recht wird die Zulässigkeit einer, wenn 

überhaupt, geringfügigen selbstauferlegten Einschränkung des ultima-ratio-

Prinzips gegeben sein. 

Dem Streikrecht der Gewerkschaft steht das Recht des Arbeitgebers auf 

Aussperrung gegenüber. Dass dieses Recht kaum noch wahrgenommen wird, 

überrascht bei näherem Hinsehen nicht. Der Streik soll Druck auf den 

Arbeitgeber ausüben und damit die Konzessionsbereitschaft bei den 

Verhandlungen erhöhen. Zwar könnte diametral entgegengesetzt die 

Aussperrung arbeitgeberseitig als Druckmittel zum selben Zweck gegen die 

Gewerkschaftsseite eingesetzt werden. Doch wird dies in den meisten Fällen 

nicht notwendig sein: Dem Streik ist immanent, dass er immer schon Druck auf 

beide Seiten entfaltet, auch auf die Arbeitnehmerseite: Die Gewerkschaft hat 

Streikunterstützung zu entrichten, was insbesondere für finanzarme 

Organisationen wie ver.di eine Belastung darstellt. Außerdem erreicht die Höhe 

der Streikunterstützung nicht die Höhe des Entgelts, stellt mithin also keine 

gleichwertige Entgeltfortzahlung dar, wie etwa beim Urlaubsentgelt nach 

§ 11 BUrlG oder – eingeschränkt – bei der Entgeltfortzahlung im 

Krankheitsfalle nach § 3 EntgFG. Insoweit ist ein Streik auch für den 

streikenden Arbeitnehmer eine Belastung.  
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Beispielsweise bestimmt die Satzung der IG Metall, je nach 

Organisationszugehörigkeit, das 12- bis 14-fache des monatlichen 

Durchschnittsbetrages des individuellen Mitgliedsbeitrages pro Streikwoche.290 

Die Streikunterstützung ist steuer- und sozialversicherungsfrei.291 Stellt man 

beispielsweise auf einen Mitarbeiter mit einem Beispiellohn von brutto 2.500 € 

ab, so ergibt sich eine Differenz von mindestens 66,67 € bis 16,67 € 

wöchentlich, in der Regel wegen weiterer Lohnbestandteile jedoch mehr.292 

Neben dem finanziellen Aspekt dürfte für viele Arbeitnehmer die Idee, zu ihrem 

Arbeitgeber massiv auf Konfrontation zu gehen, auch im Schutze der 

kollektiven Handlung immer noch ein grundsätzliches Unbehagen auslösen. 

Kein Geheimnis ist beispielsweise, dass sich eine Streikbeteiligung nicht gut 

mit Karrierestreben vereinbaren lässt, sodass Mitarbeiter mit derartigen 

Ambitionen ohnehin häufig auf Teilnahme verzichten.  

Abgesehen von diesen praktischen Bedenken sprechen jedoch keine 

rechtlichen Bedenken gegen einen Mechanismus, der nach Zeitablauf – 

beispielsweise analog zu den Streikmaßnahmen der Arbeitnehmerseite – 

Aussperrungen in verschiedenen Eskalationsstufen vorsieht. Rechtlich erfolgt 

die Prüfung analog zu den oben genannten Kriterien, da sich das 

Arbeitskampfrecht mit seinen Grundsätzen auf die Kampfmaßnahmen beider 

Seiten bezieht.  

Zuletzt eignet sich die Frage, ob eine Zweidrittelmehrheit des Konklaves für 

eine Tarifeinigung ausreichen soll, als Prüfgegenstand. Die 2/3-Mehrheit 

entspricht den Regularien des Katholischen Konklaves. Sollten beispielsweise 

100 Mitglieder dem Konklave angehören, 50 Mitglieder aus dem 

Arbeitnehmerlager, 50 aus jenem der Arbeitgeber, so würde es ausreichen, 

wenn 67 Mitglieder einem Kompromiss zustimmen. Es müssten also 
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beispielsweise die Vertreter der Arbeitgeberseite lediglich 17 der 50 

anwesenden Gewerkschaftsvertreter überzeugen. Vergleicht man dies mit den 

Richtlinien der Gewerkschaften293, so werden in der Regel mehr als die Hälfte 

der Mitglieder zustimmen müssen, wobei selbst dies schon ein fragwürdiges 

Ergebnis wäre. Aufschlussreich insoweit die Einschätzung des befragten dbb-

Funktionärs: 

„Es gibt ja immer eine direkte Verhandlungskommission und dann in der 

Bundestarifkommission, das ist ein größerer Kreis. Dann geht das halt in den 

demokratischen Abstimmungsprozess und wenn 51 % sagen, ja, das machen wir, 

dann ist es so. Das wäre natürlich nicht gut, so ein Ergebnis nach außen zu 

bringen. Das darf man gar nicht öffentlich machen. 

Interviewer: Weil es heißt, dass eben auch fast die Hälfte dagegen gestimmt hat. 

Eben, so ist es halt.“ 

(Int. 4, Rn. 315, 329 ff.) (dbb-tarifunion) 

Insoweit ist klar, dass sich eine solche Konstellation zumindest nicht mit dem 

aktuellen Satzungsrecht der Organisationen vereinbaren lässt. Bedenkt man, 

dass es sich bei Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden um demokratische 

Institutionen auf dem Boden des Grundgesetzes handelt, wird man kaum 

zugestehen können, dass eine radikale Minderheit jeweils im Verein mit der 

anderen Seite ein Ergebnis erzwingen kann, welches für den Großteil der 

unterlegenen Interessengruppe unannehmbar ist. Von der praktischen 

Erwägung, dass keine Organisation eine solche Struktur lange durchhält, 

einmal abgesehen. Ohne Weiteres zulässig ist jedoch eine Regelung, wonach 

3/4 der Konklavemitglieder sowie noch ein weiteres Mitglied zustimmen muss. 

In diesem Fall ist sichergestellt, dass in jedem Lager die einfache Mehrheit 

dem Vorschlag zustimmt. Dies gilt mit der Maßgabe, dass beide Seiten 

gleichviele Mitglieder entsenden und mithin eine gerade Anzahl von 

Teilnehmern im Konklave zugegen ist.  
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4.4.5 Fazit 

 

Spannend, aber sicherlich nur für große Tarifrunden geeignet, ist der Versuch 

eines Tarifkonklaves. Die völlig neuartige Verhandlungssituation würde durch 

die altbewährten Akteure abgewickelt, jedoch würden diese in ein anderes 

Kommunikations- und Verhandlungsverhalten gezwungen. Ob ein solches 

Instrument praktikabel ist, d. h. zu sachgerechten Lösungen führt, hängt 

maßgeblich von der Aufnahme durch die Interessengruppen ab. Bedenkt man 

jedoch, dass Akteure im Gewerkschaftsmilieu von jeher für die Säkularisierung 

eintraten und es starke kirchenkritische Strömungen gibt, so dürften schon 

grundsätzliche Abneigungen dagegen sprechen, dass ein solcher Vorschlag 

aufgegriffen wird.  

Andererseits sollte sich ein Instrument, welches seit über 700 Jahren konstant 

erfolgreich angewendet wird, genug Anerkennung verdient haben, um 

jedenfalls hinsichtlich seiner Kernelemente auch einmal in anderen 

Zusammenhängen auf sein Potenzial hin erprobt zu werden.  

Mit der Mediation, dem Stuttgarter Modell und dem Konklave der katholischen 

Kirche sind nun drei externe Modelle in Hinblick auf ihre Anwendbarkeit im 

Kontext tarifpolitischer Aushandlungsprozesse untersucht worden. Spannend 

ist darüber hinaus jedoch, wie in der Einleitung in Kap. 1 und zu Beginn in 

Kap. 4 geschildert, noch ein zweiter Ansatz: Die Beschäftigung mit möglichen 

Optimierungspotenzialen im Rahmen der heute bestehenden und im Grundsatz 

bewährten Instrumente. 

 

4.5 Chancen der Rückübertragbaren Öffnungsklausel  

 

Sucht man Ansatzpunkte, um bestehende Elemente des tariflichen 

Aushandlungsprozesses zu verbessern, so stößt man schnell auf eines der viel 

diskutierten Themen der vergangenen Jahre: Tarifpolitische Differenzierung in 

Hinblick auf die Bedürfnisse einzelner Unternehmen.  
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Wie auch immer man zum Flächentarifvertrag steht -ein Kernelement 

tarifvertraglichen Handelns ist in der Tat die Frage der Verknüpfung der 

betrieblichen und der tariflichen Ebene. Von der ausgewogenen, 

bedarfsgerecht ineinandergreifenden Ausgestaltung des Flächentarifvertrages 

einerseits und der in vielen Fällen betrieblich notwendigen Differenzierung 

andererseits hängt zum einen die Praktikabilität des konkreten, jeweils in Rede 

stehenden Tarifvertrages ab. Zum anderen ist auch die Akzeptanz des 

Flächentarifvertragssystems insgesamt stark von der Frage beeinflusst, zu 

welchen Lösungen die Parteien in dieser Frage praktisch gelangen.  

 

4.5.1 Flexibilitätspotenziale gebräuchlicher Differenzierungsinstrumente 

 

Um Innovationspotenziale im Innenverhältnis dieser mit Tarifnormen 

beschäftigten Ebenen zu finden, ist zunächst ein grundlegender Blick auf die 

rechtlichen Grundlagen und die rechtstatsächlichen Gegebenheiten 

sachdienlich. 

Das deutsche Tarifsystem ist seit mehr als zwei Jahrzehnten einem 

kontinuierlichen Erneuerungsdruck ausgesetzt. Arbeitgeberverbände als die 

natürlichen Antipoden der Gewerkschaften sind grundlegenden 

Transformationsprozessen unterworfen gewesen,294 die wirtschaftspolitischen 

Rahmbedingungen haben sich verändert und das mediale Umfeld für 

Flächentarifverträge ist mitunter von tiefer Skepsis geprägt.295 Ein augenfälliger 

Ausdruck dieser veränderten Rahmenbedingungen ist die signifikante 

Verbetrieblichung296 bzw. Dezentralisierung der Tarifpolitik der vergangenen 

Jahre.297 Einem, um mit Schroeder zu sprechen, „zwanglosen Zwang 

                                                        
294

 Streeck / Rehder, Industrielle Beziehungen 2003, S. 343. 

295
 Massa-Wirth / Seifert, WSI-Mitteilungen 2004, S. 246;  

Ellguth / Kohaut, Industrielle Beziehungen 2008, S. 210; 

Bispinck, WSI-Mitteilungen 2003, S. 395 f. 

296
 Signifikant, aber noch im Rahmen. So Busch, Industrielle Beziehungen 2003, S. 323. 

297
 Huber et al., WSI-Mitteilungen 2005, S. 656. 
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folgend“298 greift diese Verbetrieblichung betriebsindividuelle Notwendigkeiten 

und Bedingungen auf. Sie bringt jedoch zugleich eine Verschiebung der 

Machtstrukturen mit sich, insbesondere da, wo die Betriebsparteien geöffnete 

Teile des Tarifvertrags in eigener Verantwortung nachverhandeln dürfen. Die 

Diskussion um diese Entwicklung ist deshalb auch eine Diskussion um die 

Rolle der Betriebsräte, denen insoweit eine Funktion als Schnittstelle zwischen 

Belegschaft und Gewerkschaft zukommt und die nicht stets begeistert sind, 

wenn ihnen die Rolle der Nebentarifvertragspartei zugewiesen wird.299 Diese 

Rolle wird durch solche Dezentralisierungstendenzen verstärkt und verändert.  

Die Interessenlagen der Akteure sind vielschichtig und nicht einfach nach 

Lagern zu trennen. Betriebsräte, Arbeitgeber und auch die Sozialpartner selbst 

– in allen Gruppen gibt es Beteiligte, die Grund haben, für ein Mehr oder ein 

Weniger an Dezentralisierung zu streiten. In dieser Gemengelage von 

Interessen und Handlungsalternativen haben sich in der Praxis verschiedene 

Möglichkeiten zur Dezentralisierung herausgebildet, jede mit ihren eigenen 

Vorzügen und Nachteilen.  

Indes gibt es Fallkonstellationen, in denen eine intelligente Kombination dieser 

Wege fehlt, die es vermag, eine ausreichende Flexibilität im Prozess zu 

erhalten und so den unterschiedlichen Positionen möglichst optimal gerecht zu 

werden. Eine solche Kombination – sie wird vorliegend in der Anwendung der 

Rückübertragbaren Öffnungsklausel erblickt – hätte den Vorzug, den 

beteiligten Interessengruppen passgenauere Lösungen zu ermöglichen und 

damit Konfliktpotenzial über das ohnehin notwendige Maß hinaus zu 

reduzieren.300 Zur Bewertung der Chancen einer solchen Vorgehensweise sind 

jedoch zunächst in der Gegenüberstellung die heute gegebenen 

Dfferenzierungsinstrumente zu betrachten. 

 

 

                                                        
298

 Schroeder, Mitteilungen der Akademie der Arbeit 2007, S. 15;  

Berthold et. al., 2003, S. 5. 

299
 Nienhüser / Hoßfeld, Industrielle Beziehungen 2007, S. 300. 

300
 Brecht-Heitzmann / Gröls, WSI-Mitteilungen 2008, S. 509 f. 
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4.5.2 Klassische Wege zur tarifvertraglichen Differenzierung 

 

Zur Abgrenzung werden zunächst die klassischen Möglichkeiten dargestellt.301 

Darauf folgend ist aufzuzeigen, inwieweit die Rückübertragbare 

Öffnungsklausel als neues Instrument tarifpolitischer Differenzierung konstruiert 

ist, um den divergierenden Interessen der Beteiligten in größtmöglicher Weise 

entgegen zu kommen. 

Inwieweit und von wessen Seite Abweichungen vom Flächentarifvertrag 

überhaupt erwünscht sind, hängt zunächst von verschiedenen Faktoren ab.302 

Da sind zunächst die Betriebsratsgremien. Mächtige Betriebsräte in 

Großbetriebsstrukturen wollen die Freiheit, Abweichungen nach oben zu 

vereinbaren, zumindest jedoch maßgeschneiderte Lösungen für ihren 

Bereich.303 Die Mitarbeiter der großen DAX-Konzerne beispielsweise kennen in 

diesem Zusammenhang häufig besondere Bonifikationen am Ende des 

Geschäftsjahres, die in der Höhe einem zusätzlichen Monatseinkommen oder 

mehr entsprechen können. Doch lassen die betrieblichen Rahmenbedingungen 

nicht immer Zuwächse zu. In angeschlagenen Unternehmen stehen vielmehr 

Absenkungen zur Disposition.304 Unter solchen Umständen kann die „Freiheit“, 

eigenverantwortlich Differenzierungen auszuhandeln, zu einer Belastung für 

Betriebsräte werden.305 Während in der erstgenannten Fallgestaltung eine 

                                                        
301

 Vgl. auch Übersicht bei Lehmann, Industrielle Beziehungen 2002, S. 308 f. 

302
 Bispinck / Bahnmüller, 2007, S. 19. 

Prinzipiell kritisch der ehemalige Hauptgeschäftsführer Gesamtmetall, der z. B. die hohen 
Transaktionskosten beklagt: Busch, Industrielle Beziehungen 2003, S. 323. 

303
 Zimmer, 2010, S. 125. 

Büttner / Kirsch, Edition Nr. 61 der Hans-Böckler-Stiftung 2002, S. 17;  

Heinbach / Schröpfer, IAW-Diskussionspapiere 2007, S. 4. 

304
 Schnabel, Arbeitspapier Nr. 118 der Hans-Böckler-Stiftung 2006, S. 23 f. 

305
 Vgl. Minssen / Riese, Industrielle Beziehungen 2005, 370. 

Eigentlich Unterlassungsanspruch, vgl. Annuß, RdA 2000, S. 290. 

Mitunter werden derartige Vereinbarungen in den Medien als „Betriebliche Bündnisse für 
Arbeit“ bezeichnet. Diese gedeihen häufig dort, wo die Parteien bereits auf ein vertrauensvolles 
Verhältnis aufbauen (Hübler, 2005, S. 169). Mitunter preschen die Parteien gar ohne 
Genehmigung durch die Tarifparteien vor, werden in diesen Fällen jedoch häufig nachträglich 
legitimiert – Vgl. Brecht, 2003, S. 37 f; 
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betriebsinterne Lösung möglich ist, etwa in Form freiwilliger betrieblicher 

Zusatzleistungen, ist in der letztgenannten Konstellation regelmäßig der 

jeweilige Tarifvertrag der Branche berührt, der den Betriebsparteien so ohne 

Weiteres gem. § 77 Abs. 3 BetrVG und § 4 Abs. 1, 3, 4 TVG nicht offen steht, 

sondern der Öffnung der Tarifparteien bedarf.306 

Auf Arbeitgeberseite stellt sich die Lage ebenfalls uneinheitlich dar. 

Gutverdienende Betriebe dürften sich gerade in der Verbandseinheit gut 

aufgehoben fühlen, sehen sie sich doch dort nur nivellierten Forderungen des 

sozialen Gegenspielers gegenüber. D. h., die Gewerkschaft kann ihre 

Forderungen nicht nur an den Möglichkeiten der leistungsfähigsten 

Unternehmen im Verband ausrichten, sondern muss auch die Unternehmen mit 

schwächerer Ertragslage berücksichtigen. Unternehmen mit echten 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten andererseits wollen Sanierungsbeiträge der 

Beschäftigten und damit signifikante Abweichungen nach unten.307 Auch die 

Verbände selbst haben widerstreitende Interessen. Einerseits möchten 

Arbeitgeber wie Gewerkschaften ihren Mitgliedern entgegenkommen. 

Andererseits schmälert jeder Machtzuwachs der betrieblichen Ebene den von 

der Verfassung eingeräumten Handlungsspielraum der Tarifparteien.308  

Welche Wege hat die Praxis bislang gefunden? Nachfolgend werden die 

klassische Öffnungsklausel gem. § 77 Abs. 3 BetrVG,309 die Öffnungsklausel 

mit Zustimmungsvorbehalt durch die Tarifparteien, der Haus- oder 

Firmentarifvertrag und der Firmenbezogene Verbandstarifvertrag mit ihren 

                                                                                                                                                                 
Oder auch nicht, wie im Falle der Firma Viessmann, vgl. Kort, NJW 1997, S. 1477. Hier war die 
hohe Symbolwirkung dafür verantwortlich, dass die klagende Gewerkschaft sich dazu genötigt 
sah, den Konflikt, bzw. eine Grundsatzentscheidung zu suchen; 

Schäfer, WSI-Mitteilungen 2008, S. 293. 

306
 Gaumann / Schafft: NZA 1998, S. 177; 

Thon, NZA 2005, S. 858; 

Hoyningen-Hühne / Meier-Krenz, NZA 1987, S. 793. 

307
 Streeck / Rehder, Industrielle Beziehungen 2003, S. 344. 

Berthold et. al, 2003, S. 4. 

308
 Hanau / Adomeit, 2007, S. 49 ff. 

309
 Zwar müssen sich Öffnungsklauseln nicht unbedingt auf die Betriebsparteien beziehen 

sondern können entsprechend § 4 Abs. 3 TVG auch Sachverhalte für die arbeitsvertragliche, 
also individualrechtliche Ebene öffnen. In der Praxis spielt dies jedoch kaum eine Rolle und ist 
vernachlässigbar.  
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jeweiligen Vor- und Nachteilen näher erläutert. Als rechtstatsächliches 

Phänomen sei zudem vollständigkeitshalber die Variante erwähnt, bei der die 

Betriebsparteien eigenmächtig und damit wg. Verletzung der Regelungssperre 

nach § 77 Abs. 3 BetrVG rechtswidrig eine entsprechende Vereinbarung 

schließen.310 Solche Fälle sind zum einen der Rechtsprechung bekannt,311 zum 

anderen durch die rechtsempirische Forschung. Brecht-Heitzmann spricht in 

diesem Zusammenhang von einer Präjudizwirkung, da die Tarifparteien in der 

Praxis oft gehalten sind, die so zustande gekommenen Vereinbarungen 

nachträglich zu legitimieren.312 Diese „Variante“ bedarf jedoch keiner näheren 

Erläuterung, da sie nicht sehenden Auges als Alternative zu den legitimen 

Formen der Differenzierung gewählt werden kann. 

 

4.5.2.1 Unbeschränkte Öffnungsklausel gemäß § 77 Abs. 3 BetrVG  

 

Gemäß § 77 Abs. 3 Satz 1 BetrVG gilt, dass „Arbeitsentgelte und sonstige 

Arbeitsbedingungen, die durch Tarifvertrag geregelt sind oder üblicherweise 

geregelt werden“, nicht „Gegenstand einer Betriebsvereinbarung“ sein können. 

Satz 2 normiert jedoch sofort die Ausnahme: Dies gelte nicht, wenn der 

Tarifvertrag den Abschluss ergänzender Betriebsvereinbarungen ausdrücklich 

zulasse. Bei der unbeschränkten Öffnungsklausel überlassen die Tarifpartner 

ihren betrieblichen Pendants demnach einen abgegrenzten Regelungsbereich 

zur eigenständigen Behandlung.313 Spiegelbildlich eröffnet § 4 Abs. 3 TVG die 

Möglichkeit der Öffnung tariflicher Regelungsgehalte.314 

                                                        
310

 Bahnmüller, Industrielle Beziehungen 2002, S. 405. 

Unterlassungsanspruch bei Verstoß gegen § 77 Abs. 3 BetrVG: Annuß, RdA 2000, S. 288. 

311
 Vgl. sog. Burda-Urteil: BAG 20.04.1999, NZA 1999 S. 1059; Annuß, RdA 2000, S. 292. 

Vgl. ferner Körner, RdA 2000, S. 140. 

Vgl. zu ähnlichem Fall: Kort, NJW 1997, S. 1477. 

312
 Brecht, 2003, S. 37 f. 

313
 Franzen, NZA-Beilage 2006, S. 111; 

Rieble, RdA 2004, S. 78; 

Hoyningen-Huene / Meier-Krenz, NZA 1987, S. 794 f; 

Thon, NZA 2005, S. 858; 
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Beispielsweise könnte vereinbart werden, dass den Betriebsparteien im Falle 

nachgewiesener wirtschaftlicher Schwierigkeiten unter bestimmten 

Rahmenbedingungen in einem definierten Umfang gestattet wird, die 

regelmäßige Wochenarbeitszeit zu erhöhen. Eine solche Regelung kann mit 

oder ohne Lohnausgleich erfolgen. Wenn die Betriebsparteien dies 

eigenverantwortlich gestalten dürfen, so handeln sie im Rahmen einer 

unbegrenzten Öffnungsklausel gem. § 77 Abs. 3 BetrVG.315 Entscheidend für 

die Praktikabilität ist die Frage, was geschieht, wenn es zu keiner Einigung 

kommt. Gibt der öffnende Tarifvertrag selbst kein Verfahren vor, so kommt die 

Einigungsstelle316 zum Zug.317 Zwar handelt es sich nicht originär um 

erzwingbare Mitbestimmung mit dem Ergebnis, dass eine der Betriebsparteien 

auch gegen den Willen der anderen Betriebspartei mit Hilfe der Einigungsstelle 

eine Betriebsvereinbarung erzwingen kann. Aus der Logik der Öffnungsklausel 

folgt jedoch immanent, sofern nicht anderslautend zwischen den Tarifparteien 

vereinbart, dass dem Spruch der Einigungsstelle eine solche Wirkung 

zugestanden werden soll. 

Die Einigungsstelle wird jedoch durch einen externen Vorsitzenden dominiert, 

was von den Betriebsparteien oft als problematisch empfunden wird, verlagern 

sie doch damit ihre Kompetenz an einen Außenstehenden.318 Andere Risiken 

einer Verlagerung auf die Betriebe ergeben sich aus der bestehenden 

Machtasymmetrie zwischen Betriebsräten und Arbeitgebern. Da ein 

Arbeitgeber durch seine unternehmerische Entscheidungsfreiheit in gewissem 

                                                                                                                                                                 
Kohaut / Schnabel, Diskussionspapiere Nr. 41 der Universität Erlangen-Nürnberg 2006, S. 10. 

314
 Gaumann / Schafft: NZA 1998, S. 177. 

315
 Vgl. für Beispiele verschiedener Branchen: Kohaut / Schnabel, Diskussionspapiere Nr. 41 

der Universität Erlangen-Nürnberg 2006, S. 8 f. 

316
 Eine Einigungsstelle ist eine Institution des Betriebsverfassungsgesetzes. Nach § 76 

BetrVG wird sie aus einer gleichen Anzahl von Beisitzern (von Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerseite) bestellt. Hinzu tritt ein unparteiischer Vorsitzender. Diese Person, in der 
Praxis häufig ein Arbeitsrichter, ist das „Zünglein an der Waage“. Sie ist letztlich entscheidend 
für den Prozess, da sie mit ihrer Stimme den Ausschlag gibt. Bei nicht 
mitbestimmungspflichtigen Tatbeständen kann eine Einigungsstelle dann zu Zug kommen, 
wenn die Betriebsparteien diese einvernehmlich anrufen und sich dem Spruch des Gremiums 
freiwillig unterwerfen.  

317
 BAG 9.5.1995, NZA 1996, S. 156. 

318
 Brecht, 2003, S. 141; 

Analog für die Tarifschlichtung Eich, der durch die Anrufung eines externen Schlichters die 
eigene „Überflüssigkeit für alle sichtbar zu dokumentieren“ glaubt: Eich, NZA 1995, S. 153. 
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Umfang Sachzwänge schaffen kann, verfügt er in vielen Fällen über ein 

nennenswertes Druckpotenzial.319 Empirisch finden sich überwiegend 

Vereinbarungen zu Arbeitszeitregelungen (z. B. längere Wochenarbeitszeit bei 

gleichem Entgelt),320 seltener zur Entgelthöhe.321 

 

4.5.2.2 Zustimmungsvorbehalt durch die Tarifvertragsparteien 

 

Wo sich die Tarifparteien das letzte Zustimmungsrecht vorbehalten, können sie 

immerhin noch final zustimmen oder ablehnen. Diese Variante wählen 

beispielsweise mitunter die Chemietarifparteien.322 Das bringt im 

Ablehnungsfall die virulente Gefahr mit sich, als Blockierer wahrgenommen zu 

werden – mit naheliegenden Konsequenzen für die Mitgliedergewinnung. Eine 

Feinsteuerung der Ergebnisse ist allemal problematisch. Diese Nachteile sind 

gravierend. Sie können auch nicht dadurch aufgewogen werden, dass die 

Tarifparteien sich dadurch bis zuletzt formal Einfluss bewahren. Ein gewisser 

Vorteil besteht jedoch darin, dass die Möglichkeit der Tarifparteien, 

ungünstigstenfalls eben doch die Notbremse zu ziehen, das Verhalten der 

Betriebsparteien beeinflussen dürfte. Gewissermaßen in vorauseilendem 

Gehorsam werden die Parteien davor zurückschrecken, den Tarifparteien allzu 

viel zuzumuten.  

                                                        
319

 Flecker, 2005, S. 90;  

Brecht, 2003, S. 112 f. 

320
 Auch bei Lohnausgleich ergibt sich ein Kostenvorteil des Arbeitgebers, da bei höherer 

Wochenstundenzahl auch die Schwelle für den Beginn der überstundenzuschlagpflichtigen Zeit 
steigt. Vgl. Beispiel Chemische Industrie: Eich, NZA 1995, S. 152. 

321
 Fischer et. al., IAB Forschungsbericht 2007, S. 49; 

Abweichend dazu Schmidt et. al., Industrielle Beziehungen 2003, S. 227 f. Der Widerspruch 
mag jedoch daher rühren, dass die Befragungen an dieser Stelle nicht immer eindeutig genug 
die Wirklichkeit erfassen bzw. unterschiedliche Sachverhalte abfragen. Wenn zum selben 
Entgelt die Wochenarbeitszeit um zwei Stunden erhöht wird, dann mag der eine 
Interviewpartner mit Blick auf das gleich gebliebene Entgelt antworten: „Wir haben nur die 
Arbeitszeit verändert“, während ein anderer Interviewpartner angesichts des natürlich im 
Ergebnis gesenkten durchschnittlichen Stundenentgelts antworten mag: „Der Lohn wurde 
gesenkt“.  

Vgl. allgemein zu den verschiedenen Ausgestaltungsmöglichkeiten der Öffnungsklauseln auch 
Gaumann / Schafft: NZA 1998, S. 179 ff; 

Vgl. zu Besonderheiten bei freiwilligen Öffnungsklauseln Kort, NZA 2001, S. 478.  

322
 Bispinck / WSI-Tarifarchiv, 2001, S. 14. 
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4.5.2.3 Haus- oder Firmentarifvertrag  

 

Gemäß § 2 Abs. 1 TVG können auch einzelne Arbeitgeber als Tarifparteien 

fungieren.323 Und was liegt näher, als dass die Gewerkschaft im Bedarfsfall 

neben einem allgemeinen Flächentarifvertrag noch selbst ergänzende 

Tarifverträge mit den einzelnen Betrieben abschließt?324 Geradezu 

unausweichlich ist diese Variante selbstverständlich, wenn vor Ort gar kein 

Betriebsrat existiert, an den entsprechende Befugnisse übertragen werden 

könnten. Rechtsterminologisch handelt es sich in diesem Fall nicht um eine 

echte „Öffnungsklausel“, denn dieser Begriff ist der Variante vorbehalten, in der 

die Betriebsparteien verhandeln. Hier dagegen verhandeln die Tarifparteien, 

nur dass der einzelne Arbeitgeber an die Stelle des Verbandes tritt, der 

insoweit aus dem Betriebsverfassungsgesetz und dem Tarifvertragsgesetz die 

Doppelrolle des betrieblichen Sozialpartners einerseits und der 

Tarifvertragspartei andererseits innehat. Diese Verhandlungen können in einen 

Haus- oder Firmentarifvertrag münden.  

Daneben besteht die spezielle Variante, dass die Tarifparteien der 

Verbandsebene – also nicht mehr der einzelne Arbeitgeber – selbst ergänzend 

einen auf ein einzelnes Unternehmen bezogenen Tarifvertrag abschließen. 

Dies ist der Firmenbezogene Verbandstarifvertrag. Allen Varianten ist gemein, 

dass die Tarifparteien bis zuletzt das Heft in der Hand halten, den gesamten 

Prozess selbst steuern und damit die Tarifautonomie stärken.325  

In der Praxis werden in diesem Fall jedoch eine Verhandlungskommission und 

eine Tarifkommission aus betrieblichen Vertretern gebildet.326 Da es sich bei 

                                                        
323

 Reuter, NZA 2001, S. 1097; 

Busch, Industrielle Beziehungen 2003, S. 323. 

Ohl et al., 1997, S. 42 f. 

324
 Vgl. zu Ergänzungstarifverträgen: Wendeling-Schröder, NZA 1998; 

Zachert, NZA Sonderbeil. 2000, S. 20; 

Vgl. zur Abgrenzung: Abb. 1, Kap. 2.2. 

325
 Mediale Aufmerksamkeit erhält regelmäßig der Haustarifvertrag der VW AG, deren oft 

innovativen Ansätze auch auf den Flächentarifvertrag ausstrahlen. Vgl. Lehmann, Industrielle 
Beziehungen 2002, S. 314 f. 

326
 Je nach Satzung kann die Verhandlungskommission auch zugleich die Tarifkommission 

sein. 
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den Angehörigen dieser Kommissionen üblicherweise um Funktionäre handelt, 

die jenseits der Tarifrunden als Betriebsräte fungieren, entscheiden letztlich 

häufig dieselben Personen, die auch entschieden hätten, wenn die 

Differenzierung im Wege der klassischen Öffnungsklausel gemäß 

§ 77 Abs. 3 BetrVG erfolgt wäre. Der Unterschied ist jedoch insbesondere aus 

rechtlicher Sicht relevant, da den Tarifvertragsparteien auch die Instrumente 

des Arbeitskampfes zu Gebote stehen, während dieser Weg den 

Betriebsparteien verschlossen bleibt.327 

Von Bedeutung ist in dieser Variante auch, dass die Verhandlungspartner 

grundsätzlich gleich stark sind und über einander ebenbürtige 

Arbeitskampfmittel verfügen.328 Ein Beispiel für diese Variante, welches eine 

hohe mediale Aufmerksamkeit erreicht hat, ist der sog. Pforzheimer Abschluss. 

Die Metalltarifpartner haben darin die Unterschreitung des Flächentarifs 

verabredet, sofern dadurch Arbeitsplätze gesichert oder geschaffen werden.329  

Diesen wirkungsvollen Vorteilen stehen allerdings auch Nachteile gegenüber. 

Insbesondere der potenziell beträchtliche Aufwand für die Tarifvertragsparteien 

ist nicht zu unterschätzen.330 Handhabbar dürften Firmentarifverträge vor allem 

dann sein, wenn sie in überschaubarer Zahl vereinbart werden.331 Zudem wird 

die Rolle der Betriebsparteien geschmälert, diese haben dann eher eine 

                                                        
327

 Hier stellt sich die Situation rechtstatsächlich mitunter etwas differenzierter dar. So haben 
auch der Betriebsrat oder führende Mitglieder des BR Mittel und Wege, arbeitskampfähnliche 
Aktionen durchzuführen. Dies reicht von kollektiven Krankmeldungen ganzer Abteilungen bis 
hin zu ausufernd langen Betriebs- und/oder Abteilungsversammlungen. Vgl. Rieble, NZA 2006, 
S. 757 f.  

328
 BAG 11.08.1992, NZA 1993, S. 39. 

329
 Bispinck / WSI-Tarifarchiv, 2006, S. 18;  

Huber et al., WSI-Mitteilungen 2005, S. 656. 

330
 Lessner, RdA 2005, S. 287. 

331
 Busch ging – zugegeben 2003 – für die Metall- und Elektroindustrie davon aus, dass auf 

damals ca. 6000 Flächentarifverträge lediglich ca. 600 Firmentarifverträge kamen. Bedenkt 
man nun noch, dass Firmentarifverträge üblicherweise deutlich weniger Beschäftigte umfassen 
als Flächentarifverträge, so ist die Vormacht des Flächentarifvertrages offenkundig. Sollte sich 
das Verhältnis umkehren, so wären zumindest die gewerkschaftlichen Strukturen dem nicht 
gewachsen. Vgl. zu den Zahlen: Busch, Industrielle Beziehungen 2003, S. 323; 

Ebenso Zachert, der empirisch ebenfalls keine Verlagerung zu erkennen vermag, jedoch 
jenseits dieser „Makroebene“ zu bedenken gibt, dass auf der „Mikroebene“ die 
Regelungsinhalte selbst wegen der Abweichungen vom Flächentarifvertrag als Problem zu 
bewerten sind. Er sieht also gewissermaßen eher eine qualitative denn eine quantitative 
Herausforderung. Zachert, NZA Sonderbeil. 2000, S. 20. 
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beratende Funktion und können somit auch nicht ihre Möglichkeiten in vollem 

Maße nutzen. 

 

4.5.3 Kombination durch die Rückübertragbare Öffnungsklausel 

 

Wo keiner der gängigen Lösungswege für sich alleine genommen optimal ist, 

bietet sich eine wirksame Kombination an. Die Rückübertragbare 

Öffnungsklausel hält Chancen bereit, die verschiedenen Vorteile der 

bestehenden Lösungswege zu bündeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben dieser Bündelung muss ein wesentliches Nebenziel darin bestehen, 

dass Betriebsrat und Gewerkschaft nicht gegeneinander ausgespielt werden 

können – solche neuen Konfliktlinien würden Vorteile bei der Reduzierung 

anderer Konflikte wieder zunichtemachen und wären daher kontraproduktiv. 

Der Ablauf lässt sich in drei Schritte untergliedern (Vgl. Abb. 7). Zunächst 

verhandeln die Tarifpartner die Regelungen der Fläche. Für einen 

wohldefinierten – zeitlichen wie inhaltlichen – Rahmen wird jedoch eine 

Öffnungsklausel beschlossen. Praktikabel erscheint hier die Form eines 

Korridors. Beispielsweise könnte eine allgemeine Erhöhung der Löhne und 

Rückübertragung zu den 
Tarifparteien 

Betriebsparteien 
 
 
 

Ergänzende 
Betriebsvereinbarung 

------------------------------------- 
 

Bei Nichteinigung 

Tarifparteien 
 
 
 

Flächentarifvertrag mit... 

ErgänzungsTV 

...Öffnungsklausel 

Abb. 7: Ablaufschema Rückübertragbare Öffnungsklausel 
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Gehälter in der Fläche vereinbart werden (Siehe Beispielformulierung, Abb. 8). 

Dann würde den Betriebsparteien ein Korridor zwischen 97 % und 103 % 

eröffnet. Eine Abweichung nach unten wäre nur unter der Voraussetzung 

gestattet, dass das Unternehmen mit nachweisbaren und nachhaltigen 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert wäre. 

Somit hätten die betrieblichen Akteure die Chance, unter Verwendung all der 

erprobten formellen wie informellen innerbetrieblichen Strukturen eine 

einvernehmliche und tragfähige Lösung zu erreichen. In diesem Fall würde 

einfach eine ergänzende Betriebsvereinbarung abgeschlossen. Die 

dahinterstehende Zuversicht, dass die vielfach gewachsene und bewährte 

Kultur der vertrauensvollen Zusammenarbeit zu einer maßgeschneiderten 

Lösung führt, die alle Seiten mittragen können, ist vielversprechend.  

Entscheidend ist auch hier die Frage, was im Nichteinigungsfall geschieht. Die 

Frage wird aber nicht erstmals im Krisenfall aktuell. Schon während der 

Verhandlungen spielt es eine Rolle, wie das Verfahren im Konfliktfall 

ausgestaltet ist. Die schiere Möglichkeit der Rückübertragung ist dabei das 

Kernstück der hier propagierten Öffnungsklausel, sie unterscheidet die Klausel 

im Kern von anderen Öffnungsklauseln. Sollte eine der beiden Parteien das 

Scheitern der Verhandlungen erklären, so würde der geöffnete Bereich an die 

Tarifparteien zurückfallen. Dasselbe geschieht beim Zeitablauf, denn den 

Betriebsparteien sollte praktischerweise ein zeitlicher Rahmen vorgegeben 

werden. Die Tarifparteien würden nun dieselben Fragen für dieselben 

Betriebsspezifika verhandeln, denn die Notwendigkeit der betriebsindividuellen 

Lösung wäre nach wie vor gegeben.  

Durch die Option der Rückübertragung erhalten auch einflussreiche 

Betriebsratsgremien ein Machtmittel, über das sie in den anderen Varianten 

nicht verfügen. Dass dem so ist, lässt sich am Beispiel der Einigungsstellen 

ersehen. 
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§ X Betrieblicher Korridor 

(1) Durch freiwillige Betriebsvereinbarungen können die Betriebsparteien das 
Folgende vereinbaren [beispielhafte Regelungen]: 

1. Für den Zeitraum vom … bis … können die Löhne und Gehälter bis 
zu 103 % der Tariftabellen für die X-Industrie mit Stand vom … 
betragen.  

2. Verursacht die Weitergabe der tariflichen Entgelterhöhungen eine 
Gefährdung der wirtschaftlichen Bestandsfähigkeit eines 
Unternehmens, können Arbeitgeber und Betriebsrat zur Vermeidung 
betriebsbedingter Kündigungen auch eine Minderung bis zu 97 % der 
unter Nr. 1 genannten Tariftabellen vereinbaren. Voraussetzung für 
die Vereinbarung einer befristeten Sonderregelung ist die Vorlage 
eines Sanierungskonzeptes und der Ausschluss betriebsbedingter 
Kündigungen während der Laufzeit der Sonderregelung sowie der 
drei darauf folgenden Monate.  

3. Anstelle einer Minderung gemäß Nr. 2 können die Betriebsparteien 
die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit auf eine Dauer von unter 35 
bis 30 Stunden für alle Beschäftigten oder für Teile des Betriebes 
reduzieren, mit Ausnahme der Auszubildenden. 

4. Um die Absenkung der Monatslöhne und Gehälter zu vermeiden oder 
zu vermindern, können die Betriebsparteien Ausgleichszahlungen 
vereinbaren, die mit tariflichen Jahresleistungen (betriebliche 
Sonderzahlung und / oder zusätzliches Urlaubsgeld) verrechnet 
werden. Der Anspruch auf diese tariflichen Leistungen vermindert 
sich entsprechend. 

5. … 

(2)  Wenn die Betriebsparteien innerhalb von acht Wochen nach Unterzeichnung 
dieses Tarifvertrages keine entsprechende Betriebsvereinbarung getroffen 
haben oder eine der beiden Seiten vor Ablauf dieser Frist das Scheitern der 
betrieblichen Verhandlungen erklärt, so fällt die Kompetenz zum Abschluss 
einer Vereinbarung im Rahmen der Regelungen des Absatzes 1 wieder an 
die Tarifvertragsparteien zurück. Die Vereinbarung kann in Form eines 
ergänzenden Haustarifvertrages oder eines firmenbezogenen 
Verbandstarifvertrages getroffen werden.  

(3) Im Falle der Nichteinigung der Betriebsparteien oder eines erklärten 
Scheiterns der Verhandlungen besteht hinsichtlich der Regelungen des 
Absatzes 1 keine Friedenspflicht. 

(4) Die Tarifvertragsparteien nehmen innerhalb von 14 Tagen nach Scheitern 
einer betrieblichen Regelung gemäß Absatz 2 entsprechende Verhandlungen 
auf. 

 

Abb. 8: Beispielformulierung einer Rückübertragbaren Öffnungsklausel 
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Wie Brecht332 und Höland et al.333 empirisch herausgearbeitet haben, wird die 

Einigungsstelle zwar selten angerufen, sodass zunächst von einer geringen 

Relevanz dieser Institution ausgegangen werden könnte. Tatsächlich entfaltet 

bereits die schiere Möglichkeit der Anrufung der Einigungsstelle jedoch einen 

erheblichen Einigungsdruck. Keine der Parteien möchte die eigene 

Entscheidung leichtfertig aus der Hand geben. Mit der Rückübertragbaren 

Öffnungsklausel stünde gleichfalls ein solches Damoklesschwert zur 

Verfügung. Jedoch ein Damoklesschwert, das besser kalkulierbar und damit 

der Einigungsstelle wie auch der den gleichen Problemen unterliegenden 

Schlichtungsstelle klar vorzuziehen ist.  

Ein Nachteil der Rückübertragbaren Öffnungsklausel ist im worst-case-

Szenario der zeitliche Aspekt. Bedenkt man jedoch, dass es wohl nur 

ausnahmsweise einmal notwendig werden dürfte, diesen Schritt der 

Rückübertragung zu gehen, so dürfte das Risiko begrenzt sein. Auch ist es den 

Parteien verwehrt, mutwillig die Fristen auszuschöpfen und damit sozusagen 

„auf Zeit zu spielen“, da sie dann nicht im Geiste der Vereinbarung agieren und 

die Durchführungspflicht gegen sich gelten lassen müssen, die 

tarifvertraglichen Abmachungen unweigerlich innewohnt334 und darüber hinaus 

einen Vertrauensverlust des Sozialpartners als Kollateralschaden befürchten 

müssten.  

Eine rückübertragbar ausgestaltete Öffnungsklausel wird nicht in allen 

denkbaren Fällen die für alle Seiten günstigste Lösung darstellen. Dasselbe 

trifft auf die gegenwärtig praktizierten Varianten zu. Jedoch stellt sie eine 

sinnvolle Ausweitung und Ergänzung des tarifpolitischen Instrumentariums der 

Parteien dar. Im Vergleich (Vgl. Tab. 7) weist jede Variante verschiedene Vor- 

und Nachteile auf. Die Frage nach der günstigsten Öffnungsklausel lässt sich 

demnach nur situationsspezifisch beantworten. 

 

 

                                                        
332

 Brecht, 2003, S. 141. 

333
 Höland et. al., 2000, S. 295. 

334
 Rieble, RdA 2004, S. 78. 
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Rückübertrag-
bare Öffnung 

Klassische 
Öffnung 

BV mit Zustim-
mungsvorbehalt 

Ergänzungs
-TV 

 

Ergebnis-
prognostizierbarkeit +/- - - + 

Machtgleichgewicht + - +/- + 

Ausnutzung inner-
betrieblicher Kompetenz + + + - 

Rechtsdogmatische 
Vereinbarkeit + - + + 

Ressourcengleichgewicht + + +/- - 

Schnellste Lösung - + +/- +/- 

 

Tab. 7: Verschiedene Varianten der Öffnungswege im Vergleich 

 

Der klassischen Öffnungsklausel, egal ob unbegrenzt oder nicht, fehlt es an 

einem prognostizierbaren Konfliktmechanismus. Das Ergebnis einer 

Auseinandersetzung mit dem sozialen Gegenspieler lässt sich leichter 

kalkulieren als der Spruch einer Einigungsstelle, die von einem externen 

Vorsitzenden geleitet wird. Wie schon beschrieben, wird es von den Beteiligten 

zudem oft als problematisch empfunden, wenn Entscheidungskompetenzen an 

externe Dritte vergeben werden.  

Insbesondere da, wo Absenkungen gegenüber dem Niveau der Fläche 

angestrebt werden, scheint eine mit einem Rückübertragungsmechanismus 

ausgestattete Öffnungsklausel daher geeignet, den Druck auf die 

Betriebsparteien zu reduzieren. Zugleich bleiben alle Vorzüge erhalten, die der 

klassischen Öffnungsklausel zugeschrieben werden,335 doch mit relevanten 

Vorteilen. So wird die innerbetriebliche Verhandlungskultur vor Schaden 

bewahrt, wenn im Konfliktfall eine Rückverlagerung möglich ist – die 

Betriebsparteien stehen in geringerem Maße unter Erfolgsdruck. Zudem kann 

es in festgefahrenen Verhandlungssituationen durchaus sinnvoll sein, wenn die 

handelnden Akteure wechseln.336  

Tarifliche Öffnungen mit Zustimmungsvorbehalt der Tarifpartner schränken die 

Einflussmöglichkeit der Tarifparteien unnötig ein. Wenn das Ergebnis für die 

Gewerkschaft nicht zufriedenstellend ist, steht diese vor einer unbefriedigenden 

                                                        
335

 Büttner / Kirsch, 2002, S. 20 ff. 

336
 Fisher / Ury, 1991, S. 18 ff. 
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Wahl. Entweder lehnt sie das Verhandlungsergebnis ab und verprellt damit 

Betriebsrat und Arbeitgeber gleichermaßen oder sie stimmt einem aus ihrer 

Sicht unzulänglichen Ergebnis zu. Bei einer Lösung, welche die 

Rückübertragbarkeit möglich macht, stünden wieder alle Wege offen. Es 

können echte Verhandlungen geführt werden, die bis hin zu 

Arbeitskampfmaßnahmen reichen. Dem steht auch die Friedenspflicht nicht 

entgegen, da es sich ja ausdrücklich um einen für Nachverhandlungen 

geöffneten Bereich handelt. Allein die Aussicht auf einen Arbeitskampf dürfte 

für die notwendige Motivation sorgen, um Ergebnisse in der Mehrheit der Fälle 

schon auf der Betriebsebene zu erzielen. 

Zuletzt stellt sich die Frage nach dem Ergänzungstarifvertrag bzw. Firmen- 

oder verbandsbezogenen Firmentarifverträgen im Vergleich zur 

Rückübertragbaren Öffnungsklausel. Diese Instrumente stellen, wie dargelegt, 

keine Öffnungsklausel im engeren Sinne dar, verfolgen jedoch mit der 

Anpassung an betriebliche Bedürfnisse denselben Zweck. 

Wo solche Verträge die Ausnahme bleiben, stellen diese offenbar die 

günstigste Variante dar. Ein gewisser Nachteil besteht darin, dass die 

Potenziale der Betriebsräte vor Ort in geringerem Maße genutzt werden. 

Dennoch scheint es am sachgerechtesten, wenn die Tarifparteien selbst tätig 

werden, statt den Entscheidungsprozess zu verlagern. Dies lässt sich zunächst 

aus rechtsdogmatischer Sicht vertreten, da es originär die ordnungspolitische 

Aufgabe der Koalitionen ist, Tarifverträge abzuschließen.337 Für die 

Gewerkschaften spielt zudem die Mitgliedergewinnung eine Rolle. Denn 

erfolgreiche Abschlüsse nützen den Tarifparteien, z. B. für die 

Mitgliedergewinnung, gerade dann, wenn sie den Erfolg zu hohen Anteilen 

selbst verantworten.338 

Zum Problem würde dieser Lösungsweg allerdings, wenn er in zu großem 

Umfang auftritt. Von Gewerkschaftsseite mag mitunter im kämpferischen 

Sprachduktus von der Bereitschaft zum „Häuserkampf“ die Rede sein. 

Tatsächlich spricht aus praktischer Sicht einiges gegen die Annahme, dass die 

Gewerkschaften ohne Qualitätsverluste im großen Stil betriebsspezifische 

                                                        
337

 Bispinck / Schulten, WSI-Mitteilungen 2005, S. 466. 

338
 Haipeter / Schilling, Industrielle Beziehungen 2001, S. 22 ff. 
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Tarifverträge abschließen und im Zweifel erkämpfen könnten. Das liegt an 

einem strukturellen Ungleichgewicht: Die einzelnen Arbeitgeber haben immer 

schon Koalitionscharakter. Dies gilt nicht nur mit Blick auf § 2 Abs. 1 TVG in 

rechtlicher Hinsicht.339 Auch praktisch verfügen Arbeitgeber ab einer gewissen 

Größe immer bereits selbst und ohne Verband über veritable finanzielle und 

personelle Ressourcen.340  

Im Gegensatz dazu sind die Geschäftsstellen der Gewerkschaften auch heute 

schon in hohem Maße ausgelastet. Neuere Entwicklungen – wie etwa die 

Zusammenlegung einzelner Regionalverwaltungen in den Gewerkschaften 

oder auch das Zusammengehen ganzer Gewerkschaften341 – könnten 

verschärfend wirken. Insoweit unterliegen die Gewerkschaften einem 

strukturellen Nachteil gegenüber dem Koalitionspartner, der umso mehr zum 

Tragen kommen dürfte, je mehr vom Flächentarif abgewichen wird.342 

Das hier vorgeschlagene Modell der Rückübertragbaren Öffnungsklausel 

würde dagegen sicherstellen, dass die abschließende Gewerkschaft nur noch 

die Fälle selbst zu verhandeln hätte, in denen die Betriebsparteien zu keiner 

eigenen Lösung gelangt sind. Primär würden in den allermeisten Fällen die 

Akteure verhandeln, die dem Geschehen am nächsten sind.  

 

4.5.4 Praktische Vor- und Nachteile 

 

Es ist offenbar, dass die Rückübertragbare Öffnungsklausel nicht für alle 

Parteien gleichermaßen attraktiv ist. So wird der einzelne Arbeitgeber die 

klassische Öffnung bevorzugen. Jedoch gibt es Situationen, in denen die 

                                                        
339

 Hampe / Lägeler, Der Betrieb 2008, S. 1682. 

340
 Schramm und Zachert differenzieren nach Betriebsgröße. Schramm / Zachert, 2008, 

S. 376 f. 

341
 Schroeder / Keudel, 2008, S. 26 f. 

342
 Wenngleich auch nicht tarifunterworfene Unternehmen häufig den maßgeblichen 

Tarifvertrag auf freiwilliger Basis anwenden. Vgl. z. B. Ellguth / Kohaut, WSI-Mitteilungen 2005, 
S. 400; 

Indirekt bestätigt das auch der interviewte Gesprächspartner der dbb-tarifunion, wenn er mit 
Blick auf die Privatisierung beklagt, dass es durch diese „beliebigen Aufsplittungen“ zu einer 
Schwächung des gewerkschaftlichen Sozialpartners käme, da diese dann ja eine Vielzahl an 
esprächspartnern hätten (Int. 4, Rn. 349) (dbb-tarifunion). 
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Gewerkschaft dazu nicht bereit ist, sodass diese Variante auch für die 

Arbeitgeberseite immer noch günstiger sein könnte als etwa der 

Ergänzungstarifvertrag. Auch werden sich unter Druck geratene Betriebsräte 

mitunter lieber in die schützende Ausgestaltung der Rückübertragbaren 

Öffnungsklausel begeben wollen als etwa Großbetriebsräte, die vielleicht unter 

Bedingungen günstiger Geschäftsergebnisse übertarifliche Bestandteile 

verhandeln möchten. Auf jeden Fall stellt diese Form der Öffnung eine 

differenziertere Möglichkeit dar, als die gegenwärtig praktizierten Alles-oder-

Nichts-Lösungen. Eine Erweiterung und Ergänzung des gegenwärtigen 

Instrumentariums kann insoweit nur eine Bereicherung sein. 

Eine solche reflexive Öffnung wirft jedoch auch eine Reihe von weiterführenden 

Fragen auf bzw. bringt Risiken mit sich. Inwieweit diese zum Tragen kommen, 

ließe sich letztlich nur durch den Einsatz in der Praxis feststellen. 

Fraglich ist etwa, wie sich ein solches Modell – in größerem Umfang 

angewendet – grundsätzlich auf das deutsche System der Mitbestimmung und 

auf den Flächentarifvertrag auswirken würde. Der Einsatz rückübertragender 

Lösungen würde wohl die betriebliche ebenso wie die überbetriebliche Ebene 

stärken und damit den Status Quo stützen. Andererseits verzeichnet 

Deutschland im europäischen Vergleich eine auffallend geringe Anzahl an 

Streiktagen.343 Ließe sich das bei einer – vielleicht forcierten – Verlagerung auf 

die Betriebsebene halten? Falls nicht, würde es sich tatsächlich im Ergebnis 

um eine Verschlechterung des Status Quo, statt wie angestrebt um einen 

Fortschritt handeln. Andererseits steht mit der Rückübertragbaren 

Öffnungsklausel um ein Instrument zur Verfügung, welches mutmaßlich eine 

höhere Passgenauigkeit der jeweiligen Gruppeninteressen befördert, was 

wiederum zu einer geringeren Konfliktneigung der Beteiligten führen dürfte.  

Neben der tariflichen Ebene bietet sich jedoch auch ein Blick auf die 

betriebliche Ebene an. Unternehmen verwenden häufig nennenswerte 

Ressourcen, um Faktoren wie Betriebsklima,344 Arbeitszufriedenheit,345 

                                                        
343 Ludsteck, IAB-Kurzbericht 2005, S. 1;  

Vgl. auch detaillierte Übersicht bei Rebhahn, NZA-Beilage 2011, S. 68; 

Ferner Müller-Jentsch, 1997, S. 216 f. 

344
 Schramm, 2003, S. 227. 
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Extrarollenverhalten346 etc. zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Aus dieser 

Perspektive scheint es mitunter verwunderlich, mit welcher Leichtigkeit bei 

tariflichen Auseinandersetzungen innerbetrieblich „Porzellan“ zerschlagen wird. 

Der Einsatz einer insoweit schonenderen Öffnungsklausel könnte helfen, das 

innerbetriebliche Konfliktpotenzial zumindest hinsichtlich der tariflichen 

Komponente zu verringern.  

Wie ist der Vorschlag vor dem Hintergrund der Kommunikation der 

Sendergruppen gegenüber den Empfängergruppen zu bewerten (Vgl. Tab. 8)? 

 

 
Ebenen der 
Kommunikation 
 

 
Klassischer Prozess 

 
Rückübertragbare 
Öffnungsklausel 

Sachebene 0 +/- 

Selbstkundgabe 0 +/- 

Beglaubigung 0 +/- 

Wertebestätigung 0 + 

Handlungsnormierung 0 + 

Rückversicherung 0 + 

+++ = Überragend besser / ++ = Deutlich besser / + = Besser 
+/- = Neutral 
- - - = Überragend schlechter / - - = Deutlich schlechter / - = Schlechter 

 
Tab. 8: Vergleich Klassischer Prozess / Rückübertragbare Öffnungsklausel auf 
Grundlage des Symbolschemas 

 

Auf der Ebene der Sachinformation wird bei jeder Öffnungsklausel mitgeteilt: 

„Wir sehen und anerkennen das betriebliche Bedürfnis nach 

betriebsspezifischer Anpassung“. Daran ändert auch die vorgeschlagene neue 

Variante der Öffnungsklausel nichts. Ebenso neutral sind die Ebenen 

Selbstkundgabe und Beglaubigung zu bewerten. 

Auf der Ebene der Rückversicherung ergibt sich allerdings eine Veränderung 

gegenüber klassischen Öffnungswegen. Die Betriebsparteien haben die Zügel 

im Falle des Scheiterns wieder selbst in der Hand. Mit dem Scheitern sind die 

Mitglieder mutmaßlich nicht einverstanden, sodass in diesem Punkt auf 

herkömmlichem Wege eine Disharmonie zu erwarten ist. Umso relevanter ist 

es für die Tarifparteien in dieser Situation – ausgestattet mit allen Machtmitteln 
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 Martin, 2003, S. 26. 

346
 Matiaske / Weller, 2003, S. 102. 
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– erneut ein Ergebnis anzustreben, welches Übereinstimmung mit dem 

Mitgliederwillen erzeugt. 

Auf der Ebene der Wertebestätigung wird indirekt der Wert 

„Flächentarifvertrag“ gestärkt. Der Primat der Tarifebene vor der Betriebsebene 

wird mit der Rückübertragbaren Öffnungsklausel bestärkt und damit im Zweifel 

die Flächenlösung vor der betriebsspezifischen Variante. 

Auf der Ebene der Handlungsnormierung wird eine Situation positiv normiert, 

bei der sich die Betroffenen gegenwärtig selbst behelfen müssen: dem 

Konfliktfall ohne gleichzeitige Machtmittel. Insoweit wird dem Bedürfnis nach 

Normierung in der neuen Variante eher Rechnung getragen, als dies 

gegenwärtig der Fall ist. 

 

4.5.5 Rechtliche Zulässigkeit 

 

Die Rückübertragbare Öffnungsklausel stellt tarifpolitisch in Teilen eine 

Neuerung dar, sodass sich die Frage stellt, inwieweit sich hier Schranken durch 

die teilweise ausgeprägte Rechtsprechung oder auch durch 

Verfassungstatbestände ergeben. Zu untersuchen sind dabei vorliegend 

Implikationen für die negative Koalitionsfreiheit, die sog. Ordnungsaufgabe der 

Tarifvertragsparteien, den mitunter in der Literatur erhobenen Anspruch auf 

umfassende Regelungspflicht, die Friedenspflicht und denkbare 

verbandsrechtliche Beschränkungen.347 

 

4.5.5.1 Negative Koalitionsfreiheit 

 

Von Teilen der Literatur wird angenommen, dass auf tariflichen 

Öffnungsklauseln basierende betriebliche Abreden ihre Ermächtigung in der 

Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen der Tarifvertragsparteien finden.348 

                                                        
347

 Vgl. auch Brecht-Heitzmann / Gröls, WSI-Mitteilungen 2008, S. 509 f. 

Gröls, 2010, S. 157 ff. 

348
 Wank, NJW 1996, S. 2280; 
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Ausgehend von dieser Sichtweise würden die Sozialpartner bei der 

Anwendung von Öffnungsklauseln regelmäßig in Konflikt mit der negativen 

Koalitionsfreiheit geraten.  

Die negative Koalitionsfreiheit ist das Pendant zur positiven Koalitionsfreiheit 

aus Art. 9 Abs. 3 GG, die das Recht des Individuums normiert, nach eigenem 

Ermessen „zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und 

Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden“ bzw. diesen beizutreten. Im 

Umkehrschluss muss es selbstverständlich auch möglich sein, dieses gerade 

nicht zu unternehmen, d. h. den vorgenannten Vereinigungen fernzubleiben, 

ohne dadurch unzumutbare Nachteile zu erfahren.349 

Wenn die Betriebsparteien nun tatsächlich nur auf Grundlage der 

Ermächtigung durch die Tarifparteien handeln und mithin lediglich übertragene 

Rechte wahrnehmen, so werden sie diese selbstverständlich für den ganzen 

Betrieb ausüben. Da aber die Mitglieder der Gewerkschaft regelmäßig nur eine 

Teilmenge der insgesamt im Betrieb vorhandenen Beschäftigten darstellen, 

würden die Nicht-Mitglieder nun von betrieblichen Abreden betroffen, die auf 

einer Ermächtigung der Tarifparteien beruhen, über die diese zuvor selbst nicht 

verfügten.  

Eine solche Sichtweise wird jedoch dem deutschen dualen System industrieller 

Beziehungen nicht gerecht. Der Gesetzgeber wollte ja gerade – und hat dies in 

§ 77 Abs. 3 BetrVG sowie in § 4 Abs. 3 TVG auch ausdrücklich zum Ausdruck 

gebracht –, dass die Tarifparteien auf Rechtsetzungsbefugnisse zugunsten der 

Betriebsparteien verzichten können. Wäre dies dann jedoch im Ergebnis jedes 

Mal mit unüberwindlichen Hürden verbunden, weil zunächst die 

Gewerkschaftsmitglieder und damit der Geltungsbereich im Betrieb ermittelt 

werden müssten, und auch weil eine Differenzierung in vielen Fällen höchst 

unpraktikabel ist,350 so würde der Gesetzgeberwille hier ins Leere laufen. Aus 

rechtsdogmatischer Sicht ist deshalb richtigerweise davon auszugehen, dass 

eine Öffnungsklausel lediglich den Tarifvorrang beseitigt und die Parteien 
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insoweit wieder in den Stand setzt, als ob kein Tarifvertrag sie am Abschluss 

einer Betriebsvereinbarung hindern würde.351 Die Betriebsparteien nehmen 

mithin lediglich ihre originären Rechtsetzungsbefugnisse wahr, die sich im 

Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes selbstverständlich auf alle Mitarbeiter 

des Betriebes erstrecken.  

Eine Beeinträchtigung der negativen Koalitionsfreiheit durch die 

Rückübertragbare Öffnungsklausel lässt sich daher im ersten Schritt der 

Öffnung seitens der Tarifparteien zugunsten der Betriebsparteien verneinen. 

Auch der zweite Schritt, die Rückübertragung auf die Ebene der Tarifparteien 

begegnet keinen Bedenken, da hier wiederum nur die Mitglieder erfasst werden 

und die Betriebsparteien hinsichtlich der Außenseiter auf eine Regelung 

verzichten.352 

 

4.5.5.2 Ordnungsfunktion der Tarifparteien 

 

Basierend auf einer Ausführung des Bundesverfassungsgerichts, wonach der 

Zweck der Koalitionsfreiheit unter anderem darin besteht, „das Arbeitsleben im 

Einzelnen durch Tarifverträge sinnvoll zu ordnen“,353 wird vereinzelt eine sehr 

weitgehend verstandene Ordnungsfunktion des Tarifvertrages unterstellt, mit 

der Öffnungsklauseln grundsätzlich schwerlich zu vereinbaren wären.354 Nach 

dieser Lesart würde das ordnende Konstrukt Flächentarifvertrag durch die 

vielen abweichenden Detailregelungen, die eine Öffnungsklausel im Tarifgebiet 

mit sich bringt, wieder verwässert.  

Eine solchermaßen umfassend verstandene Ordnungsaufgabe führte jedoch 

unweigerlich zur Tarifzensur, wenn Gerichte nun Tarifinhalte daraufhin 

überprüfen würden, ob diese denn auch ihrer Ordnungsfunktion gerecht 
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werden, und kann daher im Ergebnis schon deshalb nicht zutreffend sein. Es 

ist die Aufgabe der Tarifparteien, zur sachlich besten Lösung zu gelangen, oder 

jedenfalls zur Lösung mit den „besten Richtigkeitschancen“.355 Insoweit wird ein 

Gericht nicht seine eigenen Richtigkeitsvorstellungen an die Stelle derer der 

Tarifparteien setzen können, ohne diesen Grundsatz zu verletzen. Es ist daher 

Wendeling-Schröder Recht zu geben, der zufolge die Ordnungsfunktion im 

Zweifel nicht konkret die inneren Grenzen umrahmt, sondern lediglich die 

grundsätzliche Legitimation des tariflichen Aushandlungssystems an sich 

untermauert.356 Wenn die Parteien es demnach partiell für angemessen halten, 

Einzelregelungen den Betriebsparteien zu überlassen, so kann gerade darin 

auch ein ordnendes Element liegen. Denn ordnend wirken die Parteien auch, 

wenn sie für betriebsspezifische Probleme auch betriebsspezifische Lösungen 

zulassen.  

Die Rückübertragbare Öffnungsklausel ermöglicht eine angemessene 

Verzahnung der beiden Regelungsebenen und ist daher, insbesondere auch 

durch die Möglichkeit der Rückübertragung, noch besser geeignet, dem 

Gedanken der Ordnungsfunktion Rechnung zu tragen, als dies schon bei einer 

normalen Öffnungsklausel gegeben ist.  

 

4.5.5.3 Umfassende Regelungspflicht 

 

Eine ähnliche Argumentation ergibt sich aus einer rigoros verstandenen 

umfassenden Regelungspflicht der Tarifparteien, die dann in der praktischen 

Auswirkung keine signifikanten Regelungssachverhalte mehr für die 

Betriebsebene übrig ließe. Dem Gedanken einer umfassenden 

Regelungspflicht liegt die Annahme zugrunde, dass die Tarifparteien 

andernfalls die Durchsetzungsmacht der ihnen anvertrauten Tarifautonomie 

schwächen und diese somit beschädigen, sodass sich immanent ein durch die 

Parteien zu beachtendes Selbstentäußerungsverbot ergibt.357  
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Wiewohl dem mühelos zugestimmt werden kann, wenn man extreme 

Konstellationen fingiert – etwa ein Tarifvertrag, der schlichtweg im Wege einer 

Generalklausel alle Regelungen des Tarifvertrages zur Disposition stellt –, so 

wird man für die landauf, landab gängigen Öffnungsklauseln keineswegs eine 

Beschädigung annehmen können. Im Gegenteil zeigen die Parteien ja gerade 

durch ihre autonome Entscheidung, partiell die Sperrwirkung des 

§ 77 Abs. 3 BetrVG aufzuheben – oder eben nicht –, dass sie Herr des 

Verfahrens sind.358 Im Übrigen verbliebe für den § 77 Abs. 3 BetrVG kein 

signifikanter Anwendungsbereich mehr, sodass dieser sinnentleert wäre.  

Wenn eine typische Öffnungsklausel demnach nicht, oder nur in besonderen 

Konstellationen mit dem Selbstentäußerungsverbot in Konflikt gerät, wird man 

dies für die Rückübertragbare Öffnungsklausel erst Recht nicht annehmen 

dürfen: Hier halten sich die Parteien ja sogar die Möglichkeit offen, dass eine 

„verfahrene“ oder jedenfalls ungelöste Verhandlungssituation wieder auf die 

Ebene der Tarifparteien zurückübertragen wird. Insoweit ist die Zulässigkeit der 

Rückübertragbaren Öffnungsklausel auch aus diesem Blickwinkel 

uneingeschränkt zu bejahen. 

 

4.5.5.4 Friedenspflicht 

 

Nach praktisch einhelliger Meinung in Literatur und Rechtsprechung wohnt 

einem jeden Tarifvertrag konkludent die Friedenspflicht inne.359 Friedenspflicht 

im tarifrechtlichen Sinne bedeutet, dass während der Laufzeit des Vertrages 

keine Arbeitskampfmaßnahmen von einer der beteiligten Parteien gegen die 

andere geführt werden dürfen, wenn diese das Ziel haben, kampfweise einen 

Gegenstand zu verändern, der im Tarifvertrag abschließend geregelt ist. Die 

Parteien müssen sich demnach darauf verlassen können, dass sie bezüglich 
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eines geregelten Gegenstandes während der Laufzeit nicht mit neuen 

Forderungen konfrontiert werden.360  

Die Friedenspflicht als schuldrechtliche Verpflichtung unter den 

Tarifvertragsparteien ist üblicherweise nicht als absolute Friedenspflicht 

ausgestaltet, sodass die Parteien, die einmal beispielsweise einen 

Rahmentarifvertrag geschlossen haben, anschließend auch keine weiteren 

Forderungen mehr zu noch ungeregelten Sachverhalten stellen könnten. Eine 

absolute Friedenspflicht bedarf der gesonderten Vereinbarung. Sie ist vielmehr 

grundsätzlich relativ und beschränkt sich damit auf bereits abschließend 

geregelte Elemente.361  

Bei einer Rückübertragbaren Öffnungsklausel wäre ein bestimmter Teilbereich 

jedoch ausdrücklich nicht abschließend geregelt. Insoweit ist hier eine partielle 

Friedenspflicht anzunehmen: Zum einen für die bereits vereinbarten 

Tatbestände des zu Grunde liegenden Tarifvertrages, zum anderen ist auch 

der zeitliche Korridor, der den Betriebsparteien zur Verfügung gestellt wird, 

abschließend geregelt.  

Für die nicht abschließend geregelten Inhalte der Öffnungsklausel ist die 

Friedenspflicht hingegen nicht berührt. Hier behalten die Tarifparteien sich 

vielmehr ausdrücklich das Recht vor, den zu regelnden Sachverhalt sogar 

notfalls auf ihre Ebene zurückzuholen und damit auch wieder die Möglichkeit 

des Arbeitskampfes zu verwenden. Demnach ergeben sich aus der 

Friedenspflicht keine einschränkenden Hürden für das vorliegend in Rede 

stehende Instrument. 

 

4.5.5.5 Schutzzweck der Verbandsbindung 

 

Denkt man den Mechanismus der Rückübertragbaren Öffnungsklausel zu 

Ende, so würde ein Nichteinigungsfall im Zweifel dahingehend aufgelöst, dass 

                                                        
360
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361
 Stamer, Arbeitsrecht Aktuell 2010, S. 646. 

Gaul, RdA 2008, S. 15. 



Innovationspotenziale im Ablauf von Tarifverhandlungen                                       225 
 

die Tarifparteien den Gegenstand letztlich selbst nachverhandeln und im 

Ergebnis zu einer betriebsbezogenen Verbandsabrede oder auch zu einem 

Haustarifvertrag gelangen, nötigenfalls auch unter Durchführung von 

Arbeitskampfmaßnahmen.  

Soweit einzelne verbandszugehörige Unternehmen sich mit 

betriebsspezifischen Tarifforderungen konfrontiert sehen, sieht ein Teil der 

Literatur den Schutzzweck der Verbandsbindung gefährdet und hält derartige 

Tarifverträge daher insgesamt für fragwürdig. Der Arbeitgeber muss nach 

dieser Lesart durch seine Mitgliedschaft im Verband davor geschützt werden, 

über den Flächentarifvertrag hinaus noch individuell mit gewerkschaftlichen 

Forderungen konfrontiert zu werden.362  

Dagegen sprechen jedoch Wortlaut und Systematik des Tarifvertragsgesetzes. 

§ 2 Abs. 1 TVG normiert die Tariffähigkeit des einzelnen Arbeitgebers. Das 

BAG hat hierzu festgestellt, dass nicht nur auf den reinen Wortlaut abgestellt 

werden könne: 

„Zutreffend ist zwar, dass die dem einzelnen Arbeitgeber in § 2 Abs. 1 TVG 

zuerkannte Tariffähigkeit der effektiven Verwirklichung der Tarifautonomie 

dient, indem sie verhindert, dass sich der Arbeitgeber durch Fernbleiben 

von oder Austritt aus einem Verband tarifunfähig macht und sich so der 

Inanspruchnahme auf den Abschluss von Tarifverträgen entzieht. Dieser 

Zweck entfällt daher, wenn der Arbeitgeber Mitglied eines tarifwilligen 

Arbeitgeberverbands ist. Gleichwohl rechtfertigt dies nicht die Reduktion 

des § 2 Abs. 1 TVG. Denn dessen Zweck erschöpft sich nicht darin, für die 

Gewerkschaft einen Verhandlungspartner bereitzustellen“.363  

Stattdessen, so das BAG, ergebe sich die Tariffähigkeit originär aus 

Art. 9 Abs. 3 GG selbst, sodass ein Verlust der Tariffähigkeit durch Eintritt in 

einen tarifwilligen Verband sogar den Abschluss freiwilliger Vereinbarungen mit 

der Gewerkschaft verunmöglichen würden, was im Ergebnis nicht zutreffend 

sein kann. Für die Rückübertragbare Öffnungsklausel gilt, dass sie im 

Verhältnis zur normalen Öffnungsklausel noch weniger geeignet ist, mit einem 
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solchen Schutzzweck der Verbandszugehörigkeit zu kollidieren. Schließlich ist 

es der Verband selbst, der die Öffnung gemeinsam mit seinem 

Gewerkschaftspendant anordnet. Sollte betrieblich keine Lösung gefunden 

werden, kann ja auch eine Rückverlagerung durch die Betriebsparteien 

angeordnet werden. Ob die Tarifparteien die Rückübertragbare 

Öffnungsklausel so konstruieren, dass im Falle der Rückübertragung ein 

Haustarifvertrag angestrebt wird oder ob ein unternehmensbezogener 

Verbandstarifvertrag in den Blick genommen wird, bleibt im Einzelfall den 

Vertragsparteien überlassen.  

In der ersten Variante bleibt das Unternehmen in der Verantwortung, im 

zweiten Fall verhandelt der Arbeitgeber. Ja nach den Umständen des 

Einzelfalls können die Parteien die Variante wählen, die den Bedürfnissen der 

Beteiligten am besten entspricht. 

 

4.5.5.6 Koalitionsfreiheit  

 

Fehl schlägt auch das Argument, die Koalitionsfreiheit des 

Arbeitgeberverbandes sei gefährdet, wenn sich die Unternehmen trotz 

Verbandszugehörigkeit eigenen Gewerkschaftsforderungen ausgesetzt 

sehen.364 Zugespitzt formuliert: Wozu Koalitionen bilden, wenn diese jederzeit 

durchbrochen werden können und der einzelne Arbeitgeber dann doch wieder 

auf seine eigene Rolle als Tarifpartei zurückgeworfen ist.  

Für die Rückübertragbare Öffnungsklausel ist dieses Argument schon deshalb 

nicht stichhaltig, weil der einzelne Arbeitgeber angesichts der explizit 

vereinbarten Öffnungsklausel gerade keine Norm hat, auf deren Geltung er 

vertrauen können müsste. Außerdem dürfte regelmäßig ein verhältnismäßig 
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kleiner Teilbereich der Regelungsinhalte für eine betriebliche Tarifregelung 

geöffnet werden.  

Das Gros der Regelungen verbleibt im Flächentarifvertrag oder jedenfalls im 

zugrunde liegenden, die Öffnung normierenden Vertrag. Dieser Tarifvertrag, 

der dann sozusagen das Hauptprodukt der Koalitionen darstellt, ist mit seinem 

immer noch starken Regelungsgehalt weit davon entfernt, die Koalitionsfreiheit 

der Parteien zu verwässern. Im Gegenteil darf angesichts der nicht selten 

geäußerten Kritik am angeblich starren Flächentarifvertrag365 davon 

ausgegangen werden, dass mit Augenmaß vorgenommene firmenbezogene 

Abreden geeignet sind, die Akzeptanz des Flächentarifvertrages und seiner 

Urheber zu stützen und zu erhalten.  

Im Übrigen ist denjenigen Stimmen in der Literatur Recht zu geben, die einen 

Wertungswiderspruch erblicken, wenn die Gegner solcher individuellen 

betrieblichen Abreden zugleich kein Problem mit klassischen Öffnungsklauseln 

haben.366  

 

4.5.5.7 Artikel 3 Grundgesetz 

 

Ein weiteres Argument gegen betriebsnahe Tarifpolitik wird teilweise im 

Gleichheitsgrundsatz gesehen. Demnach hätten Arbeitgeberverbände kein 

Recht, unterschiedliche Regelungsgehalte zu vereinbaren, sei doch gerade ihr 

Zweck die Nivellierung der Arbeits- und Entlohnungsbedingungen.367 Zwar wird 

die Legitimation des Flächentarifvertrages tatsächlich insbesondere mit diesem 

Argument häufig gestützt.368 Doch ergibt sich daraus lediglich eine allgemeine 

tarifpolitische Leitlinie für die Tarifparteien, der zu folgen diese in vielen, jedoch 

längst nicht allen Fällen gut beraten sind.  
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Selbst wenn man eine solche Beschränkung im Innenverhältnis anerkennen 

wollte, etwa weil die Satzung tatsächlich diesbezügliche Aussagen trifft, so folgt 

daraus keineswegs, dass die Wirksamkeit des so abgeschlossenen 

Tarifvertrages im Außenverhältnis beeinträchtigt wäre, wie Brecht-Heitzmann 

zutreffend herausarbeitet.369 Aus Art. 3 GG ergibt sich kein handfester Ansatz, 

die Arbeitgeberverbandsseite zu einem solchen Handeln zwingen zu wollen. 

Art. 3 GG untersagt lediglich sachlich ungerechtfertigte, willkürliche 

Differenzierungstatbestände. Davon kann bei betriebsbezogenen, auf die 

Problem- und Sachlagen der Einzelunternehmen eingehenden 

Differenzierungsmechanismen schwerlich die Rede sein.  

 

4.5.5.8 Sperrwirkung in Satzungen 

 

Auf tönernen Füßen steht ferner das Argument, dass Haus- oder 

firmenbezogene Verbandstarifverträge schließlich dann unzulässig seien, wenn 

dies durch die Satzung des jeweiligen Arbeitgeberverbandes ausgeschlossen 

sei.370 Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften sind in ihrer Satzungssetzung 

grundsätzlich frei, ein koalitionsspezifisches Verbändegesetz existiert nicht.371 

Diesen Gedanken weist schon das BAG mit dem Argument zurück, dass die 

Satzung lediglich verbandsinterne Pflichten zu normieren vermag. Sie vermag 

jedenfalls nicht die Außenverhältnisse des Verbandes dergestalt zu binden, 

dass Arbeitgeber einen Streik einfach schon dadurch delegitimieren können, 

dass sie sich Dritten gegenüber verpflichten, keine Tarifverträge 

abzuschließen.  

§ 2 Abs. 1 TVG liefe in der Tat ins Leere, wenn der Einzelarbeitgeber seine 

Tariffähigkeit durch schuldrechtliche Verpflichtungen aufheben könnte. Diese 

ist jedoch, wie das BAG weiter ausführt „nicht nur ein Recht, sondern zugleich 
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eine dem Arbeitgeber auch im Interesse des sozialen Gegenspielers gesetzlich 

verliehene, unverzichtbare Eigenschaft“.372 

 

4.5.6 Fazit 

 

Die Dezentralisierung von Flächentarifverträgen hat sich in den letzten Jahren 

als Notwendigkeit erwiesen. Die Tarifparteien sind dieser Notwendigkeit quer 

durch alle Branchen mit pragmatischen Lösungen gefolgt, durch welche die 

ordnende Wirkung des Flächentarifvertrages soweit als möglich erhalten 

bleiben sollte.373 Jede der praktizierten Lösungen ist jedoch auch mit 

spezifischen Risiken und Konfliktpotenzialen verbunden. Wird den 

Betriebsparteien der Weg durch eine klassische Öffnungsklausel freigemacht, 

so verhandeln Parteien, die strukturell nicht über dieselbe Stärke verfügen. Im 

Konfliktfall entscheidet zudem die Einigungsstelle und damit in letzter 

Konsequenz deren externer Vorsitzender.374 Verhandeln die Tarifparteien 

hingegen selbst, so ist das eine optimale Lösung, solange die Fallzahlen klein 

bleiben. In dem Maße jedoch, wie eine zunehmende Anzahl von Unternehmen 

einen betrieblichen Sonderweg fordert, kommt es hier zum strukturellen 

Ungleichgewicht: Flächendeckend vereinbarte Ergänzungstarifverträge würde 

eine Gewerkschaft mit ihren begrenzten personellen und finanziellen 

Ressourcen weniger gut bewältigen können als die Arbeitgeberseite. Denn die 

Firmen verfügen immer schon als Einzelunternehmen über zum Teil erhebliche 

Ressourcen.  

Als konfliktreduzierende Weiterentwicklung bietet sich eine Verknüpfung der 

gängigen Verfahren an, bei der die bestmögliche Verzahnung betrieblicher und 

tariflicher Rechtsetzung angestrebt wird. Dies leistet die Rückübertragbare 
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Öffnungsklausel. Bei diesem Modell wird den Betriebsparteien im Rahmen 

eines Korridors gestattet, vom Flächentarifvertrag abzuweichen. Innerhalb 

einer bestimmten Zeit haben sie die Möglichkeit, eine ergänzende 

Betriebsvereinbarung abzuschließen. Bei Zeitablauf, oder falls eine Seite das 

Scheitern der Gespräche erklärt, kommt es jedoch zur Rückübertragung. Die 

Tarifparteien erhalten wieder ihre volle Regelungskompetenz mit allen 

„Bordmitteln“ – bis hin zum Arbeitskampf. Somit werden den betrieblichen 

Pendants zwar echte Kompetenzen gewährt, sie stehen jedoch weder unter 

dem Druck, unbedingt eine Einigung erreichen zu müssen, noch verlagern die 

Koalitionen bedingungslos ihre Kompetenzen. Aus rechtlicher Sicht ist das 

Modell zulässig. Auch aus machtpolitischer Sicht stellt das Modell in einer 

Reihe von Situationen eine sinnvolle Alternative dar. 

Hinsichtlich der kommunikativen Elemente aller Handlungen im Rahmen von 

Tarifverhandlungen ergeben sich gegenüber klassischen Wegen der 

betriebsspezifischen Anpassung leichte Vorteile hinsichtlich der Ebenen 

Wertebestätigung, Handlungsnormierung und Rückversicherung. Insgesamt 

spricht also auch dieser Aspekt dafür, die Rückübertragbare Öffnungsklausel in 

der Praxis zu erproben. Neben der Frage der optimalen Ausgestaltung 

betrieblicher und tariflicher Normsetzungsbefugnisse erscheint bei näherer 

Betrachtung ein zweiter Aspekt tariflicher Aushandlungsprozesse suboptimal 

und damit für eine Optimierung zugänglich: Die asynchrone Betrachtung von 

wirtschaftlichen Rahmendaten im Kontext der gewerkschaftlichen 

Forderungserhebung, respektive der arbeitgeberverbandsseitigen 

Forderungsabwehr. Mit dem nachfolgenden fünften und letzten Ansatz endet 

die Betrachtung alternativer Konzepte für tarifliche Durchführungswege.  

 

4.6 Flexible, chronologisch einheitliche Tarifverhandlungen 

 

Wie zu zeigen sein wird, nehmen die Tarifparteien chronologisch 

unterschiedliche Blickwinkel ein, wenn es darum geht, Tarifforderungen in 

Augenschein zu nehmen. Sie sind sich bereits bei der grundsätzlichen 

Bewertung der allgemein zugänglichen Fakten uneins. Die These liegt daher 
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nahe, dass auf diese Weise unnötiges Konfliktpotenzial geschaffen wird, 

welches in der Folge die Tarifgespräche belasten kann. 

 

4.6.1 Chronologische Betrachtung typischer Tarifrunden  

 

Wenn eine der Tarifparteien, in aller Regel die Gewerkschaft, zum Ende der 

Laufzeit eines Vergütungstarifvertrages eine Forderung für die kommende 

Tarifrunde mitteilt, so begründet sie ihre Forderung üblicherweise mit 

verschiedenen Argumenten. Wie die Interviews zeigten, erfolgt die Begründung 

eher selten im ersten Schritt, d. h. im offiziellen Kündigungsschreiben. In 

diesem erfolgt zunächst nur die rechtlich notwendige, fristwahrende Kündigung 

des bestehenden Tarifvertrages verbunden mit der Aufforderung, zu 

Verhandlungen über einen Anschlusstarifvertrag zusammenzutreten. In diesem 

Schreiben können schon erste Begründungen enthalten sein oder es kann 

ganz ohne Begründungen auskommen, wie der Interviewpartner des Groß- und 

Einzelhandelsverbands erläutert: 

„Wenn ver.di dann nicht mehr zufrieden ist, dann kündigen die halt irgendwann 

fristgerecht. Noch während der Laufzeit des alten TV kommen dann die 

Forderungen, meistens per E-Mail. Oder auch mal mit Schreiben. Und dann 

kommt eine lapidare Forderung, mit vielleicht einem Zweizeiler als Begründung, 

wenn überhaupt.“ 

(Int. 5, Rn. 440) (Arbeitgeberverband Groß- und Außenhandel) 

Die spartanische Begründung im offiziellen Schriftverkehr zwischen den 

Parteien ist nur konsequent, wenn man in Betracht zieht, dass, wie in Kap. 3.2 

ausgeführt, in Tarifauseinandersetzungen insbesondere publikumswirksamen 

Gesten und Handlungen eine besondere Bedeutung zukommt. Die 

Forderungsbegründung erfolgt daher in unterschiedlicher Ausführlichkeit 

andernorts: Im Verhandlungsraum unter Beteiligung vieler Entscheidungsträger 

beider Seiten, die insoweit auch als Multiplikatoren zur Verfügung stehen. 

Außerdem findet sie bei öffentlichen oder halböffentlichen Veranstaltungen 

statt, sei es auf Betriebsversammlungen, sei es bei der „Marktplatzrede“, die 

tatsächlich auf dem Marktplatz oder aber auch vor dem Verhandlungslokal 

erfolgen kann. Ist die Tarifrunde hinreichend wichtig, so findet sie auch Eingang 
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in die Medien. Jedoch werden selbst große Tarifrunden mit Millionen mittelbar 

und unmittelbar Betroffenen häufig nur von eher kurzen Meldungen begleitet, 

wie eine Auswertung von 30 Tarifrunden zwischen 1995 und 2012 ergab.375  

Betrachtet man die Forderungen im Einzelnen, so wird schnell klar, dass die 

Begründungen ganz überwiegend einem Muster folgen bzw. einander ähneln 

(Vgl. Abb. 9). Starke Indizien sprechen in diesem Zusammenhang dafür, dass 

die Gewerkschaften überwiegend Argumente heranziehen, die ihrer 

Chronologie nach der Vergangenheit zuzuordnen sind.  

Mit der Forderung und ihrer Begründung konfrontiert, sieht sich die 

Arbeitgeberseite andererseits häufig in der Situation, dem als überhöht 

angesehenen Ansinnen mit zukunftsbezogenen Argumenten entgegenzutreten. 

Die Darlegungen, die dabei arbeitgeberseitig verwendet werden, gleichen 

einander ebenfalls. Legt man die Begründungen der IG Metall oder die 

Forderungsabwehr der Metallarbeitgeber von 1995 neben eine von 2012, so 

gewinnt man nicht den Eindruck, dass die Innovationskraft in diesem Bereich 

sehr ausgeprägt ist. Doch das muss sie vielleicht auch nicht sein, da in diesem 

Zusammenhang auch die Rahmenbedingungen prinzipiell im Zeitverlauf stabil 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein treffendes Beispiel ist die Auseinandersetzung von IG Metall und 

Südwestmetall in der Tarifrunde 2008 / 2009. Die weltweite Finanzkrise war 

gerade offenkundig geworden und es standen in diesem schwierigen Umfeld 

                                                        
375

 Vgl. zu den detaillierten Ergebnissen die Auswertung im Anhang. 

 

 

Abb. 9: Chronologische Unterschiede in Forderungserhebung und -abwehr 
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Tarifverhandlungen an. Aus Sicht der IG Metall war eine Lohnerhöhung von 

acht Prozent angemessen, die durchaus rational begründet werden konnte: 

Zwischen vier und fünf Prozent ergaben sich bereits aus dem 

gesamtwirtschaftlichen Produktivitätszuwachs und der Inflationsrate. Mehr als 

zwei Prozent wurden mit den Gewinnen und teilweise mit der immer noch 

guten Auftragslage begründet. Abgesehen von der Auftragslage wurde die 

Forderung somit ganz überwiegend mit vergangenheitsbezogenen Argumenten 

begründet.  

Flankierend wurde zwar auch ins Feld geführt, dass die erhöhte Kaufkraft der 

Wirtschaft im Ganzen nutze – den Kern der Argumentation bildeten jedoch die 

vorgenannten Aspekte.376 Aus Sicht der Arbeitnehmer schien diese Überlegung 

nur vernünftig – schließlich hatten die Beschäftigten einen signifikanten Anteil 

am Ergebnis und mochten nun ihrerseits partizipieren oder wie es anschaulich 

in der Terminologie des Tarifgeschehens heißt „ein Stück vom Kuchen“ 

abhaben. Politische Argumente, die fallweise hinzutreten – unerwünschte 

arbeitsmarktpolitische Aspekte wie die Leiharbeit377 etwa oder 

Gerechtigkeitserwägungen, die z. B. ihren Ausdruck in Vergleichen mit 

Managerentlohnungen suchen – entfalten geringere Relevanz und können 

fallweise chronologisch neutral, d. h. vergangenheits- oder zukunftsbezogen 

sein. 

Die Arbeitgeberseite reagierte auf diese vergangenheitsbezogene 

Argumentation mit einer zukunftsbezogenen Entgegnung: Das „zarte Pflänzlein 

Konjunktur“ dürfe nun nicht zu Schaden kommen. Man wisse nicht, wie sich die 

Dinge in Zukunft entwickeln, nun sei Maßhalten angemessen.378 Aus Sicht der 

Arbeitgeberseite war auch diese Überlegung leicht nachvollziehbar. Wiewohl 

also jede Seite „Recht“ hatte, ließ sich dies nur aus dem jeweiligen 

chronologischen Blickwinkel begründen.  

                                                        
376

 Vgl. Interview mit Jörg Hofmann, Bezirksvorsitzender IG Metall Baden-Württemberg, „Der 
Bär ist noch nicht erlegt“, Stuttgarter Nachrichten, 6. November 2008.   

377
 Unerwünscht nicht nur aus politischen Gründen, Vgl. Gröls / Reichmuth, PERSONAL 2010, 

S. 16; sondern schon wegen des geringen Organisationsgrades der Gewerkschaften in der 
Branche, vgl. Gröls et. al., der betriebsrat 2010, S. 22. 

378
 Vgl. z. B. Dieter Hundt, Präsident BDA, „Krise macht eigentlich Lohnsenkung nötig“, 

Hamburger Abendblatt, 28. Juli 2009. 
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Um diese These der chronologisch differenzierten Argumente zu verifizieren, 

wurde für die vorliegende Arbeit zweierlei unternommen: Zunächst wurden die 

neun Interviewpartner zu der These befragt und detailliert um ihre 

Einschätzung gebeten. Flankierend wurden zudem öffentlich zugängliche 

Quellen – Artikel in Printmedien – zu zurückliegenden Tarifrunden ausgewertet 

und ihrer chronologischen Wirkung nach kategorisiert. 

 

4.6.2 Auswertung Interviews  

 

Die Interviewpartner wurden direkt mit der These konfrontiert, dass sowohl 

Forderungsbegründungen als auch Argumente zu ihrer Abwehr zum einen eine 

gewisse Gleichförmigkeit aufweisen und zum anderen chronologisch den 

vorgenannten Mustern folgen. Es bauen demnach die Gewerkschaften 

tendenziell auf Argumente und Zahlen, die sich der Vergangenheit zuordnen 

lassen, während die Arbeitgeber und ihre Verbände lieber mit geübtem 

Pessimismus in die Zukunft blicken.  

Sieben der neun Gesprächspartner räumten ein, diese Annahme für zutreffend 

zu halten. Einschränkend für die Validität ist neben dem offensichtlichen 

Umstand, dass neun Gespräche keine Repräsentativität für die Tarifwelt im 

Ganzen für sich beanspruchen können, auch die unterschiedliche Konnotation 

der Begriffe „vorwärtsgerichtet“ vs. „rückwärtsgerichtet“. Denn mit 

„vergangenheitsbezogen“ und „zukunftsbezogen“ werden gemeinhin 

Wertungen verbunden, die man für die eigene Organisation nicht immer gelten 

lassen möchte. Wer will schon rückwärtsgewandt die Vergangenheit 

aufwärmen, während der Sozialpartner sozusagen fortschrittlich und visionär 

die Zukunft fest im Blick hat?  

Eine solche Wertung legt jedenfalls das Alltagsverständnis der verwendeten 

Begriffe nahe und auch eine sorgfältige Vermeidung negativer Konnotationen 

von Seiten des Interviewers kann die Gefahr lediglich reduzieren, die von 

einem solchen Vorverständnis für die Validität der Antworten ausgeht. 

Umgekehrt reduziert dieser Umstand freilich auch die Validität der 

zustimmenden Antworten. Wenn so beispielsweise der Nordmetall-Vertreter die 
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Forderungspolitik des Gegenspielers explizit als „rückwärtsgewandt“ 

charakterisiert, wiewohl der Begriff vom Interviewer sorgsam vermieden wurde, 

so offenbart sich darin eine Wertung. Die Wertung rückt den eigenen Verband 

in ein günstigeres Licht als das Arbeitnehmerpendant, was potenziell die 

Wirklichkeit verzerrt.  

Untersucht man die Antworten im Detail, so wird das Problem freilich wieder 

relativiert, da die meisten Interviewpartner einen eher nüchtern-sachlichen Blick 

auch auf den eigenen Verband zu haben scheinen. So verbinden einige 

Arbeitgeber die Zukunftsgerichtetheit, die sie in diesem Zusammenhang für 

ihren Verband in Anspruch nehmen, mit wenig schmeichelhaften 

Formulierungen, wenn etwa von „Kaffeesatzleserei“ und einem „ängstlichen 

Blick“ in die Zukunft die Rede ist. 

Die Vertreter der Arbeitgeberverbände äußern sich im Einzelnen wie folgt: 

„Ja, von Gewerkschaftsseite ist das ja eher rückwärtsgewandt. Es ist tatsächlich 

so, wie sie das ja angedeutet haben, dass die Arbeitnehmer sich vornehmlich auf 

Vergangenes beziehen, während die Arbeitgeberseite insbesondere die Zukunft 

im Blick hat. Die Auftragslage spielt für die IG Metall keine so große Rolle, es sei 

denn, das sind Daten, die denen helfen. (...) Die IG Metall spielt andere Punkte in 

den Vordergrund als wir.“   

(Int. 1, Rn. 36, 42) (Metallarbeitgeber) 

„Es ist in der Tat so, dass die Gewerkschaften ihre Forderungen mit Zahlen aus 

der Vergangenheit begründen, denn das sind einfach die Zahlen, die denen 

zugänglich sind. Wenn die dann mal näher mit einzelnen Firmen zu tun haben, 

vielleicht sogar im Aufsichtsrat sitzen, dann sind Zahlen eher verfügbar. Aber in 

Firmen unter 100 Mitarbeitern, die nicht mal einen Wirtschaftsausschuss haben, 

da wissen die ja auch nur grob, was da verdient wird und was für Planungen der 

Arbeitgeber im Einzelnen vorhat. Die Arbeitgeber wiederum wollen eher wissen, 

was kostet mich das in der Zukunft. (...) Ja, was wir auf Arbeitgeberseite machen, 

ist ein Stück weit Kaffeesatzleserei. Da hat es ver.di natürlich einfacher, weil die 

vergangenen Zahlen ja irgendwo berechnet wurden, Inflationsausgleich und 

dergleichen und dann kommt halt noch der berühmte Schluck aus der Pulle zur 

Stärkung der Binnenkonjunktur. Und schon sind wir bei 6,5 %, so ungefähr. Das 

ist relativ simpel.“ 

(Int. 5, Rn. 450, 456) (Arbeitgeberverband Groß- und Außenhandel) 
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„Das ist grob so richtig. Die Gewerkschaft leitet oft Begründungen aus der 

Vergangenheit ab. Dagegen hat der Arbeitgeberverband die Zukunft im Blick.“  

(Int. 6, Rn. 513)  (Chemiearbeitgeber) 

„Das ist richtig. Das ist so. Natürlich hat der Arbeitgeber das höhere fachliche 

Knowhow, um in die Zukunft zu blicken. Erstens hat er die Unternehmensplanung 

am Wickel, kann sagen, wie sich Aufträge und Ertragslage andeuten, hier ist man 

mit (...) im Austausch und kennt die Hintergründe. Während die Gewerkschaft ja 

tatsächlich eher den Blick zurück wirft, wie war die Preissteigerung, oder dass 

vielleicht noch ins hier und jetzt geblickt wird und dass man fragt, was hab ich 

heute?“  

(Int. 7, Rn. 567) (Arbeitgeber Verkehrsdienstleistungen) 

„Im Großen und Ganzen ist was dran. Wobei man sagen muss, im Zweifel gucken 

alle auf die Zahlen, die grade am besten passen. Ansonsten stimmt das. Bei der 

Gewerkschaft heißt es dann immer, wir fallen hinter die Privatwirtschaft zurück, 

schaut euch mal die letzten Abschlüsse an. Und wir verweisen dann auf die vor 

uns liegenden Katastrophenjahre. Tendenziell würde ich sagen, schauen die 

Gewerkschaften zurück und wir sehen ängstlich in die Zukunft.“ 

(Int. 8, Rn. 660) (Kommunaler Arbeitgeberverband)  

„Gewerkschaften meinen ja immer, sobald die Konjunktur anspringt, sprudeln auch 

die Steuereinnahmen, das ist natürlich sehr vereinfacht gedacht und nicht der Fall. 

Die Konjunktur spielt so an sich ja für die Länder gar keine Rolle. Von daher 

gucken die schon auch mal in die Zukunft, wenn’s opportun erscheint. Tendenziell 

teile ich die Überlegung, dass die eher Argumente haben, die nach hinten 

schauen, während wir von zurückliegenden Zeitperioden nichts mehr wissen 

wollen.“ 

(Int. 9, Rn. 666) (TdL) 

Die Vertreter von ver.di und NGG mochten sich mit dem Gedanken allerdings 

weniger anfreunden: 

„Mein Eindruck ist, jede Partei sucht sich immer, was sie am besten gebrauchen 

kann. Also wenn das letzte Jahr beschissen gelaufen ist, wird man das als 

Gewerkschafter nicht als Argument dafür heranziehen, dass mehr Geld 

reinkommen muss. Sondern dann redet man halt über Binnenkonjunktur. Dass 

Leute deshalb Geld brauchen und so weiter. Ich weiß nicht, welcher Philosoph 

das gebracht hat, aber irgendwer meinte richtigerweise mal, es wäre nie die 
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richtige Zeit, Forderungen zu laufen: Beginnt die Konjunktur gerade zu laufen, ist 

die Forderung schädlich, wegen dem Pflänzlein Konjunktur, dem zarten. Ist man 

aber in der Hochkonjunktur, darf man nichts fordern, weil, man ist dann ja kurz vor 

dem Abgrund und dann beschleunigt man den Niedergang ja noch. Geht die 

Konjunktur runter, darf man nichts fordern, um es nicht zu beschleunigen. Und 

sind wir unten in der Talsohle, dann darf man nichts fordern, um wieder rauf zu 

kommen. Tja, und so dreht sich das dann.“ 

(Int. 2, Rn. 151) (NGG) 

„Das würde ich gar nicht so teilen. Man macht ja Prognosedaten. Je nach 

Datenlage, also wenn sie halt vorliegen, werden sie einbezogen. Gut, das sind 

fiktive Zahlen. Beim Gewinn, das ist eine reale Zahl, da werden wir immer sagen, 

wir wollen ein Stück vom Kuchen. Aber ich denke, dass beide Seiten stark in die 

Zukunft schauen.“ 

(Int. 3, Rn. 257) (ver.di) 

Deutlich relativiert werden letztere Stellungsnahmen allerdings dadurch, dass 

auch diese beiden Interviewparteien bei der Gewichtung der konkreten 

Forderungen dann jeweils Schwerpunkte setzten, die eine unterschiedliche 

chronologische Betrachtungsweise der Sozialpartner nahelegen. Die Erklärung 

für diese Kontradiktion könnte zumindest zum Teil in der negativen Konnotation 

der Vergangenheitsgewandtheit liegen. 

Der Interviewpartner des dbb wiederum teilt die These: 

„Sie haben Recht, wenn sie sagen, der Arbeitgeberbereich guckt nicht in die 

Vergangenheit. Das ist denen völlig egal. Die haben jetzt ein gutes Standing, weil 

der Wirtschaft geht’s scheiße und so weiter. Der Arbeitnehmerbereich, insoweit 

haben sie auch Recht, schaut gern in die Vergangenheit und sagt, wir haben 

einen gewissen Nachholbedarf. Das ist wohl wahr. Das Argument kommt immer.“ 

(Int. 4, Rn. 375) (dbb-tarifunion) 

Da die Interviewpartner auch gebeten wurden, die Argumente im Rahmen einer 

Likertskala entsprechend ihrer Bedeutung für typische Lohn- und 

Gehaltsrunden zu gewichten, zeigt sich in der Zusammenfassung auch ein Bild 

der wichtigsten und häufigsten Argumente aus Sicht der Experten. 

In Tabelle 3 in Kap. 2.3.5 wurden die Hauptargumente zusammengefasst. Es 

zeigt sich, dass den Aspekten Inflation, Produktivität und Kaufkraftstärkung die 
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höchste Bedeutung zukommt, während den Aspekten Auftragslage und 

Gewinne, Konjunktur und Kaufkraft sowie weiteren, von den Interviewten 

genannte Begründungen, nur eine flankierende Rolle zukam. Im Schnitt der 

neun Befragten erreichten die einzelnen Argumente folgende Gewichtung auf 

einer Skala von 1 (gering relevant) bis 5 (hoch relevant). 

Inflation: 4,33 

Produktivität: 3,64 

Kaufkraftstärkung: 3,38 

Konjunktur: 2,81 

Gewinne: 2,33 

Auftragslage: 1,88 

Als weitere Begründungen neben den vom Interviewer vorgeschlagenen 

wurden von den Befragten genannt: Nachholeffekte (Metallarbeitgeber, 

Chemiearbeitgeber, dbb tarifunion, ver.di), Demographie, War for talents 

(Tarifgemeinschaft der Länder), grundsätzliche Neugewichtung einzelner 

Berufe (ver.di), politische Aspekte (Arbeitgeber Groß- und Außenhandel, 

Arbeitgeber Verkehrsbranche), Fahrgastzahlen im Sinne eines 

unternehmensspezifischen Unterfalls von Konjunktur (Arbeitgeber 

Verkehrsbranche) und schließlich die Umverteilungskomponente (NGG). Die 

sog. Umverteilungskomponente soll langfristig einen grundsätzlichen Transfer 

von Kapital von der Eigentümerseite auf die Arbeitnehmerseite bewirken. Sie 

hat als Argument in den vergangenen Jahrzehnten stark an Popularität 

eingebüßt. 

 

4.6.3 Auswertung vergangener Tarifrunden 

 

Als Quelle zur Auswertung der vergangenen Tarifrunden wurde die Datenbank 

„WISO Wirtschaftswissenschaften“ aus dem Datenbank-Infosystem (DBIS) der 

Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg herangezogen. In diesem System 

stehen auch Zeitungsartikel zur Verfügung, die bereits vor Jahren erschienen 

sind. Ergänzend, weil die Anzahl verwertbarer Artikel begrenzt ist, wurde in 
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geringerem Umfang außerdem das Suchsystem von google-News genutzt. So 

gibt es beispielsweise Artikel, die ausführlich die Forderungsbegründung 

darlegen, aber mit keinem Wort die Reaktion der Arbeitgeber und umgekehrt. 

Nur Artikel, die deutlich beide Seiten berücksichtigen, konnten verwendet 

werden. Vor diesem Hintergrund verwundert die letztlich überschaubare Zahl 

verwertbarer Artikel im gewählten Zeitraum zwischen 1995 und 2012 nicht. 

Verwendet wurden nur allgemeine Tageszeitungen und Magazine, nicht etwa 

Presseorgane der Verbände selbst, da deren Berichterstattung notwendig 

tendenziös sein muss. 

Zur Validität der Auswertung seien folgende einschränkende Hinweise 

vermerkt: Geht man davon aus, dass zum Zwecke der Repräsentativität die 

Grundgesamtheit aller Tarifrunden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 

während eines bestimmten Zeitraumes bestimmt und in einer repräsentativen, 

d. h. proportional zutreffenden Stichprobe abgebildet werden müsste, so 

ergeben sich bei der hier vorgenommenen Untersuchung folgende 

Abweichungen:  

Zunächst stehen die Begründungen und Argumente der Akteure nicht 

unmittelbar zur Verfügung, sondern über den Zwischenschritt „Medien“: Die 

Akteure sprechen mit Vertretern von Printprodukten etc. und finden ihre 

Begründungen nicht 1:1 veröffentlicht wieder, sondern durch den jeweiligen 

Journalisten oder die jeweilige Redaktion gewissermaßen gefärbt. Wenn der 

Bezirksleiter der IG Metall vier Argumente für eine Tarifsteigerung nennt und 

darüber eine Kurzmeldung verfasst wird – „schaffen“ es dann alle vier 

Argumente in die Meldung, oder nur jene, die auch dem Journalisten am 

sinnvollsten erscheinen? Und wird deutlich, welches der vier Argumente das 

wichtigste, welche nur flankierend sind? Im Rahmen des genannten 

Bibliothekssystems stehen außerdem nicht alle Medien (z. B. Radio, 

Fernsehen) zur Verfügung, auch nicht alle Zeitungen und Magazine. So finden 

sich Artikel des traditionell wirtschaftsfreundlichen Handelsblatts, nicht aber der 

linken taz. Dies könnte unter Umständen Einfluss auf die Berichterstattung 

haben, etwa dergestalt, dass den Argumenten der Arbeitgeber tendenziell 

mehr Zeilen eingeräumt werden, als den Argumenten der Arbeitnehmerseite.  
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Ferner finden nicht alle Tarifrunden gleichermaßen Niederschlag in den 

Medien: Die großen Leitrunden von IG Metall und öffentlichem Dienst finden 

stets ihren Weg in die Presse, kleinere Branchen oder gar Haustarifverträge 

hingegen eher selten. Dies zeigt auch die vollständige Version der Tabelle 9 

„Auswertung Begründungsstruktur 30 Tarifauseinandersetzungen“ im Anhang, 

die hier in gekürzter Variante abgebildet ist.  
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Summe 14 11 25 12 1 4 1 6 10 22 2 6 1 7 

 

Davon durch Gew. 11 11 22 12 0 4 1 0 1 0 1 6 0 0 

Davon durch AG 3 0 3 0 1 0 0 6 9 22 1 0 1 7 

 
Tab. 9: Auswertung Begründungsstruktur 30 Tarifauseinandersetzungen 
1995 – 2012; verschiedene Branchen 

 

Für die vorliegenden Zwecke ist es jedoch nicht notwendig, ein detailgetreues 

Bild typischer Forderungsbegründungen und ihrer Pendants auf 

Arbeitgeberseite zu zeichnen. Relevant ist vielmehr, dass ein eindeutiges 

Muster erkennbar wird, aus dem dann weitere Schlüsse gezogen werden 

können. Betrachtet man die Ergebnisse, so sind diese derart eindeutig in ihrer 

Tendenz, dass sie als Fundament weiterführender Betrachtungen ohne 

Weiteres Verwendung finden können. 

Im Einzelnen zeichnet sich dabei folgendes Bild: Beherrschende Themen in der 

gewerkschaftsseitigen Argumentation sind die Faktoren Inflation, Produktivität, 
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Beteiligung an Gewinnen und Nachholbedarf. Die Inflation dient dabei in 22 von 

30 Fällen in fast jeder Tarifforderung als verlässliches Basiselement der 

Gewerkschaftsseite. Natürlich kann dieser Faktor alleine noch nicht 

ausreichen, um eine Tarifforderung zu formulieren. Flankierend wurden 

deshalb in 11 von 30 Fällen die Faktoren Produktivität bzw. in 12 von 30 Fällen 

der Nachholbedarf thematisiert.  

Nachholbedarf kann dabei je nach Kontext zweierlei meinen: Im Öffentlichen 

Dienst ist üblicherweise gemeint, dass man in der Privatwirtschaft zuvor gute 

Abschlüsse beobachtet hat und nun nicht „abgehängt“ werden möchte. In der 

Privatwirtschaft wird mit dem Label „Nachholbedarf“ ausgedrückt, dass man in 

der vorangegangenen Tarifrunde gemessen an der tatsächlichen 

wirtschaftlichen Entwicklung nicht hinreichend partizipiert hat – sei es, dass die 

Produktivität unerwartet gut ausfiel, sei es, dass sich die Inflation ausgeprägter 

darstellte als prognostiziert – und nun einen Ausgleich („Nachschlag“) in der 

laufenden Tarifrunde anstrebt.  

In lediglich 6 der 30 untersuchten Fälle wurde das Argument Kaufkraftstärkung 

bemüht, welches sich in Abgrenzung zu den anderen Argumenten als 

zukunftsgerichtetes Element darstellt. In lediglich einem Fall wurde das 

Umverteilungsargument genannt, wonach jede Tarifrunde auch einen 

Prozentanteil „Umverteilungskomponente“ beinhalten sollte, mit dem Teile des 

Vermögens des Kapitals auf die Arbeitnehmerseite transferiert werden sollen. 

In vier Fällen wurde das Gerechtigkeitsargument verwendet, etwa indem der 

Vergleich zu Managementgehältern gezogen wurde. 

Arbeitgeberseitig wird insbesondere, nämlich in 23 von 30 Fällen, die 

Konjunkturentwicklung ins Feld geführt, was unweigerlich an das schon 

sprichwörtlich gewordene „zarte Pflänzlein“ erinnert – jenes Bild einer fragilen 

gesamtwirtschaftlichen Großwetterlage, welches so häufig bemüht wird.  

Stützend werden die Argumente Auftragslage (9 von 30), anhaltend schwache 

Ertragslage bzw. anhaltend geringe Steuererträge (6 von 30) und anhaltender 

Kostendruck (7 von 30) verwendet.  

Bei einer Gesamtschau fällt insbesondere auf, dass keines der Argumente 

umfassend geteilt wird. Zwar anerkennen auch die Arbeitgeber, dass bei 
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fortschreitender Inflation die Entwertung der Löhne und Gehälter droht. Dies 

kommt in den Erwiderungen der Arbeitgeber, wie sie von den untersuchten 

Artikeln erfasst werden, jedoch nicht zum Ausdruck. Hier wird vielmehr in 

Teilen des Arbeitgeberlagers vermutet, dass die Berücksichtigung eines 

Inflationsaspekts in den Tarifverträgen ihrerseits die Preise treibt und daher 

unterbleiben sollte. Vielmehr hat jede Seite ihre Lieblingsargumente, welche 

spiegelbildlich von der anderen Seite vernachlässigt oder gar wie im Falle der 

Kaufkraftstärkung und der Umverteilungskomponente, grundsätzlich abgelehnt 

werden. Darauf aufbauend fällt im zweiten Schritt die 

Vergangenheitsbezogenheit der gewerkschaftsseitigen Argumentation und 

umgekehrt die Zukunftsbezogenheit der arbeitgeberseitigen Argumentation auf.  

Eine Wertung ergibt sich daraus alleine noch nicht. Zukunftsbezogenheit ist 

nicht per se positiv auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn sie mit einer 

kurzfristigen „Geschichtsvergessenheit“ einhergeht und der anderen Seite eine 

angemessene Partizipation an Produktivitätsfortschritten verweigert. Aus 

personalwirtschaftlicher Sicht handelt es sich bei der angemessenen 

Vergütung um einen sog. Hygienefaktor, der im Hinblick auf die allgemeine 

Arbeitszufriedenheit nicht zu unterschätzen ist.379 Zugleich ist auch die 

Fixierung auf zurückliegende Ereignisse nicht stets positiv, wenn dabei Risiken 

missachtet werden, die sich künftig z. B. aus einer schwachen Auftrags- oder 

Konjunkturlage ergeben. 

 

4.6.4 Chronologische Differenzen als Sollbruchstelle  

 

Demnach stützen sowohl die Auswertung vergangener Tarifrunden als auch 

der Experteninterviews die Annahme, dass Forderungserhebungen 

typischerweise überwiegend auf Argumenten beruhen, die chronologisch 

vergangenen Zeitperioden zuzuordnen sind, während sich die Arbeitgeberseite 

in ihrer Abwehr auf Argumente stützt, die auf Annahmen über künftige 

Zeitperioden beruhen. In der Forderungserhebung spielen die Inflation und die 

                                                        
379

 Vgl. Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg, 1959. 
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Produktivität die wichtigste Rolle. Für das Argument „Inflation“ lässt die 

chronologische Zuordnung noch einen gewissen Interpretationsspielraum: 

Teilweise werden auch die Vorhersagen der Wirtschaftsinstitute verwendet, um 

die prognostizierte Teuerungsrate der Zukunft bereits in die laufenden 

Tarifverhandlungen einzubeziehen. Insoweit könnte theoretisch auch beides 

gemeint sein: Nachholbedarf und Prognose. Allerdings ordnen die 

Interviewpartner das Argument der vergangenen Zeitperiode wieder, auch die 

ausgewerteten Zeitungsmeldungen sprachen eher von Nachholbedarfen 

aufgrund gestiegener Teuerungsraten denn von Inflationsprognosen. Auch die 

beiden bezüglich der Chronologiethese skeptischen Interviewpartner der 

Gewerkschaften verwiesen beim „nach hinten blickenden“ Inflationsbegriff nicht 

etwa auf eine falsche oder zu ergänzende Deutung. 

Deutlicher als in der Auswertung der vergangenen Tarifrunden tritt allerdings in 

den Interviews das Argument „Kaufkraftstärkung“ in den Vordergrund. Mit dem 

durchschnittlichen Skalenwert 3,38 wird er seitens der Interviewpartner kaum 

geringer gewichtet als die Produktivität. Das mag daran liegen, dass das 

Argument seltener bis in die gedruckten Medien vordringt. Im Übrigen erhalten 

die Interviewpartner im Laufe der Tarifrunden natürlich detailliertere und 

differenziertere Einblicke, als dies die holzschnittartige Widergabe einer großen 

Tarifrunde in einer kurzen Medienmeldung ermöglicht. Das Argument 

Kaufkraftstärkung folgt der Logik, dass die Tarifrunden angesichts ihrer 

Reichweite für Hunderttausende oder gar Millionen Arbeiter und Angestellte 

selbst wesentliche Faktoren der volkswirtschaftlichen Entwicklung darstellen. 

Der berühmten Aussage des Unternehmers Henry Ford „Autos kaufen keine 

Autos“ folgend wird deshalb mit dem Volkswirt Keynes argumentiert, dass eine 

satte Lohnrunde die Binnenkaufkraft stärkt und damit selbst konjunkturwirksam 

wird.380  

Wiewohl die These von Vertretern der Makroökonomie mehrheitlich verworfen 

wird und von der Arbeitgeberseite begreiflicherweise erst Recht, stellt sie doch 

ein Argument dar, das bis heute verwendet wird und welches chronologisch 

eindeutig künftigen Zeitperioden zuzuordnen ist. Die Auftragslage ist ebenfalls 

zukunftsbezogen, wird von den Befragten jedoch mit einem durchschnittlichen 
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 Neubäumer / Hewel, 1998, S. 397 ff. 
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Skalenwert von 1,88 als nahezu irrelevant eingestuft. „Gewinne“ sind mit 2,33 

schon etwas relevanter und die von vier Gesprächspartnern genannten 

Nachholeffekte stellen dagegen eindeutig vergangenheitsbezogene Argumente 

dar.  

Insoweit ist die Indizienlage eindeutig und spricht für die Annahme 

differenzierter chronologischer Blickwinkel der Tarifparteien. Doch was folgt 

daraus? 

Die Verhandlungspartner schauen aus grundsätzlich unterschiedlichen 

Blickwinkeln auf den Streitgegenstand. Dass unterschiedliche Interessenlagen 

bestehen, ist dabei nicht der Punkt, sondern ein Gemeinplatz, der für jede 

Verhandlungssituation gilt. Bedeutsam ist vielmehr, dass sich die Parteien 

während Tarifauseinandersetzungen schon bei der Bewertung der 

grundsätzlichen situativen Gemengelage uneins sind. Wo sich aber 

Verhandlungsparteien mit ihren Positionen nicht oder nicht ausreichend 

gewürdigt sehen, erwächst unnötiges Konfliktpotenzial.381  

Grundsätzlich sinnvoll wäre daher ein Verhandlungsmodus, der beiden Seiten 

eine gemeinsame Blickrichtung zwingend nahelegt. Eine chronologisch 

vereinheitlichte Abfolge würde dazu beitragen, die Tarifrunde insgesamt zu 

harmonisieren und mithin das Konfliktpotenzial zu verringern. Die 

Arbeitskampfmittel der Tarifparteien würden dadurch keineswegs 

eingeschränkt. Nur bestünden Chancen, dass der Einsatz dieser Machtmittel 

dadurch unwahrscheinlicher wird.  

 

4.6.5 Vorschlag für die Vereinbarung eines Fleximodells 

 

Die Hauptargumente der Parteien beruhen auf der Konjunkturentwicklung, der 

Produktivitätsentwicklung und der Preisentwicklung. Produktivität und Inflation 

werden dabei konkreter berücksichtigt, indem diese beiden Faktoren auch 

Eingang in die rechnerische Herleitung der Forderung finden. Auf die 

Konjunkturentwicklung als Metakennziffer trifft das nicht zu. Sie wird eher 
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 Fisher / Ury, 1991, S. 40 ff. 
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verwendet, um das allgemeine Klima der wirtschaftlichen Entwicklung im 

Ganzen zu erfassen. Wenn diese Argumente zum einen systematisiert und 

zum anderen mit einem flexiblen Mechanismus verknüpft werden, so dürfte 

dies ein Weg sein, Tarifverhandlungen vergleichsweise zu harmonisieren und 

im Ergebnis den Bedürfnissen der Interessengruppen entgegen zu kommen.  

Erfolgversprechend wäre dabei ein solches flexibles Tarifmodell nur dann, 

wenn gewisse Grundbedingungen der Hauptinteressengruppen berücksichtigt 

werden. Trotz der Fundamentalkritik am System des Flächentarifvertrages und 

der damit einhergegangenen Erosion der vergangenen Jahre382 werden 

dessen positive Aspekte allgemein nicht in Abrede gestellt: Für Arbeitgeber 

sind Flächentarifverträge bzw. extern entschiedene Tarifkonflikte insbesondere 

deshalb von Interesse, weil die Externalisierung relativ den Betriebsfrieden 

wahrt, weil Unterbietungswettbewerb über den Lohn ausgeschlossen wird383 

und weil der abgeschlossene Tarifvertrag für eine gewisse Laufzeit eine 

verlässliche Planungsgrundlage bietet.384 Dies spricht zunächst für eine 

                                                        
382

 Bispinck / Schulten, WSI-Mitteilungen 2005, S. 467; 

Kohaut / Schnabel, Industrielle Beziehungen 2003, S. 197 f; 

Busch, Industrielle Beziehungen 2003, S. 323; 

Winkler, NZA-Beilage 2000, S. 16; 

Eich, NZA 1995, S. 150. 

383
 Selbst Unternehmen die nicht dem Verband angehören, können sich kaum der Sogwirkung 

entziehen: Ellguth / Kohaut, WSI-Mitteilungen 2005, S. 400. 

384
 Bispinck / Bahnmüller, 2007, S. 19.; 

Hübler, Wirtschaftsdienst 2006, S. 101. 

Auch die Interviewpartner bestätigten die typischen Vorteile des Flächentarifvertrags:  

„Weil Hauptgrund, überhaupt beim Flächentarifvertrag partizipieren zu wollen, ist ja der Schutz 
vor den ewigen Auseinandersetzungen, das Verlagern hin zu externen Akteuren damit man 
nicht den Ärger im Betrieb hat (...) der Flächentarifvertrag ist ja auch ein Erfolgsmodell. Selbst 
die Firmen, die nicht tarifgebunden sind, bezahlen ja mehr oder weniger Fläche. Also im 
Grundsatz hält sich die Masse an die Richtschnur. Man muss ja auch sehen, dass man gute 
Leute kriegt, und da muss man ja auf den Flächentarifvertrag schielen.“ 

(Int. 1, Rn. 102, 108) (Metallarbeitgeber) 

„Dadurch ergibt sich dann ja auch eine Aufhebung der Konkurrenz der Personalkosten.“ 

(Int. 3, Rn. 283.) (ver.di) 

„Man kann auch sagen, wenn es gar keine Flächentarifverträge gäbe, dass dann die 
Arbeitgeber mit weniger Macht dastehen und die Unternehmen dann da wenig entgegenhalten 
können.“ 

(Int. 7, Rn. 571) (Arbeitgeber Verkehrsdienstleistungen) 
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anzustrebende Starrheit des Vertrages. Mit einem Tarifvertrag, dessen 

Lohnbedingungen immerzu schwanken, kann betrieblicherseits nicht geplant 

werden. Das setzt der Idee, hier ein Element der Flexibilität einzubinden, 

Schranken. Für die tarifunterworfenen Beschäftigten ist es ebenfalls von 

Interesse, dass der Devise „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ folgend, ein 

einheitliches Tarifgefüge vereinbart wird. Außerdem ist es für beide Parteien, 

insbesondere aber die Gewerkschaften und ihre Schützlinge von Interesse, 

dass an wirtschaftlichem Erfolg angemessen partizipiert wird.  

Soweit im Tarifgeschehen und im Schrifttum heute von Flexibilität in 

Zusammenhang mit Tarifverträgen die Rede ist, ist dabei in aller Regel die 

Flexibilität des Einzelunternehmens gegenüber dem Flächentarifvertrag 

gemeint. D. h. ein Unternehmen hat Konsolidierungsbedarf und möchte für 

einen definierten Zeitraum gegenüber dem „teuren“ Flächentarifvertrag 

Abschläge durchsetzen. Die Tarifparteien der verschiedenen Tarifgebiete 

haben, wie in Kap. 4.2 ausführlich erläutert wurde, verschiedene Mechanismen 

gefunden, diesen Bedarfen zu entsprechen. Im vorliegenden Zusammenhang 

wird jedoch davon abweichend die Idee propagiert, mit einer vorsichtigen 

Flexibilität der Lohnhöhe, also beispielsweise der Tabellenwerte oder der 

jahresbezogenen Sonderzahlungen, aufzuwarten.  

In einem interessanten Ansatz der Metallbranche wird dies auch heute schon 

versucht, wenn unter Umständen die Möglichkeit „vorgezogener 

Tariferhöhungen“ respektive „nachgelagerter Tariferhöhungen“ vereinbart wird. 

So wurde im Tarifgebiet der IG Metall im Februar 2010 eine Tarifvereinbarung 

abgeschlossen, die eine Einmalzahlung für die Zeit von Mai 2010 bis März 

2011 vorsah, anschließend sollten in einem zweiten Schritt ab April 2011 die 

                                                                                                                                                                 
„Für die Verbände ist das ja der Lebensinhalt. Wobei ich schon sehe, dass es für bestimmte 
Bereiche dann wieder besondere Regelungen geben muss. Aber im Prinzip soll der 
Flächentarifvertrag im Großen und Ganzen ja schon gelten.“ 

(Int. 8, Rn. 646) (Kommunaler Arbeitgeberverband) 

„Also der große Vorteil ist, dass man sich jedenfalls nicht über’s Geld Konkurrenz macht. Wenn 
Sie so wollen, ist das eine Art Kartell. Eine Preisabsprache. Und dann kann man das so 
machen, das hat viele Vorteile, wenn man es nicht so starr macht.“ 

(Int. 9, Rn. 650) (TdL). 
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Löhne und Gehälter um 2,7 % steigen. Die Laufzeit des Tarifvertrages reichte 

bis zum März 2012. Zur Flexibilisierung findet sich die Formulierung: 

§ 2.2.1 Durch freiwillige Betriebsvereinbarung kann der Beginn der 

Tabellenerhöhung entsprechend der wirtschaftlichen Lage des Betriebes zeitlich 

bis zum 1. Juni 2011 verschoben oder bis zum 1. Februar 2011 vorgezogen 

werden (...). 

(Auszug aus: Tarifvertrag über Entgelte und Ausbildungsvergütungen 2010/2011 

Metallindustrie Nordwürttemberg/Nordbaden 01.05.2010 – 31.03.2012) 

Demnach hatten es die Unternehmen also in Absprache mit ihren Betriebsräten 

in der Hand, die Tarifbelastung je nach Lage zu verringern oder vorzuziehen. 

Dabei scheinen 2 Monate +/- oberflächlich betrachtet nicht überaus relevant zu 

sein. Der Unterschied ist jedoch signifikant. Legt man für den Metallfacharbeiter 

den Ecklohn aus der Lohngruppe 7 zugrunde, so betragen 2 x 2,7 % 

(maßgebliche Tabelle aus 2009) umgerechnet 114,10 €. Ob der Mitarbeiter die 

Erhöhung also 2 Monate früher oder später bekommt, macht 114,10 € aus, für 

4 Monate (gesamte Spanne) immerhin 228,20 €.385 Auf ganze Belegschaften 

gerechnet und um die Sozialversicherungskosten erweitert ergeben sich 

insoweit für die Unternehmen veritable Einsparungen respektive 

Mehrbelastungen.386 

Andererseits hat der hier von den Metalltarifpartnern gewiesene Weg auch 

Nachteile. Der bedeutendste Nachteil liegt darin begründet, dass die 

Auseinandersetzung auf die Betriebsebene verlagert wird. D. h. die Frage des 

Vorziehens vs. Nachziehens wird nur teilweise, wie von den Tarifparteien 

formuliert, davon abhängen, welche jeweilige wirtschaftliche Lage im einzelnen 

Unternehmen gegeben ist.  

                                                        
385

 Vereinfachte Rechnung ohne weitere geringfügige Zuschläge etc., welche sich auf den 
Grundlohn beziehen und insoweit den Betrag geringfügig erhöhen würden. 

386
 In der Tarifpolitik werden Forderungen und Abschlüsse häufig dadurch vergleichbar und 

bewertbar gemacht, dass sie mit Hilfe der sog. Westrick-Formel auf den 12-Monatsbetrag 
herunter gerechnet werden. Die Formel lautet: 

Prozentbetrag x Laufzeit 

Laufzeit + (Laufzeit – 12) 

Für den vorliegenden Zusammenhang bietet sich diese Berechnung schon deshalb nicht an, 
weil die Veränderung mittig, und nicht am Ende lag. Insoweit stellt die hier vorgelegte simple 
Addition der Monate die zutreffendere, aussagekräftigere Lösung dar. 
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Sie hängt vielmehr auch maßgeblich von den Machtverhältnissen vor Ort ab. 

Da die Friedenspflicht nicht ausgesetzt wurde, kann die Arbeitnehmerseite 

bestenfalls wenige und indirekte Durchsetzungsmittel anwenden. Zwar 

normieren die §§ 77 Abs. 3 und 87 Abs. 1 BetrVG grundsätzlich die 

Möglichkeit, dass Regelungsgegenstände der Tarifparteien von diesen auf die 

Betriebsparteien übertragen werden. Jedoch wird diese Handlungsvollmacht 

nicht von Durchsetzungsmitteln flankiert. Da Arbeitskampfmaßnahmen gem. 

§ 74 Abs. 2 BetrVG den Betriebsparteien im Gegenteil ausdrücklich untersagt 

sind, wird der Betriebsrat seine anderen Einflussmöglichkeiten, wie sie sich aus 

den Mitbestimmungsrechten z. B. des § 87 BetrVG ergeben, nicht offiziell dazu 

nutzen können, um indirekten Druck auszuüben.387 Allenfalls kann er, wenn er 

unmittelbar zur Sache tätig werden möchte, Betriebsversammlungen gem. § 42 

BetrVG durchführen und in diesem Zusammenhang auch auf die in Rede 

stehenden Verhandlungen zum Gegenstand des möglichen Vorziehens der 

Tariferhöhungen verweisen. Damit wird er immerhin verbalen Druck über die 

Betriebsöffentlichkeit erzeugen. 

Letztlich wird die Arbeitgeberseite nur dann die höheren Kosten des 

Vorziehens in Kauf nehmen, wenn sie vor dem Hintergrund der 

Gesamtgemengelage von offenkundig gewordener guter Ertragslage, der 

Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten und dem Vertrauensverhältnis zur 

Arbeitnehmervertretung (in diesem Zusammenhang sowohl Betriebsrat, als 

auch Gewerkschaft) der Meinung ist, dies schlechterdings nicht vermeiden zu 

können. Gerade kleinere Betriebe, die auch nicht zur Einrichtung eines 

Wirtschaftsausschusses verpflichtet sind,388 werden ihre Ertragslage vor 

diesem Hintergrund wohl pessimistisch darstellen wollen. Sofern vor Ort kein 

Betriebsrat vorhanden ist, stellt sich die Frage des Vorziehens ohnehin nicht, 

wenngleich dann andererseits auch nicht die Chance zur Nachlagerung 

gegeben ist.   

Um den vorgenannten Bedingungen Rechnung tragend einerseits einen 

systematischen Blick auf die Hauptargumente der Kontrahenten zu 

begünstigen und andererseits ein Element der Flexibilität einzubinden, wird 

                                                        
387

 Gaul, RdA 2008, S. 21 f. 

388
 Die Schwelle liegt gem. § 106 BetrVG bei 100 ständig Beschäftigten im Unternehmen. 
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vorliegend ein neues flexibles Tarifvertragsmodell skizziert. Kern des 

Fleximodells ist es, gewissermaßen mit einem „Abschlag“ zu arbeiten, sodass 

nach einem festgelegten Zeitraum nach einem definierten Schema die genaue 

„Abrechnung“ erfolgt: 

1) Als zentrale Kernelemente der Tarifverhandlungen anerkennen die 

Parteien die Preissteigerungsrate und die Branchenproduktivität. Die 

Preissteigerungsrate wird seitens der Arbeitgeber häufig kritisch 

bewertet, da – so die Annahme – die Tariflöhne ihrerseits als 

Inflationstreiber fungieren und im Sinne einer sich selbst erfüllenden 

Prophezeiung wirkten. Nichtsdestotrotz können die Beschäftigten kaum 

auf diesen Aspekt verzichten, da sonst bei gleichbleibenden Bezügen 

eine Reallohnkürzung die Folge wäre. Selbst wenn eine Branche darauf 

verzichtet und damit günstig, d. h. bremsend auf die 

Preissteigerungsrate wirkt, so sorgen doch die vergleichsweise höheren 

Abschlüsse bei anderen Branchen dafür, dass der Effekt verpufft. Die 

Arbeitsproduktivität als Maß der Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen 

bzw. Erwerbstätigenstunde ist ein schon lange anerkanntes Datum auf 

beiden Seiten. Die Verwendung dieser Kennziffer dokumentiert, dass die 

Parteien willens sind, die Beschäftigten am miterwirtschafteten 

Fortschritt teilhaben zu lassen.  

2) Zu Beginn werden bei den Tarifverhandlungen demnach die Aspekte 

Inflation und Branchenproduktivität verwendet, allerdings zunächst nur 

die Prognosen, keinesfalls zurückliegende Zeiträume. Dazu können 

fallweise andere, zeitneutrale Argumente ins Feld geführt werden, die 

geeignet sind, eine günstigere Ausgangsbasis für die jeweiligen 

Verwender zu erreichen. Beispielsweise geht die Gewerkschaft ihrer 

Erfahrung gemäß immer davon aus, noch „nach unten verhandelt“ zu 

werden, deshalb wird von Anfang an eine Komponente eingepreist, 

deren Erreichung ohnehin unwahrscheinlich ist. Ein Beispiel dafür ist die 

Umverteilungskomponente. Wer also 3 % möchte, muss, sehr überspitzt 

und vereinfacht formuliert, 6 % fordern. 

3) Gegen Ende der Laufzeit, spätestens aber 6 Monate vor Laufzeitende, 

kommen die Parteien auf Expertenebene, d. h. beispielsweise auf 
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Referentenebene, zusammen, um Zahlen zur tatsächlichen 

volkswirtschaftlichen Entwicklung auszutauschen. Die gegenseitig 

anerkannten Wirtschaftsinstitute werden dabei von vorneherein 

festgelegt um nachträgliche Diskussionen über die Seriosität der 

Institutionen zu vermeiden („arbeitgebernah“ resp. „gewerkschaftsnah“). 

Soweit die tatsächlichen Zahlen deutlich von den zum Zeitpunkt des 

Tarifabschlusses prognostizierten Zahlen abweichen, wird nach einem 

vorher festgelegten Muster nachjustiert. Dabei verbleibt kein oder nur 

ein ausgesprochen geringer Verhandlungsspielraum. 

4) Die daraufhin feinabgestimmten Tabellen gelten bis zum Ende der 

Laufzeit.  

5) Danach beginnt der Zyklus neu. Da die vergangene Tarifrunde durch 

Prognose (Zukunft) und gemessene Realität (Gegenwart und 

Vergangenheit) bereits erfasst und abgehandelt wurde, wird die neue 

Tarifrunde nicht durch Nachholbedarfe, bereits eingepreiste 

Produktivitätszuwächse und andere Aspekte belastet, die für den nun 

folgenden Bezugszeitraum keine Rolle mehr spielen werden. 

Im Einzelnen soll der folgende Entwurf skizzieren, wie dies beispielhaft 

vonstattengehen könnte: 

 

Schritte Beispielrechnung 

1) Die Gewerkschaft formuliert ihre Forderung. 

Die zurückliegende Produktivitätsentwicklung 

wird dabei ausgeklammert, ebenso die 

Entwicklung der Inflation während der Laufzeit 

und andere vergangenheitsbezogene 

Argumente. Stattdessen wird ausschließlich 

auf prognostizierte (künftige) Indikatoren 

abgestellt. Da die Inflation und der 

Produktivitätszuwachs389 weiterhin sinnvolle 

Laufzeit 18 Monate 

01.01.2013 – 30.06.2014 

*************************** 

 

Inflationsentwicklung (z. B. lt. 

Frühjahrsgutachten): 

2,2 % 

                                                        
389

 Gemeint ist hier die typischerweise betrachtete Arbeitsproduktivität in Abgrenzung zu 
anderen Produktivitätsarten, wie etwa der Kapitalproduktivität. 
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Kennziffern sind, werden die Prognosen 

relevanter Wirtschaftsinstitute herangezogen, 

um zu einer Einschätzung darüber zu 

gelangen, wie sich die genannten Werte 

während der Laufzeit verändern.  

Es werden die Prognosen mehrerer, von 

beiden Seiten anerkannter Institute verwendet 

und gemittelt.  

Da für die Gewerkschaft die so kumulierten 

3,9 % als Forderung für zu niedrig erachtet 

würden, werden noch nach Belieben weitere 

Elemente hinzugefügt. Z. B. die 

Umverteilungskomponente oder das 

Kaufkraftargument. 

Da andererseits der Arbeitgeberverband kaum 

im ersten Angebot 3,9 % bieten möchte, 

dürften angebotsmindernde Argumente ins 

Spiel gebracht werden. Zum Beispiel die 

Sorge vor Abwanderung oder einem sich 

verschlechternden Konsumklima etc. 

Entwicklung Produktivität im 

verhandelten Sektor (Z. B. 

IAB etc.): 

1,7 % 

Gesamtprognose: 3,9 % 

*************************** 

 

Gewerkschaft: 

Umverteilungskomp. + 1,5 % 

Kaufkraftstärkung + 1,5 % 

*************************** 

 

 

Arbeitgeberverband: 

- 1 % Konjunkturrisiko-

abschlag 

- 0,5 % Abwanderungsrisiko 

 

2) Die Parteien einigen sich auf ein Ergebnis, 

welches vorderhand die typischen Elemente 

aus Tabellenbetrag und Einmalzahlungen etc. 

beinhaltet, welches jedoch als zusätzlichen 

Bestandteil die Verpflichtung der Parteien 

beinhaltet, unter bestimmten Bedingungen 

nach einem vereinbarten Schema 

nachzujustieren.  

 

Diese Bedingungen gestalten sich wie folgt: 

Kern der Übereinkunft bilden die durch 

Inflations- und Branchenarbeits-

Beispielergebnis: 

4,1 % tabellenwirksam für 18 

Monate und 500 € 

Einmalzahlung. 

*************************** 

 

 

 

Referenzmonat Dezember 

2013,  

Bewertung im Januar 2014 
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produktivitätsprognose gebildeten Werte (im 

Beispiel 3,9 %). Die tatsächlichen Werte 

werden zu einem festgesetzten Zeitpunkt – 

spätestens 6 Monate vor Laufzeitende – von 

den Parteien überprüft. Zu diesem Zweck 

werden die Daten von vorher festgelegten, als 

vertrauenswürdig erachteten Institutionen 

herangezogen. Für die tatsächliche 

Inflationsrate empfehlenswert ist insbesondere 

die monatsgenaue Betrachtung des 

Statistischen Bundesamtes, welches die 

Daten kostenfrei auf ihrer Webpräsenz 

destatis bereithält. Ebenfalls vom statistischen 

Bundesamt stehen quartalsweise spezifische 

Branchendaten zur Arbeitsproduktivität zur 

Verfügung.  

Die so ermittelten Abweichungen von den 

Prognosen sollten nicht 1:1 übernommen 

werden, vielmehr sollte nach einem 

Übertragungsschlüssel eine gewisse Trägheit 

erzeugt werden. Zum Bsp. könnte im 

Verhältnis 2:1 festgelegt werden, dass die 

Abweichungen immer nur zur Hälfte des 

Wertes weitergegeben werden, gleich in 

welche Richtung. Die Trägheit kann auf diese 

Weise sehr einfach je nach Wunsch erhöht 

oder reduziert werden. 

Dadurch wird einerseits erreicht, dass nicht 

jeder Nachkomma-Ausschlag umgesetzt 

werden muss, da eine Nachjustierung 

immerhin die Planungssicherheit der Betriebe 

einschränkt und einen nicht unbeachtlichen 

administrativen Aufwand erzeugt. Andererseits 

kann keine Seite abgehängt werden, wenn 

sich die Parameter deutlich anders entwickeln, 

als prognostiziert.  
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In einer abweichenden Variante könnte die 

Trägheit auch dadurch erzeugt werden, dass 

Abweichungen zwischen Prognose und 

Realwerten bis zu einem gewissen 

Prozentbetrag, z. B. 1 %, gar nicht 

berücksichtigt werden, danach jedoch im 

Verhältnis 1:1. 

3) Spätestens 6 Monate vor Laufzeitende erfolgt 

die Feinjustierung. Im Januar 2014 treten die 

Parteien zusammen, um auf der Grundlage 

der Daten von Dezember 2013 die Differenz 

von Prognose und Realität zu ermitteln. 

Im vorliegenden Beispiel muss demnach eine 

Anpassung der Tabellen um - 0,2 % erfolgen. 

Da die Parteien einerseits den Mechanismus 

zweifelsfrei festgelegt haben und sich 

andererseits im Voraus dem Ergebnis 

unterworfen haben, verbleibt kein Spielraum 

für Verhandlungen. Die Friedenspflicht bleibt 

gleichfalls unberührt, da der Sachverhalt 

abschließend tariflich geregelt ist. Insoweit 

kommt es lediglich zu Zusammenkünften auf 

Referentenebene, nicht zu regelrechten 

Nachverhandlungen.  

 

 

 

 

Tatsächliche Inflation laut 

destatis im maßgeblichen 

Zeitraum  

Jan. 2013 – Dez. 2013 = 2 %  

*************************** 

Tatsächliche 

Arbeitsproduktivität laut 

destatis im maßgeblichen 

Zeitraum  

Jan. 2013 - Dez. 2013  

= 1,5 %  

*************************** 

Gesamtwert = 3,5 % 

Abweichungen zur Prognose: 

- 0,4 % 

Tabellenanpassung im 

Verhältnis 2:1 demnach: 

- 0,2 % 

4) Zum Ende der Laufzeit des Tarifvertrages 

treten die Parteien zusammen, um die 

kommende Laufzeit zu verhandeln. Da der 

vergangene Bezugszeitraum vollständig 

abgehandelt wurde, gibt es für die Parteien 

keinen Anlass, vergangene 

1.07.2014 - ... 
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Produktivitätszuwächse, höher als erhofft 

ausgefallene Preissteigerungsraten oder 

anderweitig irgendwie geartete 

Nachholbedarfe geltend zu machen. 

 

 

 

Bemerkungen zu Schritt 1: 

a) Es muss nicht eine Einzelprognose eines einzelnen Wirtschaftsinstituts 

maßgeblich sein. Dem Institut würde damit eine unangemessene Macht zuteil, 

ferner bietet sich eine Reduzierung der Fehlerquote durch Diversifikation an. 

Die Tarifvertragsparteien müssten sich im Vorwege darauf einigen, welche 

Institute grundsätzlich berücksichtigt werden sollen, da die Einrichtungen auch 

unterschiedlichen Lagern zugerechnet werden und auch in der öffentlichen 

Debatte teilweise je nachdem als „gewerkschaftsnah“ oder „arbeitgebernah“ 

zugeordnet werden.  

b) Die abgedeckten Zeiträume der Prognosen und der Laufzeiten sind nicht 

unbedingt identisch. So mag sich das Frühjahrsgutachten auf das Kalenderjahr 

beziehen, während die fragliche Laufzeit eines bestimmten Tarifvertrages aber 

18 Monate dauern soll, so dass für die weiteren sechs Monate keine oder nicht 

seitens aller Institute eine Einschätzung vorliegt. Die Lösung kann z. B. darin 

liegen, die Einschätzungen derjenigen Institute heranzuziehen, deren 

Voraussagen entsprechend langfristig ausgerichtet sind. Im Übrigen können 

die volkswirtschaftlichen Abteilungen der Tarifparteien entsprechende 

Hilfsrechnungen anstellen, indem etwa im Wege der Trendextrapolation 

Prognosen hochgerechnet werden. 

c) Die Laufzeit ist neben den Prozentzuwächsen selbst ein wesentliches 

Element der Tarifverhandlungen und kann nicht einfach durch die 

Forderungserhebung bestimmt werden. Deshalb müssen die Parteien 

kontinuierlich ihre Berechnungen anpassen. Auch heute schon führen die 

Parteien während der Verhandlungen im Hintergrund stets Berechnungen 

durch, wie sich bestimmte Verhandlungsparameter auf ihre Mitglieder 
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auswirken. Mit entsprechenden Excelmodellen ist dieser Herausforderung 

jedoch mit vertretbarem Aufwand beizukommen.  

Bemerkungen zu Schritt 2: 

a) Die Parteien sollten die Feinjustierung etwa 6 Monate vor Abschluss der 

Laufzeit vornehmen, um die Übereinstimmung respektive Differenz zwischen 

Prognose und Realität zu ermitteln und in die Tabellen einfließen zu lassen. 

Früher zusammenzutreten, z. B. nach der Hälfte der Laufzeit, wäre bei langen 

Abschlüssen nicht zielführend, da sich danach noch zu viel ändern kann. Kurz 

vor Ende der Laufzeit eine Anpassung vorzunehmen, wäre gleichfalls 

ungünstig. „Optisch“ könnten dann zwei Erhöhungen zusammen kommen: Die 

Anpassung der gegenwärtigen Laufzeit und die normale Steigerungsrate der 

folgenden Laufzeit. Dies wäre nicht sachgerecht und würde der 

Arbeitnehmerseite die Durchsetzung ihrer Interessen erschweren, da immer 

gegen den gefühlten Doppelabschluss argumentiert würde, der doch in 

Wirklichkeit unterschiedliche Laufzeiten betrifft. Es sind ja gerade diese 

Differenzen aus zurückliegender vs. vorwärtsschauender Betrachtung, welche 

regelmäßig zu fruchtlosen Diskussionen der beiden Lager führen und durch 

das Fleximodell aufgelöst werden sollen.  

Natürlich werden so die jeweils letzten sechs Monate der Laufzeit aus der 

Betrachtung von Prognosedaten zu Echtdaten ausgeblendet. Dies ist 

schlechterdings nicht zu vermeiden und stellt im Vergleich zum heutigen 

System einen geringen Nachteil dar.  

Sollten allerdings sehr kurze Laufzeiten vereinbart werden, z. B. von 12 

Monaten, so kann dieser Nachteil entweder in Kauf genommen werden oder 

die Parteien sehen ganz vom Fleximodell ab. Die Gefahr, durch falsch 

eingeschätzte Prognosedaten abgehängt zu werden, wächst mit der Länge der 

Laufzeit. Demnach wächst auch der Mehrwert des hier vorgestellten 

Fleximodells gleichfalls mit steigender Laufzeit. 

b) Häufig werden in Tarifrunden Doppelabschlüsse vereinbart. Beispielsweise 

vereinbarten die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn im 

Sommer 2012 einen Abschluss, der in der Laufzeit von 24 Monaten zunächst 

für 16 Monate 3,8 % Tabellensteigerung und darauf aufbauend für die 
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folgenden 8 Monate einen Erhöhungsbetrag von 3,5 % vorsah.390 Für das 

Fleximodell bedeutet das keine Einschränkung, wohl aber einen etwas 

erhöhten Rechenaufwand. Die Prognosedaten reichen ohnehin oft nicht über 

18 Monate hinaus.  

c) Tarifbestandteile, die nicht tabellenwirksam sind, werden für die vorliegende 

Betrachtung ausgeblendet. Das ist zwar nicht notwendigerweise so zu 

handhaben, bietet sich jedoch an: Aus tarifpolitischer Sicht ist eine 

Einmalzahlung immer deutlich geringwertiger als eine Tabellenerhöhung 

gleichen Betrags. Dies ist deshalb der Fall, weil Tabellenbeträge 

widerkehrende Beträge darstellen und dynamisiert sind: Alle künftigen 

Erhöhungen bauen auf die aktuelle Erhöhung auf, während Einmalbeträge die 

Basis unverändert lassen.  

d) Insoweit greift auch nicht der naheliegende Einwand, die Erhöhung komme 

zu spät. Wenn, wie im Beispiel, erst im Nachhinein und gegen Ende der 

Laufzeit festgestellt wird, dass die Prognosedaten stark von der realen 

Wirtschaftsentwicklung abweichen, so kommt die Anpassung zwar eigentlich 

tatsächlich zu spät, aber dies ist dann das Risiko der durch die Abweichung 

begünstigten Partei. Oder anders gesagt: Zwar hätten die Parteien es in der 

Hand, den Beschäftigten insoweit „verpasste“ Beträge in Form von 

Einmalzahlungen auszuschütten. Doch dann müsste das konsequenterweise 

auch umgekehrt gelten. Und in keiner Tarifregion werden die Parteien wohl 

ernstlich vereinbaren wollen, dass von den Beschäftigten in bestimmten 

Konstellationen bereits ausgezahlte Entgeltbestandteile wieder zurückgefordert 

werden, sodass auch Arbeitnehmer ihren Arbeitgebern entsprechende 

Zahlungen leisten. Auch ist zu bedenken, dass die Unternehmen gerade auch 

in der Verlässlichkeit der Tarifabschlüsse einen Vorteil im System der 

Flächentarifverträge erblicken.391 Wenn die Unternehmen nun stets 

Rückstellungen für entsprechende Einmalzahlungen bilden müssten, so wäre 

das der Attraktivität des Mechanismus insgesamt abträglich. 

                                                        
390

 Das vom 2. Erhöhungsbetrag („2. Stufe“) 1,1 % für die betriebliche Altersvorsorge 
abgezweigt wurden und insoweit nicht tabellenwirksam werden, sei hier der Einfachheit halber 
ausgeblendet. 

391
 Allen Erosionstendenzen der vergangenen Jahre zum Trotz. Vgl. Bispinck / Schulten, WSI-

Mitteilungen 2005, S. 467. 
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Bemerkung zu Schritt 3: 

a) Im vorliegenden Beispiel wird die Tabelle aufgrund des aufgezeigten 

Mechanismus um 0,2 % reduziert. Dies ist zunächst ungewöhnlich, man wird 

den Beschäftigten auch möglichst keine Absenkungen zumuten wollen. Mittels 

entsprechend konservativer Tarifpolitik wird dies in der Regel vermieden 

werden können, doch ist eine Absenkung auch nicht ohne Beispiel in der 

Tarifwelt. So bedeutete das oben genannte Beispiel der vor- oder 

nachzulagernden Tabellenerhöhungen in der Metallindustrie im Abschluss 

2010/2011 nichts anderes, als eine bereits in Aussicht gestellte Erhöhung für 

die Monate April und Mai 2011 zu verweigern. Außerdem wird auf diese Weise 

allen Interessengruppen und ihren Mitgliedern in noch zumutbarer Weise vor 

Augen geführt, dass es einen logischen Zusammenhang zwischen der 

Zahlungsfähigkeit der Unternehmen und den wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen gibt. Im Zweifel wird hier Überzeugungsarbeit auch von 

der jeweiligen Gewerkschaft zu leisten sein, die das Ergebnis mit verantwortet.  

 

4.6.5.1 Praktische Vor- und Nachteile 

 

Sowohl die Experteninterviews als auch die Auswertung vergangener 

Tarifrunden förderten starke Indizien für die Annahme zutage, dass die 

Parteien bei der Forderungsbegründung bzw. -bewertung chronologisch 

unterschiedliche Blickwinkel einnehmen. Eine gemeinsame „Draufsicht“ würde 

demnach, so die naheliegende These, das Konfliktpotenzial reduzieren. 

Gedanklich haben die Protagonisten der Arbeitgeberseite vergangene 

Zeitperioden immer schon verbucht, wenn die Gewerkschaft die Lohnforderung 

erhebt. Jeder dann formulierte Nachholbedarf kann nur als Verlust begriffen 

werden. Eine Auseinandersetzung, die über einen künftigen, noch zu 

erarbeitenden Anspruch bestimmt, scheint weniger bedrohlich – zumal die 

Zuwächse noch klarer zu den realwirtschaftlichen Rahmendaten in Relation 

stehen, als dies ja auch heute bereits der Fall ist. Selbst wenn sich das 

herabgesetzte Konfliktpotenzial nur in geringfügig reduzierten Streiktagen 

äußert, handelt es sich angesichts der finanziellen Ausfälle, die mit 
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Arbeitskämpfen verbunden sind, gesamtwirtschaftlich und auch auf die 

Branche bezogen, um durchaus veritable Summen. 

In Anbetracht der stets geführten Diskussion um die entsprechenden 

volkswirtschaftlichen Parameter, die ohnehin nicht zu vermeiden ist, scheint 

das Fleximodell das Potenzial zu haben, zu einer Versachlichung der 

Diskussion beizutragen. Jede Seite wird mit ihren Argumenten gehört und 

keiner der beiden zeitlichen Bezugszeiträume wird ausgeblendet oder in seiner 

Bedeutung geschmälert.  

Zudem verringern die Parteien, insbesondere die Gewerkschaft als die 

forderungserhebende Seite, das Risiko, sich durch ein schlechtes Timing in 

Zugzwang zu bringen. Der Prozess zwischen Beginn der Forderungseruierung 

bei den Mitgliedern bis zum endgültigen Beschluss der Tarifkommission über 

die zu erhebende Forderung nimmt je nach Größe des Tarifgebietes einige Zeit 

in Anspruch. Wenn die wirtschaftliche Situation in dieser Zeit kippt – ob positiv 

oder negativ – wird dies in den so zustande gekommenen Forderungen 

möglicherweise nicht mehr angemessen abgebildet. Einleuchtend ist hier das 

Beispiel eines Interviewpartners aus dem Groß- und Außenhandel: 

„Da hatte sich ver.di ja vergaloppiert. Die sind ja mit Forderungen da angetreten 

von 6,5 % bis 8 % und haben das auch damit begründet, der letzte Abschluss sei 

zu niedrig gewesen. 

Interviewer: So zu Beginn der Krise? 

Ja, das haben die wahrscheinlich zu Beginn der aufziehenden Krise beschlossen 

und uns dann übermittelt, als die Krise im vollen Gange war. Da haben wir 

natürlich gesagt, das ist ja wohl Blödsinn. Da sind die sehr schematisch 

vorgegangen und hatten dann das Problem, nicht mehr hinter ihre eigene 

Forderung zurückgehen zu können. Da haben dann einige Kollegen auch gesagt, 

dann brechen wir die Forderungen ab. Und die hatten auch Probleme, das wieder 

einzufangen.” 

(Int. 5, Rn. 476 ff.) (Arbeitgeberverband Groß- und Außenhandel) 

In Kap. 3 ist deutlich geworden, dass Tarifpolitik immer auch ganz wesentlich 

die Verpflichtung zur Kommunikation beinhaltet, dies sowohl gegenüber der 

eigenen Klientel wie auch gegenüber anderen primären und sekundären 

Interessengruppen. Insoweit ist bei einer Bewertung auch immer gegenüber 
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dem klassischen Prozess gegenüberzustellen, wie sich die abweichenden 

Handlungen im Hinblick auf die tarifliche Symbolpolitik auswirken. In Tabelle 10 

ist das Raster der Kommunikationsebenen abgebildet, welches auch schon bei 

den vorangegangenen Alternativkonzepten zum Abgleich diente. 

 

 
Ebenen der 
Kommunikation 
 

 
Klassischer Prozess 

 
Fleximodell 

Sachebene 0 ++ 

Selbstkundgabe 0 + 

Beglaubigung 0 + 

Wertebestätigung 0 +/- 

Handlungsnormierung 0 + 

Rückversicherung 0 +/- 

+++ = Überragend besser / ++ = Deutlich besser / + = Besser 
+/- = Neutral 
- - - = Überragend schlechter / - - = Deutlich schlechter / - = Schlechter 

 
Tab. 10: Vergleich Klassischer Prozess / Fleximodell auf Grundlage des 
Symbolschemas 

 

Auf der Sachebene ist das Fleximodell dabei deutlich überlegen. Wie ist die 

Inflation zu bewerten? Zurückliegend? Vorausschauend? Verwendet man die 

Stellungnahmen von Institut X oder Y? Welchen Bezugszeitraum wählt man 

und ist der Warenkorb einschlägig? Wie stellt sich der Sachverhalt bei der 

Produktivität dar? Orientiert man sich an der Arbeitsproduktivität je Stunde oder 

je Beschäftigten und stellt man auf die Branche ab oder auf die 

Gesamtwirtschaft? All diese Diskussionen verlieren ihren Boden, wenn die 

Parteien sich zu einer gemeinsamen Anschauung und zu gemeinsamen 

Parametern erst einmal durchgerungen haben. Anders würde der Fall sich nur 

darstellen, wenn ebensolche Nebelkerzen erwünscht wären, um eine 

ungünstige Ausgangslage zu verschleiern. Das wird in der Regel jedoch nicht 

der Fall sein. Vielmehr ist auch der im jeweiligen Sach- und 

Zeitzusammenhang gerade unterlegenen Partei vital daran gelegen, dass die 

eigene Interessengruppe klar nachvollziehbar vor Augen geführt bekommt, 

warum ein besseres Ergebnis schlechterdings nicht zu erreichen war. 

Auf der Ebene der Selbstkundgabe geht es der Sendergruppe direkt oder 

mittelbar darum, die eigene Rolle deutlich zu machen und sich als 
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vertrauenswürdigen sowie handlungsmächtigen Interessenvertreter zu 

präsentieren. Auch dies ist im Fleximodell deutlich besser leistbar. Verkündet 

beispielsweise der Arbeitgeberverband stets gebetsmühlenhaft, dass ein 

Anstieg über x % keineswegs vertretbar wäre, obwohl dies in Wahrheit eben 

doch keine so verheerende Wirkung entfaltet, so reiben sich bei einem 

Abschluss über den bewussten x % gerade auch die Mitglieder der eigenen 

Klientel verwundert die Augen, hatten sie doch an das eigene Argument 

geglaubt und müssen sich jetzt notwendigerweise fragen, ob ihr Verband 

hinreichend durchsetzungsstark ist. Soweit in der Auseinandersetzung nur 

noch Argumente in Streit stehen, deren politischer Charakter ohnehin 

offenkundig ist – Kaufkraftstärkung, Gerechtigkeit gegenüber 

Managerentlohnungen etc. – dürfte dieser Effekt nicht eintreten. Eine solche 

doppelbödige Diskussionslinie, bei welcher der Öffentlichkeit etwas Anderes zu 

einem Gegenstand mitgeteilt wird als den eigenen Mitgliedern, mag innerhalb 

kleinerer Arbeitgeberverbände noch leidlich möglich  sein. Bei 

gewerkschaftlichen Massenorganisationen ist es praktisch unmöglich. 

Auf der Ebene der Beglaubigung kommt es darauf an, einen dargestellten 

Sachverhalt durch begleitende Symbole hinreichend zu belegen. So wirkt – zur 

Erinnerung – die Aussage „Ein besseres Ergebnis war nicht zu erreichen“ nach 

einer durchwachten Verhandlungsnacht glaubwürdiger, als dieselbe Aussage 

vormittags um 11:30 Uhr, gewissermaßen rechtzeitig zur Mittagspause. 

Im Hinblick auf das Fleximodell ergeben sich hier gegenüber dem klassischen 

Modell leichte Vorteile: Die Aussage: „Unser Abschluss ist so konzipiert, dass 

auch unsere Seite nicht von der Entwicklung abgehängt werden kann“, ist 

glaubwürdig zu übermitteln. Als Vorteil würde sich dies gerade auch in 

Tarifsituationen auswirken, in denen schwer abschätzbar ist, wie die 

Entwicklung der kommenden Monate läuft und in der vielleicht auch die 

Wirtschaftsforschungsinstitute sehr differenzierte Einschätzungen vorlegen. 

In einer sich wandelnden Welt dienen Symbolhandlungen auch der 

Wertebestätigung, also dem kollektiven Erlebnis gemeinsamer Werte und 

Ansichten, versinnbildlicht durch Handlungen, die das Zugehörigkeitsgefühl 

stärken. Hier wäre lediglich ein geringer Wert erkennbar, weshalb in Tabelle 10 

lediglich der Wert „0“ vermerkt ist: Die gemeinsame Übereinkunft, dass auch in 
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einer globalisierten Welt die erreichten Produktivitätsgewinne weitergegeben 

werden sollten, ist eine inhärente Botschaft einer jeden Tarifrunde – im 

Fleximodell mit der bewussten Bezugnahme auf diesen Aspekt gilt dies dann 

umso mehr. Im Verhältnis zur Gesamttarifrunde mit all ihren Facetten ist der so 

gewonnene Vorteil jedoch nur ein Nebenaspekt. 

Die Handlungsnormierung als fünftes Merkmal beschreibt das Bedürfnis einer 

Gruppe nach gemeinsamen Richtlinien und Handlungsempfehlungen. Wo im 

klassischen Modell eher ein Durcheinander unterschiedlichster Bewertungen 

und Einschätzungen zu Tage tritt, würde das Fleximodell mit seinen 

aufeinander abgestimmten Betrachtungen der Prognosen einerseits und der 

Realentwicklung andererseits eine klare Verbesserung bedeuten.  

Als letzte Ebene der Kommunikation kommt jene der Rückversicherung zum 

Tragen. Die Parteien haben sich zwischendurch bei ihren Interessengruppen 

der fortdauernden Unterstützung zu versichern, um nicht am Ende in der 

entscheidenden „Schlacht“ überraschend ohne „Truppen“ da zustehen, um in 

der Terminologie des Feldzuges zu bleiben. Für das Fleximodell ist jedoch kein 

unmittelbarer Vorteil auf dieser Ebene erkennbar. 

In der Summe lassen sich insoweit im Quervergleich im Kontext der 

Kommunikation über Symbole einige eindeutige Vorteile zugunsten des 

Fleximodells identifizieren, jedoch keinerlei Nachteile. Zumindest im Zuge 

langer Laufzeiten gewinnt das Vorgehen damit an Attraktivität. Ein praktischer 

Nachteil besteht darin, dass beide Seiten bis zu einem gewissen Grad mit 

Kostenaufwendungen resp. Tabellenverlusten rechnen müssen, die sich aus 

der Nachjustierung ergeben. Dadurch werden entsprechende 

Rückstellungsaufwendungen auf Arbeitgeberseite notwendig. 

Dennoch überwiegen augenscheinlich die bereits dargestellten Vorteile. Für die 

Arbeitgeberseite zusätzlich interessant ist, dass damit zumindest theoretisch 

die Theorie verifiziert bzw. falsifiziert werden kann, wonach die berücksichtigten 

Inflationsbestandteile des Tarifabschlusses ihrerseits die Preise nach oben 

treiben und daher wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung wirken. Wenn 

zwei oder drei große Branchen gleichzeitig Abschlüsse ohne 

Inflationsausgleich vereinbaren, müsste die Inflation dann ja zumindest spürbar 

zurückgedrängt werden. Für die Arbeitnehmerseite wäre das Risiko gut 
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tragbar, da andernfalls der Ausgleich im Rahmen der Feinjustierung vereinbart 

wäre. Freilich müsste zu diesem Zweck der Trägheitsfaktor 1:1 vereinbart 

werden, um das Risiko nicht unangemessen zu Lasten einer Seite zu 

verschieben. Die sonst zu empfehlende Trägheit, die ein Faktor 2:1 oder 3:1 

auslöst, wäre in dieser Konstellation fehl am Platz. 

 

4.6.5.2 Rechtliche Zulässigkeit 

 

Neugestaltungen im Bereich der Tarifpolitik müssen sich mit den Normen des 

kollektiven Arbeitsrechtes, insbesondere des Tarifvertragsgesetzes vertragen. 

Sie treffen zudem auf eine ausdifferenzierte BAG-Rechtsprechung zum 

Arbeitskampf- und Tarifrecht. Insoweit soll nachfolgend die Friedenspflicht und 

das Recht des Arbeitgebers auf Verbandsaustritt im Lichte des Fleximodells 

beleuchtet werden. 

Betrachtet man das Arbeitskampfrecht, so sind Tarifverhandlungen sind nur 

dann geeignet, inhärente Machtasymmetrien392 einzuebnen, wenn die 

Tarifparteien über ihre originären Machtmittel frei verfügen können. 

Insbesondere gilt dies für die Gewerkschaft, die meist in der Position des 

Forderungsstellers ist, während dem Arbeitgeberverband weitaus häufiger die 

vergleichsweise passive Abwehrrolle zukommt. Ohne Streikmittel bliebe der 

Gewerkschaft lediglich, in den Worten des BAG, die Möglichkeit des 

„kollektiven Bettelns“.393 

Das Fleximodell bedingt, dass die Parteien „zwischendurch“, d. h. jedenfalls vor 

dem Laufzeitende zusammentreten, um die Feinjustierung vorzunehmen und 

im Zweifel signifikante Veränderungen an den Tabellenbeträgen einzuleiten. 

Damit ist augenscheinlich die Friedenspflicht berührt. Jedem vereinbarten 

Tarifvertrag wohnt seinem Wesen als Friedensordnung gemäß konkludent eine 

Friedenspflicht inne.394 Diese Friedenspflicht gehört in Abgrenzung zum 
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 Rieble, RdA 2011, S. 41. 
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 BAG 17.2.1998, NZA 1998, S. 754. 
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 Willemsen / Mehrens, NZA 2009, S. 169 f; 

Rieble, RdA 2004, S. 78. 
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normativen Teil, welcher die Rechte und Pflichten der Tarifunterworfenen 

regelt, zum schuldrechtlichen Teil des Vertrages und ist relativ, da sie sich nur 

auf Forderungsgegenstände bezieht, die durch eben diesen Tarifvertrag 

geregelt wurden.395 Demgegenüber würde eine absolute Friedenspflicht 

bedeuten, dass die Parteien während der Vertragslaufzeit überhaupt keine 

Kampfmaßnahmen einleiten dürfen, ganz gleich, ob der Sachverhalt überhaupt 

geregelt ist oder nicht. Sie bedarf der Vereinbarung.  

Die jedoch hier und auch meist in Rede stehende relative Friedenspflicht führt 

also einerseits dazu, dass die Parteien selbst eine Unterlassungspflicht haben 

– sie dürfen keine Arbeitskampfmaßnahmen ergreifen, solange die 

Vereinbarung noch gilt. Darüber hinaus bringt sie auch eine Einwirkungspflicht 

mit sich. Sie gebietet z. B. den beiden Verbänden, mäßigend auf ihre eigenen 

Mitglieder einzuwirken, wenn diese eigenmächtig Arbeitskampfmaßnahmen 

ergreifen möchten.396  

Die Funktion der Tarifautonomie, die Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen 

kollektiv zu regeln, setzt die Friedenspflicht als unabdingbaren Mechanismus 

voraus. Nur wenn die Kontrahenten sich sicher sein können, nach dem Ende 

der mitunter beschwerlichen Tarifrunde für den Vertragszeitraum 

Rechtssicherheit und Kalkulierbarkeit hergestellt zu haben, werden sie sich auf 

das Unterfangen einlassen. Der Chor der Gelehrten stimmt ebenso wie die 

Rechtsprechung darin überein, dass die Reichweite der Friedenspflicht, ob 

zeitlich, inhaltlich oder gegenständlich, weitestgehend aus den Tarifverträgen 

selbst zu ersehen und mithin den Tarifparteien zur eigenständigen Regelung 

überlassen ist.397  

Für das Modell des Flexitarifvertrages erwächst aus der Friedenspflicht jedoch 

keine besondere Einschränkung, weil die Modalitäten, die zur Anpassung 
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führen, derart klar abgegrenzt sind, dass den Parteien entsprechend der 

Tarifmechanik klar definierte Rechte und Pflichten erwachsen, für die kein 

Verhandlungsspielraum mehr verbleibt. Während der Verhandlung ebendieser 

Tarifmechanik stehen selbstverständlich alle Instrumente offen, sodass 

angesichts des in diesem Moment noch zu regelnden Tarifsachverhalts auch 

keine Friedenspflicht besteht. Sobald die Modalitäten jedoch beschlossen sind, 

verbleibt für Unwägbarkeiten – eigentlich – kein Raum mehr. Andererseits sind 

Unwägbarkeiten nie völlig auszuschließen.  

So könnte beispielsweise unerwartet eines der Forschungsinstitute ausfallen, 

was immerhin eine Abweichung gegenüber den Regularien bedeutet. Um alle 

Eventualitäten letztgültig abzudecken, könnte für unvorhergesehene Fälle von 

vorneherein eine tarifliche Schlichtungsstelle mit Abschlussbefugnis installiert 

werden, deren Vorsitzender gleichfalls im Vorwege bestimmt werden könnte. 

Eine nur bedingte Friedenspflicht jedenfalls stellte keine Lösung dar. Die 

Parteien, insbesondere die Arbeitgeberseite, müssen sich während der Laufzeit 

darauf verlassen können, dass sich der Mechanismus zur Feinjustierung nicht 

zur regelrechten Nachverhandlung mitsamt Arbeitskämpfen entwickelt.  

Dies unterstreicht jedoch auch noch einmal die Notwendigkeit, für diese 

Feinjustierungsstufe keinen relevanten tariflichen Regelungsgehalt mehr offen 

zu lassen, da andernfalls die Friedenspflicht nur dann greift, wenn sie 

vorsichtshalber ausdrücklich vereinbart wurde. Dies ist typischerweise nicht der 

Fall, da die der Vertragslogik innewohnende Friedenspflicht in Verbindung mit 

der dazu ergangenen Rechtsprechung völlig hinreicht. 

Eine weitere zu berücksichtigende Fallkonstellation entsteht, wenn ein Mitglied 

des Arbeitgeberverbandes seine Verbandsmitgliedschaft beenden möchte. Per 

Definition befindet er sich zu jedem Kündigungszeitpunkt in den Grenzen eines 

zu diesem Moment laufenden Tarifvertrages, da diese einander ablösen und 

keine Lücke entstehen lassen. Die Behandlung dieses Sachverhalts ist nicht 

neu und hinlänglich Gegenstand von Literatur und Rechtsprechung gewesen.  

Im Fleximodell bleibt der einzelne Arbeitgeber immer auch an die 

Nachjustierungsklausel gebunden, ohne dass diese bereits in ihrer Mechanik 

greift. Insoweit ist klärungsbedürftig, ob der ausgetretene Arbeitgeber die nach 

seinem Kündigungszeitpunkt liegende Konkretisierung des Tarifvertrages im 
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Wege der Feinjustierung auf sich wirken lassen muss, oder ob alternativ 

lediglich der Grundvertrag für ihn gilt.  

Nach § 3 Abs. 1 TVG sind die Mitglieder der Tarifvertragsparteien an die von 

diesen geschlossenen Tarifverträge gebunden. Es steht den Mitgliedern jedoch 

frei, den Verband zu verlassen, um so auch die Tarifgebundenheit zu beenden. 

Dies hat regelmäßig unter Beachtung der durch Vereinssatzung bestimmten 

Frist zu erfolgen, wobei diese nicht unangemessen lang sein darf, um die 

negative Koalitionsfreiheit nicht unangemessen zu beeinträchtigen.398 

Allerdings entstehen Rechtsfragen in der Praxis nicht durch allzu lange, 

sondern eher durch unangemessen kurze Kündigungsfristen („Blitzaustritt“).399 

In aller Regel gelten die Tarifverträge jedoch auch nach erfolgtem 

Verbandsaustritt zunächst noch gemäß § 3 Abs. 3 TVG weiter, 

beziehungsweise wirken gemäß § 4 Abs. 5 TVG nach, bis sie durch eine 

andere Abmachung ersetzt werden. 

Sofern also wie vorliegend vorgeschlagen, ein zweistufiger Tarifvertrag 

vereinbart wird, so sind die Mitglieder der tarifschließenden Parteien nach 

§ 3 Abs. 3 TVG an beide Stufen unmittelbar und zwingend gebunden. Ein 

Verbandsaustritt irgendwann in der Zeitspanne zwischen den beiden Stufen 

ändert zunächst nichts an der Tarifgebundenheit.  

Anders wäre es, wenn dies speziell zwischen den Parteien so vereinbart 

würde. Dafür könnte es in speziellen Konstellationen mitunter Gründe geben. 

Sofern eine Firma beispielsweise aus Produktperspektive in zwei Branchen 

gleichermaßen beheimatet ist und dann zwischendurch von einem Tarifgebiet 

in das andere wechselt, dann sind möglicherweise auch die neuen 

branchenspezifischen Kennzahlen, jedenfalls soweit es die Arbeitsproduktivität 

angeht, passender.  

Auch aus anderen relevanten tarifrechtlichen Rahmenbedingungen, etwa der 

Tarifeinheit oder aus Fragen der positiven oder negativen Koalitionsfreiheit,400 

folgen keine Bedenken. Dies rührt daher, dass das Fleximodell aus rechtlicher 

Sicht nicht grundsätzlich von heute typischen Verträgen abweicht. Zweistufige 
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Tarifverträge sind auch heute nicht unüblich, wenngleich die Bedingungen 

üblicherweise starr sind. 

 

4.6.6  Fazit 

 

Schon heute gibt es, wie gezeigt wurde, gewisse Versuche, unerwarteten oder 

schwierig zu prognostizierenden wirtschaftlichen Entwicklungen durch grobe 

Instrumente zu begegnen. Das spricht dafür, dass ein gewisses 

Problembewusstsein in den Verbänden zum Thema der Prognoseunsicherheit 

durchaus existiert.  

Mit dem hier dargestellten Schema zur Durchführung flexibler, chronologisch 

einheitlicher Tarifverhandlungen wird ein Weg vorgezeichnet, alle relevanten 

wirtschaftlichen Prognose- und Realdaten zum jeweils richtigen Zeitpunkt zu 

erfassen, einer gemeinsamen und verbindlichen Bewertung zu unterziehen und 

daraus folgend in genau dem Umfang zu berücksichtigen, der  den 

Bedürfnissen der Tarifparteien entspricht.  

Als größte Chance dieser Vorgehensweise wird vorliegend das Potenzial 

gesehen, Reibungsverluste aus unterschiedlichen chronologischen 

Blickwinkeln zu reduzieren. Andererseits ist offenkundig, dass den Tarifparteien 

und auch den Tarifunterworfenen eine völlig neue Komponente zugemutet 

würde:  Die nachträgliche Anpassung aufgrund von Abweichungen zwischen 

Prognose- und Realdaten. Heute blicken beide Seiten gespannt auf die 

realwirtschaftliche Entwicklung und haben – je nach dem, in welche Richtung 

die Abweichungen von den damals herangezogenen Prognosen vonstatten 

gehen – entweder Grund zur Freude oder zur Gram. Doch auch die Freude hält 

nur so lange vor, bis die andere Seite bei den nachfolgenden 

Tarifverhandlungen ihren „Nachholbedarf“ thematisiert.  
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5  Zusammenfassung 

 

Die in Deutschland gängigen Aushandlungsprozesse im Rahmen von 

Tarifverhandlungen sind kaum erforscht und stehen doch vielfach in der Kritik, 

„ritualhaft“ und damit – so der intendierte Vorwurf – ineffizient und gestrig zu 

sein. Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit bestand zum einen darin, die 

Substanz dieser weitverbreiteten Aussage zu prüfen. Zum anderen galt es, 

Ansätze für Innovationen in diesem Bereich zu identifizieren und deren 

Umsetzbarkeit zu bewerten. Hierzu war es notwendig, die spezifischen 

praktischen, rechtlichen und soziologischen Rahmenbedingungen zu eruieren, 

unter denen Tarifpolitik stattfindet und unter denen komplexe, heterogene 

Gruppeninteressen zu einer Übereinkunft geführt werden.  

 

5.1 Vorgehensweise 

 

Zu diesem Zweck war es zunächst angezeigt, empirische Daten zu generieren. 

Wiewohl tarifpolitische Themen prinzipiell von der Forschung verschiedener 

Wissenschaftszweige umfangreich gewürdigt werden, stehen praktisch keine 

Daten zum Aushandlungsprozess selbst zur Verfügung. Vorliegend wurden 

anhand von neun Experteninterviews die Vorgehensweisen aus sechs 

Tarifgebieten ermittelt und verglichen. Darauf aufbauend wurde ein 

Ablaufschema skizziert, welches allgemeine Gültigkeit für alle sechs 

Tarifgebiete besitzt und als Grundlage der weiteren Erörterungen dienen 

konnte.  

In einem zweiten Schritt wurden die Interessengruppen betrachtet, die im 

Rahmen einer Tarifrunde in unterschiedlicher Ausprägung berücksichtigt 

werden möchten und – angesichts ihrer Durchsetzungsmacht – müssen. Nur 

auf der Grundlage eines vertieften Verständnisses dieser Interessengeflechte 

lässt sich verstehen, welche Rolle einerseits den symbolpolitischen 

Handlungen im Rahmen von Tarifverhandlungen zukommt und wie 

andererseits Neuerungen aus dieser Perspektive aufgenommen würden. Ein 
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Teil der Arbeit widmet sich deshalb der Frage, auf welche Weise wirksame 

Kommunikation zwischen den Akteuren stattfindet. 

Ausgerüstet mit diesem Handwerkszeug ließen sich in einem dritten Schritt fünf 

Ansätze für innovative Neuerungen identifizieren und beurteilen. Zugleich 

wurden die Ansätze aus rechtlicher Sicht bewertet, da sich eine Anwendung 

von vorneherein verbietet, wenn sie nicht mit den teilweise hoch 

ausdifferenzierten Bedingungen des deutschen Arbeitsrechts harmonieren, die, 

insbesondere soweit es sich um kollektivarbeitsrechtliche Elemente handelt, 

stark von der Rechtsprechung dominiert werden.  

 

5.2 Empirische Erkenntnisse auf der Grundlage von 

Experteninterviews 

 

Zur Erhebung empirischer Daten wurden Experteninterviews mit neun 

hochrangigen und langjährigen Verbandsvertretern aus sechs Branchen 

durchgeführt. Wiewohl die Gegebenheiten in den untersuchten Tarifgebieten 

damit nicht bis in die letzten Winkel und Details ausgeleuchtet sind, wurden so 

doch für den vorliegenden Zweck hinreichend valide und verwendbare Daten 

zu folgenden Tarifgebieten generiert. Im Einzelnen wurden der Öffentliche 

Dienst, die Groß- und Außenhandelsbranche, die Chemiebranche, die Metall- 

und Elektrobranche, die Nahrungsmittelbranche und die Nahverkehrsbranche 

beleuchtet. Bei letzterer mit der Besonderheit, dass dort die Gegebenheiten bei 

einem Einzelunternehmen eruiert wurden, welches seit langem Haus- und 

Firmenbezogenen Verbandstarifverträgen unterliegt und damit eine 

Besonderheit gegenüber den anderen Tarifgebieten darstellt, in welchen 

Flächentarifverträge als der Normalfall401 gegeben sind.402  
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 Wobei „Normalfall“ nicht in Abrede stellen soll, dass es Erosionstendenzen gab, vgl. 
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ausgegliedert werden, so dass sie im Zuge dessen häufig nicht mehr unter die Tarifverträge 
des Öffentlichen Dienstes fallen und Haustarifverträge abschließen. 
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üblichere Variante, jedoch nicht in dem in Frage stehenden Unternehmen. 
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Wesentliches Ergebnis ist zunächst, dass die Tarifrunden sich in 

aufschlussreichen Details, nicht jedoch fundamental unterscheiden. Dies betrifft 

sowohl verfahrenstechnische Fragen, als auch verhandlungskulturelle 

Gegebenheiten. So legt etwa die IG BCE im Gegensatz zu etwa der IG Metall – 

um anhand dieser beiden Gewerkschaften ein Beispiel in beiden Teilaspekten 

zu nennen – regelmäßig zu Beginn keine konkrete Forderung vor, sondern erst 

im weiteren Verlauf. Auch legt sie großen Wert auf die Konsenskultur, die sich 

in diesem Tarifgebiet bewährt hat, während die IG Metall eher Wert auf ihr 

Arbeitskampfpotenzial legt, was sich aus deren Sicht ebenso bewährt hat. 

Gleichwohl ist auch die IG BCE letztlich gezwungen, ihre Argumente in 

konkrete Steigerungsbeträge zu überführen, ebenso wie sie in letzter 

Konsequenz bereit sein muss, Arbeitskampfmaßnahmen durchzuführen. 

Eine weitere wesentliche Erkenntnis besteht darin, dass keiner der beteiligten 

Akteure die Fundamentalkritik vieler Wirtschaftsredakteure an den 

sogenannten Tarifritualen teilt. Dies nicht einmal, soweit die Symbolpolitik der 

anderen Seite angesprochen ist. Zwar wünschen sich die Gesprächspartner 

mitunter im Detail pragmatischere oder schnellere Lösungen. Doch wird im 

Grundsatz von allen anerkannt, dass die Symbolhandlungen ein substanziell 

notwendiges Instrument sind, um mit den jeweiligen Interessengruppen 

wirksam zu kommunizieren. Ein Vertreter des Öffentlichen Dienstes bringt es 

am deutlichsten mit einem Beispiel zum Ausdruck, wenn er erklärt, dass ein 

Ergebnis mit x %, völlig entspannt nach kurzem Verhandlungsvorlauf 

vorgetragen, von allen Seiten als unbefriedigend empfunden würde. Wird 

dasselbe Ergebnis zu später Stunde, nach einem langen und mühsamen 

Verhandlungsmarathon erreicht, so glaubt jede Seite, dass das bestmögliche 

Ergebnis erzielt wurde.  

Diese Kommunikationsleistung der entsprechenden Symbole – im Beispiel die 

Nachtsitzung und die Sitzungsdauer – kann nicht durch eine schlichte 

mündliche Versicherung substituiert werden, sondern bedarf einer 

glaubwürdigeren, substanzielleren Bekundung.  
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5.3  Interessengruppen und Symbolpolitik 

 

Eine eingehende Beschäftigung mit der Funktion der Symbolpolitik fördert 

dementsprechend deren Hauptfunktion als Mittel der Kommunikation zustande. 

Doch mit wem kommunizieren? Im Rahmen von tariflichen 

Aushandlungsprozessen lässt sich eine Reihe von Interessengruppen 

benennen und anhand ihrer Bedeutung für das Tarifgeschehen entweder den 

primären oder den sekundären Gruppen zuordnen. Primäre Interessengruppen 

sind zunächst die jeweiligen Mitglieder, also die Gewerkschaftsmitglieder der 

verhandelnden Gewerkschaft auf der einen und die 

Arbeitgeberverbandsmitglieder auf der anderen Seite. Diesem Kreis kommt der 

Tarifabschluss in erster Linie zugute, sie sind qua Mitgliedschaft unmittelbare 

Nutznießer des in ihrem Namen abgeschlossenen Tarifvertrages. Zugleich sind 

es die Mitglieder dieser beiden Interessengruppen, die auch formell über ihr 

Abstimmungsverhalten und ihre Arbeitskampfbreitschaft403 den unmittelbarsten 

und weitreichendsten Einfluss auf das Ergebnis haben. 

Die Mitglieder der sekundären Interessengruppen können nur geringeren, 

mittelbareren Einfluss ausüben und profitieren auch indirekter von den 

Früchten der Bemühungen. So etwa die Nichtmitglieder der tarifanwendenden 

Betriebe, die qua arbeitsvertraglicher Verweisungsklausel an den 

Tariferhöhungen partizipieren.  

Ebenso andersorganisierte Beschäftigte, die zwar einer Gewerkschaft 

angehören, jedoch nicht der, deren Tarifvertrag gerade verhandelt wird. Da die 

Gewerkschaften insbesondere auch im Rahmen der Tarifpluralität in einem 

Betrieb oder Tarifgebiet auf die wechselseitigen Tarifverträge schielen und 

darum bemüht sind, nicht abgehängt zu werden, wirkt sich eine Erhöhung bei 

der einen Gewerkschaft häufig über diesen Weg auch auf die Mitglieder 

anderer Gewerkschaften aus, die dann nachverhandeln. 

                                                        
403

 Zwar können auch nichtgewerkschaftsangehörige oder andersorganisierte Beschäftigte 
eines Tarifgebietes streiken und damit Einfluss ausüben. Doch ist dieser Umstand 
vernachlässigbar, da es in der Praxis in unerheblichem Maße auftritt. Dies rührt insbesondere 
daher, dass nur organisierte Mitglieder eine sog. Streikunterstützung erhalten, die im 
Grundsatz als Lohnersatz dient. 
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Außerdem die Medien, die zwar am Tarifgeschehen teilweise eifrig Anteil 

nehmen und auch über ihre Erzeugnisse meinungsbildend wirken und damit 

Einfluss ausüben, die jedoch andererseits kaum direkte Nutznießer des 

Ergebnisses sind. Ebenfalls zur Gruppe der sekundären Interessengruppen 

gehören die Verbandsbeschäftigten. Diese Funktionäre, so darf angenommen 

werden, haben selbstverständlich ebenso eine eigene Meinung zu den 

abzuschließenden Sachverhalten und wirken ebenso in diesem Sinne an 

einem Ergebnis, wie dies analog von hochrangigen Beamten der Ministerien 

hinsichtlich der Gesetzgebungsverfahren angenommen wird.  

Als weitere sekundäre Interessengruppe tritt zudem mitunter die Politik in 

Erscheinung, sowohl regional, als auch bei wichtigen Tarifgebieten 

überregional. Die Mitglieder dieser Gruppen formulieren regelmäßig 

Erwartungshaltungen und nehmen mit Äußerungen vor der Presse sowie durch 

Hintergrundgespräche Einfluss auf das Geschehen.  

Die Kommunikation läuft dabei teilweise im Wege der bereits angesprochenen 

Symbolhandlungen. Selbstverständlich wird nicht jede Mitteilung durch eine 

Symbolhandlung begleitet, doch kommt den Symbolhandlungen, wenn sie 

eingesetzt werden, eine wichtige kommunikative Rolle zu. Als typische 

Symbolhandlung identifiziert wurde zum einen die sog. Marktplatz- oder 

Betriebsversammlungsrede, bei der die Zuhörer in einem bestimmten, 

typischen Duktus angesprochen und motiviert werden. Außerdem die 

zuspitzende Vorgehensweise der Beteiligten, die darin besteht, die Gespräche 

im großen Kreis mit möglicherweise bis zu 100 Teilnehmern beginnen zu 

lassen, obwohl die Erfahrung zeigt, dass die Anzahl der Teilnehmer im Verlauf 

sinkt und der entscheidende Durchbruch stets im kleineren Kreis, häufig sogar 

im Vier- oder Acht-Augen-Gespräch der Verhandlungsführer gelingt. Eine 

weitere Symbolhandlung besteht in der Neigung der Parteien, sowohl 

quantitativ als auch im Hinblick auf die Länge der einzelnen Veranstaltungen 

ausladend großzügige Gespräche durchzuführen, wenngleich häufig kürzere 

Gespräche in geringerer Anzahl ebenfalls zum Ergebnis geführt hätten. 

Ebenfalls in dieses Muster fällt die Funktion von Warnstreiks, die neben 

tatsächlichem, unmittelbarem wirtschaftlichen Druck auch eine bedeutende 

symbolpolitische Komponente aufweisen. Und zuletzt die sehr häufig in tiefster 
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Nacht erzielten Abschlüsse, bei denen besonders augenfällig zum Ausdruck 

kommt, dass die Parteien sich sozusagen „keinen Schlaf gegönnt“ haben, 

bevor nicht ein Ergebnis erzielt werden konnte. 

Heißt all dies, dass Tarifpolitik – überspitzt formuliert – Maskerade ist, ein 

Theaterstück, aufgeführt zur Befriedung des Publikums, während die 

Schauspieler längst „backstage“ zu einer Übereinkunft gefunden haben? 

Dies wäre keine zutreffende Schlussfolgerung. Die häufig komplexen und 

vielschichtigen Regelungsgehalte erfordern sicherlich Zeit und 

Ressourcenaufwand. Doch sind die damit einhergehenden Symbolhandlungen 

klar auf die Kommunikation mit den Interessengruppen ausgerichtet.  

 

5.4 Ansätze für Innovationen im Ablauf tariflicher 

Aushandlungsprozesse 

 

Vorliegend wurden fünf Ansätze für Innovationen im Ablauf von 

Tarifverhandlungen geprüft. Bei der Auswahl der Ansätze war es zunächst 

naheliegend, sich mit alternativen Konfliktlösungsmechanismen 

auseinanderzusetzen und zu prüfen, inwieweit diese ganz oder teilweise auch 

auf dem Terrain der Tarifpolitik nutzbringend sein können. 

Dabei wurden verschiedene Kriterien zugrunde gelegt: Ein tariffremdes 

Verfahren kommt überhaupt nur in Betracht, wenn es zwei Merkmale aufweist: 

Es muss sich um ein Verfahren kollektiver Konfliktlösung handeln, bei dem 

verschiedene Interessengruppen zu bedienen sind. Individualstreitigkeiten sind 

nur mittelbar mit den komplexen und mehrdeutigen Gemengelagen kollektiver 

Pendants vergleichbar. Auf Individualstreitigkeiten bezogene 

Lösungsmechanismen sind daher nur höchst bedingt übertragbar. Es muss 

sich ferner um ein in der westlichen Kultur verankertes Verfahren handeln. Die 

Übertragung eines fremden Verfahrens oder fremder Verfahrensbestandteile 

auf die speziellen Bedingungen der Tarifpolitik ist ohnehin nicht trivial; wenn 

zugleich die kulturelle Grenze überschritten wird, scheint die 

Wahrscheinlichkeit der Anwendbarkeit um eine weitere Dimension verringert.  
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Das Instrument der Mediation wird vereinzelt, wenn auch regelmäßig ohne 

eingehendere Begründung, als neues Verhandlungsmodell vorgeschlagen.  

Der Auseinandersetzung mit der Mediation galt daher das erste Augenmerk 

dieser Untersuchung. Darauf aufbauend wurde das sog. Stuttgarter Modell 

betrachtet, denn dieses von Heiner Geisler bei „Stuttgart 21“ ad hoc entwickelte 

Verfahren baut teilweise auf Elementen der Mediation auf. Drittens wurde mit 

dem Konklave der Katholischen Kirche ein wenig naheliegendes und doch 

zugleich hochinteressantes Konfliktlösungsmodell erörtert. In seiner über 

siebenhundertjährigen Geschichte hat dieses Gremium immer wieder 

eindrucksvoll bewiesen, dass es das Potenzial hat, auch höchst zerstrittene 

Parteien und schwierige Gemengelagen auszubalancieren. 

Neben diesen drei Ansätzen, die die Gemeinsamkeit aufweisen, dass sie 

externe Konfliktlösungsmechanismen aus anderen Teilbereichen der 

Gesellschaft fruchtbar machen wollen, wurden zwei weitere Möglichkeiten 

geprüft: Anstatt die heute gebräuchlichen Modelle tariflicher 

Aushandlungsprozesse gleichsam gesamthaft ersetzen zu wollen, könnte ein 

vielversprechender Weg auch darin bestehen, Teilbereiche der bestehenden 

Aushandlungsprozesse gewinnbringend zu modifizieren. Hierzu wurden zwei 

Ansätze entwickelt: Da einerseits insbesondere tarifliche Öffnungsklauseln in 

der Vergangenheit immer wieder als das „Allheilmittel“ gegen die vorgeblichen 

Nachteile des Flächentarifvertrages ins Feld geführt wurden, diese jedoch 

andererseits auch Nachteile bereithalten, wird hier das Modell einer 

rückübertragbaren Öffnungsklausel propagiert. Dieses nimmt für sich in 

Anspruch, die Vorteile verschiedener bestehender Differenzierungswege auf 

sich zu vereinen.  

Zum anderen wurde vorliegend im Rahmen der vorangestellten Betrachtung 

der unterschiedlichen Tarifrunden festgestellt, dass es gewissermaßen 

chronologische Unstimmigkeiten in der Bewertung der gewerkschaftlichen 

Forderung gibt: Die Gewerkschaften neigen in der Begründung zu Argumenten, 

die auf vergangenen Zeitperioden beruhen, während die Arbeitgeberseite sich 

häufig gegen die stets als zu hoch empfundenen Forderungen mit Argumenten 

verwahrt, die noch gar nicht eingetroffen sind. Als Lösungsansatz für diese 

Unstimmigkeit wird daher in einem fünften und letzten Schritt ein Fleximodell 
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entwickelt und diskutiert. Nachfolgend werden die einzelnen Vorschläge 

zusammengefasst. 

 

5.4.1  Die Mediation 

 

Von Zeit zu Zeit wird empfohlen, das Verfahren der Mediation auch auf 

Tarifkonflikte anzuwenden. Z. B. wurde in der Vergangenheit mitunter von der 

Deutschen Lufthansa, die sich angesichts der Tarifpluralität in ihrem Konzern 

einer komplexen tarifpolitischen Gemengelage gegenübersieht, die Möglichkeit 

einer medialen Einigung propagiert. Vorliegend wird jedoch bestritten, dass die 

Mediation auch außerhalb von speziellen Situationen, d. h. in typischen 

Tarifkonflikten, dem klassischen Modell, wie es heute Verwendung findet, 

überlegen ist. 

Bei der Mediation handelt es sich zunächst um ein strukturiertes mehrstufiges 

Streitschlichtungsinstrument zwischen zwei oder mehr Parteien. Auch Gruppen 

können Parteien sein. Die Moderation des Verfahrens wird durch den Mediator 

vorgenommen, der eine entsprechende Ausbildung absolviert hat.  

Eine wesentliche Grundlage für den Erfolg der Mediation ist Offenheit und 

darauf aufbauend Vertraulichkeit. Essentiell ist ferner die Einebnung 

eventueller Machtunterschiede. So müssen die Parteien beispielsweise bereit 

sein, während der Dauer des Verfahrens auf Machtmittel oder die Verwendung 

konkurrierender Verfahren, etwa die Möglichkeit der gerichtlichen 

Streitbeilegung, zu verzichten.  

Diese Grundprinzipien, so bewährt sie für den Mediationsprozess sein mögen, 

zeigen zugleich das Dilemma, in welches die Tarifparteien im Rahmen des 

Mediationsverfahrens geraten: Die Tarifpartner können nur dann mit der 

Zufriedenheit und mit der Zustimmung der Interessengruppen rechnen, wenn 

sie im Prozess selbst regelmäßig kommunizieren und insbesondere auch 

Schwierigkeiten und Widerstände mitteilen. Dies ebnet den Weg für die 

Zustimmung zu einem Kompromiss. Ein Verfahren nun, bei dem diese 

Kommunikation explizit nicht gewünscht ist, da sie die Vertraulichkeit der 

Gespräche stört, steht dieser Notwendigkeit entgegen. Auch die Nivellierung 
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der Machtunterschiede wird nicht allen Parteien gerecht. Ist eine Gewerkschaft 

in einem Tarifgebiet schlecht organisiert, so rechnet die Arbeitgeberseite 

möglicherweise bei einer klassischen Auseinandersetzung mit einem für sie 

günstigeren Ergebnis und wird demnach an der Mediation wenig Gefallen 

finden. Umgekehrt, freut sich der Arbeitgeber bei einer kampfkräftigen 

Gewerkschaft auf das zumindest temporäre Arbeitskampfverbot, das sich 

während der Laufzeit der Mediation aus dem Verfahren ergibt.  

Damit wird nicht in Abrede gestellt, dass das Instrument Mediation in speziellen 

Fallkonstellationen auch in der Tarifpolitik Verwendung finden kann. Denkbar 

wäre die Anwendung zum Beispiel dann, wenn es um Detailfragen geht, die 

von der Betriebsöffentlichkeit wenig wahrgenommen werden und bei denen 

sich die Experten der Parteien doch nicht ohne Weiteres einigen können. 

 

5.4.2  Das Stuttgarter Modell 

 

Interessant war in einem zweiten Schritt eine Beschäftigung mit der medial weit 

beachteten „Schlichtung“ im Rahmen von Stuttgart 21, bei der Heiner Geißler 

versuchte, die vielfältig divergierenden und emotional aufgeladenen 

Interessenlagen im Rahmen des Stuttgarter Tiefbahnhofprojekts zu 

vereinbaren. Vergleicht man die Geißler'sche Schlichtung – von ihm selbst 

"Stuttgarter Modell" genannt – mit üblichen Schlichtungsverfahren, so lassen 

sich zwei Kernelemente ausmachen: Zunächst die Einebnung der 

Machtunterschiede. Alle Parteien traten während der Gespräche 

gleichberechtigt auf. Ein Abstimmungsmechanismus, der z. B. die aufgrund 

rechtlicher Ansprüche weitaus bessere Machtposition der Deutschen Bahn 

gegenüber dem BUND abgebildet hätte, existierte nicht. Zum anderen 

zeichnete sich das Verfahren durch die größtmögliche Transparenz aus. Es 

gab Fernsehübertragungen, Radioübertragungen, Internet-Live-Übertragungen 

und viele Gespräche mit Vertretern der Printmedien.  

Eine direkte, unmodifizierte Übernahme des Stuttgarter Modells für den Kontext 

der Tarifpolitik wurde vorliegend verworfen. Dies nicht nur wegen der – trotz 

des innovativen und mutigen Ansatzes – natürlich vorhandenen methodischen 
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Mängel, sondern auch aus rechtlichen und praktischen Erwägungen. 

Insbesondere kann schon aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht allen 

Interessengruppen, den primären wie den sekundären, eine gleichrangige 

Machtposition eingeräumt werden. Die besondere grundgesetzliche Position, 

die in Art. 9 Abs. 3 GG den Tarifpartnern zugestanden wird, kann nicht 

anderen, in unterschiedlichem Ausmaß legitimen Interessengruppen, in 

derselben Weise eingeräumt werden.  

Eine vorsichtige Beteiligung der sekundären Interessengruppen, etwa indem 

ihnen seitens der Tarifparteien eine stimmrechtslose Teilnahme zugestanden 

wird, kann jedoch in bestimmten Konstellationen sinnvoll sein und ist überdies 

rechtlich zulässig. Auch kann eine offensive Informationspolitik über 

verschiedene Medienkanäle unter Umständen Vorteile bereithalten.  

 

5.4.3  Das Tarifkonklave 

 

Man stelle sich einen Konfliktlösungsmechanismus vor, der seit über 700 

Jahren bewährt ist und in dessen Verlauf zahllose, teilweise massive 

Interessenkonflikte kollektiver Natur friedlich gelöst und zu einer Übereinkunft 

geführt wurden. Man stelle sich weiterhin vor, dieses Instrument fand und findet 

im westlichen Kulturraum Anwendung. Selbstredend liegt da der Gedanke nicht 

fern, dass ein solches Verfahren auch hinsichtlich seiner Übertragbarkeit auf 

Gegenstände anderer kollektiver Konflikte nicht ununtersucht bleiben sollte.  

Ein solches Verfahren ist das Konklave der Katholischen Kirche. Im Wege des 

Konklaves werden seit vielen hundert Jahren die Oberhäupter der Katholischen 

Kirche bestimmt. Dabei finden sich wie auch bei allen anderen Machtfragen 

stets Fraktionen zusammen. Die Wahl des Papstes ist dabei nicht einfach eine 

Personalie. Vielmehr hängt es angesichts der ungeheuren internen Machtfülle 

des Papstes von dessen Ansichten und Haltungen zu kircheninternen Fragen 

und Glaubenshaltungen maßgeblich von dieser "Personalie" ab, wie sich die 

internen Fraktionen und Gruppen in den verbleibenden Lebensjahren dieses 

Papstes gewürdigt und vertreten fühlen. In dieser für die Organisation höchst 

bedeutsamen Frage hat sich das Konklave also als wirksames Instrument 
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interner Konfliktlösung erwiesen. Dabei erleben die Fraktionen regelmäßig, 

dass sie nicht die Personalie durchsetzen können, die ihren jeweiligen 

Bedürfnissen am ehesten gerecht wird. Vielmehr setzten sich – beispielsweise 

auch bei der vorletzten Wahl – eher Kompromisslösungen durch, mit denen 

offenkundig alle Parteien zurechtkamen. Offenkundig deshalb, weil die 

Regularien der Konklave bestimmen, dass es einer Zweidrittelmehrheit bedarf, 

um einen Kardinal in den Papststand zu erheben.  

Vorstehend wird vorgeschlagen, bestimmte Elemente des Konklaves – 

namentlich die zurückgezogene Beratung, den unbedingten Einigungszwang 

und die Übertragung der letztgültigen Entscheidung auf die 

Verhandlungsdelegation – testweise und für ausgewählte Konstellationen, auch 

für die Tarifpolitik fruchtbar zu machen. Dabei bedarf es einer Reihe von 

Modifikationen. Diese sollen es unter anderem ermöglichen, weiterhin 

Arbeitskampfmittel zur Anwendung zu bringen.  

 

5.4.4  Die Rückübertragbare Öffnungsklausel 

 

Das wohl wichtigste Thema tarifpolitischen Handelns der letzten Jahre war die 

Frage, wie die Parteien dem flächendeckenden Ruf nach Differenzierung 

gerecht werden können, ohne zugleich ihr wichtigsten Instrument – den 

Flächentarifvertrag – preiszugeben. Der Bedarf kommt dabei typischerweise 

von Firmen, die in wirtschaftlich schwierige Fahrwasser geraten sind und dies 

auch belegen können.  

Dabei hat die Praxis verschiedene Wege gefunden. Teilweise schließen die 

Tarifparteien neben den Flächentarifverträgen ergänzende Tarifverträge in 

Einzelunternehmen. Ob dies in Form von Ergänzungs-, Haus- bzw. Firmen- 

oder Firmenbezogenen Verbandstarifverträgen geschieht, bleibt für die Sache 

weitgehend unerheblich. Wichtigstes Merkmal dieser Differenzierung ist, dass 

die Tarifparteien selbst tätig bleiben und das Heft des Handelns weitgehend in 

der Hand behalten. 

Insbesondere arbeitgeberseitig wird dagegen eine Differenzierungslösung 

bevorzugt, die darin besteht, tarifvertragliche Öffnungsklauseln im Sinne des 
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§ 77 Abs. 3 Satz 2 BetrVG zu vereinbaren. Dabei wird ein definierter Teil der 

Regelungskompetenz der Tarifparteien dem Betriebsrat zur eigenständigen 

Regelung überlassen.  

Diese Form der Differenzierung, wiewohl verbreitet, hat neben offenkundigen 

Vorteilen – die Akteure vor Ort sind Spezialisten in eigener Sache und handeln 

im Zweifel auf Grundlage einer erprobten vertrauensvollen Zusammenarbeit – 

auch gravierende Nachteile. Insbesondere ist es von Nachteil, dass den 

Betriebsparteien keine Arbeitskampfmittel zur Verfügung stehen und damit 

auch keine Druckmittel – weder für eine Differenzierung nach oben, noch nach 

unten.  

Dem möchte das Instrument der Rückübertragbaren Öffnungsklausel durch 

einen erweiterten Mechanismus begegnen, in dessen Verlauf nötigenfalls eine 

Rückübertragung des Verhandlungsgegenstandes auf die Ebene der 

Tarifparteien erfolgt. Es steht zu erwarten, dass bereits die im Raum stehende 

Möglichkeit einer solchen Rückübertragung in vielen Fällen den nötigen Druck 

erzeugen wird, um festgefahrenen Verhandlungssituationen wieder zur 

Bewegung zu verhelfen. 

 

5.4.5  Das Fleximodell 

 

Eine eingehende Betrachtung der unterschiedlichen Tarifrunden förderte auch 

eine interessante Unstimmigkeit im Vorgehen der Tarifparteien zu Tage. Es ist 

dies die Unstimmigkeit in der Chronologie der Forderungserhebung: Während 

die Gewerkschaften ganz überwiegend zur Stützung ihrer Forderung 

Argumente heranziehen, die sich chronologisch der Sphäre der Vergangenheit 

zuordnen lassen (z. B. die Produktivität), wehren Arbeitgeber dieselbe 

Forderung mit Argumenten ab, die erst künftig wirksam werden (z. B. 

Konjunkturerwartungen). Diese Differenz, die im Ergebnis einen 

unterschiedlichen Blickwinkel der Parteien in der Bewertung der zugrunde zu 

legenden Parameter bedeuten, sind unproduktiv und geeignet, den ohnehin 

schwierigen Aushandlungsprozess zusätzlich zu belasten. Dabei werden 

Argumente teilweise auch schon grundsätzlich in Frage gestellt, etwa wenn 
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Arbeitgeberverbände mitunter die Einbeziehung der Inflationsrate als eine Art 

self-fulfilling-prophecy ablehnen.  

Um diesem grundsätzlichen Problem zu begegnen, wird vorstehend daher ein 

Fleximodell vorgeschlagen, welches im Kern darauf abzielt, dass sich die 

Parteien im Vorwege sowohl auf die Verwendung einheitlicher Parameter 

einigen, als auch auf die Quellen, deren Datenmaterial dazu herangezogen 

wird. Wenn die Parameter gemeinsam festgelegt werden, kann hinterher keine 

der beteiligten Seiten die Parameter als ungültig oder irrelevant diskreditieren. 

Wenn die Datenquelle gemeinsam festgelegt wird – vorliegend wurde ein 

Durchschnittswert verschiedener Institute vorgeschlagen -, kann im Nachhinein 

keine der Tarifparteien die Aussagekraft oder die Zuverlässigkeit der Quelle 

anzweifeln. 

Dem Fleximodell folgend wird sodann nach festgelegten aufeinander 

aufbauenden Mustern sichergestellt, dass alle Parameter in geeigneter Weise 

berücksichtigt werden. Es wird gewissermaßen ein „Abschlag“ vorgenommen, 

der im Nachhinein entweder bestätigt oder in Verbindung mit Korrekturen 

verworfen wird. Dabei werden zunächst die relativ gut prognostizierbaren 

Elemente „Preissteigerungsrate“ und „Branchenproduktivität“ berücksichtigt. 

Allerdings dürfen nur Prognosen herangezogen werden, zurückliegende 

Zeiträume bleiben unberücksichtigt. Fallweise können andere, gewissermaßen 

zeitneutrale Aspekte mit in die Verhandlungen einfließen. Aufbauend auf 

diesen Werten werden dann Tarifsteigerungen vereinbart, die – wie immer – 

mit einer bestimmten Laufzeit verbunden sind.  

Kurz vor Ende der Laufzeit kommen die Parteien auf Expertenebene 

zusammen und prüfen, ob die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung mit den 

Prognosen von damals übereinstimmen. Falls die Abweichung nach vorher 

definierten Kriterien als zu groß erkannt wird, steuern die Parteien nach. Zwar 

kommt die dann noch erfolgende nachgelagerte Tabellenerhöhung (respektive 

–verminderung) spät, doch fließt sie immerhin rechtzeitig vor den nächsten 

Verhandlungen dynamisierend in die Tabelle ein. 

Bei einem solchen Vorgehen wird sichergestellt, dass alle Parameter in 

geeigneter Weise berücksichtigt werden und die Parteien schon strukturell 

einen gemeinsamen Blickwinkel erzwingen.  
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5.4.6  Fazit 

 

Bei aller Ähnlichkeit gibt es in Deutschland nicht „den“ Ablauf von 

Tarifverhandlungen. Die Tatsache, dass es im Detail Abweichungen zwischen 

den Tarifgebieten gibt, ist zum einen schlicht Ausdruck unterschiedlicher 

Verhandlungskulturen. Zum anderen legt es die Vermutung nahe, dass die 

Parteien – einem evolutionären Prozess gleich – über die Jahre den Weg 

gefunden haben, der ihnen am ehesten entspricht. Die Details des Verfahrens 

haben dabei jeweils ihre Berechtigung und sind nicht ohne Weiteres 

substituierbar. Insbesondere die sog. Rituale, d. h. die vor, während und nach 

den Tarifverhandlungen stattfindenden Symbolhandlungen, sind hoch 

ausdifferenziert und kaum verzichtbar. 

Der Zweck dieser Symbolhandlungen besteht in erster Linie in Kommunikation. 

Die handelnden Akteure am Verhandlungstisch müssen nicht nur einander, 

sondern auch eine Reihe von Interessengruppen überzeugen, deren 

Interessenlagen einander vielfach entgegenstehen. Hier leisten 

Symbolhandlungen entscheidende Dienste.  

Zugleich ist damit nicht gesagt, dass es keinen Raum für Weiterentwicklungen 

gibt. Die Parteien haben immer wieder Mut zu Veränderungen und zu 

Innovationen bewiesen. Innovationspotenziale verbleiben auch weiterhin. 

Einmal im Prozess selbst, etwa indem die zur Diskussion stehenden 

gesamtwirtschaftlichen Grundlagendaten einem gemeinsamen Blickwinkel 

unterworfen werden oder durch fortentwickelte Öffnungsklauseln, die es 

verstehen, die betriebliche und die tarifliche Ebene wirkungsvoller miteinander 

zu verknüpfen. Innovationspotenzial ergibt sich ferner aus einem Blick auf 

erfolgreiche und bewährte Kollektivaushandlungsprozesse anderer 

gesellschaftlicher Systeme. Diese Systeme wird man den Tarifparteien 

regelmäßig nicht im Ganzen als neuen Weg, geschweige denn als „Königsweg“ 

präsentieren können. Gleichwohl spricht vieles dafür, dass sich erfolgreiche 

Teilaspekte für eine maßgeschneiderte Adaption eignen.  

Diese prinzipiell gegebene Veränderungsbereitschaft ist jedoch nicht nur zu 

loben, sondern auch notwendig. Die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 
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verändern sich im Zeitverlauf drastisch. Die Globalisierung, vor einigen Jahren 

noch ein Stichwort für Expertenrunden, ist heute jedem Arbeitnehmer in seinen 

praktischen wirtschaftspolitischen Dimensionen ein Begriff. Auch im 

Binnenmarkt wächst die Vernetzung. Streikfolgen sind deshalb z. B. immer 

schwerer gegen unbeteiligte Dritte abzugrenzen. Schon deshalb dürfen auch 

die Arbeitskampfmethoden und andere Symbolhandlungen der Tarifparteien 

nicht verharren. Andernfalls laufen sie tatsächlich Gefahr, anachronistisch zu 

werden – ein Vorwurf, der heute, wie gezeigt wurde, im Kern unzutreffend ist. 
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6 Anhang: Übersicht Auswertung Tarifrunden 1995-2012 

 

Auswertung von 30 Tarifrunden aus unterschiedlichen Tarifgebieten im Hinblick 

auf die Forderungsstruktur. 
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Quelle 

                        

1 Metallindustrie  Gew. x   x x     x               Nordwest-Zeitung 

 Südwest 2012 AG                 x x         06.03.2012 

                        

2 Volkswagen  Gew. x x                         Abendblatt  

 2012 AG                   x       x 08.05.2012 

                        

3 Bankbranche Gew.   x x                       Die WELT  

 2012 AG                   x         06.06.2012 

                        

4 Lufthansa Kabinen- Gew.     x x                     HR online  

 personal 2012 AG                   x       x 16.04.2012 

                        

5 Öffentlicher Dienst Gew.     x x                     taz  

 2012 AG               x           x 05.03.2012 

                        

6 Bauindustrie  Gew. x   x                       Märkische Allgemeine  

 2011 AG                 x x          09.04.2011 

                        

7 Öffentlicher Dienst Gew.     x x                     Wiesbadener Kurier 

 2009 AG                   x          23.12.2009 

                        

8 Einzelhandel  Gew.   x x                 x     Reutlinger Generalanz. 

 2009 AG                   x         17.04.2009 

                        

9 Lufthansa Kabinen- Gew.       x                     Frankfurter Rundschau  

 personal 2009 AG                   x       x 17.01.2009 

                        

10 Bauindustrie  Gew.     x           x           Wirtschaftswoche  
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 2009 AG               x   x         18.05.2009 

                        

11 Metallindustrie Gew. x x x x   x                 Fränkischer Tag 9.09.08 

 2008 AG                   x     x   & Handelsbl. 22.07.08  

                        

12 FirmenTV  Gew.     x x                     Märkische Allgemeine  

 Gefinex 2008 AG                   x         22.03.2008 

                        

13 Kinderhorte Gew.       x               x     Sächsische Zeitung  

 Sachsen 2008 AG                   x         22.02.2008 

                        

14 Chemieindustrie Gew. x   x               x       HH Abendblatt 25.01.07 

 2007 AG                 x x         
& Rheinische P. 
18.10.06 

                        

15 Metallindustrie Gew. x   x                 x     Wiesbadener Kurier  

 Bayern 2006 AG x       x                   07.02.2006 

                        

16 Einzelhandel Gew.     x                       Hamburger Abendblatt  

 2006 AG                   x         06.01.2006 

                        

17 Metallbranche Gew. x x x     x                 Die Welt  

 2005 AG x                         x 29.12.2005 

                        

18 Zeitungsbranche  Gew.   x                         Südkurier  

 2004 AG                 x x       x 31.01.2004 

                        

19 Chemiebranche  Gew. x   x                       Saarbrücker Zeitung  

 2003 AG                 x x         08.05.2003 

                        

20 Deutsche Bahn  Gew.           x                 Die Welt 04.03.03 & 

 2003 AG     x             x         Focus-Money 06.03.03 

                        

21 Metallindustrie  Gew.   x x x               x     Darmstädter Echo 

 2002 AG                   x          03.05.02 

                        

22 Metallindustrie  Gew.       x               x     Handelsblatt   

 2001 AG x                           19.09.2001 

                        

23 FirmenTV British Gew.     x x                     Handelsblatt  

 Airways 2001 AG               x           x 12.09.2001 

                        

24 FirmenTV Color- Gew.   x x x                     Frankfurter Neue Presse  

 tronic GmbH 2001 AG                 x   x       28.04.2001 

                        

25 Öffentlicher Dienst  Gew.           x                 Frankfurter Neue Presse  

 2000 AG     x         x             07.12.1999 

                        

26 Metallindustrie  Gew.   x                   x     Sächsische Zeitung  

 1999 AG     x             x         26.01.1999 

                        

27 Bauindustrie  Gew. x   x                       Sächsische Zeitung  

 1997 AG               x x x         06.02.1997 

                        

28 Chemieindustrie  Gew. x x x                       Handelsblatt 

 1996/1997 AG                 x            20.11.1996 
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29 Öffentlicher Dienst  Gew.     x                       Focus  

 1996 AG               x   x         15.04.1996 

                        

30 Metallindustrie  Gew. x x x                       Tagesspiegel  

 1995 AG                 x x         26.02.1995 

                        

 Summe  14 11 25 12 1 4 1 6 10 22 2 6 1 7  

                        

 Davon durch Gew.  11 11 22 12 0 4 1 0 1 0 1 6 0 0  

 Davon durch AG  3 0 3 0 1 0 0 6 9 22 1 0 1 7  
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